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Verwaltungsvorschriften 

___________________________________________________________________ 

Ausführungsvorschriften zu den §§ 69, 70, 71 und 74 der Strafvollstreckungs-
ordnung.1 
Erl. d. HMdJ v. 01.09.2025 (4333 - III/A 4 – 2025/1548-III/A) 

§ 1 

Zu den §§ 69 bis 71 und 74 der Strafvollstreckungsordnung wird im Einvernehmen mit 
dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und dem 
Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 
Heimat bestimmt, dass 

1. Jagdwaffen, Jagdmunition und Jagdgeräte im Sinne des § 69 Abs. 1 Satz 1 der 
Strafvollstreckungsordnung und brauchbare Werkzeuge im Sinne des § 69 Abs. 3 
Satz 1 der Strafvollstreckungsordnung der zuständigen Oberen Jagdbehörde anzu-
zeigen sind; vorschriftswidrige Jagdwaffen und Jagdgeräte im Sinne des § 70 Abs. 
2 Satz 2 der Strafvollstreckungsordnung, soweit an ihnen ein kriminalpolizeiliches 
Interesse nicht besteht, zu vernichten sind, 

2. Schusswaffen im Sinne des § 70 Abs. 1 Satz 1 der Strafvollstreckungsordnung dem 
Hessischen Polizeipräsidium für Technik, Willy-Brandt-Allee 20, 65197 Wiesbaden 
zu übersenden sind, 

3. Ordnungsmäßige Fanggeräte im Sinne des § 71 Abs. 1 Satz 1 der Strafvollstre-
ckungsordnung der zuständigen Oberen Fischereibehörde anzuzeigen sind; Fang-
geräte oder einzelne Teile im Sinne des § 71 Abs. 4 Satz 1 der Strafvollstreckungs-
ordnung, sofern sie sich für Lehrzwecke eignen, an das Regierungspräsidium Kas-
sel - Staatliche Fischereischule des Landes Hessen - zu übersenden sind. 

§ 2 

Zuständige Stelle im Sinne des § 74 Abs. 1 Satz 1 der Strafvollstreckungsordnung ist 
das Regierungspräsidium. 

§ 3 

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
________________________________ 

  

 
1 Gült.-Verzeichnis Nr. 245 
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Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Richtlinien für die dienstliche Beurtei-
lung der Beamtinnen und Beamten im Zuständigkeitsbereich des hessischen 
Justizvollzugs2 
Erl. d. HMdJ v. 28.08.2025 (4403-IV/A1-2023/5368-IV/A) 

I. 

Der Anlage 5 der Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Be-
amten im Zuständigkeitsbereich des hessischen Justizvollzugs vom 16. Dezember 
2024 (JMBl. 2025 S. 59) wird die folgende Angabe angefügt: 

„Gehobener/höherer Schuldienst A 15 A 14 A 13 Z A 13 
Arbeitsgüte   x x 
Arbeitsweise   x x 
Umgang mit Gefangenen  x x x 
Führungserfolg x    
Auffassungsgabe/geistige Beweglichkeit x    
Urteilsfähigkeit     
mündliche Ausdrucksfähigkeit x x x x 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit x x   
fachliches Können x x x  
Belastbarkeit     
Pflichtbewusstsein/Einsatzbereitschaft x x   
Verantwortungsbewusstsein/-Bereitschaft     
Initiative x x x x 
Organisationsfähigkeit x x x  
soziales Verhalten x x x x 
Verhandlungsgeschick, Fähigkeit sich  
durchzusetzen x    
Zusammenarbeit     
interkulturelle Kompetenz  x x x 

 
Gehobener technischer Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 
Arbeitsgüte  x x x x 
Arbeitsweise  x x x x 
Umgang mit Gefangenen      
Führungserfolg x x x   
Auffassungsgabe/geistige Beweglichkeit x x x x x 
Urteilsfähigkeit x x x x x 
mündliche Ausdrucksfähigkeit x x x x  
schriftliche Ausdrucksfähigkeit x x x x x 
fachliches Können x x x x x 

 
2 Gült.-Verzeichnis Nr. 245 
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Belastbarkeit x     
Pflichtbewusstsein/Einsatzbereitschaft x x x   
Verantwortungsbewusstsein/-Bereitschaft x x    
Initiative x x    
Organisationsfähigkeit x x x x  
soziales Verhalten x x x x  
Verhandlungsgeschick, Fähigkeit sich  
durchzusetzen x     
Zusammenarbeit x x x x x 
interkulturelle Kompetenz     ˮ 

II. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 
________________________________ 
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Einunddreißigster Erlass zur Änderung des Erlasses zur elektronischen Akten-
führung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften3 
Erl. d. HMdJ v. 17.09.2025 (1510 - I/A4 - 2017/17448-I/A) 

I. 

Die Anlage des Erlasses zur elektronischen Aktenführung bei den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften vom 13. Januar 2023 (JMBl. S. 382), zuletzt geändert durch Er-
lass vom 19. August 2025 (JMBl. S. 260), wird wie folgt geändert: 

1. Die Nr. 1.1 und 1.1.1 werden wie folgt gefasst: 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der  
elektronischen  
Aktenführung 

„1.1 Landgericht Limburg  
a. d. Lahn 

sämtliche Verfahren 
der Zivilkammern,  
der Kammern für 
Handelssachen  
und der Kammern für 
Baulandsachen 

1. Februar 2023 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden sowie  
Verfahren mit dem 
Registerzeichen 
„StVK“ und dem Zu-
satz „Vollz“ 

27. Oktober 2025 

  

 
3 Gült.-Verzeichnis Nr. 2103 
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1.1.1 Amtsgericht Limburg  
a. d. Lahn 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
C, H, IE, IK, IN sowie 
mit diesen  
Verfahrensarten im 
Zusammenhang  
stehende AR-Sachen 

1. Januar 2024 

  alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Limburg 
angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

27. Oktober 2025“ 

2. Nr. 1.1.2 wird wie folgt gefasst:  

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der  
elektronischen  
Aktenführung 

„1.1.2 Amtsgericht Dillenburg mit 
Ausnahme der  
Zweigstelle Herborn 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
C und H sowie mit 

1. Januar 2024 
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diesen  
Verfahrensarten im 
Zusammenhang  
stehende AR-Sachen 
alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sachen 
und sämtliche ARG 
Verfahren 

1. Dezember 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
IV, VI, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 
IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

15. Mai 2025 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Dillen-
burg angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle 

27. Oktober 2025“ 
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Verfahrensakte vor-
gelegt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

3. Die Nr. 1.1.3 und 1.1.4 werden wie folgt gefasst: 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der  
elektronischen  
Aktenführung 

„1.1.3 Amtsgericht Weilburg alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
C und H sowie mit 
diesen  
Verfahrensarten im 
Zusammenhang  
stehende AR-Sa-
chen 

1. Januar 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sa-
chen und sämtliche 
ARG Verfahren 

1. Dezember 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 
IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

1. Juni 2025 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaf-
ten elektronisch ge-
führt werden,  

27. Oktober 2025 
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alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elekt-
ronische Akte abge-
geben oder vorge-
legt werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Weil-
burg angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

1.1.4 Amtsgericht Wetzlar alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
C, H, IE, IK, IN sowie 
mit diesen  
Verfahrensarten im 
Zusammenhang  
stehende AR-Sa-
chen 

1. Januar 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen  
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sa-
chen und sämtliche 
ARG Verfahren 

15. Dezember 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 

1. Juni 2025 
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IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

  alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaf-
ten elektronisch ge-
führt werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elekt-
ronische Akte abge-
geben oder vorge-
legt werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Wetzlar 
angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

27. Oktober 2025“  

4. Die Nr. 1.4 bis 1.4.4 werden wie folgt gefasst: 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der  
elektronischen  
Aktenführung 

„1.4 Landgericht Gießen sämtliche Verfahren 
der Zivilkammern,  
der Kammern für 
Handelssachen  
und der Kammern für 
Baulandsachen 

1. März 2023 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 

13. Oktober 2025  



306 
 

Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden sowie  
Verfahren mit dem 
Registerzeichen 
„StVK“ und dem Zu-
satz „Vollz“ 

1.4.1 Amtsgericht Alsfeld alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
C und H sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen 

1. Oktober 2023 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sachen 
und sämtliche ARG-
Verfahren 

1. Oktober 2024 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 
IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

1. Mai 2025 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 

13. Oktober 2025 
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Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Alsfeld 
angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

1.4.2 Amtsgericht Gießen alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
C, H, IE, IK, IN sowie 
mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende 
AR-Sachen 

1. November 2023 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sachen 
und sämtliche ARG-
Verfahren 

1. März 2025 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im 

1. Mai 2025  
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Zusammenhang ste-
hende AR-Sachen 
und Verfahren mit 
den Registerzeichen 
AR, I, II, IIA, IIB, IIT, 
III, J, Lw, Pk, RAST, 
XI, HL 
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Gießen 
angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

13. Oktober 2025 

1.4.3 Amtsgericht Friedberg alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
C, H, IE, IK, IN sowie 
mit diesen Verfah-
rensarten im Zusam-
menhang stehende 
AR-Sachen 

1. November 2023 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 

15. Januar 2025 
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im Zusammenhang 
stehende AR-Sachen 
und sämtliche ARG 
Verfahren 
alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 
IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

1. Mai 2025 

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Fried-
berg angelegt wird,  
Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

13. Oktober 2025 

1.4.4 Amtsgericht Büdingen alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 

1. November 2023 
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C und H sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen 
alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
F, FH sowie mit die-
sen Verfahrensarten 
im Zusammenhang 
stehende AR-Sachen 
und sämtliche ARG 
Verfahren 

15. Januar 2025 

alle Verfahren mit 
den Registerzeichen 
X, XIV, XVII, IV, VI, 
M, K, L sowie mit 
diesen Verfahrensar-
ten im Zusammen-
hang stehende AR-
Sachen und Verfah-
ren mit den Register-
zeichen AR, I, II, IIA, 
IIB, IIT, III, J, Lw, Pk, 
RAST, XI, HL 

1. Mai 2025  

alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die bei den 
Staatsanwaltschaften 
elektronisch geführt 
werden,  
alle Verfahren aus 
dem Bereich des 
Strafrechts und der 
Ordnungswidrigkei-
ten, die von anderen 
Gerichten als elektro-
nische Akte abgege-
ben oder vorgelegt 
werden,  
alle Verfahren mit 
dem Registerzeichen 
OWi, bei denen die 
justizielle Verfahren-
sakte initial beim 
Amtsgericht Büdin-
gen angelegt wird,  

13. Oktober 2025“  
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Gs-Vorgänge, wenn 
keine justizielle Ver-
fahrensakte vorge-
legt wird sowie 
Privatklagesachen 
nach §§ 374 ff Straf-
prozessordnung 

5. Nach Nr. 6.5 werden als Nr. 6.6 und 6.7 angefügt: 

1 2 3 4 
Nr. Gericht, 

Staatsanwaltschaft 
Verfahrensart Datum des  

Beginns der  
elektronischen  
Aktenführung 

„6.6 Staatsanwaltschaft Gießen  alle Verfahren mit 
Ausnahme von  
a) Rechtshilfeange-

legenheiten, 
b) Verfahren, die ini-

tial von  
aa) Behörden der 

Finanzver-
waltung, 

bb) der Bundes-
polizei,  

cc) Behörden des 
Zolls oder 

dd) dem Bundes-
kriminalamt  

vorgelegt werden, 
c) Vorgängen oder 

Strafanzeigen, 
die von Dritten 
vorgelegt werden 
und bei denen 
zum Zeitpunkt der 
Eintragung fest-
steht, dass eine 
der unter b) ge-
nannten Ermitt-
lungsbehörden 
für die Ermittlun-
gen zuständig 
sein wird,  

d) Verfahren, die 
zum Zeitpunkt der 
Eintragung Doku-
mente enthalten, 

13. Oktober 2025 
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welche als VS 
NUR FÜR DEN 
DIENSTGE-
BRAUCH nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 
des Hessischen 
Sicherheitsüber-
prüfungs- und 
Verschlusssa-
chengesetzes 
vom 19. Dezem-
ber 2014 (GVBl. 
S. 364), geändert 
durch Gesetz 
vom 11. Dezem-
ber 2019 (GVBl. 
S. 406), einge-
stuft sind.  

e) Dokumenten, 
welche als VS 
NUR FÜR DEN 
DIENSTGE-
BRAUCH nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 
des Hessischen 
Sicherheitsüber-
prüfungs- und 
Verschlusssa-
chengesetzes 
eingestuft sind 
und die zu einem 
späteren Zeit-
punkt zur Akte 
gelangen. 

6.7 Staatsanwaltschaft Limburg 
einschließlich der Zweigstelle 
Wetzlar 

alle Verfahren mit 
Ausnahme von  
a) Rechtshilfeange-

legenheiten, 
b) Verfahren, die ini-

tial von  
aa) Behörden der 

Finanzver-
waltung, 

bb) der Bundes-
polizei,  

cc) Behörden des 
Zolls oder 

dd) dem Bundes-
kriminalamt  

vorgelegt werden, 
c) Vorgängen oder 

27. Oktober 2025“  
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Strafanzeigen, 
die von Dritten 
vorgelegt werden 
und bei denen 
zum Zeitpunkt der 
Eintragung fest-
steht, dass eine 
der unter b) ge-
nannten Ermitt-
lungsbehörden 
für die Ermittlun-
gen zuständig 
sein wird,  

d) Verfahren, die 
zum Zeitpunkt der 
Eintragung Doku-
mente enthalten, 
welche als VS 
NUR FÜR DEN 
DIENSTGE-
BRAUCH nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 
des Hessischen 
Sicherheitsüber-
prüfungs- und 
Verschlusssa-
chengesetzes 
vom 19. Dezem-
ber 2014 (GVBl. 
S. 364), geändert 
durch Gesetz 
vom 11. Dezem-
ber 2019 (GVBl. 
S. 406), einge-
stuft sind.  

Dokumenten, welche 
als VS NUR FÜR 
DEN DIENSTGE-
BRAUCH nach § 2 
Abs. 2 Nr. 4 des 
Hessischen Sicher-
heitsüberprüfungs- 
und Verschlusssa-
chengesetzes einge-
stuft sind und die zu 
einem späteren Zeit-
punkt zur Akte gelan-
gen. 

  



314 
 

6. Der Anhang zu Nr. 6.1 der Anlage wird wie folgt gefasst:  

„Anhang zu Nr. 6.1 der Anlage 

Verfahren, für die die Behördenleitung der Staatsanwaltschaft Darmstadt die 
elektronische Aktenführung angeordnet hat, sind: 

1. 1500 Js 38221/25 
2. 1500 Js 39642/25 
3. 1500 Js 39658/25 
4. 1500 Js 23497/25 
5. 1500 Js 40920/25 
6. 1500 Js 40929/25 
7. 1500 Js 41140/25 
8. 1500 Js 41140/25 
9. 1500 Js 37292/25 
10. 1500 UJs 155178/25 
11. 1500 Js 42659/25 
12. 1500 Js 42670/25 
13. 1500 Js 34904/25 
14. 1500 Js 23225/25 GW 
15. 1500 Js 28111/25 
16. 1500 Js 31858/25“ 

II. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. 

Wiesbaden, den 17. September 2025 

Der Hessische Minister der Justiz  

und für den Rechtsstaat 

Heinz 
________________________________ 
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Bundeseinheitliche Gerichtsvollzieherordnung (GVO).4 
Erl. d. HMdJ v. 17.09.2025 (2344 – II/B1 – 2012/11843 – Z/A2) 

I. 

Die bundeseinheitliche Gerichtsvollzieherordnung (GVO) vom 16. Oktober 2018 
(JMBl. S. 671), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 22. April 2025 (JMBl. 
2025, S. 176), wird für Hessen wie folgt neu gefasst und in Kraft gesetzt: 

Gerichtsvollzieherordnung (GVO) 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Dienstverhältnis 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Dienstaufsicht 
§ 2 Amtssitz 
§ 3 Persönliche Amtsausübung 
§ 4 Dienstsiegel 
§ 5 Dienstausweis 
§ 6 Maßnahmen bei Beendigung und Unterbrechung der Beschäftigung 

B. Diensteinkommen 

§ 7 Entschädigung und Vergütungen 
§ 8 Auslagenvorschuss/Auslagenabschlag 
§ 9 Reisekostenzuschuss 

Zweiter Abschnitt  
Zuständigkeit 

A. Gerichtsvollzieherbezirk 

§ 10 Geschäftsverteilung 
§ 11 Amtsgerichte mit einem Gerichtsvollzieher 
§ 12 Amtsgerichte ohne Gerichtsvollzieher 
§ 13 Zuteilung eines zugeschlagenen Bezirks in Sonderfällen 

B. Örtliche Zuständigkeit 

§ 14 Allgemeines 
§ 15 Freiwillige Versteigerungen 
§ 16 Zustellungen 
§ 17 Ermittlung des Aufenthaltsortes 
§ 18 In mehreren Gerichtsvollzieherbezirken zu erledigende Aufträge 

Dritter Abschnitt 

 
4 Gült.-Verzeichnis Nr. 2105 
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Aufträge 

A. Ablehnung und Abgabe von Aufträgen 

§ 19 Rechtliche oder tatsächliche Verhinderung 
§ 20 Örtliche Unzuständigkeit bei Erteilung des Auftrags 
§ 21 Eintritt der örtlichen Unzuständigkeit nach Auftragserteilung 

B. Vermittlung von Aufträgen durch die Verteilungsstelle 

§ 22 Aufgabe; Zuständigkeit 
§ 23 Geschäftszeit; Geschäftszimmer 
§ 24 Entgegennahme von Aufträgen 
§ 25 Verteilung der Aufträge 
§ 26 Erledigung von Eilaufträgen 

C. Behandlung und Überwachung ruhender Vollstreckungsaufträge 

§ 27 Ruhen von Vollstreckungsaufträgen 
§ 28 Überwachung ruhender Aufträge 

Vierter Abschnitt 
Geschäftsbetrieb 

§ 29 Allgemeines 
§ 30 Geschäftszimmer 
§ 30a Daten- und Informationssicherheit im Geschäftsbetrieb 
§ 31 Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers 
§ 32 Pfandkammer 
§ 33 Büroangestellte 
§ 34 Einstellung, Beschäftigung und Entlassung von Büroangestellten und 

Beschäftigung anderer Personen 
§ 35 Unfallversicherung der Beschäftigten und der Arbeitshilfen 
§ 36 Geschäftsbedarf 
§ 37 Schriftverkehr 

Fünfter Abschnitt 
Aktenführung 

§ 38 Generalakten 
§ 39 Sonderakten und Verzeichnisse 
§ 40 Sammelakten 
§ 41 Rückgabe von Schriftstücken 
§ 42 Recht auf Einsichtnahme 
§ 43 Aufbewahrung; Vernichtung 

Sechster Abschnitt 
Buchführung 

§ 44 Arten der Geschäftsbücher 
§ 45 Äußere Form der Geschäftsbücher 
§ 46 Führung, Aufbewahrung, Vernichtung der Geschäftsbücher 
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§ 47 Dienstregister 
§ 48 Namenverzeichnis 
§ 49 Kassenbücher; Abrechnungsschein 
§ 50 Reisetagebuch 

Siebenter 
Abschnitt Kassenführung 

§ 51 Aufbewahrung von Geld, Wertsachen und Kostbarkeiten 
§ 52 Zahlungsverkehr 
§ 53 Quittung 
§ 54 Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle; Ablieferung 
§ 55 Abschluss der Geschäftsbücher, Kosteneinziehung und Abrechnung in 

besonderen Fällen 
§ 56 Festsetzung der Entschädigung und Kassenanordnung 
§ 57 Kostenvermerke; Antrag auf Beitreibung rückständiger Kosten 
§ 58 Abführung von Kosten an den Gerichtsvollzieher 

Achter Abschnitt 
Auszahlung von Kleinbeträgen; Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskos-

tenhilfe 

§ 59 Auszahlung von Kleinbeträgen 
§ 60 Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach der ZPO und Verfahrenskos-

tenhilfe nach dem FamFG 
§ 61 Behandlung der Anwaltskosten bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

oder Verfahrenskostenhilfe 

Neunter Abschnitt 
Pflichten zur Sicherung des Aufkommens aus Steuern und Abgaben 

§ 62 Steuerabzug vom Arbeitslohn 
§ 63 Hinweispflicht 
§ 64 Einkommensteuer und Körperschaftssteuer 
§ 65 Einfuhrabgaben 
§ 66 Verbrauchssteuern (Tabak-, Branntwein-, Mineralöl-, Kaffee-, Bier-, 

Schaumweinsteuer) 
§ 67 Amtshilfe 
§ 68 Anzeigepflicht bei Steuerstraftaten 
§ 69 Aktenvermerk; Auslagen 

Zehnter Abschnitt 
Übersichten über Diensteinnahmen und Geschäftstätigkeit 

§ 70 Übersicht über die Diensteinnahmen 
§ 71 Übersicht über die Geschäftstätigkeit 

Elfter Abschnitt Geschäftsprüfungen 

§ 72 Ordentliche Geschäftsprüfung 
§ 73 Beschränkung der Zahl der Geschäftsprüfungen 
§ 74 Unterlagen für die Geschäftsprüfung 
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§ 75 Zweck und Durchführung der Geschäftsprüfung 
§ 76 Niederschrift über die Geschäftsprüfung 
§ 77 Maßnahmen der Dienstaufsicht 
§ 78 Überlange Verfahrensdauer 
§ 79 Außerordentliche Geschäftsprüfung 

Zwölfter Abschnitt Vordrucke 

§ 80 Einführung von Vordrucken 

Dreizehnter Abschnitt Hilfsbeamte des Gerichtsvollziehers 

§ 81 Hilfsbeamte 

Vierzehnter Abschnitt Behandlung steuerbarer Geschäfte 

§ 82 Meldung an die jeweilige Organisationseinheit 
§ 83 Anforderung an die Kostenrechnung 

Anlage 1 Muster für Pfandsiegelmarken 
Anlage 2 Muster für Pfandanzeige 
Anlage 3 Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 1 
Anlage 4 Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 2 
Anlage 5 Muster nach § 16 Abs. 4 Satz 4 GVGA Hinweise des Gerichts 
Anlage 6 GV 1 Dienstregister I 
Anlage 7 GV 2 Dienstregister II 
Anlage 8 GV 3 Kassenbuch I 
Anlage 9 GV 4 Kassenbuch II 
Anlage 10 Reisetagebuch 
Anlage 11 GV 7 Quittung 
Anlage 12 Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) 
Anlage 13 GV-ML Meldung der Gerichtsvollzieher nach UStG 

Erster Abschnitt 
Dienstverhältnis 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 1  
Dienstaufsicht 

1Bei der ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung handelt der Gerichtsvollzieher 
selbstständig. 2Er unterliegt hierbei zwar der Aufsicht, aber nicht der unmittelbaren Lei-
tung des Gerichts. 3Unmittelbarer Dienstvorgesetzter des Gerichtsvollziehers ist der 
aufsichtführende Richter des Amtsgerichts. 

§ 2  
Amtssitz 

1Amtssitz des Gerichtsvollziehers ist der Sitz seiner Dienstbehörde. 2Hat das Amtsge-
richt seinen Sitz an einem Ort mit mehr als 100 000 Einwohnern, so kann der Präsident 
des Landgerichts (Amtsgerichts) den Amtssitz auf einen Teil des Ortes beschränken. 
3Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann ferner einen anderen Ort des 
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Gerichtsvollzieherbezirks zum Amtssitz des Gerichtsvollziehers bestimmen. 4Diese 
Anordnung ist durch dauernden Aushang an der Gerichtstafel, erforderlichenfalls auch 
in sonst geeigneter Weise, bekanntzumachen. 

§ 3  
Persönliche Amtsausübung 

1Der Gerichtsvollzieher übt sein Amt persönlich aus. 2Er darf die Ausführung eines 
Dienstgeschäfts keiner anderen Person übertragen, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 

§ 4  
Dienstsiegel 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher führt für dienstliche Zwecke ein Dienstsiegel (Dienststem-
pel) nach den hierfür geltenden Bestimmungen. 2Die Umschrift des Dienstsiegels lau-
tet: „Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht .... (Ort)“. 

(2) Dienstsiegel werden auf Kosten der Landeskasse beschafft. 

(3) Dienstsiegel sind so zu verwahren, dass jeder Missbrauch ausgeschlossen ist. 

(4) Bei maschineller Erstellung des Schriftstücks ist es zulässig, das Siegel mit auszu-
drucken. 

§ 5  
Dienstausweis 

(1) Der Gerichtsvollzieher erhält einen Dienstausweis nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen. 

(2) Dieser trägt ein Lichtbild des Inhabers (ohne Kopfbedeckung). 

(3) Die Dienstausweise werden auf Kosten der Landeskasse beschafft. 

(4) Der Gerichtsvollzieher führt den Dienstausweis bei Amtshandlungen stets bei sich 
und zeigt ihn den Beteiligten bei Vollstreckungshandlungen unaufgefordert, bei sons-
tigen Amtshandlungen auf Verlangen vor. 

§ 6  
Maßnahmen bei Beendigung und Unterbrechung der Beschäftigung 

(1) Endet die Beschäftigung des Gerichtsvollziehers bei der Dienstbehörde zum Bei-
spiel durch Tod, Versetzung, Eintritt in den Ruhestand, Ablauf des Dienstleistungsauf-
trags, vorläufige Dienstenthebung oder Entlassung, so veranlasst die Dienstbehörde, 
dass 

1.  die im Besitz des Gerichtsvollziehers befindlichen Dienstgegenstände (zum Bei-
spiel Dienstsiegel (Dienststempel), Geschäftsbücher und Akten) sowie der 
Dienstausweis an sie abgeliefert werden und das Schild (§ 30 Absatz 2 Satz 1) 
entfernt wird, 

2.  die aus dienstlichem Anlass der Verfügung des Gerichtsvollziehers 
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unterliegenden Gegenstände (zum Beispiel Geld, Giroguthaben, Pfandstücke, 
Schriftstücke) sichergestellt werden, 

3.  ihr eine vollständige Datensicherung des vom Gerichtsvollzieher dienstlich ge-
nutzten IT-Systems (insbesondere bestehend aus Dienstregistern und Kassen-
büchern) zur Verfügung gestellt wird und sämtliche elektronisch gespeicherten 
Daten des Gerichtsvollziehers gelöscht werden, 

4.  das Ende der Beschäftigung unmittelbar dem zentralen Vollstreckungsgericht 
nach § 882h der Zivilprozessordnung (ZPO) mitgeteilt wird, 

5.  EGVP-Postfächer oder andere nach dem OSCI-Standard eingerichtete Postfä-
cher sowie ausschließlich dienstlich genutzte E-Mail-Postfächer, sofern diese im 
Falle einer Versetzung nicht weiterhin dienstlich benötigt werden, gelöscht und 
die bis zur Löschung eingegangenen elektronischen Nachrichten und Doku-
mente dem Vertreter oder Nachfolger zugeleitet werden; hierzu darf die Dienst-
behörde die nach § 30a Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 hinterlegten Zugangsda-
ten nutzen und in den Geschäftszimmern des Gerichtsvollziehers dessen IT-Sys-
teme nutzen, 

6.  das Bundeszentralamt für Steuern, das Kraftfahrtbundesamt, die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung, die berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen, das Registerportal der Länder und die nach dem Umsatzsteuergesetz 
(UStG) zuständige Organisationseinheit über das Ende der Beschäftigung unter-
richtet werden, 

7.  die Aussteller der Signaturkarten über den Wegfall der bestätigten Eigenschaft 
(Attribut) als Gerichtsvollzieher in Kenntnis gesetzt werden. 

(2) 1Wird die Beschäftigung des Gerichtsvollziehers vorübergehend unterbrochen, 
zum Beispiel durch Urlaub oder Krankheit, so trifft die Dienstbehörde die erforderlichen 
Anordnungen unter entsprechender Anwendung der Vorschriften in Absatz 1. 2Sie be-
findet insbesondere darüber, ob und inwieweit dem verhinderten Gerichtsvollzieher 
noch die Abwicklung laufender Dienstgeschäfte zu überlassen ist. 

B. Diensteinkommen 

§ 7  
Entschädigung und Vergütungen 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher hat die ihm zustehenden Gebührenanteile bei den Abrech-
nungen mit der für ihn nach Landesrecht zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse) vor-
läufig zu errechnen und einzubehalten. 2Er darf über diese erst nach Ablieferung der 
Gebühren verfügen, die der Landeskasse verbleiben (§ 54 Absatz 2 Satz 2). 

(2) 11Als Entschädigung für den Aufwand bei der Erledigung der Aufträge werden dem 
Gerichtsvollzieher die von ihm vereinnahmten Auslagen nach Nummer 701 bis 716 
des Kostenverzeichnisses zum Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher (KV-
GvKostG) überlassen.2Sofern für Auslagen in Eingangsrechnungen ein Vorsteuerab-
zug erfolgt, erhält der Gerichtsvollzieher auch die Auslagen nach Nummer 717 KV-
GvKostG als Entschädigung für die hierauf gezahlte Umsatzsteuer. 
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(3) 1Können die Auslagen nach Absatz 2 ohne Verschulden des Gerichtsvollziehers 
nicht eingezogen werden, so sind sie ihm mit Ausnahme der Wegegelder (Num-
mer 711 KV-GvKostG) und der Reisekosten (Nummer 712 KV-GvKostG) aus der Lan-
deskasse zu ersetzen. 2Dies gilt auch für die Ausbuchung von Kleinbeträgen und bei 
einem Erlass der Gerichtsvollzieherkosten. 3Wenn Prozess- oder Verfahrenskosten-
hilfe bewilligt ist, und bei Aufträgen des Gerichts werden darüber hinaus die sonst bei 
den Kostenschuldnern zu erhebenden Wegegelder und Reisekosten 

1.  in den Fällen der Nummer 712 KV-GvKostG in voller Höhe, 

2.  in den übrigen Fällen zur Hälfte 

ersetzt, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob ein Gericht des eigenen oder ein Gericht 
eines anderen Landes die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt oder den Auf-
trag erteilt hat. 4Aufträge der Strafvollstreckungsbehörden und der Gerichtskassen 
sind nicht als Aufträge des Gerichts anzusehen. 

(4) Die Gebührenanteile und Entschädigungen sowie die aus der Landeskasse zu er-
setzenden Beträge werden nach § 56 festgesetzt. 

(5) Landesrechtliche Bestimmungen über die Abfindung der Gerichtsvollzieher bei 
Dienstreisen und Dienstgängen in Vollstreckungsangelegenheiten sowie über die 
Festsetzung von Gebühren und Entschädigung im Sinne der Absätze 1 bis 3 bleiben 
unberührt. 

§ 8  
Auslagenvorschuss/Auslagenabschlag 

1Die Dienstbehörde ist ermächtigt, dem Gerichtsvollzieher auf die in den Spalten 12 
und 13 des Kassenbuchs II einzustellenden Auslagen einen angemessenen Vor-
schuss/Abschlag zu gewähren. 2Für die Bemessung des Vorschusses/Abschlages 
bieten die Durchschnittsbeträge der vorangegangenen beiden Vierteljahre einen An-
halt, sofern nicht im Einzelfall durch nachweislich besonders hohe Auslagen ein höhe-
rer Betrag gerechtfertigt ist. 3Für eine Einzelsache soll ein Vorschuss/Abschlag nur 
dann gewährt werden, wenn die Durchführung eines Auftrages voraussichtlich mehr 
als 10 Euro Auslagen erfordert. 

§ 9  
Reisekostenzuschuss 

(1) 1Dem Gerichtsvollzieher kann auf Antrag aus der Landeskasse ein Reisekostenzu-
schuss gewährt werden, wenn die im Laufe eines Quartals vereinnahmten Wegegelder 
und Reisekosten die tatsächlichen Aufwendungen für sämtliche notwendigen Dienst-
reisen und Wege im Sinne der Nummern 711 und 712 KV-GvKostG nicht decken. 
2Über die Gewährung des Reisekostenzuschusses entscheidet die Dienstbehörde; um 
ein einheitliches Verfahren sicherzustellen, bedarf die Gewährung der Zustimmung 
des Präsidenten des Landgerichts (Amtsgerichts). 3Die Festsetzung richtet sich nach 
§ 56. 

(2) 1Die Gewährung eines Reisekostenzuschusses setzt voraus, dass der Gerichts-
vollzieher ein Reisetagebuch führt. 2Anhand des Reisetagebuchs und der Dienstregis-
ter ist zu prüfen, ob der Gerichtsvollzieher die für die Gewährung des Zuschusses 
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maßgebenden Grundsätze beachtet hat, insbesondere ob er die einzelnen Reisen und 
Wege nach den zu erledigenden Dienstgeschäften zweckmäßig eingerichtet, ob er die 
Zahl der Reisen und Wege möglichst eingeschränkt und darauf geachtet hat, Reisen 
zur Erledigung von Aufträgen nach dem Justizbeitreibungsgesetz mit Reisen in ande-
ren Angelegenheiten zu verbinden oder ob der Ansatz einer Pauschentschädigung für 
die Verwendung des eigenen Kraftwagens gerechtfertigt war. 

(3) 1Die Höhe des Reisekostenzuschusses richtet sich nach dem Quartalsergebnis des 
Reisetagebuchs. 2Ergibt ein Vergleich der Summe der im Quartal vereinnahmten We-
gegelder und Reisekosten, einschließlich der aus der Landeskasse in Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfeangelegenheiten und bei Aufträgen des Gerichts zu gewähren-
den Entschädigung (Spalte 8 und 12 des Kassenbuchs II) mit dem Quartalsergebnis 
des Reisetagebuchs (Spalte 6e) einen Minderbetrag, so ist dieser als Zuschuss aus 
der Landeskasse zu gewähren. 

(4) 1Die Dienstbehörde ist ermächtigt, dem Gerichtsvollzieher einen angemessenen 
Abschlag auf einen Reisekostenzuschuss zu gewähren, der im Laufe des Vierteljahres 
voraussichtlich erforderlich wird. 2Für die Bemessung des Vorschusses sind die Durch-
schnittsbeträge der vorangegangenen beiden Quartale zugrunde zu legen, sofern 
nicht im Einzelfall durch nachgewiesene und notwendige Aufwendungen ein höherer 
Betrag gerechtfertigt ist. 

Zweiter Abschnitt  
Zuständigkeit 

A. Gerichtsvollzieherbezirk 

§ 10  
Geschäftsverteilung 

(1) 1Der aufsichtführende Richter weist jedem im Amtsgericht beschäftigten Gerichts-
vollzieher einen örtlich begrenzten Bezirk (Gerichtsvollzieherbezirk) zu. 2Bei der Ein-
teilung der Bezirke nimmt er auf eine gleichmäßige Verteilung der Geschäfte und auf 
die Möglichkeit einer zweckmäßigen Gestaltung der Reisen der Vollstreckungsbeam-
ten Rücksicht. 3Für jeden Beamten bestellt er im Voraus einen oder, falls es die örtli-
chen Verhältnisse erfordern, mehrere Gerichtsvollzieher als ständige Vertreter. 4Mit 
Genehmigung des Präsidenten des Landgerichts (Amtsgerichts) können die Ge-
schäfte anders als nach örtlichen Bezirken verteilt werden. 

(2) 1Von der Geschäftsverteilung bleiben Eilaufträge (§ 26) unberührt. 2Der aufsicht-
führende Richter regelt die Zuständigkeit für die Aufträge. 3Zur Erledigung dieser Auf-
träge ist jeder Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts ohne örtliche Beschränkung be-
rechtigt und verpflichtet. 4Der nach Absatz 1 zuständige Gerichtsvollzieher ist von 
Pfändungen – unbeschadet der Vorschrift des § 826 Absatz 2 ZPO – in jedem Fall zur 
Wahrung früherer Pfändungen und zur Berücksichtigung bei Anschlusspfändungen 
durch Übersendung einer Abschrift der Pfändungsniederschrift zu benachrichtigen. 

(3) Die Geschäftsverteilung ist in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

(4) Die Gültigkeit einer Amtshandlung wird dadurch nicht berührt, dass sie von einem 
anderen als dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Gerichtsvollzieher vorge-
nommen worden ist. 
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§ 11  
Amtsgerichte mit einem Gerichtsvollzieher 

(1) Ist bei einem Amtsgericht nur ein Gerichtsvollzieher beschäftigt, so ist der Amtsge-
richtsbezirk der Gerichtsvollzieherbezirk. 

(2) 1Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) bestellt im Voraus einen Gerichts-
vollzieher eines benachbarten Amtsgerichts als ständigen Vertreter, wenn auch das 
benachbarte Amtsgericht seiner Dienstaufsicht untersteht; in allen übrigen Fällen wird 
der ständige Vertreter von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts bestimmt. 2Falls 
es die örtlichen Verhältnisse erfordern, können auch mehrere Gerichtsvollzieher je für 
einen bestimmten Teil des Bezirks als ständige Vertreter bestellt werden. 3In Eilfällen 
ist der aufsichtführende Richter des Amtsgerichts oder bei seiner Verhinderung der 
Geschäftsleiter ermächtigt, die Vertretung durch andere Beamte nach Maßgabe der 
Notwendigkeit zu regeln und diesen Beamten die für die Erledigung des einzelnen 
Dienstgeschäfts erforderlichen Weisungen zu erteilen. 

§ 12  
Amtsgerichte ohne Gerichtsvollzieher 

(1) Ist bei einem Amtsgericht kein Gerichtsvollzieher beschäftigt, so teilt, soweit lan-
desrechtlich nichts anderes bestimmt ist, der Präsident des Oberlandesgerichts den 
Amtsgerichtsbezirk dem Bezirk eines, ausnahmsweise unter zweckmäßiger Aufteilung 
auch den Bezirken mehrerer Gerichtsvollzieher benachbarter Amtsgerichte zu (zuge-
schlagener Bezirk). 

(2) Eigener Gerichtsvollzieherbezirk und zugeschlagener Bezirk bilden den Gesamt-
bezirk des Gerichtsvollziehers. 

(3) Name, Bezirk und Amtssitz des zuständigen Gerichtsvollziehers sind im Gebäude 
des Amtsgerichts des zugeschlagenen Bezirks durch ständigen Aushang oder in sonst 
geeigneter Weise mit dem Hinweis bekanntzumachen, dass Aufträge, Anfragen und 
Mitteilungen nach Möglichkeit unmittelbar an den Gerichtsvollzieher zu richten sind, 
aber auch in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts zur Übermittlung an den Gerichts-
vollzieher angebracht werden können. 

(4) 1Die Geschäftsstelle des Amtsgerichts des zugeschlagenen Bezirks leitet die bei 
ihr eingehenden, für den Gerichtsvollzieher bestimmten Schriftstücke täglich an diesen 
weiter. 2Dies gilt nicht, wenn mit Sicherheit zu erwarten ist, dass der Gerichtsvollzieher 
an dem betreffenden Tage auf der Geschäftsstelle anwesend sein wird. 

(5) 1Ist der Gerichtsvollzieher am Sitz des Amtsgerichts des zugeschlagenen Bezirks 
anwesend, so hat er sich stets in der Geschäftsstelle zur Entgegennahme seiner Ein-
gänge und zu etwa erforderlichen Dienstbesprechungen einzufinden. 2Von der Ein-
richtung bestimmter Sprechtage ist regelmäßig abzusehen. 

(6) 1Für Eilaufträge, die im zugeschlagenen Bezirk zu erledigen sind, bestellt der auf-
sichtführende Richter des Amtsgerichts des zugeschlagenen Bezirks im Voraus einen 
oder, falls es erforderlich ist, mehrere geeignete Beamte des Amtsgerichts als ständige 
Vertreter des Gerichtsvollziehers für die Wahrnehmung einzelner Gerichtsvollzieher-
geschäfte. 2Die Bestimmungen über die Regelung der ständigen Vertretung des Ge-
richtsvollziehers (§§ 10, 11) werden hierdurch nicht berührt. 3Macht ein eiliger Auftrag 
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eine weitere nicht mehr dringliche Amtshandlung erforderlich, so sind die Vorgänge 
nach Erledigung des dringlichen Teils an den zuständigen Gerichtsvollzieher abzuge-
ben. 

§ 13  
Zuteilung eines zugeschlagenen Bezirks in Sonderfällen 

1Soweit landesrechtlich nichts anderes bestimmt ist, kann der Präsident des Oberlan-
desgerichts den Gerichtsvollzieherdienst eines Amtsgerichtsbezirks oder eines Bezirk-
steils auch in anderen als den in § 12 Absatz 1 bezeichneten Fällen einem Gerichts-
vollzieher eines benachbarten Amtsgerichts übertragen. 2Die Bestimmungen in § 12 
Absatz 2 bis 6 gelten in diesem Fall entsprechend. 

B. Örtliche Zuständigkeit 

§ 14  
Allgemeines 

(1) Die örtliche Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers beschränkt sich, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, auf den ihm zugewiesenen Gerichtsvollzieherbezirk. 

(2) Eine Amtshandlung ist nicht aus dem Grund unwirksam, weil der Gerichtsvollzieher 
sie außerhalb seines Gerichtsvollzieherbezirks vorgenommen hat. 

§ 15  
Freiwillige Versteigerungen 

1Für freiwillige Versteigerungen ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Bezirk 
sich die zu versteigernde Sache befindet. 2Die Weitergabe des Auftrags an einen zur 
Übernahme bereiten Gerichtsvollzieher ist möglich. § 191 der Geschäftsanweisung für 
Gerichtsvollzieher (GVGA) bleibt unberührt. 

§ 16  
Zustellungen 

(1) Für Zustellungen ist der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Gerichtsvollzieher-
bezirk der Schuldner oder in Ermangelung eines solchen der Zustellungsadressat sei-
nen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für persönliche Zustellungen von Schriftstücken 
(§ 193 ZPO) der Gerichtsvollzieher zuständig, in dessen Gerichtsvollzieherbezirk der 
Zustellungsadressat seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

(3) Bei Aufträgen mit mehreren Zustellungsadressaten (z. B. Pfändungsbeschlüssen 
mit mehreren Drittschuldnern) darf sowohl der nach Absatz 1 als auch der nach Ab-
satz 2 zuständige Gerichtsvollzieher die persönliche Zustellung von Schriftstücken 
(§ 193 ZPO) auch an die anderen in demselben Amtsgerichtsbezirk ansässigen Zu-
stellungsadressaten vornehmen. 

(4) Gibt der Gerichtsvollzieher nach Absatz 1 den Zustellungsauftrag an den nach Ab-
satz 2 zuständigen Gerichtsvollzieher ab, darf dieser auch die Zustellungen vorneh-
men, für die der abgebende Gerichtsvollzieher zuständig ist. Entsprechendes gilt auch 
bei Zuleitung im Wege der Verteilung und Vermittlung durch das Gericht. 
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(5) Bei gerichtlichen Pfändungsbeschlüssen ist für die Zustellung an den Schuldner 
der zuletzt tätig gewesene Gerichtsvollzieher zuständig. 

§ 17  
Ermittlung des Aufenthaltsortes 

(1) 1Die Ermittlung des Aufenthaltsortes, der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der 
Hauptniederlassung oder des Sitzes des Schuldners nach § 755 ZPO obliegt dem für 
die letzte bekannte Anschrift des Schuldners zuständigen Gerichtsvollzieher. 2Ist keine 
solche Anschrift bekannt, obliegt die Ermittlung dem für den Wohnsitz des Gläubigers 
zuständigen Gerichtsvollzieher. 

(2) Für die Einholung von Drittstellenauskünften (§ 802l ZPO) gilt Absatz 1 entspre-
chend. 

(3) Ist aufgrund des Ergebnisses der Ermittlung ein anderer Gerichtsvollzieher zustän-
dig, gibt der Gerichtsvollzieher den Vollstreckungsvorgang von Amts wegen an diesen 
ab. 

§ 18  
In mehreren Gerichtsvollzieherbezirken zu erledigende Aufträge 

(1) Für die Erledigung eines Auftrags, der eine Tätigkeit in mehreren Gerichtsvollzie-
herbezirken des gemeinsamen Landgerichtsbezirks erfordert, ist der Gerichtsvollzie-
her eines jeden der beteiligten Gerichtsvollzieherbezirke zuständig. 

(2) Die Zuständigkeit ist auch gegeben, wenn der Gerichtsvollzieher zur Durchführung 
der in seinem Gerichtsvollzieherbezirk begonnenen Amtshandlung die Grenze dieses 
Bezirks (auch über die Landesgrenze hinaus) überschreiten muss. 

Dritter Abschnitt  
Aufträge 

A. Ablehnung und Abgabe von Aufträgen 

§ 19  
Rechtliche oder tatsächliche Verhinderung 

1Ist der Gerichtsvollzieher von der Ausübung seines Amts kraft Gesetzes ausgeschlos-
sen, so gibt er den Auftrag unter Angabe des Grundes seiner Verhinderung an seinen 
ständigen Vertreter ab. 2Ist auch der ständige Vertreter verhindert, so zeigt dieser die 
Sachlage unverzüglich der Dienstbehörde an. 3Die Dienstbehörde sorgt für die Bestel-
lung eines besonderen Vertreters zur Durchführung des Dienstgeschäfts. 4Der über-
nehmende Beamte (Satz 1 und 3) teilt dem Auftraggeber die Übernahme des Auftrags 
unverzüglich mit. 5Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn sie bei dem Auftraggeber 
nicht früher als die Nachricht über das Ergebnis der Amtshandlung eingehen würde. 
6Ist der Gerichtsvollzieher an der Erledigung eines Auftrags tatsächlich verhindert, so 
gelten die Bestimmungen in den Sätzen 1 bis 5 entsprechend. 

§ 20  
Örtliche Unzuständigkeit bei Erteilung des Auftrags 

(1) Ist der Gerichtsvollzieher für die Erledigung eines mündlich erteilten Auftrags örtlich 
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unzuständig, so verweist er den Auftraggeber an den zuständigen Gerichtsvollzieher. 

(2) 1Ist der Gerichtsvollzieher für einen ihm schriftlich erteilten Auftrag nicht zuständig, 
so gibt er ihn nach Eintragung in das Dienstregister 

1.  falls der Auftrag im eigenen Amtsgerichtsbezirk oder in einem zugeschlagenen 
Bezirk des Amtsgerichts zu erledigen ist, unverzüglich an den zuständigen Ge-
richtsvollzieher ab, der den Auftraggeber umgehend von der Übernahme des 
Auftrags zu benachrichtigen hat; 

2.  falls der Auftrag in einem anderen Amtsgerichtsbezirk zu erledigen ist, unter 
Benachrichtigung des Auftraggebers an das zuständige Amtsgericht weiter; ist 
dies nicht angängig oder zweckmäßig, so ist der Auftrag dem Auftraggeber mit 
entsprechender Mitteilung zurückzusenden; § 802e ZPO bleibt unberührt. 

2Der Verbleib des Auftrags ist im Dienstregister unter Angabe des Tages der Abgabe 
und der vollen Anschrift des Empfängers zu vermerken. 

§ 21  
Eintritt der örtlichen Unzuständigkeit nach Auftragserteilung 

Tritt die örtliche Unzuständigkeit infolge Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse 
nach Annahme des Auftrags ein, so verfährt der Gerichtsvollzieher nach § 20 Ab-
satz 2, auch wenn der Auftrag durch die Verteilungsstelle vermittelt ist. 

B. Vermittlung von Aufträgen durch die Verteilungsstelle 

§ 22  
Aufgabe; Zuständigkeit 

(1) Bei jedem Amtsgericht ist eine Verteilungsstelle einzurichten. 

(2) 1Aufgabe der Verteilungsstelle ist es, Aufträge, auch wenn sie durch Vermittlung 
der Geschäftsstelle gestellt werden, und sonstige für die Gerichtsvollzieher bestimmte 
Eingänge entgegenzunehmen und an den zuständigen Gerichtsvollzieher weiterzulei-
ten. 2Das Recht, dem Gerichtsvollzieher Aufträge unmittelbar zu erteilen, bleibt unbe-
rührt. 

(3) 1Die Dienstaufsicht ist befugt, einen Zwangsvollstreckungsauftrag aus besonderen 
Gründen einem anderen als dem zuständigen Gerichtsvollzieher oder seinem ständi-
gen Vertreter zur Erledigung zuzuteilen. 2Die Zuteilung muss schriftlich erfolgen. 

(4) Aufträge zur Erhebung von Wechsel- und Scheckprotesten sind grundsätzlich dem 
Gerichtsvollzieher zuzuteilen, zu dessen Bezirk die Örtlichkeit gehört, an welcher der 
Protest oder die erste von mehreren Protesthandlungen vorzunehmen ist. 

(5) 1Aufträge zur Abnahme der Vermögensauskunft nach § 802c ZPO und der eides-
stattlichen Versicherung in den Fällen der §§ 836, 883 ZPO und § 94 FamFG sind dem 
Gerichtsvollzieher zuzuteilen, in dessen Bezirk der Schuldner nach den in dem Auftrag 
enthaltenen Angaben seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat. 2Dies gilt auch für 
nachträgliche Aufträge nach § 802l ZPO. 

(6) Die Verteilungsstelle darf Kosten, Vorschüsse oder sonstige Geldbeträge für den 
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Gerichtsvollzieher nicht annehmen. 

§ 23  
Geschäftszeit; Geschäftszimmer 

(1) 1Die Verteilungsstelle muss während der allgemeinen Dienststunden des Amtsge-
richts für den Publikumsverkehr geöffnet sein. 2Soweit eine besondere Regelung der 
Dienststunden für den Verkehr mit dem Gerichtsvollzieher erforderlich ist, trifft sie der 
aufsichtführende Richter. 

(2) Im Geschäftszimmer der Verteilungsstelle sind die Dienststunden der Verteilungs-
stelle, die Namen und Anschriften der Gerichtsvollzieher und ihrer ständigen Vertreter, 
die Bezirkseinteilung sowie sonstige Anordnungen zur Verteilung der Geschäfte unter 
die Gerichtsvollzieher durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise bekanntzuma-
chen. 

§ 24  
Entgegennahme von Aufträgen 

(1) 1Die Erteilung des Auftrags bei der Verteilungsstelle nebst der Aushändigung der 
erforderlichen Schriftstücke steht der unmittelbaren Auftragserteilung an den zustän-
digen Gerichtsvollzieher gleich. 2Die Verteilungsstelle hat den Zeitpunkt der Übergabe 
auf den Schriftstücken zu vermerken. 3Ein offensichtlich unvollständiger Auftrag ist 
dem Auftraggeber zur Vervollständigung zurückzugeben, sofern der festgestellte Man-
gel nicht durch mündliche oder fernmündliche Rücksprache mit ihm behoben werden 
kann. 

(2) 1Besondere Weisungen des Auftraggebers über Art und Umfang der Erledigung 
vermerkt die Verteilungsstelle nötigenfalls auf den übergebenen Schriftstücken oder 
einem besonderen Umschlag. 2Der erschienene Auftraggeber ist an den zuständigen 
Gerichtsvollzieher selbst zu verweisen, wenn ein Vermerk nicht genügen würde, um 
den Gerichtsvollzieher über die Sachlage hinreichend zu unterrichten, oder wenn der 
Auftraggeber eine beschleunigte Erledigung verlangt. 

(3) Auf elektronischem Wege eingegangene Dokumente sind dem Gerichtsvollzieher 
nach landesrechtlicher Bestimmung zuzuleiten. 

§ 25  
Verteilung der Aufträge 

(1) Für jeden Gerichtsvollzieher wird bei der Verteilungsstelle ein Abholfach eingerich-
tet, in das die für ihn bestimmten Eingänge gelegt werden. 

(2) Der Gerichtsvollzieher hat die Eingänge täglich abzuholen oder auf eigene Verant-
wortung durch eine zuverlässige, der Verteilungsstelle zu bezeichnende erwachsene 
Person abholen zu lassen. 

(3) Hat der zuständige Gerichtsvollzieher seinen Amtssitz nicht am Sitz des Amtsge-
richts, so leitet ihm die Verteilungsstelle die für ihn bestimmten Eingänge täglich zu, 
sofern nicht mit Sicherheit zu erwarten ist, dass er an dem betreffenden Tag auf der 
Verteilungsstelle anwesend sein wird. 
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(4) Eingehende besonders eilbedürftige Aufträge sind dem Gerichtsvollzieher schnells-
tens zuzuleiten. 

(5) Die Verteilungsstelle hat dem Auftraggeber auf Verlangen den Gerichtsvollzieher 
zu benennen, dem der Auftrag zugeleitet wird, sofern dieses Verlangen im Auftrag 
augenfällig gekennzeichnet ist; sie hat ihn dann darauf hinzuweisen, dass weitere An-
fragen oder Aufträge in der Angelegenheit unmittelbar an den Gerichtsvollzieher zu 
richten sind. 

(6) 1Aufzeichnungen über den Eingang und die Verteilung der Aufträge bei der Vertei-
lungsstelle sind im Allgemeinen nicht erforderlich. 2Der Präsident des Landgerichts 
(Amtsgerichts) kann anordnen, dass hierüber Listen in einfacher Form geführt werden, 
sofern es ausnahmsweise notwendig erscheint. 

§ 26  
Erledigung von Eilaufträgen 

(1) Bei Amtsgerichten mit großem Geschäftsumfang kann der aufsichtführende Richter 
anordnen, dass sich ein oder mehrere Gerichtsvollzieher an den einzelnen Wochenta-
gen abwechselnd in einer im Voraus festgelegten Reihenfolge in ihrem Geschäftszim-
mer oder in der Verteilungsstelle zur Durchführung von Aufträgen bereithalten, die so-
fort erledigt werden müssen. 

(2) 1Ob eine Sache eilbedürftig ist, ist unter Berücksichtigung aller ersichtlichen Um-
stände nach Lage des Einzelfalles zu entscheiden. 2Die Bezeichnung eines Auftrages 
als Eilsache genügt für sich allein nicht, um die Eilbedürftigkeit zu begründen. 3Auf-
träge zur Vollziehung von Arresten, einstweiligen Verfügungen und einstweiligen An-
ordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz sowie Aufträge zur Erhebung von Protesten 
sind stets als Eilaufträge zu behandeln. 

(3) 1Der aufsichtführende Richter kann allgemein anordnen, dass die dem Eilgerichts-
vollzieher übergebenen Aufträge unverzüglich an den zuständigen Gerichtsvollzieher 
zur weiteren Erledigung abzugeben sind, sobald sie nicht mehr eilbedürftig sind. 2Etwa 
erforderliche Bestimmungen über die geschäftliche Behandlung dieser Aufträge durch 
die beteiligten Gerichtsvollzieher trifft der aufsichtführende Richter. 

C. Behandlung und Überwachung ruhender Vollstreckungsaufträge 

§ 27  
Ruhen von Vollstreckungsaufträgen  

(§ 64 Absatz 3 Nummer 2 GVGA) 

(1) 1Gewährt der Gläubiger oder der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Frist von 
unbestimmter Dauer oder von mehr als zwölf Monaten oder mehrere aufeinander fol-
gende Fristen von zusammen mehr als zwölf Monaten, so bleiben die getroffenen Voll-
streckungsmaßnahmen zwar bestehen, für die Akten- und Buchführung des Gerichts-
vollziehers gilt der Auftrag als büromäßig erledigt (Ruhen des Vollstreckungsauftrags). 
2Der Gerichtsvollzieher gibt dem Gläubiger den Schuldtitel und die sonstigen ihm über-
gebenen Urkunden zurück. 3Er setzt die Vollstreckung nur auf besonderen Antrag des 
Gläubigers fort. 4Sind die Pfandstücke nicht im Gewahrsam des Schuldners belassen 
worden, so ruht der Auftrag erst dann, wenn ihre weitere Aufbewahrung durch eine 
Einigung der Beteiligten oder durch eine gerichtliche Anordnung geregelt ist. 



329 
 

(2) 1Wird die Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung in der Hauptsache über die 
Klage, den Einspruch, die Berufung oder die Revision eingestellt (§§ 707, 719, 769, 
771, 785, 805, 924 ZPO) oder eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung nach § 765a 
ZPO einstweilen eingestellt, so ruht der Auftrag ebenfalls. 2Das weitere Verfahren des 
Gerichtsvollziehers richtet sich nach Absatz 1. 

(3) 1Wird die Zwangsvollstreckung nur kurzfristig einstweilen eingestellt, so gilt der Auf-
trag als fortbestehend (zum Beispiel bei Einstellung bis zur Entscheidung über die Er-
innerung oder die Beschwerde – §§ 570, 766 ZPO – oder über Einwendungen gegen 
die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel – § 732 ZPO). 2Der Gerichtsvollzieher setzt 
die Zwangsvollstreckung fort, sobald die für die einstweilige Einstellung maßgebliche 
Frist abgelaufen ist. 3Sind jedoch seit der einstweiligen Einstellung mehr als drei Mo-
nate verstrichen und ist nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtsvollziehers 
mit einer baldigen Entscheidung nicht zu rechnen, so verfährt er auch in diesen Fällen 
nach den Bestimmungen in Absatz 1. 

(4) 1Gibt der Gerichtsvollzieher seinem Auftraggeber anheim, einen richterlichen 
Durchsuchungsbeschluss oder einen Beschluss nach § 758a Absatz 4 ZPO einzuho-
len, gilt der Auftrag als büromäßig erledigt. 2Legt der Auftraggeber den Beschluss vor, 
setzt der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung unter der alten Nummer fort. 

(5) Das Ruhen des Vollstreckungsauftrags ist bei noch nicht vorgenommenen Vollstre-
ckungsmaßnahmen auf höchstens sechs Monate, in allen anderen Fällen auf 24 Mo-
nate beschränkt. 

§ 28  
Überwachung ruhender Aufträge 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher vermerkt bei den nach § 27 ruhenden Aufträgen in Spalte 
5 des Dienstregisters II unter Hinzufügung des Datums „Ruht seit ...“. 2Bei einer spä-
teren Übertragung in das neue Dienstregister II ist dieser Vermerk zu übernehmen. 
3Das Ruhen ist auf dem Umschlag der Sonderakten zu vermerken. 4Die Sonderakten 
sind nach dem Namen der Schuldner alphabetisch geordnet und getrennt von anderen 
Akten aufzubewahren. 5Im Fall des § 27 Absatz 4 enthält der Vermerk in Spalte 5 den 
Klammerzusatz „(§ 27 Absatz 4 GVO)“. 6Einer Überwachung dieser Aufträge bedarf 
es nur, wenn Pfandstücke im Gewahrsam des Schuldners belassen worden sind. 

(2) 1Wird die Zwangsvollstreckung fortgesetzt oder erledigt sie sich (zum Beispiel 
durch Zahlung, durch Freigabe oder durch Rücknahme des Auftrags), so vermerkt der 
Gerichtsvollzieher in Spalte 5 des Dienstregisters II „Fortgesetzt“ oder „Erledigt“. 2Als 
Fortsetzung gilt nur die tatsächliche Fortsetzung des Verfahrens, zum Beispiel die An-
beraumung eines Versteigerungstermins oder eine weitere Pfändung, jedoch nicht die 
Erklärung des Gläubigers, dass die Sache noch nicht erledigt sei. 

(3) 1Ist in dem Vollstreckungsverfahren eine Vollstreckungsmaßnahme nicht vorge-
nommen oder sind vor dem Ruhen lediglich Raten entgegengenommen worden und 
sind seit dem Ruhen ohne einen Fortsetzungsantrag sechs Monate vergangen, so ist 
der Vorgang als erledigt anzusehen. 2Der Gerichtsvollzieher vermerkt in Spalte 5 des 
Dienstregisters II „Erledigt aufgrund des Ablaufs der Ruhensfrist (sechs Monate)“. 
3Sind Vollstreckungsmaßnahmen, insbesondere Pfändungen, vorgenommen worden 
und seit dem Abschluss der Eintragung zwei Jahre verstrichen, so teilt der Gerichts-
vollzieher dem Gläubiger durch zuzustellenden Brief Folgendes mit: „Nachdem die 
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Zwangsvollstreckung gegen ... zwei Jahre geruht hat, bitte ich um Mitteilung innerhalb 
von zwei Wochen nach der Zustellung, ob die Angelegenheit erledigt ist oder ob Sie 
die Fortsetzung des Verfahrens beantragen“. 4Teilt der Gläubiger mit, dass die Sache 
erledigt sei oder äußert er sich nicht, so vermerkt der Gerichtsvollzieher in Spalte 5 
des Dienstregisters II „Erledigt“. 5Beantragt der Gläubiger die Fortsetzung der Zwangs-
vollstreckung, so vermerkt der Gerichtsvollzieher in Spalte 5 des Dienstregisters II un-
ter Hinzufügung des Datums „Fortgesetzt am ....“. 

Vierter Abschnitt  
Geschäftsbetrieb 

§ 29  
Allgemeines 

Der Gerichtsvollzieher regelt seinen Geschäftsbetrieb nach eigenem pflichtgemäßen 
Ermessen, soweit hierüber keine besonderen Bestimmungen bestehen. 

§ 30  
Geschäftszimmer 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher muss an seinem Amtssitz ein Geschäftszimmer auf eigene 
Kosten unterhalten. 2Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann dem Ge-
richtsvollzieher gestatten, das Geschäftszimmer an einem anderen Ort als dem des 
Amtssitzes zu unterhalten, wenn das Geschäftszimmer verkehrsgünstig in der Nähe 
des Amtssitzes eingerichtet wird, eine Internetanbindung gewährleistet ist und die ord-
nungsmäßige Erledigung der Dienstgeschäfte und die Belange der Parteien nicht be-
einträchtigt werden, insbesondere dem Land und den Parteien keine Mehrkosten ent-
stehen. 3In diesem Fall kann der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) dem Ge-
richtsvollzieher gestatten, an seinem Amtssitz zusätzlich einen Raum zur Abhaltung 
von Sprechstunden (Sprechzimmer) zu unterhalten. 4Mehrere Gerichtsvollzieher kön-
nen sich zu einer Bürogemeinschaft zusammenschließen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, das Geschäftszimmer durch ein an der Au-
ßenseite des Hauses in der Nähe des Hauseingangs anzubringendes Schild kenntlich 
zu machen, das den Namen des Gerichtsvollziehers und die Aufschrift „Gerichtsvoll-
zieher“ enthalten muss. 2Ist eine Anbringung an der Außenseite des Hauses nicht mög-
lich, genügt auch, dass das Schild in einem erkennbaren Zusammenhang mit dem 
Gebäude steht. 3Das Schild beschafft der Gerichtsvollzieher auf eigene Kosten. 4Das 
Schild einer Bürogemeinschaft muss neben der Aufschrift „Gerichtsvollzieher“ die Na-
men sämtlicher Gerichtsvollzieher, die Mitglieder der Bürogemeinschaft sind, enthal-
ten. 5Am Eingang zum Geschäftszimmer oder in dem für eine Briefkastenanlage vor-
gesehenen Eingangs- oder Außenbereich des Gebäudes muss sich ein Briefeinwurf 
oder Briefkasten befinden. 6Der Gerichtsvollzieher hat mindestens ein elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach oder ein anderes nach dem OSCI-Standard ein-
gerichtetes Postfach zu unterhalten. 7Die Vorrichtungen für Briefeinwürfe sowie das 
elektronische Postfach oder die elektronischen Postfächer sind mindestens einmal ar-
beitstäglich zu leeren bzw. abzurufen. 

(3) 1Das Geschäftszimmer des Gerichtsvollziehers muss abschließbar sein und von 
dessen privaten Räumlichkeiten getrennt, vor dem Zutritt Unbefugter geschützt und – 
sofern es für Sprechstunden genutzt wird – für den Publikumsverkehr geeignet sein. 
2Ein vorhandener Zugang zu Gesetzes- und Entscheidungsdatenbanken steht der 
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Ausstattung mit Gesetzen und Dienstvorschriften gleich. 3Weitere Räume, in denen 
sich Akten zur Lagerung oder Komponenten der IT-Systeme, insbesondere für Zwecke 
der Datensicherung und Netzwerkverbindung, befinden, müssen ebenfalls abschließ-
bar sein und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden. 

(4) Der Gerichtsvollzieher hat durch Einsatz geeigneter elektronischer Kommunikati-
onsmittel sicherzustellen, dass er täglich während der Geschäftszeiten des Amtsge-
richts für Nachrichten der Verteilungsstelle und der Dienstaufsicht telefonisch und über 
sein IT-System, gegebenenfalls per Telefax, empfangsbereit ist und zeitnah auf Rück-
fragen antworten kann. 

(5) Der Gerichtsvollzieher hat Vorsorge zu treffen, dass eilige Aufträge unverzüglich 
an seinen Vertreter oder die Dienstbehörde gelangen können, falls er abwesend oder 
sonst an der Erledigung der Aufträge verhindert ist. 

(6) 1Der Gerichtsvollzieher hat mindestens zweimal in der Woche an unterschiedlichen 
Tagen Sprechstunden abzuhalten, während derer er sich in seinem Geschäftszimmer 
oder Sprechzimmer aufhalten muss. 2Die Sprechstunden sind nach § 2 Satz 4 bekannt 
zu machen. 

§ 30a  
Daten- und Informationssicherheit im Geschäftsbetrieb 

(1) Der Gerichtsvollzieher regelt den Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Bestim-
mungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) sowie der einschlägigen bundes- und landesrechtli-
chen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und trifft geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen und nachweisen zu kön-
nen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit diesen Vor-
schriften erfolgt. 

(2) 1Das Geschäftszimmer ist so einzurichten, dass bei Publikumsverkehr personen-
bezogene Daten Dritter nicht offengelegt werden. 2Akten, Register, Kassenbücher und 
sonstige dienstliche Unterlagen sowie für dienstliche Zwecke genutzte IT-Systeme und 
Datenträger dürfen ausschließlich in Räumen, die den Anforderungen des § 30 Ab-
satz 3 entsprechen, aufbewahrt und betrieben werden. 3Entsprechendes gilt für Unter-
lagen, die nach Landesrecht für die Geschäftsprüfung vorzuhalten sind. 4Der Gerichts-
vollzieher hat dafür Sorge zu tragen, dass zu Zwecken der Dienstaufsicht der Zugang 
zu dem Geschäftszimmer und dem Sprechzimmer sowie ein Zugriff auf sämtliche 
dienstlichen Unterlagen, die vom Gerichtsvollzieher genutzte Fachanwendung, Archiv-
räume, Briefkästen, IT-Systeme und Datenträger sowie eingerichtete elektronische 
Postfächer gewährleistet ist. 

(3) 1Die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten ist durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. 2Die verwen-
deten IT-Anlagen sowie die darauf verwendeten Softwareprogramme, die Telekom-
munikationseinrichtungen und Datenträger sind insbesondere 

1.  gegen den physischen Zugriff Dritter sowie gegen physische Gefährdungen zu 
schützen; 
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2.  gegen unbefugte digitale Zugriffe und Gefährdungen zu schützen, u. a. durch 

a)  eine Firewall und eine Antivirensoftware, die regelmäßig zu aktualisieren 
sind, und 

b)  die Verwendung von Kennwörtern oder Codes, die den Anforderungen von 
Absatz 5 entsprechen; 

3.  zum Schutz ihrer Integrität arbeitstäglich durch eine zu dokumentierende Anfer-
tigung von Sicherungskopien der dienstlichen Daten so zu sichern, dass eine 
vollständige Wiederherstellung der Daten zum Sicherungszeitpunkt möglich ist; 
eine angefertigte Sicherungskopie darf erst dann überschrieben oder gelöscht 
werden, wenn eine neue Sicherungskopie gefertigt und in ihrer Eignung zur 
vollständigen Wiederherstellung verifiziert worden ist. 

3Die für die Datensicherung nach Satz 2 Nummer 3 genutzten Sicherungsdatenträger 
sind eindeutig zu kennzeichnen, vor unberechtigtem Zugriff und zufälliger Zerstörung 
zu schützen und sollen vom IT-System räumlich getrennt aufbewahrt werden. 4Die 
verwendeten Programme und die programmierte Kurzbezeichnung der Register und 
Kassenbücher dürfen nicht verändert werden; ausgenommen sind Veränderungen 
durch Software-Updates. 5Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an IT-Systemen 
wählt der Gerichtsvollzieher erforderliche Dienstleistungsunternehmen sorgfältig aus 
und trifft erforderlichenfalls Vereinbarungen über Auftragsverarbeitungen nach Arti-
kel 28 der Datenschutz-Grundverordnung. 

(4) 1Die elektronische Kommunikation hat, soweit darin personenbezogene oder sol-
che Daten verarbeitet werden, die unter die amtliche Verschwiegenheitspflicht fallen, 
in verschlüsselter Form zu erfolgen, soweit sie nicht innerhalb der geschlossenen 
Kommunikationsnetze des Landes oder des Bundes erfolgt. 2Richtet der Gerichtsvoll-
zieher elektronische Postfächer selbst ein, verfährt er mit den Zugangsdaten nach Ab-
satz 5. 

(5) 1Kennwörter, Codes und andere Zugangsdaten zu den Einrichtungen und Geräten 
nach Absatz 2 bis 4 dürfen nicht identisch und müssen ausreichend lang und komplex 
sein. 2Anlassbezogen, insbesondere bei dem Verdacht auf Kompromittierung des Zu-
gangs, ist eine Änderung von Kennwörtern, Codes und anderen Zugangsdaten vorzu-
nehmen. 3Sie sind zum Zwecke der Dienstaufsicht in einem vom Gerichtsvollzieher 
versiegelten Umschlag bei der Dienstbehörde zu hinterlegen. 4Im Falle der Änderung 
der Zugangsdaten sind die geänderten Daten in gleicher Weise zu hinterlegen. 5Der 
zuvor hinterlegte versiegelte Umschlag wird zurückgegeben. 6Die Übergabe nach 
Satz 1 bis 4 ist durch die Dienstbehörde jeweils in einem schriftlich oder elektronisch 
geführten Register zu protokollieren. 

(6) 1Kommt es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, hat der 
Gerichtsvollzieher unverzüglich seinen unmittelbaren Dienstvorgesetzten und den Da-
tenschutzbeauftragten seiner Dienstbehörde zu benachrichtigen. 2Der nach Landes-
recht Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grundver-
ordnung hat die Artikel 33 und 34 der Datenschutz-Grundverordnung zu beachten. 
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§ 31  
Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers 

1Dem Gerichtsvollzieher kann im Bedarfsfall auf Antrag ein Gehaltsvorschuss zur Ein-
richtung eines Geschäftszimmers und zu dessen Ausstattung mit Büro- und Informati-
onstechnik gewährt werden. 2Die näheren Einzelheiten richten sich nach den von den 
Landesjustizverwaltungen für die Bewilligung von Vorschüssen getroffenen Bestim-
mungen. 

§ 32  
Pfandkammer 

1Der Gerichtsvollzieher unterhält, sofern es erforderlich ist, eine Pfandkammer auf ei-
gene Kosten. 2Mit Genehmigung der Dienstbehörde können mehrere Gerichtsvollzie-
her dann eine gemeinsame Pfandkammer unterhalten, wenn die Pfandgegenstände 
von den Gerichtsvollziehern gegen einen Verlust ausreichend versichert sind. 3Eine 
behördeneigene Pfandkammer überlässt die Dienstbehörde dem Gerichtsvollzieher 
gegen Entgelt. 4Die Dienstbehörde kann dem Gerichtsvollzieher die Benutzung einer 
bestimmten Pfandkammer vorschreiben. 

§ 33  
Büroangestellte 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, Büroangestellte auf eigene Kosten zu be-
schäftigen, soweit es der Geschäftsbetrieb erfordert. 2Für ihre Tätigkeit ist er verant-
wortlich. 

(2) 1Die Büroangestellten dürfen die ihnen übertragenen Arbeiten nur im Geschäfts-
zimmer des Gerichtsvollziehers erledigen, soweit sie nicht von dem Gerichtsvollzieher 
bei Dienstgeschäften zugezogen werden, die außerhalb des Geschäftszimmers zu er-
ledigen sind. 2Sie dürfen nur mit Büro- und Schreibarbeiten und, soweit es die Dienst-
behörde im Einzelfall zugelassen hat, mit der Buchführung und beim Zahlungsverkehr 
beschäftigt werden. 3Die Vornahme von Amtshandlungen darf ihnen der Gerichtsvoll-
zieher nicht übertragen. 

§ 34  
Einstellung, Beschäftigung und Entlassung von Büroangestellten 

und Beschäftigung anderer Personen 

(1) 1Die Büroangestellten des Gerichtsvollziehers müssen volljährig, gewissenhaft, zu-
verlässig und mit den Aufgaben, die sie zu erledigen haben, völlig vertraut sein. 2Ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse müssen geordnet sein. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Eignung von Büroangestellten sorgfältig zu prüfen. 
2Dazu hat er sich die Zeugnisse der früheren Arbeits- und Dienststellen vorlegen zu 
lassen. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher hat die von ihm beschäftigten Personen bei der Einstellung 
oder der Auftragserteilung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes förmlich zu verpflich-
ten. 2Der Gerichtsvollzieher hat die Niederschrift über die Verpflichtung der bei ihm 
beschäftigten Personen bei den Generalakten aufzubewahren. 3Die Verpflichtung hat 
auch zu erfolgen, wenn zwischen denselben Personen bereits früher ein 
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Beschäftigungsverhältnis bestanden hat oder Beschäftigte eines anderen Gerichtsvoll-
ziehers übernommen worden sind. 

(4) Der Gerichtsvollzieher ist ferner verpflichtet, die Tätigkeit der Büroangestellten 
ständig sorgfältig zu überwachen und sofort einzugreifen, wenn sich gegen ihre Wei-
terbeschäftigung begründete Bedenken ergeben. 

(5) 1Die Einstellung und die Entlassung eines Büroangestellten sind der Dienstbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 2In der Anzeige über die Einstellung sind folgende Angaben 
über den Büroangestellten zu machen: 

1.  Name, Vorname, Wohnanschrift, 

2.  Geburtsdatum, Geburtsort, gegebenenfalls Geburtsname, 

3.  frühere Beschäftigung, 

4.  Tag der Einstellung, 

5.  Vergütung und Vergütung für Überstunden, 

6.  Kündigungsfrist, 

7.  werktägliche Arbeitszeit und Sonntagsarbeit. 

3Die Pflicht zur Anzeige erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Angehörigen 
des Gerichtsvollziehers, die zu seinem Haushalt gehören. 

(6) 1Die Dienstbehörde hat die Anzeige nach den Richtlinien in Absatz 1 zu prüfen und 
darauf zu achten, dass die Vereinbarungen des Gerichtsvollziehers mit den Büroan-
gestellten unbedenklich sind. 2Ermittlungen über die Zuverlässigkeit eines Büroange-
stellten sind in der Regel nur dann einzuleiten, wenn besondere Umstände dazu An-
lass geben. 

§ 35  
Unfallversicherung der Beschäftigten und der Arbeitshilfen 

(1) 1Die Beschäftigten des Gerichtsvollziehers, insbesondere die Büroangestellten, 
sind kraft Gesetzes unfallversichert. 2Der Gerichtsvollzieher ist Mitglied der Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft und hat die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu 
erfüllen. 3Hierzu gehören unter anderem pflichten zu Anzeigen an die Berufsgenos-
senschaft und die Leistung von Beiträgen. 

(2) Soweit der Gerichtsvollzieher zur Durchführung von Amtshandlungen Privatperso-
nen als Arbeitshilfen oder in sonstiger Weise heranzieht, hat er für deren gesetzliche 
Unfallversicherung nicht einzustehen. 

§ 36  
Geschäftsbedarf 

(1) Den Geschäftsbedarf beschafft der Gerichtsvollzieher auf eigene Kosten. 

(2) Die zur Kennzeichnung gepfändeter Gegenstände erforderlichen 



335 
 

Pfandsiegelmarken und Pfandanzeigen sowie Quittungsblöcke werden auf Kosten der 
Landeskasse beschafft. 

(3) 1Die Pfandsiegelmarken haben die Form eines Rechtecks in der Größe von 3,5 x 
5 cm. 2Sie sind in roter Farbe auf weißem Grund gehalten. 3Ihre Beschriftung ergibt 
sich aus der Anlage 1. 4Der Gerichtsvollzieher hat bei der Verwendung der Pfandsie-
gelmarken seinen Namen und sein Geschäftszeichen nebst abgekürzter Jahreszahl 
deutlich einzutragen. 5Name und Ortsangabe können durch Stempelaufdruck ange-
bracht werden. 

(4) 1Die Pfandanzeigen sind in der Regel in der Größe von 14,8 x 21 cm zu halten. 
2Ihre Beschriftung ergibt sich aus der Anlage 2. 3Die Vordrucke sind in Blockform her-
zustellen. 4Die Vordruckblätter sind abwechselnd in roter und weißer Farbe zu halten 
und derart mit durchlaufenden Zahlen zu versehen, dass je ein Rotzettel die gleiche 
Zahl trägt wie der folgende Weißzettel. 5Die Weißzettel tragen die Überschrift: „Anlage 
zum Protokoll vom ... DR II Nummer ...“. 6Die Rotzettel sind an dem Ort anzubringen, 
an dem sich die Pfandstücke befinden (vergleiche § 82 Absatz 2, § 102 Absatz 2 
GVGA). 7Die Weißzettel, auf denen eine Abschrift der Pfandanzeige anzubringen ist, 
sind als Anlage zum Pfändungsprotokoll zu nehmen. 8Die Abschrift kann im Durch-
schreibeverfahren hergestellt werden. 

(5) 1Die Dienstbehörde ermittelt im Monat Juni jeden Jahres den voraussichtlichen 
Jahresbedarf ihrer Gerichtsvollzieher an Pfandsiegelmarken und Pfandanzeigen und 
bestellt ihn bis zum 1. Juli unmittelbar bei der Herstellerfirma. 2Aus diesem Bestand 
gibt sie den laufenden Bedarf an die Gerichtsvollzieher ab. 

(6) 1Die Quittungsblöcke beschafft die Dienstbehörde; sie werden dem Gerichtsvoll-
zieher in der Regel nach dem Bedarf für ein halbes Jahr überlassen. 2Der Gerichts-
vollzieher bestätigt der Dienstbehörde den Empfang unter Bezeichnung der Nummern 
der Quittungsblöcke. 3Die Amtsgerichte melden ihren Jahresbedarf an Quittungsblö-
cken dem Präsidenten des Oberlandesgerichts bis zum 15. September jeden Jahres. 

§ 37  
Schriftverkehr 

Der Gerichtsvollzieher führt den Schriftverkehr und den elektronischen Rechtsverkehr 
unter eigenem Namen mit Amtsbezeichnung. 

Fünfter Abschnitt  
Aktenführung 

§ 38  
Generalakten 

(1) 1Über die Verwaltungsbestimmungen, die den Gerichtsvollzieherdienst betreffen, 
sind Generalakten zu führen. 2Sie sind wie folgt aufzugliedern: 

1.  Gerichtsvollzieherdienst im Allgemeinen, 

2.  Kostenwesen, 

3.  Zustellungen, 
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4.  Zwangsvollstreckungen, 

5.  Wechsel- und Scheckproteste, 

6.  öffentliche Versteigerungen, 

7.  Einziehung von Gerichtskosten und Geldbeträgen nach § 1 Absatz 1 der 
Einforderungs- und Beitreibungsanordnung (EBAO), 

8.  Elektronische Datenverarbeitung. 

(2) Die Generalakten sind entsprechend zu beschriften. 

§ 39  
Sonderakten und Verzeichnisse 

(1) Über jeden in das Dienstregister II einzutragenden Auftrag sind Sonderakten zu 
führen; dies gilt nicht für die in § 20 Absatz 1 bezeichneten Aufträge, wenn für sie keine 
Kosten entstehen. 

(2) 1Aus den Sonderakten muss sich der Stand der Angelegenheit jederzeit vollständig 
ergeben. 2Über die im Einzelnen vorgeschriebenen Protokolle oder Aktenvermerke 
hinaus ist alles festzuhalten, was zum Verständnis und zur rechtlichen Wertung der 
Amtshandlungen des Gerichtsvollziehers, zur Begründung des Kostenansatzes und 
der Steuerpflichten, zur Überprüfung der Dauer der einzelnen Verrichtungen und zum 
Nachweis des Verbleibs von Urkunden und sonstigen Schriftstücken erforderlich ist. 

(3) 1In den Sonderakten sind alle in dem Verfahren entstandenen Schriftstücke der 
Zeitfolge nach zu ordnen und fortlaufend zu nummerieren. 2Sonderakten mit mehr als 
15 Blättern sind mit einem Umschlag zu versehen. 3Wird ein zu den Akten gehöriges 
Schriftstück dauernd oder vorübergehend herausgegeben, so ist dies in den Akten zu 
vermerken; von Anfragen und ähnlichen Schriftstücken, die urschriftlich zurückgesandt 
werden, ist eine Ablichtung zu den Akten zu nehmen. 4Die Herausgabe von Sonder-
akten ist im Dienstregister, die endgültige Erledigung auf dem Aktendeckel zu vermer-
ken. 5Wegen der in den Sonderakten zu erstellenden Kostenrechnungen wird auf 
Nummer 7 DB-GvKostG und § 49 Absatz 5 verwiesen. 6Die im Zwangsvollstreckungs-
verfahren mittels Informationstechnik erstellten Schriftstücke sind, soweit sich deren 
Inhalt nicht aus sonstigem Akteninhalt oder Verfügungen ergibt, in lesbarer Form zur 
Sonderakte zu nehmen; in entsprechender Weise ist mit den im Zwangsvollstre-
ckungsverfahren auf elektronischem Wege bei dem Gerichtsvollzieher eingegangenen 
Dokumenten und Unterlagen zu verfahren. 7Die elektronische Speicherung oder ein 
Ausdruck im XML-Format reicht nicht aus. 8Das gilt auch für die auf elektronischem 
Wege bei dem Gerichtsvollzieher eingegangenen Dokumente (§ 298 Absatz 1 ZPO), 
die zu speichern sind. 9§§ 130a Absatz 6 und 298 Absatz 2 bis 4 ZPO sind zu beach-
ten. 

(4) 1Bei der Übergabe von Akten an einen anderen Gerichtsvollzieher sind zusätzlich 
zur Sonderakte die Verfahrensdaten in einem strukturierten, maschinenlesbaren Da-
tensatz im Dateiformat XML, der den nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) bekannt gemachten Definitions- oder Schemada-
teien entspricht, vollständig zu übergeben. 2Die Übergabe dieser Daten muss über das 
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) oder ein nach dem OS-CI-
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Standard oder einem diesen ersetzenden, dem jeweiligen Stand der Technik entspre-
chenden Protokollstandard eingerichtetes Postfach erfolgen. 33Eine weitere Ver-
schlüsselung der Daten vor der Übergabe durch die Fachanwendung ist unzulässig. 
4Kann eine Übergabe vorübergehend aus technischen Gründen nicht erfolgen, ist die 
Übergabe der Daten auf einem nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 ERVV bekannt gemach-
ten zulässigen, verschlüsselten physischen Datenträger ausnahmsweise zulässig. 
5Die Verfahrensdaten sind auch in diesem Fall im Format nach Satz 1 zu übertragen. 
6Der übergebende Gerichtsvollzieher hat in diesem Fall dem empfangenden Gerichts-
vollzieher die zur Entschlüsselung der Daten notwendigen Informationen auf geson-
dertem Weg mitzuteilen. 

(5) 1Nimmt der Gerichtsvollzieher, der die Erstpfändung durchgeführt hat, eine An-
schlusspfändung vor, so trägt er diese und alle folgenden Anschlusspfändungen in ein 
Verzeichnis der gegen den Schuldner vorgenommenen Anschlusspfändungen ein. 
2Das Verzeichnis enthält folgende Spalten: 

1.  Laufende Nummern, 

2.  Dienstregisternummer, 

3.  Name des Gläubigers, 

4.  Höhe der beizutreibenden Forderung, 

5.  Pfändungstag, 

6.  Versteigerungstermine, 

7.  Angabe über Fristen, Freigabe und Erledigung, 

8.  Besondere Bemerkungen. 

3In der Spalte 8 sind auch die Pfandstücke zu bezeichnen, soweit es erforderlich ist. 
4Bei jeder weiteren Bearbeitung der einzelnen Pfändungen zieht der Gerichtsvollzieher 
das Verzeichnis heran, um sicherzustellen, dass keine Pfändung übersehen werden 
kann. 5Die Anlegung des Verzeichnisses ist auf dem Umschlag der Sonderakten über 
die Erstpfändung zu vermerken. 6Die Verzeichnisse sind nach Namen der Schuldner 
alphabetisch geordnet aufzubewahren. 7Erledigte Pfändungen sind in Spalte 8 zu ver-
merken; die entsprechenden Eintragungen können erkennbar abgesetzt werden. 
8Nach der Erledigung sämtlicher Anschlusspfändungen gegen einen Schuldner ist das 
Verzeichnis gesondert unter „Erledigte Verzeichnisse über Anschlusspfändungen“ ab-
zulegen. 

(6) Abgeschlossene Sonderakten sind gesondert und nach der Folge der Geschäfts-
nummern geordnet aufzubewahren. 

(7) Der Gerichtsvollzieher hat über die in der Pfandkammer oder anderweitig eingela-
gerten Gegenstände (Pfandstücke, Räumungsgut etc.) eine jahrgangsweise Liste mit 
folgendem Inhalt zu führen: 

1.  Bezeichnung der Parteien und der DR II-Nummer, 

2.  Ort der eingelagerten Gegenstände, 
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3.  Bezeichnung der eingelagerten Gegenstände und 

4.  Datum der Einlagerung und deren Beendigung. 

§ 40  
Sammelakten 

(1) Sonstige Schriftstücke, die weder zu Generalakten noch zu Sonderakten gehören, 
sind nach Abschluss des Verfahrens jahrgangsweise und nach der Folge der Dienst-
registernummern geordnet in Sammelakten aufzubewahren. 

(2) Die Abschriften von Wechsel- und Scheckprotesten nebst Wechsel- und Scheck-
vermerken sind nach § 179 GVGA zu besonderen Protestsammelakten zu vereinigen. 

(3) Die Behandlungen der Rechnungen und Belegblätter bei Sammelbekanntmachun-
gen richtet sich nach § 93 Absatz 4 und 5 GVGA. 

(4) 1Belege über Kosten für Hilfeleistung, Transport und die Verwahrung eingelagerter 
Gegenstände sind, soweit sie mehrere Sachen betreffen, zu besonderen Sammelak-
ten zu nehmen. 2Im Übrigen ist § 93 Absatz 4 und 5 GVGA entsprechend anzuwenden. 

(5) Belege über den Eingang und die Weiterleitung von Geldbeträgen, die dem Ge-
richtsvollzieher nicht gebühren oder die auf das Dienstkonto des Gerichtsvollziehers 
eingezahlt werden, obwohl sie dem Gerichtsvollzieher persönlich zustehen (§ 49 Ab-
satz 4), sind zu besonderen Sammelakten zu nehmen; auf diesen Belegen ist die Kas-
senbuchnummer anzugeben. 

§ 41  
Rückgabe von Schriftstücken 

(1) 1Nach Abschluss des Verfahrens gibt der Gerichtsvollzieher die ihm mit dem Auf-
trag in Papierform überlassenen Schriftstücke an den Auftraggeber zurück, soweit sie 
nicht dem Schuldner auszuhändigen sind. 2Den Tag der Rückgabe vermerkt er in den 
Akten. 

(2) Soweit der Schuldtitel dem Gerichtvollzieher vorliegt, ist er zu den Sonderakten zu 
nehmen, wenn der Schuldner auf die Aushändigung verzichtet oder wenn sich meh-
rere Gesamtschuldner, von denen jeder einen Teil des Anspruchs des Gläubigers ge-
tilgt hat, über seinen Verbleib nicht einigen; er bleibt von der Vernichtung ausgeschlos-
sen. 

§ 42  
Recht auf Einsichtnahme 

(1) 1Ein Recht auf Einsichtnahme in die Akten des Gerichtsvollziehers steht nur den 
Beteiligten zu. 2Abweichend von Satz 1 ist bei Auskunfts- und Unterstützungsersuchen 
§ 757a Absatz 5 Satz 2 ZPO zu beachten. 3Auf Verlangen sind diesen Personen auch 
kostenpflichtige Abschriften einzelner Schriftstücke zu erteilen. 4Die Einsichtnahme 
muss in Anwesenheit des Gerichtsvollziehers, dessen Vertreters oder der Dienstauf-
sicht geschehen. 

(2) Der Dienstbehörde und den Prüfungsdienststellen sind die Akten jederzeit, auf An-
forderung auch außerhalb des Geschäftszimmers, vorzulegen. 
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(3) Dem Finanzamt ist auf Verlangen Einsicht in die Akten zu gewähren. 

(4) 1Den Gerichten sind angeforderte Akten über die Dienstbehörde zu übersenden. 
2Sonstigen Behörden und Dienststellen dürfen Akten nur mit Genehmigung der Dienst-
behörde auf kurze Zeit gegen Empfangsbescheinigung überlassen werden. 

§ 43  
Aufbewahrung; Vernichtung 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Akten nach Jahrgängen geordnet und so aufzube-
wahren, dass jeder Missbrauch, insbesondere eine Einsichtnahme durch Unberech-
tigte, ausgeschlossen ist. 2Erfolgt die Aufbewahrung ausnahmsweise in Archivräumen 
außerhalb des Geschäftszimmers, ist dies der unmittelbaren Dienstaufsicht unter ge-
nauer Bezeichnung der Lage anzuzeigen. 

(2) 1Sonder- und Sammelakten sind von dem Gerichtsvollzieher fünf Jahre nach Erle-
digung des letzten in ihnen enthaltenen Vorgangs zu vernichten oder zur Vernichtung 
zu verkaufen. 2Die Vorschriften über die Vernichtung oder den Verkauf des ausgeson-
derten Schriftgutes bei den Justizbehörden gelten entsprechend. 

(3) In der Regel soll der Gerichtsvollzieher seine vernichtungsreifen Sonder- und Sam-
melakten der Dienstbehörde zur gleichzeitigen Vernichtung mit den gerichtlichen Ak-
ten überlassen. 

Sechster Abschnitt  
Buchführung 

§ 44  
Arten der Geschäftsbücher 

(1) Der Gerichtsvollzieher führt, soweit nachstehend keine Ausnahmen zugelassen 
sind und landesrechtlich nichts anderes bestimmt ist: 

1.  Dienstregister I (DR I), 

2.  Dienstregister II (DR II), 

3.  Namenverzeichnis, 

4.  Kassenbuch I (KB I), 

5.  Kassenbuch II (KB II), 

6.  Reisetagebuch (RTB). 

(2) 1Jeder Gerichtsvollzieher führt seine eigenen Bücher. 2Für Dienstgeschäfte aus 
einem zugeschlagenen Bezirk oder aus einem anderen Gerichtsvollzieherbezirk wer-
den keine besonderen Geschäftsbücher geführt. 3Bei Versetzungen oder Abordnun-
gen an eine andere Dienstbehörde hat der Gerichtsvollzieher neue Bücher anzulegen; 
die bisher geführten Bücher verbleiben bei der bisherigen Dienstbehörde (vergleiche 
auch § 6). 
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§ 45  
Äußere Form der Geschäftsbücher 

1Die Geschäftsbücher sind in gebundener Form in Heften oder in Lose-Blatt-Form zu 
führen. 2Die Dienstregister I und II und die Kassenbücher I und II müssen mit laufenden 
Blattzahlen versehen sein. 

§ 46  
Führung, Aufbewahrung, Vernichtung der Geschäftsbücher 

(1) 1Die Geschäftsbücher sind nach den folgenden Bestimmungen und den auf der 
Aufschriftseite der einzelnen Vordruckmuster enthaltenen Anleitungen zu führen. 2Die 
Eintragungen sind fortlaufend (ohne Leerzeilen) in leserlicher Schrift mit dunkler, ur-
kundenechter Tinte vorzunehmen. 3Radieren, Überkleben und Überschreiben ist nicht 
gestattet. 4Streichungen sind so vorzunehmen, dass die ursprüngliche Fassung lesbar 
bleibt. 

(2) 1Beträge, die in den Geldspalten abzusetzen sind, sind dort erkennbar zu buchen. 
2Bei der Aufrechnung der Spalten sind die erkennbar gebuchten Beträge von der 
Summe der übrigen Beträge abzuziehen. 3Der Restbetrag stellt die Spaltensumme 
dar. 4Sind Beträge an der Stelle, an der sie gebucht sind, in voller Höhe abzusetzen, 
so genügt es, sie erkennbar zu unterstreichen. 5Sie sind dann bei der Spaltenaufrech-
nung unberücksichtigt zu lassen. 

(3) Für die Einsichtnahme in die Geschäftsbücher durch Privatpersonen, Behörden 
und Dienststellen gelten die Bestimmungen in § 42 entsprechend. 

(4) 1Abgeschlossene Geschäftsbücher sind der Zeitfolge nach geordnet aufzubewah-
ren. 2Sie sind nach fünfjähriger Aufbewahrung, jedoch nicht vor der Vernichtung sämt-
licher in den Büchern behandelter Akten, zu vernichten. 3§ 43 Absatz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

§ 47  
Dienstregister 

(1) 1Das Dienstregister I wird nach dem Vordruck GV 1 für reine Zustellungsaufträge 
und Protestaufträge, das Dienstregister II nach dem Vordruck GV 2 für alle sonstigen 
Aufträge geführt. 2Bewirkt der Gerichtsvollzieher nur die Zustellung einer Vorpfän-
dungsbenachrichtigung, so ist diese im Dienstregister I einzutragen. 3Hat ihm dagegen 
der Gläubiger den Auftrag erteilt, die Benachrichtigung mit den Aufforderungen selbst 
anzufertigen, ist dieser Auftrag in dem Dienstregister II einzutragen. 4Stellt der Gläubi-
ger mit einem anderen Auftrag auf Vollstreckung zugleich einen Antrag nach § 845 
Absatz 1 Satz 2 ZPO, so vermerkt ihn der Gerichtsvollzieher in dem Dienstregister II 
unter der Dienstregisternummer des anderen Vollstreckungsauftrages, sobald er die 
Vorpfändungsbenachrichtigungen zugestellt hat. 

(2) 1Die Dienstregister werden in Jahresheften geführt. 2Bei Bedarf können Fortset-
zungshefte angelegt werden. 

(3) 1Die Aufträge sind am Tag des Eingangs und nach der Zeit des Eingangs hinterei-
nander einzutragen. 2Die Dienstregisternummer nebst Jahreszahl bildet die Ge-
schäftsnummer (zum Beispiel DR I 405/11 oder DR II 320/11). 3Der Tag des Eingangs 
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sowie die Geschäftsnummer sind auf den Aufträgen, die Geschäftsnummer ist auch 
auf den Anlagen zu vermerken. 4Bei Zustellungsaufträgen muss der Eingangsvermerk 
gegebenenfalls auch die Zeit der Übergabe enthalten. 

(4) 1Bei Vertretungsfällen kann die Dienstbehörde zulassen, dass eingehende Auf-
träge, die der Vertretene nicht mehr bis zum Beginn der Vertretung erledigen kann, bis 
längstens sieben Tage vor Beginn der Vertretung dem Vertreter zur Eintragung in des-
sen Dienstregister zugeleitet werden. 2Entsprechend können die Aufträge behandelt 
werden, die längstens bis zu sieben Tage vor Beendigung der Vertretung eingehen. 
3Eilsachen (§ 5 GVGA) sind von dieser Regelung ausgenommen. 

(5) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Dienstregister persönlich zu führen. 2Er kann die 
Führung einem Büroangestellten übertragen. 3Unter der Aufsicht und in Verantwortung 
des Gerichtsvollziehers kann ein ihm zur Ausbildung überwiesener Anwärter das 
Dienstregister führen. 

(6) 1Übernimmt ein Gerichtsvollzieher Dienstgeschäfte aus einem anderen Gerichts-
vollzieherbezirk, so sind ihm die Akten über die noch nicht vollständig erledigten Auf-
träge unverzüglich zu übergeben. 2Der übernehmende Gerichtsvollzieher hat alle noch 
nicht vollständig erledigten Aufträge in seine Dienstregister zu übernehmen. 3In den 
Dienstregistern beider Gerichtsvollzieher sind in den Vermerkspalten entsprechende 
Hinweise zu fertigen. 4Bei einer kurzfristigen Vertretung kann die Dienstbehörde den 
Vertreter von der Übernahme solcher Aufträge in seine Dienstregister befreien, die 
durch den Vertreter nicht bearbeitet zu werden brauchen. 5Nimmt ein Gerichtsvollzie-
her Dienstgeschäfte in mehreren Gerichtsvollzieherbezirken wahr, so kann der Präsi-
dent des Oberlandesgerichts die Führung getrennter Dienstregister oder die bezirks-
weise Kenntlichmachung der Aufträge in den Dienstregistern anordnen. 

§ 48  
Namenverzeichnis 

(1) In dem Namenverzeichnis sind alle dem Gerichtsvollzieher zugegangenen, im 
Dienstregister II nachgewiesenen Zwangsvollstreckungsaufträge nach dem Namen 
der Schuldner in der Buchstabenfolge geordnet unter Hinweis auf die Eintragung im 
Dienstregister II anzuführen. 

(2) Die Dienstbehörde kann anordnen, dass die Führung des Namenverzeichnisses 
unterbleibt, wenn hiervon keine Unzuträglichkeiten zu besorgen sind. 

§ 49  
Kassenbücher; Abrechnungsschein 

(1) Das Kassenbuch I wird nach dem Vordruck GV 3 für Einnahmen, die nicht sofort 
verwendet werden können, in Jahresheften, das Kassenbuch II nach dem Vordruck 
GV 4 für verwendete Einnahmen in Vierteljahresheften geführt. 

(2) 1Die Kassenbücher dienen zum Nachweis des Eingangs und der Verwendung aller 
Einnahmen, die bei der Erledigung der in den Dienstregistern verzeichneten Aufträge 
erwachsen sind. 2In das Kassenbuch I sind alle Einnahmen einzutragen, die nicht bin-
nen drei Tagen verwendet werden können, zum Beispiel Vorschüsse, Versteigerungs-
erlöse, die nicht sofort abgerechnet werden können und Zahlungen, die sich infolge 
fehlerhafter oder unvollständiger Angaben nicht sofort verwenden lassen. 3In das 
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Kassenbuch II sind alle Einnahmen einzutragen, die binnen drei Tagen verwendet wer-
den können. 4Vorschüsse nach § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 4 Satz 2 
und 3 GvKostG werden abweichend von Satz 2 in das Kassenbuch II eingetragen. 

(3) 1Beträge, die aufgrund eines Auftrags einer Justizbehörde eingezogen wurden, 
sind über das Kassenbuch II abzuwickeln. 2Bei der Einziehung einer Kostenforderung 
aufgrund eines Vollstreckungsauftrags einer für den Amtssitz des Gerichtsvollziehers 
nicht zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) führt der Gerichtsvollzie-
her die in dem Auftrag aufgeführten Beträge einschließlich der Nebenkosten unmittel-
bar an diese Stelle ab. 3Die hiernach an die empfangsberechtigte zuständige Stelle 
(zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) abgeführten Beträge sind in Spalte 11 des Kas-
senbuches II einzutragen. 4Die Aufträge sind im Dienstregister II und im Kassenbuch 
II in der jeweiligen Vermerkspalte durch Eintragung des Buchstabens J zu kennzeich-
nen und in den Fällen einer fruchtlosen Pfändung oder einer Einstellung an die Auftrag 
gebende Justizbehörde zurückzusenden, im Übrigen zu den Sonderakten zu nehmen. 
5Der Gerichtsvollzieher hat die den Auftrag gebende Justizbehörde wie einen Privat-
gläubiger zu benachrichtigen; dabei hat er sich des gegebenenfalls bereits von der 
Justizbehörde beigefügten amtlichen Vordrucks zu bedienen. 6Über die Kosten der 
Vollstreckung ist stets mit der für den Gerichtsvollzieher zuständigen zuständige Stelle 
(zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) zusammen mit den Kosten der sonstigen Voll-
streckungsaufträge unter Verwendung des Abrechnungsscheins abzurechnen. 

(4) In den Kassenbüchern sind auch der Eingang und die Verwendung von Beträgen 
nachzuweisen, die dem Gerichtsvollzieher in amtlicher Eigenschaft zugehen, ihm aber 
nicht gebühren oder die auf das Dienstkonto des Gerichtsvollziehers eingezahlt wer-
den, obwohl sie dem Gerichtsvollzieher persönlich zustehen. 

(5) Die laufende Nummer der Eintragung in den Kassenbüchern ist bei der Kosten-
rechnung oder, wenn eine Kostenrechnung nicht zu erstellen ist, auf dem der Eintra-
gung zugrundeliegenden Schriftstück zu vermerken; dies gilt auch für Kostenrechnun-
gen in den Fällen des § 57 Absatz 1. 

(6) 1Die Eintragungen in den Spalten 5, 6 und 9 und gegebenenfalls nach landesspe-
zifischer Regelung Spalte 7 des Kassenbuchs II bilden die Grundlage für die Abrech-
nung über die in diesen Spalten nachgewiesenen Kosten des Gerichtsvollziehers. 2Die 
Spalten sind nach der Anleitung 10 zum Kassenbuch II aufzurechnen. 3Die Schluss-
summen der Spalten 5, 6, 9 und gegebenenfalls 7 sind in den Abrechnungsschein zu 
übernehmen; sie sind nach Abzug der dem Gerichtsvollzieher zustehenden Gebüh-
renanteile auf Grund des Abrechnungsscheins am Abrechnungstag abzuliefern. 4Den 
Abrechnungsschein hat der Gerichtsvollzieher zu unterschreiben und dabei Ort und 
Tag der Ausstellung anzugeben. 5Gleichzeitig muss der Gerichtsvollzieher der zustän-
digen Stelle (zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) eine für die Erteilung der Empfangs-
bescheinigung bestimmte Durchschrift des Abrechnungsscheins vorlegen. 6Die Durch-
schrift mit den Buchungsvermerken der zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse oder 
Zahlstelle) ist als Abrechnungsbeleg im Kassenbuch II hinter der letzten Seite einzu-
kleben. 7Die Urschrift des Abrechnungsscheins bleibt bei der zuständigen Stelle (zum 
Beispiel Kasse oder Zahlstelle). 8Liefert der Gerichtsvollzieher durch Vermittlung einer 
weiteren zuständigen Stelle ab, so dient die Quittung dieser Stelle bis zum Eingang 
der Durchschrift des Abrechnungsscheins als vorläufiger Beleg zum Kassenbuch. 

(7) 1Der Gerichtsvollzieher muss die Kassenbücher persönlich führen. 2Unter der 
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Aufsicht des Gerichtsvollziehers kann auch ein ihm zur Ausbildung überwiesener An-
wärter die Kassenbücher führen. 3Er kann die Führung der Spalten 5 bis 14 des Kas-
senbuchs II oder die Führung der gesamten Kassenbücher nach § 33 Absatz 2 Satz 2 
einem geeigneten Büroangestellten übertragen. 4Der Gerichtsvollzieher bleibt für die 
Führung verantwortlich. 

(8) Der jeweilige Kassensollbestand des Gerichtsvollziehers ergibt sich 

1.  aus der Gegenüberstellung der Beträge im Kassenbuch I Spalte 4 und 5 bis 8, 

2.  aus den Beträgen des Kassenbuchs II Spalte 4, soweit sie noch nicht in die 
Spalten  5 bis 11 eingestellt sind (vergleiche auch Anleitung 4 zum Kassenbuch 
II), 

3.  aus den Spalten 5, 6, 9 und gegebenenfalls 7 des Kassenbuchs II, soweit die 
Beträge noch nicht an die Kasse abgeliefert sind (vergleiche Absatz 6 Satz 3), 

4.  aus den in Spalte 5a, 5b und 5e des Dienstregisters I verzeichneten Beträgen, 
soweit sie eingegangen, aber noch nicht in das Kassenbuch II übernommen 
sind (vergleiche auch Anleitung 9 zum Dienstregister I), 

5.  aus den sonst eingezogenen Beträgen, die noch nicht in die Kassenbücher ein-
getragen oder im Dienstregister I Spalte 6 als eingegangen vermerkt sind, 

6.  aus den in Spalte 10a und 11 des Kassenbuchs II eingestellten Beträgen, so-
weit sie noch nicht bar ausgezahlt sind oder nach dem zuletzt vorgelegten Kon-
toauszug vom Dienstkonto noch nicht überwiesen worden sind. 

§ 50  
Reisetagebuch 

(1) Das Reisetagebuch bildet die Grundlage für die Prüfung, ob dem Gerichtsvollzieher 
ein Reisekostenzuschuss gewährt werden kann (vergleiche § 9 Absatz 1 Satz 1). 

(2) Das Reisetagebuch wird in Vierteljahresheften nach dem Vordruck GV 6 geführt. 

(3) Das Reisetagebuch ist nicht zu führen, wenn der Gerichtsvollzieher auf einen Rei-
sekostenzuschuss im Voraus allgemein schriftlich verzichtet. 

Siebenter Abschnitt  
Kassenführung 

§ 51  
Aufbewahrung von Geld, Wertsachen und Kostbarkeiten 

Der Gerichtsvollzieher hat fremde Geldbeträge, Wertpapiere und Kostbarkeiten ge-
trennt von seinen eigenen unter sicherem Verschluss (zum Beispiel in einem einbruch-
sicheren Behältnis) aufzubewahren. 

§ 52  
Zahlungsverkehr 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für den dienstlichen Zahlungsverkehr ein 
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Dienstkonto bei einer öffentlichen Sparkasse, einem privaten Kreditinstitut, das dem 
Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. angehört, 
oder bei einer Genossenschaftsbank, die der Sicherungseinrichtung des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angehört (Kreditinsti-
tut), zu unterhalten. 2Das Dienstkonto ist bei einem Kreditinstitut einzurichten, das eine 
Niederlassung oder Filiale innerhalb des Landgerichtsbezirks, in dem der Gerichtsvoll-
zieher beschäftigt ist, oder innerhalb des zugeschlagenen Bezirks eingerichtet hat und 
das auch außerhalb seiner Geschäftszeiten die Ablieferung von Bargeld ermöglichen 
sollte. 3Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann dem Gerichtsvollzieher 
gestatten, sein Dienstkonto bei einem Kreditinstitut einzurichten, das außerhalb der in 
Satz 2 genannten Bezirke eine Niederlassung eingerichtet hat, wenn besondere 
Gründe dies rechtfertigen und Belange der Dienstaufsicht nicht entgegenstehen. 4Der 
Gerichtsvollzieher kann ein weiteres Dienstkonto bei einem Kreditinstitut einrichten, 
das nicht über eine Niederlassung innerhalb der in Satz 2 genannten Bezirke verfügen 
muss. 5Für die Einrichtung jedes Dienstkontos hat der Gerichtsvollzieher eine Einwilli-
gung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten einzuholen. 6Hierfür hat der Gerichtsvoll-
zieher den Entwurf der Vertragsunterlagen vorzulegen. 7Die Einwilligung zur Kontoer-
öffnung setzt voraus, dass die Anforderungen nach Satz 8 bis 11 erfüllt sind bzw. ein 
Abweichen davon zwischen dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten und dem Gerichts-
vollzieher vereinbart und dokumentiert wird. 8Das für den dienstlichen Zahlungsver-
kehr bestimmte Konto sollte mit dem Zusatz „Dienstkonto“ geführt werden 9Der Ge-
richtsvollzieher bevollmächtigt bis zu drei von seinem unmittelbaren Dienstvorgesetz-
ten zu bestimmende Beamte (Kontobevollmächtigte) zur jeweils alleinigen Verfügung 
über sein Dienstkonto, wobei das Online-Banking einzubeziehen ist. 10Die Bevoll-
mächtigung muss über seinen Tod hinaus gelten und die Möglichkeit umfassen, einer 
weiteren Person Untervollmacht zu erteilen (z. B. bei Vertretung oder Verhinderung 
des Gerichtsvollziehers). 11Ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht bedarf der 
Einwilligung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten. 

(2) 1Das Dienstkonto darf nur für den dienstlichen Zahlungsverkehr des Gerichtsvoll-
ziehers benutzt werden; dazu gehören beispielsweise nicht die Zahlungen von Dienst-
bezügen durch die gehaltszahlende Stelle. 2Das Dienstkonto darf nicht überzogen wer-
den. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, in seinem Schriftverkehr die IBAN und den 
SWIFT-BIC mit dem Zusatz „Dienstkonto“ anzugeben. 2Er darf sein privates Konto im 
dienstlichen Schriftverkehr nicht angeben. 

(4) 1Der dienstliche Zahlungsverkehr ist über das Dienstkonto abzuwickeln. 2Auszah-
lungen durch Übergabe von Zahlungsmitteln dürfen nur geleistet werden, wenn der 
Empfänger kein Girokonto bei einem Kreditinstitut hat. 3Einzugsermächtigungen für 
Abbuchungen vom Dienstkonto dürfen nicht erteilt werden. 4Dies gilt nicht, soweit Kos-
ten der Kontoführung nicht anders geleistet werden können. 5Geht eine für das Dienst-
konto bestimmte Zahlung auf dem Privatkonto des Gerichtsvollziehers ein, so ist der 
Gerichtsvollzieher verpflichtet, den Betrag unverzüglich auf das Dienstkonto zu über-
weisen. 6Auf dem Dienstkonto eingegangene Zahlungen, die für das Privatkonto be-
stimmt sind, kann der Gerichtsvollzieher auf sein Privatkonto überweisen. 7Entnahmen 
der dem Gerichtsvollzieher zustehenden Gelder (Gebührenanteile und Auslagen) vom 
Dienstkonto des Gerichtsvollziehers sind bar oder durch Überweisung zulässig, nach-
dem der Gerichtsvollzieher einen aufzubewahrenden Kassensturz erstellt hat. 8Auf 
dem Kassensturz sind Grund, Datum und Betrag der Entnahme zu vermerken. 9Er ist 
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vom Gerichtsvollzieher zu unterschreiben. 

(5) 1Über das Guthaben auf dem Dienstkonto dürfen nur der Gerichtsvollzieher und, 
falls er verhindert ist (zum Beispiel Urlaub, Erkrankung, Dienstunfall, Amtsenthebung, 
Tod), die nach Absatz 1 Satz 9 bestimmten Kontobevollmächtigten verfügen. 2Der Ge-
richtsvollzieher ist nicht befugt, seine Büroangestellten oder andere Personen zur Ver-
fügung über das Dienstkonto zu bevollmächtigen und deren Unterschriftsproben beim 
Kreditinstitut zu hinterlegen. 

(6) 1Aufträge für mehrere Empfänger in Sammelaufträgen (mit Überweisungen, Zah-
lungsanweisungen oder Zahlungsanweisungen zur Verrechnung) sind zulässig. 2Der 
Kontoauszug allein oder in Verbindung mit der ausgeführten Sammelliste der Online-
Banking-Software muss den Inhalt der Sammelaufträge (Einzelbeträge und Einzel-
empfänger mit Empfängerkonto) vollständig und zweifelsfrei erkennen lassen. 

(7) Die zum Kontoauszug gehörenden Belege sind entsprechend der Regelung des 
§ 53 Absatz 5 unterzubringen. 

(8) 1Die Kontoauszüge und Sammellisten sind jahrgangsweise, vollständig, chronolo-
gisch geordnet zu sammeln und nach Ablauf des Jahres der Buchung noch fünf Jahre 
aufzubewahren, wenn sich nicht aus anderen Rechtsvorschriften, etwa solcher des 
Umsatzsteuerrechts, längere Aufbewahrungsfristen ergeben. 2Auf den Kontoauszü-
gen ist neben den einzelnen Buchungsposten die Nummer des Kassenbuches oder 
des Dienstregisters I anzugeben. 3Bei Sammelüberweisungen ist neben dem ausge-
wiesenen Gesamtbetrag die Nummer der ausgeführten Sammelliste der Online-Ban-
king-Software anzugeben, aus der sich die Nummer des Kassenbuches oder des 
Dienstregisters I der Einzelabbuchungen ergibt. 4Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
sind die Kontoauszüge zu vernichten; § 43 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 53  
Quittung 

(1) 1Über alle Barzahlungen und gepfändeten Beträge hat der Gerichtsvollzieher dem 
Einzahler unaufgefordert eine Quittung zu erteilen. 2Bei Versteigerungen kann der Ge-
richtsvollzieher nach pflichtgemäßem Ermessen von einer Quittungserteilung abse-
hen, wenn im Einzelfall der Ersteher bei einem Zuschlag auf ein Gebot unter 50 Euro 
die Erteilung einer Quittung nicht verlangt. 3Der Gerichtsvollzieher lässt sich in diesem 
Fall die Höhe der Zahlung durch Gegenzeichnung des Einzahlers im Protokoll bestä-
tigen. 4In der dem Meistbietenden zu erteilenden Quittung ist der Raum für die Be-
zeichnung des Gläubigers und des Schuldners zu durchstreichen. 5Die Annahme von 
Schecks ist ebenfalls zu quittieren, es sei denn, ein vom Auftraggeber ausgestellter 
Scheck wird zur Begleichung von Gerichtsvollzieherkosten angenommen. 6Die Ver-
pflichtung zur Erteilung einer Quittung trifft auch jede andere Person, die für den Ge-
richtsvollzieher eine Zahlung oder einen Scheck annimmt. 7Ermächtigt der Gerichts-
vollzieher einen Büroangestellten oder eine andere Person zur Annahme von Einzah-
lungen oder Schecks, so bleibt er für den Betrag der Zahlung oder den Scheck verant-
wortlich. 

(2) 1Für die Quittung sind durchlaufend nummerierte Durchschreibequittungsblöcke 
nach dem Vordruck GV 7 zu benutzen. 2Auf dem Umschlag der Blöcke ist der Zeitraum 
anzugeben, für den sie verwendet werden. 3Die Urschrift der Quittung ist dem Einzah-
ler oder demjenigen auszuhändigen, der den Scheck übergeben hat. 4Die erste 
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Durchschrift ist zu den Akten oder sonstigen Vorgängen zu nehmen, die weitere Durch-
schrift verbleibt im Quittungsblock. 5Auf den Durchschriften ist die laufende Nummer 
des Kassenbuchs zu vermerken, unter der die Einzahlung oder der Betrag des einge-
lösten Schecks gebucht ist. 6Ungültige Quittungen sind unter Angabe des Grundes zu 
bezeichnen und im Block zu belassen. 7Der Gerichtsvollzieher darf, soweit es der Ge-
schäftsbetrieb erfordert, bis zu drei Quittungsblöcke gleichzeitig in Verwendung haben; 
im Rahmen der Ausbildung von Gerichtsvollzieherbewerbern und während der Ge-
schäftsprüfung darf die Anzahl der Quittungsblöcke um die dafür notwendige Zahl 
überschritten werden. 8Die Quittungsblöcke mit den Durchschriften bewahrt der Ge-
richtsvollzieher nach der Zeitfolge geordnet auf. 9Sie sind fünf Jahre nach der Erledi-
gung, jedoch nicht vor der Vernichtung der dazugehörigen Sonderakten und Ge-
schäftsbücher, zu vernichten. 10§ 43 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) 1Auszahlungen durch Übergabe von Zahlungsmitteln darf der Gerichtsvollzieher 
nur gegen Quittung leisten. 2Für diese Quittung ist kein Muster vorgeschrieben. 3Die 
Quittungen und sonstigen Zahlungsbeweise (Belege für den Auftraggeber bei Über-
weisungsaufträgen, Einlieferungsbescheinigungen und so weiter) sind mit der Num-
mer des Kassenbuchs II zu versehen und zu den Akten oder sonstigen Vorgängen zu 
nehmen. 

(4) Quittungen sind mit Tintenstift oder Kugelschreiber mit dunkler, urkundenechter 
Tinte auszustellen. 

(5) 1Alle sonstigen Belege über Ein- und Auszahlungen im Geschäftsverkehr des Ge-
richtsvollziehers (zum Kontoauszug gehörige Belege, Bestätigungen von Banken und 
so weiter) sind, sofern besondere Akten geführt werden, zu diesen, sonst zu Sammel-
akten zu nehmen. 2Betrifft ein Beleg mehrere Akten, so ist er in den Vorgängen über 
den zuerst eingegangenen Auftrag unterzubringen; in den anderen Akten ist zu ver-
merken, wo sich der Beleg befindet. 

§ 54  
Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle; Ablieferung 

(1) Der Gerichtsvollzieher liefert die der Landeskasse zustehenden Geldbeträge, so-
bald sie den Betrag von 500 Euro oder die von der Dienstbehörde etwa festgesetzten 
niedrigeren Beträge übersteigen, schon vor der Abrechnung an die nach Landesrecht 
zuständige Stelle (zum Beispiel Kasse) ab. 

(2) 1Die nach Absatz 1 abgelieferten Beträge sind in dem Kassenbuch II nicht als Ab-
lieferung zu buchen. 2Bis zur Abrechnung mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle 
(zum Beispiel Kasse) gelten die Empfangsbescheinigungen oder sonstigen Zahlungs-
nachweise (Posteinlieferungsschein, Lastschriftzettel, Kontoauszug) für den Gerichts-
vollzieher als bares Geld und sind von ihm als solches zu behandeln. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher rechnet an den von der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle (zum Beispiel Kasse) allgemein bestimmten Abrechnungstagen aufgrund des 
Abrechnungsscheins mit der Stelle ab. 2Den Geldbetrag, der nach der Abrechnung der 
Landeskasse zusteht, liefert er an die Stelle unbar ab. 3Die Beträge gelten als abge-
liefert, wenn der Abrechnungsschein ausgeschrieben und der Überweisungsauftrag 
erteilt und in dem über die Überweisung zu führenden Übersendungsnachweis einge-
tragen ist. 
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§ 55  
Abschluss der Geschäftsbücher, 

Kosteneinziehung und Abrechnung in besonderen Fällen 

(1) 1Endet die Beschäftigung eines Gerichtsvollziehers durch Tod, Entlassung, vorläu-
fige Dienstenthebung, Versetzung, Erkrankung, Beurlaubung, Ablauf des Dienstleis-
tungsauftrags oder aus ähnlichen Gründen, so sind seine Geschäftsbücher unverzüg-
lich abzuschließen. 2Der Abschluss obliegt in der Regel dem Gerichtsvollzieher selbst, 
wird aber in besonderen Fällen, zum Beispiel bei Tod, Entlassung, vorläufiger Diens-
tenthebung, Erkrankung und so weiter von der Dienstbehörde einem anderen hierfür 
geeigneten Beamten übertragen. 

(2) 1Auf den Abschluss finden die Bestimmungen über den regelmäßigen Abschluss 
der Geschäftsbücher (Vierteljahres- oder Jahresabschluss) entsprechende Anwen-
dung. 2Soweit nach diesen Bestimmungen Aufträge oder Geldbeträge in Geschäfts-
bücher für das neue Vierteljahr oder das neue Haushaltsjahr zu übertragen sind, sind 
sie in die entsprechenden Geschäftsbücher des Dienstnachfolgers oder Vertreters zu 
übertragen. 3Dabei sind die Geldbeträge im Dienstregister I besonders zu kennzeich-
nen. 4Das Kennzeichen ist auf der Titelseite des Dienstregisters I zu erläutern. 

(3) Die Geldbeträge, die nach dem Abschluss des Kassenbuchs II Spalte 5, 6, 9 und 
gegebenenfalls 7 der nach Landesrecht bestimmten Stelle (zum Beispiel Kasse) zu-
stehen, sind unverzüglich an die Stelle abzuliefern. 

(4) Der nach dem Abschluss des Kassenbuchs I Spalte 9 verbleibende Kassenbe-
stand, die etwa für auswärtige nach Landesrecht bestimmte Stellen (zum Beispiel 
Kasse), Gerichtsvollzieher oder andere Dienststellen eingezogenen, diesen aber noch 
nicht übersandten Kosten, die im Besitz des ausgeschiedenen Gerichtsvollziehers be-
findlichen Wertsachen und Kostbarkeiten sowie die Akten und sonstigen Geschäfts-
papiere über die in die Geschäftsbücher des Dienstnachfolgers oder Vertreters über-
tragenen Aufträge sind gegen Empfangsbestätigung zu übergeben. 

(5) 1Der Dienstnachfolger oder Vertreter des ausgeschiedenen Gerichtsvollziehers 
führt die noch nicht vollständig erledigten Aufträge weiter aus, wickelt die von ihm über-
nommenen, noch nicht verwendeten Einzahlungen ab und zieht die rückständigen 
Kosten ein. 2Er hat unverzüglich zu prüfen, ob die nach Umsatzsteuerrecht erforderli-
che Meldung und Abführung an die von der Justizverwaltung bestimmte zuständige 
Stelle erfolgt ist. 3Die durch die Tätigkeit des ausgeschiedenen Beamten entstandenen 
Gebühren und Auslagen sind bei der Buchung im Kassenbuch II besonders zu kenn-
zeichnen. 

(6) 1Für die Abrechnung mit der nach Landesrecht bestimmten Stelle (zum Beispiel 
Kasse) und die Ablieferung der eingezogenen Kostenrückstände an diese Stelle gelten 
im Übrigen die allgemeinen Bestimmungen. 2Bei der Aufrechnung des Kassenbuchs 
II Spalte 5, 6, 9 und gegebenenfalls 7 sind jedoch die besonders gekennzeichneten 
Beträge (Absatz 5 Satz 2) auch für sich zusammen zu rechnen und von den Schluss-
summen der Spalten abzuziehen. 

(7) 1Soweit die eingezogenen Kosten bei ihrem Eingang dem ausgeschiedenen Ge-
richtsvollzieher zustehen, sind sie an ihn zu zahlen, falls die Dienstbehörde nichts an-
deres bestimmt. 2Dasselbe gilt für die Gebührenanteile, die bei den Ablieferungen an 
die nach Landesrecht bestimmte Stelle (zum Beispiel Kasse) zurückbehalten wurden. 
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3Die Art der Abrechnung im Einzelnen bleibt dem Einvernehmen der beteiligten Beam-
ten überlassen. 

(8) Beim Abschluss des Dienstregisters I und des Kassenbuchs II des Dienstnachfol-
gers oder Vertreters sind die besonders gekennzeichneten Beträge und die Beträge 
der Abrechnungsscheine für den ausgeschiedenen Beamten auch für sich allein auf-
zurechnen und von den entsprechenden Abschlusssummen abzuziehen. 

(9) 1Soweit beim Abschluss des Dienstregisters I besonders gekennzeichnete Beträge 
noch ganz oder zum Teil ausstehen und deshalb in das Dienstregister I des neuen 
Jahres oder im Fall des Absatzes 1 des Dienstnachfolgers oder Vertreters übertragen 
werden müssen, sind sie auch dort in der bisherigen Weise und unter Beachtung von 
Absatz 2 Satz 3 kenntlich zu machen. 2Im Fall des Absatzes 1 gilt dies nicht, wenn der 
Dienstnachfolger oder Vertreter der Beamte ist, für dessen frühere dienstliche Tätigkeit 
die Kosten entstanden sind. 

(10) 1Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn der Gerichtsvoll-
zieher nur vorübergehend kurze Zeit an der Ausübung seines Dienstes gehindert ist 
und deshalb für ihn ein Vertreter nicht bestellt wird. 2Die Dienstbehörde bestimmt, ob 
und inwieweit bei Erkrankung oder Beurlaubung des Gerichtsvollziehers von der Be-
folgung der Bestimmungen in den Absätzen 1, 3 und 4 sowie von der Einziehung der 
rückständigen Kosten durch den Vertreter abgesehen werden kann, wenn der Beamte 
seine Dienstgeschäfte bis zum Vierteljahresabschluss voraussichtlich wieder aufneh-
men wird. 

§ 56  
Festsetzung der Entschädigung und Kassenanordnung 

(1) Gebührenanteile, Dokumentenpauschale, Wegegelder, sonstige Auslagen und 
Reisekostenzuschüsse – letztere mit Zustimmung des Präsidenten des Landgerichts 
(Amtsgerichts) – setzt die Dienstbehörde nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljah-
res fest oder im Laufe des Kalendervierteljahres, wenn die Beschäftigung des Ge-
richtsvollziehers bei der Dienstbehörde endet. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher überreicht der Dienstbehörde das abgeschlossene Kassen-
buch II nebst Durchschriften der Abrechnungsscheine alsbald nach der letzten Ablie-
ferung der in den Spalten 5, 6, 9 und gegebenenfalls 7 gebuchten Kosten sowie ein 
etwa geführtes Reisetagebuch. 2Der Geschäftsleiter oder der hierfür bestimmte Be-
amte prüft die Aufrechnungen und die Schlusszusammenstellung und bescheinigt 
nach Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten ihre Richtigkeit. 3Er überzeugt sich auch 
davon, dass die Durchschriften der Abrechnungsscheine die vorgeschriebenen Bu-
chungsvermerke der nach Landesrecht zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse) tra-
gen und die einzelnen Abrechnungsscheine richtig in die Schlusszusammenstellung 
des Kassenbuchs II übernommen worden sind. 

(3) 1Über die Entschädigung des Gerichtsvollziehers wird eine Auszahlungsanordnung 
nach dem von der Landesjustizverwaltung festgestellten Vordruck erlassen. 2Die 
Grundlage für die Festsetzung bilden die in der Anleitung zu dem Vordruck bezeich-
neten Geschäftsbücher. 3Festsetzung und Kassenanordnung sollen regelmäßig als-
bald nach Eingang der dazu erforderlichen Unterlagen vollzogen werden. 

(4) 1Alsbald nach dem Jahresabschluss überreicht der Gerichtsvollzieher der 
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Dienstbehörde ferner das Kassenbuch I, das Dienstregister I und die Kassenbücher II 
der ersten drei Vierteljahre. 2Der Geschäftsleiter oder der hierfür bestimmte Beamte 
prüft die Aufrechnungen im Kassenbuch I und im Dienstregister I, die richtige Übertra-
gung der Seitensummen des Dienstregisters I in das Kassenbuch II und die richtige 
Übertragung der in Spalte 9 des Kassenbuchs I eingestellten Beträge in das Kassen-
buch I des neuen Jahres. 3Nach Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten bescheinigt er 
die Richtigkeit. 4Zur Prüfung der richtigen Übertragung legt der Gerichtsvollzieher auch 
das Kassenbuch I für das neue Jahr vor, das ihm sofort zurückzugeben ist. 

§ 57  
Kostenvermerke; Antrag auf Beitreibung rückständiger Kosten 

(1) 1Soweit Auslagen nach § 7 Absatz 3 aus der Landeskasse zu erstatten sind, sind 
die nach dem GvKostG entstandenen Kosten in voller Höhe in den Sonderakten zu 
vermerken. 2Dort sind auch die Vermerke nach Nummer 6 Absatz 5 DB-GvKostG zu 
fertigen. 3Bei Aufträgen, die im Dienstregister I eingetragen werden, sind diese Ver-
merke in Spalte 8 des Dienstregisters I zu machen (vergleiche auch Anleitung 8 zum 
Kassenbuch II und Anleitung 7 zum Dienstregister I). 

(2) Für die Mitteilung der Gerichtsvollzieherkosten nach Nummer 6 Absatz 2 und 3 DB-
GvKostG ist der Vordruck GV 10, für den Antrag auf Einziehung rückständiger Kosten 
nach Nummer 9 Absatz 2 DB-GvKostG der Vordruck GV 9 zu verwenden. 

§ 58  
Abführung von Kosten an den Gerichtsvollzieher 

1In den Fällen der Nummer 6 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sowie Nummer 9 Absatz 2 
DB-GvKostG werden die durch die Kasse oder eine andere landesrechtlich dafür be-
stimmte Stelle eingezogenen Gerichtsvollzieherkosten an den Gerichtsvollzieher ab-
geführt. 2Er behandelt sie so, als ob er sie selbst eingezogen hätte. 3Im Falle der Be-
willigung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe (Nummer 6 Absatz 2 Satz 1 DB-
GvKostG) verbleiben die nachträglich von der Kasse oder einer anderen landesrecht-
lich dafür bestimmten Stelle eingezogenen Gerichtsvollzieherkosten in voller Höhe der 
Landeskasse. 

Achter Abschnitt  
Auszahlung von Kleinbeträgen; Bewilligung von  

Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe 

§ 59  
Auszahlung von Kleinbeträgen 

(1) Kleinbeträge bis zu 3,00 Euro sind nicht auszuzahlen, sofern die Auszahlung nicht 
ohne besondere Kosten geschehen kann; sie sind im Dienstregister I Spalte 5b oder 
im Kassenbuch II Spalte 6 gesondert einzutragen und im Dienstregister I in Spalte 8, 
im Kassenbuch II in Spalte 14 durch den Buchstaben K als Kleinbetrag zu kennzeich-
nen. 

(2) Kleinbeträge von weniger als 5,00 Euro, die aus Gründen, die in der Person des 
Empfangsberechtigten liegen, nicht ausgezahlt werden können, sind im Dienstregister 
I Spalte 5b oder im Kassenbuch II Spalte 6 gesondert einzutragen und im Dienstregis-
ter I in Spalte 8, im Kassenbuch II in Spalte 14 durch den Buchstaben M als Mehrbetrag 
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zu bezeichnen. 

(3) 1Kleinbeträge nach den Absätzen 1 und 2 sind auf Verlangen des Empfangsbe-
rechtigten auszuzahlen. 2Ist der Betrag bereits an die Kasse abgeliefert, so ist die Sa-
che erneut in das laufende Dienstregister I oder Kassenbuch II einzutragen und der 
Betrag in Spalte 5b des Dienstregisters I oder in Spalte 6 des Kassenbuchs II erkenn-
bar abgesetzt (vergleiche § 46 Absatz 2) zu buchen. 

(4) Die Behandlung von Kleinbeträgen bei der Kosteneinziehung richtet sich nach 
Nummer 8 Absatz 1 DB-GvKostG. 

§ 60  
Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach der ZPO 

und Verfahrenskostenhilfe nach dem FamFG 

(1) 1Die einer Partei für ein Erkenntnisverfahren bewilligte Prozesskostenhilfe oder 
Verfahrenskostenhilfe erstreckt sich auch auf die Zustellung eines in dem Verfahren 
erwirkten Titels an die Gegenpartei, jedoch nicht auf die Zwangsvollstreckung. 2Ist der 
Partei auch für die Zwangsvollstreckung Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt, 
so darf der Gerichtsvollzieher von der Partei für seine Tätigkeit Kosten nicht erheben 
(§ 122 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ZPO, § 76 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fa-
mFG)). 

(2) Der Gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm die Bewilligung von Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe durch Vorlegung der darüber ergangenen gerichtlichen Ent-
scheidung nachgewiesen wird. 

(3) Auch wenn der Partei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe noch nicht bewilligt ist, 
muss der Gerichtsvollzieher Zustellungsaufträge, die von einem Rechtsanwalt oder 
Kammerrechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 Satz 3 GVGA) erteilt werden, auf Verlangen 
vorläufig unentgeltlich erledigen, wenn der Rechtsanwalt oder Kammerrechtsbeistand 
sich bereit erklärt, die Kosten aus eigenen Mitteln zu zahlen, falls die Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe nicht mit rückwirkender Kraft bewilligt werden sollte. 

§ 61  
Behandlung der Anwaltskosten bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe  

oder Verfahrenskostenhilfe 

1Zahlt der erstattungspflichtige Gegner einer Partei, der Prozess- oder Verfahrenskos-
tenhilfe bewilligt ist, bei der Vollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss frei-
willig auch die in dem Kostenfestsetzungsbeschluss abgesetzte oder ihm von dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle mitgeteilte Vergütung, die der Anwalt der Partei, 
der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt ist, aus der Staatskasse erhalten hat, 
so hat der Gerichtsvollzieher sie anzunehmen und an die Kasse abzuführen. 2Zieht 
der Gerichtsvollzieher nur den nach Abzug dieser Vergütung verbleibenden Restbe-
trag ein, so hat er dies zu den Gerichtsakten mitzuteilen, damit der auf die Staatskasse 
übergegangene Betrag eingezogen werden kann. 
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Neunter Abschnitt  
Pflichten zur Sicherung des Aufkommens aus  

Steuern und Abgaben 

§ 62  
Steuerabzug vom Arbeitslohn 

(1) Lässt die Bezeichnung des Streitgegenstandes in einem Urteil oder der sonstige 
Inhalt eines vollstreckbaren Titels erkennen, dass es sich um die Beitreibung einer 
Arbeitslohnforderung handelt, so benachrichtigt der Gerichtsvollzieher das für den 
Vollstreckungsort zuständige Finanzamt nach dem als Anlage 3 beigefügten Muster, 
wenn der an den Gläubiger abzuführende Betrag höher als 40 Euro ist. 

(2) 1Gleichzeitig benachrichtigt der Gerichtsvollzieher den zuständigen Sozialversiche-
rungsträger des Gläubigers nach dem als Anlage 4 beigefügten Muster, wenn er die-
sen von dem Schuldner erfährt. 2Andernfalls erfragt er bei dem Gläubiger den zustän-
digen Sozialversicherungsträger. 3Erst, wenn ihm dieser bekannt ist, führt er den bei-
getriebenen Betrag an den Gläubiger ab und benachrichtigt zugleich den Sozialversi-
cherungsträger. 

(3) Von den Benachrichtigungen nach Absatz 1 und (oder) 2 kann der Gerichtsvollzie-
her absehen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass die zu benachrichtigenden Stellen 
bereits Kenntnis von der Beitreibung der Arbeitslohnforderung haben. 

§ 63  
Hinweispflicht 

1Werden im Wege der Zwangsvollstreckung Sachen öffentlich versteigert oder freihän-
dig verkauft und fällt die Veräußerung beim Schuldner in den Rahmen seines Unter-
nehmens (§ 2 Absatz 1 Satz 2 UStG; zum Beispiel, weil die Sache zum Unterneh-
mensvermögen gehört), so unterliegt die Veräußerung beim Schuldner nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 UStG der Umsatzsteuer. 2Das gleiche gilt für den Auftraggeber bei 
freiwilligen Versteigerungen, Pfandverkäufen und Versteigerungen auf Grund gesetz-
licher Ermächtigung, wenn im Wege einer Versteigerung oder eines Pfandverkaufs 
Sachen abgesetzt werden und die Veräußerung in den Rahmen des Unternehmens 
des Auftraggebers fällt. 3Der Gerichtsvollzieher weist in den Fällen des Satzes 1 den 
Schuldner und in den Fällen des Satzes 2 den Auftraggeber darauf hin, dass die Ver-
äußerungen der Umsatzsteuer unterliegen und dass die Umsätze in den Umsatzsteu-
ervoranmeldungen und Jahreserklärungen anzugeben sind.  

§ 64  
Einkommensteuer und Körperschaftssteuer 

1Verwertet der Gerichtsvollzieher Anteile an einer Kapitalgesellschaft (zum Beispiel 
durch Versteigerung), weist er den Schuldner darauf hin, dass die daraus resultieren-
den Einkünfte der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen können und ge-
gebenenfalls in der entsprechenden Steuererklärung anzugeben sind. 2Anteile an ei-
ner Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Genussscheine oder ähnliche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche Be-
teiligungen. 3Der Gerichtsvollzieher übersendet dem in § 19 oder § 20 der Abgaben-
ordnung (AO) bezeichneten Finanzamt (Wohnsitzfinanzamt des Schuldners, wenn der 
Schuldner eine natürliche Person ist; wenn der Schuldner eine Körperschaft, 
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Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, dem Finanzamt, in dessen Bezirk 
sich die Geschäftsleitung befindet) alsbald, spätestens aber binnen zwei Wochen vom 
Tage der Verwertung abgerechnet, eine beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
Art der Verwertung. 4Sie soll mit der Steuernummer gekennzeichnet sein, unter wel-
cher der Schuldner, der die verwerteten Anteile an der Kapitalgesellschaft innehatte, 
steuerlich geführt wird. 5Die Übersendung einer Abschrift des Protokolls kann unter-
bleiben, wenn die Übertragung der Anteile der notariellen Form bedarf. 6Der Gerichts-
vollzieher ist berechtigt und verpflichtet, den Vollstreckungsauftrag ohne Rücksicht auf 
das Steuerfestsetzungsverfahren nach den für ihn geltenden Dienstvorschriften abzu-
wickeln. 

§ 65  
Einfuhrabgaben 

1Will der Gerichtsvollzieher Waren versteigern oder freihändig verkaufen, die der zoll-
amtlichen Überwachung unterliegen, zum Beispiel im Falle 

1.  einer vorübergehenden Verwahrung (Artikel 50 bis 53 Zollkodex), 

2.  eines zollrechtlichen freien Verkehrs zur besonderen Verwendung (Artikel 82 
Zollkodex, gegebenenfalls in Verbindung mit § 1 Truppenzollgesetz, Artikel I 
und XI NATO-Truppenstatut), 

3.  eines Versandverfahrens (Artikel 91 bis 97, 163 Zollkodex, Übereinkommen 
über ein gemeinsames Versandverfahren vom 20. Mai 1987), 

4.  eines Zolllagerverfahrens (Artikel 98 bis 113 Zollkodex), 

5.  einer aktiven Veredelung (Artikel 114 bis 129 Zollkodex), 

6.  einer vorübergehenden Verwendung (Artikel 137 bis 144 Zollkodex), 

so zeigt er dies der zuständigen Zollstelle rechtzeitig an. 2Im Fall von Satz 1 Nummer 5 
ist die Anzeige nur erforderlich, wenn die eingeführten Waren selbst verwertet werden 
sollen. 3Die Zollstelle veranlasst das Erforderliche wegen der Erhebung der Einfuhrab-
gaben. 4Der Gerichtsvollzieher darf die Waren nur mit Einverständnis der Zollstelle 
wegschaffen und veräußern. 5Kann im Einzelfall das Einverständnis der Zollstelle vor 
der Wegschaffung nicht eingeholt werden, ohne dass die Zwangsvollstreckung gefähr-
det würde, so hat der Gerichtsvollzieher die Waren einstweilen im Betrieb des Schuld-
ners, bei Waren, die sich in einem Zolllager befinden, innerhalb des Zolllagers, zu si-
chern, zum Beispiel durch Verbringen in einen von ihm zu verschließenden Raum oder 
durch Bestellung eines Hüters. 6Ist dies nicht möglich, so können die Waren ohne vor-
heriges Einverständnis der Zollstelle weggeschafft werden. 7Die Zollstelle ist in diesem 
Fall unverzüglich über den Verbleib der Waren zu unterrichten. 8Kommen die Waren 
zur Versteigerung oder freihändigen Veräußerung, so hat der Gerichtsvollzieher auf 
Ersuchen der Zollstelle in die Versteigerungs- oder Veräußerungsbedingungen aufzu-
nehmen, dass die Waren für einen von der Zollstelle dem Gerichtsvollzieher anzuge-
benden Einfuhrabgabenbetrag haften und der Erwerber über die Waren erst verfügen 
darf, wenn die darauf ruhenden Abgaben entrichtet sind oder die Zollstelle sich mit der 
Verfügung einverstanden erklärt hat. 

§ 66  
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Verbrauchssteuern  
(Tabak-, Branntwein-, Mineralöl-, Kaffee-, Bier-, Schaumweinsteuer) 

(1) 1Will der Gerichtsvollzieher 

1.  Tabakwaren (Zigaretten, Zigarren, Zigarillos, Rauchtabak), 

2.  Branntwein (Branntwein und branntweinhaltige Erzeugnisse), 

3.  Mineralöle (zum Beispiel Benzin, Kerosin, Petroleum, Dieselkraftstoff, Heizöle, 
rohes Erdöl, Flüssiggas, Erdgas), 

4.  Kaffee (Röstkaffee, löslicher Kaffee, kaffeehaltige Waren), 

5.  Bier, Schaumwein und Zwischenerzeugnisse 

versteigern oder freihändig veräußern, so hat er die Anberaumung des Versteige-
rungstermins oder die Veräußerungsabsicht dem Hauptzollamt, in dessen Bezirk die 
Ware lagert, rechtzeitig anzuzeigen. 2Wird, nachdem eine solche Anzeige erfolgt ist, 
der Versteigerungstermin aufgehoben oder die Veräußerungsabsicht aufgegeben, so 
hat er hiervon ebenfalls dem Hauptzollamt Nachricht zu geben. 3In der Anzeige ist die 
Ware ihrer Menge nach (Kilogramm, Stück, Liter, Flaschen) und, soweit möglich, auch 
ihrer Beschaffenheit nach näher zu bezeichnen. 4Bei Branntwein und Trinkbrannt-
weinerzeugnissen ist auch der Alkoholgehalt in Raumhundertteilen (% Vol) anzuge-
ben, falls sich dieser aus der Rechnung oder sonstigen Unterlagen oder bei Flaschen 
aus dem Etikett ersehen lässt. 5Gegebenenfalls ist das Hauptzollamt um Feststellung 
des Alkoholgehalts zu ersuchen. 

(2) 1Befinden sich die genannten Waren in einem Steueraussetzungsverfahren (Steu-
erlager, Versand unter Steueraussetzung) oder im Besitz eines Inhabers einer Erlaub-
nis zur steuerbegünstigten Verwendung, so ist die Wegschaffung dem Gerichtsvollzie-
her verboten. 2Ist dadurch im Einzelfall die Zwangsvollstreckung gefährdet, so hat der 
Gerichtsvollzieher die Waren einstweilen innerhalb der betreffenden Betriebs- oder La-
gerstätte zu sichern, zum Beispiel durch Verbringung in einen von ihm zu verschlie-
ßenden Raum oder durch Bestellung eines Hüters. 

(3) Kommen die Waren zur Versteigerung oder freihändigen Veräußerung, so hat der 
Gerichtsvollzieher auf Ersuchen des Hauptzollamts in die Versteigerungs- oder Ver-
äußerungsbedingungen aufzunehmen, dass die Ware für einen vom Hauptzollamt 
dem Gerichtsvollzieher anzugebenden Steuer- oder Abgabenbetrag haftet und der Er-
werber über die Ware erst verfügen darf, wenn die auf der Ware ruhende Steuer oder 
Abgabe entrichtet ist oder das Hauptzollamt sich mit der Verfügung einverstanden er-
klärt hat. 

(4) 1Nach § 106 des Gesetzes über das Branntweinmonopol (BranntwMonG) darf 
Branntwein zu Trinkzwecken und Trinkbranntwein nicht zu einem Preis angeboten, 
gehandelt oder erworben werden, der niedriger ist als der Regelsatz nach § 131 Ab-
satz 1 BranntwMonG, der am Tage des Angebots, Handels oder Erwerbs gilt. 2Den im 
Einzelfall maßgeblichen Mindestpreis kann der Gerichtsvollzieher selbst berechnen, 
indem er je Behältnis oder Partie zuerst die Alkoholmenge errechnet und dann diese 
mit dem vollen Steuersatz je Liter Alkohol vervielfältigt. 3Für die Alkoholmenge gilt die 
Formel 
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Alkoholmenge = Raummenge in Liter x Alkoholgehalt in % vol. 
100 

4Bei einer 0,7-I-Flasche Likör mit einem Alkoholgehalt von 30 % Vol. würde sich die 
Alkoholmenge auf 

0,7 x 30 = 0,21 Liter Alkohol 
100 

errechnen, aus dem derzeitigen vollen Steuersatz von 13,03 Euro/Liter Alkohol ergibt 
sich dann der Mindestpreis von 0,21 [l] x 13,03 [Euro/l] = 2,74 Euro. 5Dieser Preis ist 
ein Nettopreis, das heißt er enthält keine Umsatzsteuer. 6Die Besteuerung alkoholi-
scher Getränke nach Volumen-Prozenten des Alkoholgehalts ist nur zulässig, sofern 
sie in Fertigpackungen (Behältnissen) bis zu 10 Litern abgefüllt sind. 7Bestehen wegen 
der Berechnung des Mindestpreises bedenken, so hat sich der Gerichtsvollzieher an 
das zuständige Hauptzollamt zu wenden. 8Ist eine Verwertung zum vorgeschriebenen 
Mindestpreis nicht möglich (zum Beispiel wegen Minderwertigkeit), so ist bei der Bun-
desmonopolverwaltung für Branntwein über das zuständige Hauptzollamt die Einwilli-
gung nachzusuchen, den Branntwein unter dem vorgeschriebenen Mindestpreis zu 
verwerten. 9Im übrigen bleiben die Vorschriften über das Mindestgebot bei der Verstei-
gerung gepfändeter Sachen (§ 817a ZPO) unberührt. 

(5) 1Tabakwaren, deren Packungen mit vorschriftsmäßigen Steuerzeichen versehen 
sind, dürfen nach § 26 Tabaksteuergesetz (TabStG) nicht unter dem auf dem Steuer-
zeichen angegebenen Packungspreis oder dem sich daraus ergebenden Kleinver-
kaufspreis abgegeben werden. 2Die Abgabe von Tabakwaren zu einem höheren als 
dem auf dem Steuerzeichen angegebenen Preis ist nach § 28 TabStG unzulässig. 
3Der Preis darf gemäß § 27 TabStG unterschritten werden, sofern die Verwertung 
sonst nicht möglich oder der Wert der Tabakwaren gemindert ist, wenn die Preisermä-
ßigung bis zu einem Gesamtsteuerwert von 2.556 Euro vom zuständigen Hauptzoll-
amt, sonst von der zuständigen Oberfinanzdirektion genehmigt worden ist. 

(6) Sind Brennvorrichtungen, die zur Erzeugung oder Reinigung von Branntwein ge-
eignet sind, versteigert oder freihändig veräußert worden, so hat der Gerichtsvollzieher 
dem örtlich zuständigen Hauptzollamt Namen, Wohnort und Wohnung des Erwerbers 
unverzüglich anzuzeigen. 

(7) Rohes Erdöl darf nur an angemeldete Mineralölherstellungsbetriebe, an den Erd-
ölbevorratungsverband oder an Verwender, die eine vom Hauptzollamt ausgestellte 
Bescheinigung vorlegen, abgegeben werden. 

§ 67  
Amtshilfe 

Die Gerichtsvollzieher sind den Finanzämtern und Hauptzollämtern gegenüber gemäß 
§§ 6, 93, 97 und 111 AO zur Auskunft und zur Amtshilfe verpflichtet. 
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§ 68  
Anzeigepflicht bei Steuerstraftaten 

Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, alle ihm dienstlich bekannt gewordenen Tatsa-
chen, die den Verdacht einer Steuerstraftat begründen, dem Finanzamt mitzuteilen 
(§ 116 AO). 

§ 69  
Aktenvermerk; Auslagen 

(1) Der Gerichtsvollzieher muss die Einhaltung der Pflichten, die ihm nach den vorste-
henden Bestimmungen obliegen, aktenkundig machen. 

(2) Eine Dokumentenpauschale und Entgelte für Postdienstleistungen mit Ausnahme 
der Entgelte nach Nummer 701 KV-GvKostG (Zustellung) dürfen für die in diesem Ab-
schnitt genannten Benachrichtigungen und Abschriften nicht berechnet werden. 

Zehnter Abschnitt  
Übersichten über Diensteinnahmen und Geschäftstätigkeit 

§ 70  
Übersicht über die Diensteinnahmen 

(1) 1Die Dienstbehörde führt eine Jahresübersicht nach Vordruck GV 11 über die 
Diensteinnahmen aller Beamten, die bei ihr als Gerichtsvollzieher beschäftigt gewesen 
sind. 2Die Übersicht ist zu Beginn des Haushaltsjahres anzulegen. 3Die Einnahmen 
sind im Anschluss an die Festsetzung der Entschädigungen, in der Regel also viertel-
jährlich, in die Übersicht zu übernehmen. 

(2) 1Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind die Spalten 5 bis 16 der Übersicht aufzu-
rechnen, sobald die Entschädigungen der Beamten für das letzte Vierteljahr des Haus-
haltsjahres festgesetzt sind. 2Eine besondere Darstellung der Schlusssummen für je-
den einzelnen Gerichtsvollzieher ist nicht erforderlich. 

(3) Die Dienstbehörde teilt dem Präsidenten des Landgerichts das Jahresergebnis der 
einzelnen Spalten bis zum 25. Februar mit; sie verwendet hierbei den Vordruck für die 
Übersicht. 

(4) Die Jahresergebnisse der Amtsgerichte werden beim Landgericht zusammenge-
stellt und aufgerechnet. 

(5) Der Präsident des Landgerichts reicht die Zusammenstellung bis zum 5. März dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts ein; dieser überreicht sie mit einer aufgerechne-
ten Zusammenstellung der Schlussergebnisse der einzelnen Landgerichtsbezirke bis 
zum 20. März der obersten Landesjustizbehörde. 

(6) Die Richtigkeit der Zusammenstellung und Aufrechnungen (Absätze 2, 4 und 5) ist 
von dem zuständigen Beamten zu bescheinigen. 

§ 71  
Übersicht über die Geschäftstätigkeit 

(1) Der Gerichtsvollzieher führt eine Jahresübersicht über seine Geschäftstätigkeit 
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nach dem Vordruck GV 12. 

(2) 1Nach Ablauf des Haushaltsjahres reicht der Gerichtsvollzieher die abgeschlos-
sene Übersicht bis zum 25. Januar der Dienstbehörde ein. 2Die Dienstbehörde kann 
die Aufstellung der Geschäftsübersicht auch für kürzere Zeiträume anordnen. 

(3) 1Die Schlusszahlen der Übersichten der Gerichtsvollzieher werden bei dem Amts-
gericht zusammengestellt. 2Vorher sind die einzelnen Übersichten von dem Geschäfts-
leiter des Amtsgerichts oder von dem hierzu bestimmten beamten rechnerisch und 
nach Stichproben auch sachlich anhand der Geschäftsbücher zu prüfen. 3Die rechne-
rische Feststellung hat der Beamte unter den Aufrechnungen zu bescheinigen. 

(4) Die Schlusszahlen der Zusammenstellung sind in der Form der Übersicht bis zum 
25. Februar dem Präsidenten des Landgerichts anzuzeigen. 

(5) Die Übersichten der Amtsgerichte überreicht der Präsident des Landgerichts mit 
einer Zusammenstellung der Geschäftszahlen der einzelnen Amtsgerichte für den 
Landgerichtsbezirk bis zum 5. März dem Präsidenten des Oberlandesgerichts; dieser 
leitet sie mit den Zusammenstellungen für die Landgerichtsbezirke und einer Zusam-
menstellung der Schlussergebnisse der Landgerichtsbezirke für den Oberlandesge-
richtsbezirk bis zum 20. März an die oberste Landesjustizbehörde weiter. 

(6) Die Zusammenstellungen sind aufzurechnen und nach der Buchstabenfolge der 
Gerichtsbezirke zu ordnen. 

(7) Die Präsidenten der Land- und Oberlandesgerichte können für ihre Zwecke die 
Einreichung von weiteren Stücken der Übersichten anordnen. 

Elfter Abschnitt  
Geschäftsprüfungen 

§ 72  
Ordentliche Geschäftsprüfung 

(1) 1Der aufsichtführende Richter des Amtsgerichts oder ein besonders bestimmter 
Beamter des gehobenen Justizdienstes überprüft die Geschäftsführung des Gerichts-
vollziehers vierteljährlich. 2Die Prüfungen, die auch ohne Ankündigung zulässig sind, 
können bei allen oder bei einzelnen Gerichtsvollziehern auch in kürzeren Zeitabstän-
den durchgeführt werden. 

(2) Die ordentliche Geschäftsprüfung kann unterbleiben, wenn in dem maßgebenden 
Zeitraum (Absatz 1) eine außerordentliche Prüfung (§ 79 Absatz 1) stattfindet. 

§ 73  
Beschränkung der Zahl der Geschäftsprüfungen 

1Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann die Zahl der ordentlichen Ge-
schäftsprüfungen für bestimmt bezeichnete Gerichtsvollzieher widerruflich bis auf eine 
Prüfung jährlich beschränken. 2Die Anordnung ist rückgängig zu machen, wenn sie im 
Einzelfall zu Unzuträglichkeiten führt. 
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§ 74  
Unterlagen für die Geschäftsprüfung 

(1) Der Gerichtsvollzieher legt dem Prüfungsbeamten zur Prüfung vor: 

1.  die Dienstregister, die noch nicht erledigte oder nicht übertragene Aufträge ent-
halten, mit den dazugehörigen und einem Verzeichnis der fehlenden Sonderak-
ten, 

2.  die Kassenbücher mit den Durchschriften der Abrechnungsscheine zum Kas-
senbuch II, 

3.  die überlassenen Quittungsblöcke, soweit sie nicht schon bei früheren Ge-
schäftsprüfungen vorgelegen haben und keine unbenutzten Vordrucke mehr 
enthielten, 

4.  die zugehörigen Kontoauszüge über das Dienstkonto, 

5.  das Reisetagebuch, falls es geführt wird, 

6.  die Sonderakten, die bei der letzten Geschäftsprüfung gefehlt haben, sowie das 
Dienstregister und die Quittungsblöcke hierzu, 

7.  die Kassenstürze nach § 52 Absatz 4, 

8.  die Erfassungs- und Meldelisten über umsatzsteuerbare Geschäfte. 

(2) Bei den Geschäftsprüfungen sind auch die Sonderakten und Dienstregister über 
die Geschäfte vorzulegen, die bei den vorangegangenen Geschäftsprüfungen noch 
nicht erledigt waren. 

(3) 1Bei zwei von der Dienstbehörde bestimmten ordentlichen Geschäftsprüfungen in 
jedem Jahr sind auch die Protestsammelakten vorzulegen. 2Die Vorlegung dieser Ak-
ten kann auch zu jeder Geschäftsprüfung angeordnet werden. 

(4) Die Unterlagen für die Geschäftsprüfung sind dem Gerichtsvollzieher nach Been-
digung der Prüfung unverzüglich zurückzugeben, soweit sie nicht für die nach dem 
Ergebnis der Prüfung erforderlichen Maßnahmen benötigt werden. 

(5) Soweit die Prüfung hierzu Anlass gibt, ist dem Prüfungsbeamten Einsicht in die 
dem Gerichtsvollzieher elektronisch zugegangenen und von ihm gespeicherten Doku-
mente zu gewähren. 

§ 75  
Zweck und Durchführung der Geschäftsprüfung 

(1) 1Die Prüfung soll feststellen, ob der Gerichtsvollzieher seine Dienstgeschäfte wäh-
rend des Prüfungszeitraums ordnungsgemäß erledigt hat. 2Sie umfasst daher den ge-
samten Inhalt der Geschäftsbücher und Akten. 3Die dienstlichen Daten in den vom 
Gerichtsvollzieher genutzten Fachsoftwares sind ebenfalls von der Geschäftsprüfung 
erfasst. 4Bei der Prüfung ist besonders darauf zu achten, ob 

1.  die Aufträge vollzählig in die Dienstregister eingetragen und die geleisteten 
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Vorschüsse richtig gebucht sind, 

2.  die Aufträge rechtzeitig erledigt sind, 

3.  die Kosten einschließlich Umsatzsteuer richtig angesetzt und eingetragen sind, 

4.  die eingezogenen Geldbeträge richtig und rechtzeitig an die Auftraggeber und 
sonstigen Empfangsberechtigten ausgezahlt oder an die Kasse abgeliefert 
sind, 

5.  die im Dienstregister I Spalte 8 und im Dienstregister II Spalte 5 eingetragenen 
Vermerke zutreffen, 

6.  die Eintragungen in den Sonderakten, den Dienstregistern, den Kassenbü-
chern, dem Reisetagebuch, den Quittungsblöcken und den Kontoauszügen des 
Kreditinstituts miteinander übereinstimmen, 

7.  die Kassenbücher richtig und sauber geführt und die Geldspalten richtig aufge-
rechnet sind, 

8.  die Sonderakten ordentlich geführt sind und die Belege über die Auslagen ent-
halten, 

9.  unverhältnismäßig viele Vollstreckungsverfahren erfolglos geblieben sind, 

10.  die Vollstreckungskosten in auffallendem Missverhältnis zu dem Ergebnis der 
Vollstreckung stehen, 

11.  die Meldepflichten nach § 82 in Bezug auf die Abführung der Umsatzsteuer ein-
gehalten werden. 

(2) 1Die Geschäftsprüfung beginnt mit der Prüfung des Kassenbestandes. 2Sodann ist 
festzustellen, ob die in § 74 bezeichneten Prüfungsunterlagen vorhanden sind; bei den 
Sonderakten genügt diese Feststellung für eine ausreichende Anzahl in lückenloser 
Reihenfolge. 3Ferner ist durch eine ausreichende Anzahl von Stichproben zu prüfen, 
ob die dem Gerichtsvollzieher nach § 36 Absatz 6 überlassenen Quittungsblöcke ord-
nungsgemäß verwendet worden und die noch nicht in Gebrauch genommenen Quit-
tungsblöcke vollständig vorhanden sind. 4Fehlen Sonderakten, Quittungsblöcke oder 
einzelne Quittungsvordrucke, so sind die Gründe hierfür festzustellen. 5Haben bei der 
vorhergehenden Geschäftsprüfung Sonderakten gefehlt, so ist festzustellen, ob sie 
jetzt zur Prüfung vorliegen. 6Sodann ist eine ausreichende Zahl von Sonderakten, von 
Eintragungen in den Geschäftsbüchern, von Durchschriften des Quittungsblocks und 
von Posten in den Kontoauszügen zu prüfen und zu vergleichen. 7Dabei sind die Richt-
linien in Absatz 1 zu beachten. 8Die im Dienstregister I Spalte 7 und im Kassenbuch II 
Spalten 12 und 13 eingestellten Auslagen sind stichprobenhaft zu prüfen und mit dem 
Inhalt der Sonderakten zu vergleichen; daneben ist festzustellen, ob die Beträge bei 
Eingang der Kosten erkennbar abgesetzt wurden. 9Bei festgestellten Verstößen gegen 
die Erfassungen im Dienstregister I und im Kassenbuch II sind weitere Überprüfungen 
möglich. 10Die richtige Aufrechnung der Geldspalten im Kassenbuch ist nach Stichpro-
ben zu prüfen. 11Schließlich ist, um einen genauen Einblick in die Arbeitsweise des 
Gerichtsvollziehers zu erhalten, bei jeder Geschäftsprüfung eine ausreichende Zahl 
von Sonderakten eingehend daraufhin zu überprüfen, ob der Gerichtsvollzieher das 
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Verfahren nach den bestehenden Bestimmungen sachgemäß durchgeführt hat, insbe-
sondere, ob er die einschlägigen Verfahrensvorschriften und die Geschäftsanweisung 
für Gerichtsvollzieher beachtet hat. 

(3) 1Die Prüfung umfasst in der Regel auch dann nur die Geschäftsführung des voran-
gegangenen Vierteljahres, wenn die Zahl der Geschäftsprüfungen nach § 73 be-
schränkt worden ist. 2Der Prüfungsbeamte muss jedoch die im Dienstregister I Spalte 
5b oder im Kassenbuch II Spalte 6 ausgebuchten Kleinbeträge (vergleiche Nummer 8 
Absatz 1 DB-GvKostG) und eine angemessene Anzahl der im Dienstregister I Spalte 
7 und im Kassenbuch II Spalte 12 und 13 gebuchten Auslagen für die Zeit seit der 
letzten Geschäftsprüfung überprüfen und nach Stichproben mit dem Inhalt der Son-
derakten vergleichen. 3Daneben hat er festzustellen, ob ersetzte Auslagen beim Ein-
gang der Kosten erkennbar abgesetzt wurden (Nr. 7 Satz 5 der Anleitung zum Dienst-
register I, Nr. 8 Satz 5 und 6 der Anleitung zum Kassenbuch II). 4Es bleibt ihm ferner 
unbenommen, auch die übrige Geschäftsführung seit der letzten Prüfung zu überprü-
fen. 

(4) Die Prüfung erstreckt sich auf die zweckmäßige Einrichtung des Geschäftsbetriebs 
und auf die Beschäftigung von Büroangestellten im erforderlichen Umfang (§ 33 Ab-
satz 1 Satz 1). 

(5) Nach Abschluss der Prüfung trägt der Prüfungsbeamte in die Dienstregister, die 
Kassenbücher, das Reisetagebuch und die geprüften Sonderakten einen Prüfungsver-
merk ein. 

(6) Zwischen dem Prüfungsbeamten und dem Gerichtsvollzieher soll eine Schlussbe-
sprechung stattfinden, bei der dem Gerichtsvollzieher Gelegenheit zu geben ist, sich 
zu etwa festgestellten Mängeln zu äußern oder etwaige Unstimmigkeiten aufzuklären. 

§ 76  
Niederschrift über die Geschäftsprüfung 

(1) 1Der Prüfungsbeamte legt die Ergebnisse der Prüfung in einer Niederschrift nach 
Vordruck GV 13 nieder. 2In der Niederschrift müssen auch die Geschäftsnummern der 

1.  bei der Prüfung fehlenden Sonderakten, 

2.  für die Akten- und Registerführung als nicht erledigt geltenden Sachen, 

3.  nach § 75 Absatz 2 eingehend geprüften Sonderakten angegeben werden. 

(2) 1Hat der aufsichtführende Richter des Amtsgerichts die Prüfung nicht selbst vorge-
nommen, so ist ihm die Niederschrift unverzüglich vorzulegen. 2Er versieht sie mit ei-
nem Sichtvermerk. 

§ 77  
Maßnahmen der Dienstaufsicht 

1Gibt eine Geschäftsprüfung Anlass zu Beanstandungen oder Bedenken hinsichtlich 
der Geschäftsführung, so trifft die Dienstbehörde die erforderlichen Maßnahmen. 2Es 
empfiehlt sich, die bei den Geschäftsprüfungen gewonnenen Erfahrungen auch zu 
Hinweisen an die anderen Gerichtsvollzieher zu verwerten. 



360 
 

§ 78  
Überlange Verfahrensdauer 

1Bei den Geschäftsprüfungen ist eine angemessene Anzahl von Sonderakten mit einer 
langen Verfahrensdauer zu prüfen und mit den Eintragungen in den Geschäftsbüchern 
zu vergleichen.2Zu prüfen sind in erster Linie Verfahren mit einer Dauer von mehr als 
sechs Monaten, in jedem Fall solche von mehr als 14 Monaten. 

§ 79  
Außerordentliche Geschäftsprüfung 

(1) 1Mindestens einmal im Haushaltsjahr muss der aufsichtführende Richter des Amts-
gerichts unvermutet eine außerordentliche Geschäftsprüfung im Geschäftszimmer des 
Gerichtsvollziehers durchführen oder durch einen Beamten des gehobenen Justiz-
dienstes durchführen lassen. 2Der Zeitpunkt hierfür ist unter Berücksichtigung der ört-
lichen und persönlichen Verhältnisse zu wählen. 3Die Prüfung soll möglichst nicht über 
19 Uhr ausgedehnt werden. 4Eine Geschäftsprüfung in späteren Abendstunden oder 
an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen ist nur zulässig, wenn besondere Um-
stände es rechtfertigen. 5Ist die Zahl der ordentlichen Geschäftsprüfungen nach § 73 
beschränkt worden, so ist für die außerordentliche Geschäftsprüfung ein Monat zu 
wählen, in dem keine ordentliche Geschäftsprüfung stattfindet. 

(2) 1Die Prüfung beginnt mit der Feststellung des Kassenbestandes. 2Anschließend ist 
die Geschäftsführung des Gerichtsvollziehers seit der letzten außerordentlichen Ge-
schäftsprüfung nach Stichproben zu überprüfen. 3Dabei sind die Richtlinien in den 
§§ 74 bis 77 zu beachten. 4Es ist auch darauf zu achten, ob der Gerichtsvollzieher 
etwa überlastet ist. 5Ferner ist festzustellen, 

1.  ob das vorgeschriebene Schild angebracht ist und ob das Geschäftszimmer für 
seinen Zweck geeignet und ausreichend eingerichtet ist, 

2.  wie das Dienstsiegel (Dienststempel) und der amtliche Kassenbestand aufbe-
wahrt werden, 

3.  ob zur Ausübung einer ordnungsgemäßen Geschäftstätigkeit ausreichende 
Kommunikationsmittel und Büroausstattung vorhanden sind, 

4.  ob die Generalakten ordnungsgemäß geführt werden, 

5.  ob die Sonderakten geordnet aufbewahrt werden, 

6.  ob die erforderlichen Gesetze und Dienstvorschriften vorhanden sind, 

7.  ob Büroangestellte beschäftigt sind. 

(3) Die Niederschrift über die außerordentliche Geschäftsprüfung ist nach Vordruck 
GV 13 zu fertigen. 

(4) 1Ob gelegentlich des Abschlusses der Geschäftsbücher bei Tod, Entlassung oder 
vorläufiger Dienstenthebung des Gerichtsvollziehers oder in anderen Fällen auch eine 
außerordentliche Geschäftsprüfung vorzunehmen ist, bestimmt die Dienstbehörde. 
2Wird eine außerordentliche Geschäftsprüfung nach dem Tod eines Gerichtsvollzie-
hers angeordnet, so soll einem Vertreter seiner Erben Gelegenheit gegeben werden, 
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hierbei anwesend zu sein. 

(5) Die vorstehenden Bestimmungen sind bei den Geschäftsprüfungen entsprechend 
anzuwenden, die nach besonderen Vorschriften von dem Bezirksrevisor oder einem 
sonst zuständigen Beamten durchgeführt werden. 

Zwölfter Abschnitt  
Vordrucke 

§ 80  
Einführung von Vordrucken 

Die verbindliche Einführung von Vordrucken, die durch die Gerichtsvollzieher zu ver-
wenden sind, sowie deren Ausgestaltung ist der obersten Landesjustizbehörde vorbe-
halten, soweit sie dies nicht einer anderen Stelle übertragen hat. 

Dreizehnter Abschnitt  
Hilfsbeamte des Gerichtsvollziehers 

§ 81  
Hilfsbeamte 

(1) Zur Aushilfe im Gerichtsvollzieherdienst, und zwar als Vertreter oder als Verwalter 
von Plan- oder Hilfsstellen, sind vorwiegend Beamte zu verwenden, die die Gerichts-
vollzieherprüfung bestanden haben. 

(2) Beamte, die sich in der Ausbildung für die Gerichtsvollzieherlaufbahn befinden oder 
sie bereits erfolgreich abgeschlossen haben, und Beamte, die die Befähigung für das 
Rechtspflegeramt haben, dürfen zur Aushilfe im Gerichtsvollzieherdienst herangezo-
gen werden, soweit sie sich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. 

(3) Den Dienstleistungsauftrag für den Hilfsbeamten erteilt der Präsident des Oberlan-
desgerichts. 

(4) Der Hilfsbeamte führt seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „als Ge-
richtsvollzieher“. 

(5) 1Für Hilfsbeamte, die nur befristet beschäftigt werden, können Ausnahmeregelun-
gen vom unmittelbaren Dienstvorgesetzten getroffen werden. 2Ein Arbeitsplatz im 
Amtsgericht kann gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung zur Verfügung 
gestellt werden. 

(6) Im Übrigen gelten die Vorschriften des ersten bis elften Abschnitts entsprechend. 

Vierzehnter Abschnitt  
Behandlung steuerbarer Geschäfte 

§ 82  
Meldung an die jeweilige Organisationseinheit 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher meldet die für die Umsatzsteuerbemessung maßgeblichen 
Entgelte sowie Umsatzsteuerbeträge und umsatzsteuerbaren Geschäfte innerhalb der 
festgelegten Meldefrist an die nach dem Umsatzsteuergesetz zuständige 
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Organisationseinheit oder an eine von dieser bestimmte Stelle. 2Wenn keine umsatz-
steuerbaren Geschäfte angefallen sind, ist eine Nullmeldung zu erstatten. 

(2) 1Die Meldung enthält eine Einzelauflistung der im vergangenen Monat für 

1. im Inland steuerbare Leistungen 

a) in Rechnung gestellten Netto-Entgelte und Umsatzsteuerbeträge im Fall 
der Sollversteuerung, 

b) vereinnahmten Netto-Entgelte und Umsatzsteuerbeträge unter Angabe 
des Zahlungsdatums im Fall der Istversteuerung, 

2. nicht steuerbare sonstige Leistungen ins EU-Gemeinschaftsgebiet nach § 18a 
Absatz 2 UstG in Rechnung gestellten Netto-Entgelte sowie die Umsatzsteue-
ridentifikationsnummer des Leistungsempfängers, 

3. übrige nicht steuerbare Umsätze in ein Drittland in Rechnung gestellten Netto-
Entgelte sowie 

4. in Abzug zu bringende Vorsteuerbeträge und 

5. eventuelle Berichtigungen zu bereits erfolgten Meldungen 

unter Angabe der jeweiligen Rechnungsnummer nach Vordruck GV-ML. 2Sofern die 
Meldung elektronisch erfolgt, ist sie nach § 130a Absatz 3 ZPO einzureichen. 

§ 83  
Anforderung an die Kostenrechnung 

(1) Die Kostenrechnung des Gerichtsvollziehers hat die sich aus § 14 Absatz 4, § 14a 
Absatz 1 UStG ergebenden Angaben zu enthalten. 

(2) Die nach § 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 UStG erforderliche Rechnungsnummer 
wird durch die Geschäftsnummer in Verbindung mit der laufenden Nummer der Rech-
nung in dem jeweiligen Verfahren und einen Zusatz nach landesspezifischer Vorgabe 
gebildet. 

II. 

Der Runderlass über die bundeseinheitliche Gerichtsvollzieherordnung vom 16. Okto-
ber 2018 (JMBl. S. 671), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 22.  April 
2025 (JMBl. 2025, S. 176), wird aufgehoben. 

III. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Anlage 1 
Muster für Pfandsiegelmarken:  
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Anlage 2 
Muster für Pfandanzeigen:  

Pfandanzeige 
In der Zwangsvollstreckungssache 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________gegen_____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DR II Nr. ______/______habe ich die folgenden, hier befindlichen Sachen heute 
gepfändet und in Besitz genommen:  

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

Wer diese Pfandanzeige beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht, wird mit  
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

_______________________________, den ________________________________ 

 ________________________________ 
Ober-Gerichtsvollzieher 

(Dienstsiegel) 
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Anlage 3 
Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 1 

_______________, den ________ 
DR Nr. _____________________ 

(Geschäftszeichen) 

An 
das Finanzamt 

in ___________________ 

In der Zwangsvollstreckungssache  

 __________________________________________________________________ 

in _______________________________ Straße Nr. ________________________ 

gegen 

__________________________________________________________________ 

in _______________________________ Straße Nr. ________________________ 

wegen Arbeitslohnes 

für die Zeit vom ____________________ bis ______________________________ 

habe ich am _________________________________________ bei dem Schuldner 

auf die Forderung von __________________________________ EUR einen Betrag 

von __________________________________ EUR beigetrieben und dem Gläubiger 

am ______________ übersandt. 

Der Schuldner hat die Vornahme des Steuerabzugs von dem Betrag 
- nicht - nachgewiesen.  

____________________________ 
Ober-Gerichtsvollzieher 
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Anlage 4 
Muster für die Anzeige nach § 62 Abs. 2 

_______________, den ________ 
DR Nr._____________________ 

(Geschäftszeichen) 

An 
die _________________ 

in ___________________ 

In der Zwangsvollstreckungssache  

 __________________________________________________________________ 

in _______________________________ Straße Nr. ________________________ 

gegen 

__________________________________________________________________ 

in _______________________________ Straße Nr. ________________________ 

wegen Arbeitslohnes 

für die Zeit vom ____________________ bis ______________________________ 

habe ich am _________________________________________ bei dem Schuldner 

auf die Forderung von __________________________________ EUR einen Betrag 

von __________________________________ EUR beigetrieben und dem Gläubiger 

am ______________ übersandt. 

Der Schuldner hat die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge  
- nicht - nachgewiesen.  

____________________________ 
Ober-Gerichtsvollzieher 
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Anlage 5  
Muster nach § 16 Abs. 4 Satz 4 GVGA  

Hinweise des Gerichts 
Bitte beachten Sie, dass das Gericht im Mahnverfahren nicht prüft, ob der geltend gemachte Anspruch 
begründet ist.  
Lassen Sie daher Zweifel, ob der Anspruch besteht, nicht auf sich beruhen, auch wenn diese nur eine 
Nebenforderung (z.B. Höhe der Zinsen) betreffen.  
Schauen Sie sich vielmehr sofort alle Ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen (Vertrag, Kostenvor-
anschlag, Rechnung, Kontoauszug, Zahlungsbelege usw.) genau an.  
Verbleiben danach Zweifel, so kann es sich empfehlen, sich umgehend mit einem Rechtsanwalt, einer 
Rechtsanwältin oder mit einer sonst zur Rechtsberatung befugten Person oder Stelle in Verbindung zu 
setzen. Im Rahmen ihres Aufgabenbereichs kann Ihnen auch die Verbraucherberatungszentrale bei 
einer außergerichtlichen Klärung oder Rechtsfrage behilflich sein. Die genannten Personen und Stellen 
erteilen auch Auskunft darüber, wie der Staat Bürgern hilft, die die Kosten einer Rechtsberatung oder 
Rechtsverteidigung nicht aufbringen können.  
 

Zahlungen 
Zahlungen - gleichgültig, ob sie die Hauptforde-
rung, die Zinsen, Nebenforderungen oder die Kos-
ten betreffend - sind nur an den Antragsteller zu 
richten.  

Das Gericht kann Ihre Zahlung nicht entgegen-
nehmen.  
Zahlen Sie an den Antragsteller unmittelbar oder 
auf das von ihm bezeichnete Konto; falls Sie von 
dem Gerichtsvollzieher dazu aufgefordert werden, 
zu dessen Händen.  

Zahlungsaufschub, Ratenzahlung 
Zahlungsaufschub oder Ratenzahlung kann nur 
der Antragsteller bewilligen.  
Wenn Sie die Zahlung zurzeit nicht voll aufbringen 
können, empfiehlt es sich, mit dem Antragsteller 
oder seinem Prozessbevollmächtigten zu verhan-
deln. Ver-handlungen führen erfahrungsgemäß 
häufig zum Er-folg, wenn eine Teilzahlung ange-
boten wird.  

Das Gericht kann Ihnen keinen Zahlungsauf-
schub und keine Ratenzahlung bewilligen.  

Zahlungsunfähigkeit 
Zahlungsunfähigkeit befreit nicht von der Ver-
pflichtung, eine Schuld zu bezahlen. Ein Ein-
spruch kann selbst dann nicht auf Zahlungsunfä-
higkeit gestützt werden, wenn diese auf Krankheit, 
Erwerbslosigkeit oder anderen Notlagen beruht.  
Bei finanzieller Notlage kann es sich im einzelnen 
Fall empfehlen, mit einer Schuldnerberatungs-
stelle der öffentlichen oder freien Wohlfahrtspflege 
Verbindung aufzunehmen.   

Einspruch 
Gegen den Vollstreckungsbescheid kann inner-
halb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zu-
stellung des Bescheides beginnt Einspruch ein-
gelegt werden. 

 
Der Einspruch ist an das Gericht zu richten, das 
den anliegenden Bescheid erlassen hat, und 
muss schriftlich eingelegt werden oder vor dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eines Amts-
gerichts erklärt werden. Wird der Einspruch vor 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eines 
anderen als des in der An-lage bezeichneten Ge-
richts erklärt, so beachten Sie bitte, dass die von 
dem Urkundsbeamten aufgenommene Erklärung 
innerhalb der Einspruchsfrist bei dem in der An-
lage bezeichneten Amtsgericht eingehen muss.  
Sie haben also, wenn Einwendungen gegen den 
Anspruch bestehen, auch jetzt noch Gelegenheit, 
sich gegen diesen zur Wehr zu setzen. 

Sollten Sie den Anspruch nicht bestreiten können, 
ist ein Einspruch zwecklos und verursacht Ihnen 
weitere Kosten. 
Machen Sie daher von dem Einspruch nur Ge-
brauch, wenn Sie meinen, nicht, noch nicht oder 
wegen eines Teils der geforderten Beträge 
nicht zur Zahlung verpflichtet zu sein, oder wenn 
Sie durch Ihr Verhalten dem Antragsteller keinen 
Anlass gegeben haben, gegen Sie gerichtlich vor-
zugehen.  
Bitte überlegen Sie Ihre Entscheidung sorgfältig 
und holen Sie nötigenfalls umgehend Rechtsrat 
ein, bevor Sie den Einspruch einlegen.  
Wenn Sie den Anspruch nicht insgesamt, sondern 
nur wegen einer einzelnen Forderung oder eines 
einzelnen Rechnungspostens oder eines Teils da-
von als unbegründet ansehen (z.B. die geforder-
ten Zinsen, soweit diese einen bestimmten Pro-
zentsatz übersteigen), sollten Sie den Einspruch 
ausdrücklich auf diese Forderung, diesen Rech-
nungsposten oder den Teilbetrag beschränken. 
Dadurch können Sie sich Mehrkosten ersparen. 
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Anlage 6 

Amtsgericht  20  

Ober-Gerichtsvollzieher/in  

Dienstregister I 
Dieses Register enthält einschließlich des Titelblattes  
_____________(i. B.:__________________________  
____________________________________) Blätter, 
die mit einer – amtlich angesiegelten – mit Trocken- 
stempel befestigten – Schnur durchzogen sind*).  
____________________, den ___________________  

D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

______________ 
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten sind, sind die 
Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 

Die Richtigkeit der Übertragung der Seitennummern in das Kas-
senbuch II wird bescheinigt. 
____________________, den ___________________  

D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts 
______________________________ 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Anleitung 

1. 1Jeder Auftrag erhält in Spalte 1 eine besondere Nummer. 2Zustellungsaufträge sind nur 
einzutragen, wenn sie allein auf die Durchführung von Zustellungen gleich welcher Art 
gerichtet sind (z. B. Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, vorläufige Zahlungsver-
bote usw.). 3Zustellungen, die innerhalb eines Vollstreckungs- oder sonstigen Auftrags zu 
veranlassen sind, sind nicht gesondert zu erfassen. 

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern 
auch die Jahreszahl. 

3. 1In Spalte 3 sind zur Bezeichnung des Auftrags der Name der Parteien – unter Voran-
stellung des Namens der auftraggebenden Partei –, bei Behörden auch deren Ge-
schäftszeichen, und das Dienstgeschäft anzugeben. 2Bei Zustellungsersuchen ist das 
Aktenzeichen des Gerichts, bei auswärtigen Gerichten auch der Gerichtsort anzugeben. 
3Sachen, in denen Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, sind als sol-
che zu kennzeichnen. 4Bei Dienstgeschäften außerhalb des Amtssitzes des Gerichts-
vollziehers ist auch der Geschäftsort zu vermerken. 5Bei der Bezeichnung des Dienstge-
schäfts sind Abkürzungen statthaft, z. B.:  Z = Zustellung, Pr = Protest.  
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Eintragungsbeispiele: 
Müller ./. Schulz    Meyer ./. Meyer  
30 B 1316/80 Hamburg    8 C 950/80  
Z       pZ in Neuhaus 

4. 1In Spalte 4 sind die einzelnen Dienstverrichtungen alsbald nach ihrer Vornahme zu ver-
merken.2In der Spalte 4a ist das Datum, in den Spalten 4b bis 4f die Anzahl der erledigten 
und versuchten gebührenpflichtigen Dienstverrichtungen einzutragen. 3Bei Zustellungen 
durch die Post und durch Aufgabe zur Post (Spalte 4b) ist das Datum des an die Post 
gerichteten Ersuchens maßgebend. 4In Spalte 4b bis 4d werden nur Zustellungen von 
Schriftstücken erfasst. In Spalte 4e werden die elektronischen Zustellungen (§ 193a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ZPO) eingetragen und hierzu in Spalte 8 die Anzahl der Zustellungen 
nach § 840 ZPO vermerkt. 5In Spalte 4g werden sonstige Dienstverrichtungen, z. B. Be-
glaubigungen, vermerkt. 

5. 1Die Gebühren und Auslagen sind in Spalte 5 einzutragen, sobald sie entstanden sind, 
also nicht erst nach ihrem Eingang. 2In Spalte 5e ist bei umsatzsteuerpflichtigen Dienst-
geschäften die Umsatzsteuer anzugeben.  3Die Eintragungen müssen mit den Kosten-
rechnungen auf den Urkunden, Niederschriften usw. übereinstimmen. 4Die Wegegelder 
nach Nr. 711 KV-GvKostG und die Reisekosten nach Nr. 712 KV-GvKostG sind in Spalte 
5d einzustellen. 5In Spalte 5f ist die Pauschale nach Nr. 716 KV-GvKostG, in Spalte 5g 
sind die Auslagen nach Nummern 701 bis 710 und 713 bis 715 KV-GvKostG einzustellen. 
6Soweit bei bewilligter Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe, bei Aufträgen des Gerichts 
und bei Gebühren- und Kostenfreiheit die entstandenen Kosten nicht eingezogen werden 
können, wird Spalte 5 nicht ausgefüllt (vgl. Anleitung 7). 7Stellt sich die Unmöglichkeit der 
Einziehung aus den vorgenannten Gründen erst nachträglich heraus, sind die in Spalte 5 
eingestellten Beträge dort erkennbar abzusetzen.  

6. In Spalte 6 ist nach dem Kosteneingang der eingegangene Betrag zu vermerken. 

7. 1In Spalte 7 sind die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen 
zu vermerken (z. B. in den Fällen der Nummer 6 Abs. 2 und 3 DB-GvKostG). 2Die nach 
dem GvKostG fällig gewordenen Kosten sind in voller Höhe aufgeschlüsselt in Spalte 8 
zu vermerken. 3Dort ist auch die Absendung der Kostenmitteilung oder der Grund für ihre 
Unterlassung zu vermerken. 4Werden in den in Satz 1 bis 3 genannten Fällen Kosten an 
den Gerichtsvollzieher abgeführt oder von ihm eingezogen, sind sie in Spalte 5 einzutra-
gen. 5Die früher in Spalte 7 vermerkten Beträge werden, soweit sie nunmehr durch die in 
Spalte 5 eingetragenen Beträge gedeckt sind, in Spalte 7 erkennbar abgesetzt. 6War die 
Seitensumme bereits in das KB II übernommen, ist der Zahlungseingang unmittelbar in 
das KB II einzutragen; die in Spalte 7 des DR I eingetragenen Beträge sind im KB II in 
den Spalten 12 und 13 gleichzeitig erkennbar abzusetzen. 7Auf die Eintragungen ist im 
DR I in Spalte 8 und im KB II in Spalte 14 gegenseitig zu verweisen. 

8. Spalte 8 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig er-
scheinen oder angeordnet sind. 

9. 1Die Kosten der Spalte 5 und 7 sind nach ihrem Eingang, spätestens aber sechs Wochen 
nach Eingang des letzten auf der Seite verzeichneten Auftrags, seitenweise aufzurechnen 
und mit den Seitensummen in das KB II zu übernehmen. 2Bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
eingegangene Kostenbeträge (Spalte 5) sind vorher erkennbar abzusetzen und unter ge-
genseitigen Vermerken in Spalte 8 auf die laufende Seite des DR I zu übertragen. 3Dabei 
ist in Spalte 8 jeweils anzugeben „Übertrag“. 4Die laufende Nummer und der Jahrgang 
des KB II sind am Ende der Spalte 8 zu vermerken. 

10. 1Das DR I wird am 31. 12. jeden Jahres geschlossen. 2Seitensummen können noch bis 
zum 15.2. des Folgejahres in das KB II des neuen Jahres übernommen werden. 3Danach 
ist entsprechend Nr. 9 Satz 2 und Satz 3 zu verfahren. 
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11. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschlussvermerk zu setzen:   

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen. 
_______________________, den _________________ 
_____________________________________________ 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 

12. 1Auf der Grundlage der gemäß Nr. 11 vermerkten Auftragsnummer wird die bereinigte 
Anzahl der in dem Jahr erteilten Zustellungsaufträge ermittelt. 2Dazu werden von der letz-
ten am 31.12. vermerkten Nr. für Neueintragungen die in dem Jahr vorangegangenen 
Neueintragungen abgezogen, bei denen in der Spalte 8 „Übertrag“ vermerkt worden ist 
(vgl. Nr. 9). 3Außerdem ist die Zahl der sachlich nicht begründeten Mehrfacheintragungen 
abzuziehen, d. h. z. B. irrtümliche erneute Eintragungen bereits eingetragener Aufträge, 
irrtümlich (fehlerhafte Annahme der Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers) von der Ver-
teilungsstelle zugeteilte und anschließend von dem unzuständigen Gerichtsvollzieher un-
mittelbar an den zuständigen Gerichtsvollzieher abgegebene Aufträge, soweit sie von 
dem unzuständigen Gerichtsvollzieher zuvor in seinem Dienstregister erfasst wurden, 
oder lediglich aufgrund eines Wechsels der Gerichtsvollzieher-Software wiederholt re-
gistrierte Aufträge. 4Ferner wird die Anzahl der Protestaufträge, die anhand der Bezeich-
nung des Dienstgeschäfts in Spalte 3 zu ermitteln ist (vgl. Nr. 3 Sätze 1 und 5), abgezo-
gen. 5Die Berechnung ist unter Angabe der konkret abgezogenen Nrn. und des Ergebnis-
ses der Subtraktion im Anschluss an den Abschlussvermerk zu dokumentieren:   

„Feststellung der bereinigten Anzahl der Zustellungsaufträge 

Von der vorstehend vermerkten Nr. der Neueintragungen 
____ (z. B. 151) sind nach Satz 2 die Nummern  
-_______(z.B. 25) 
-_______(z.B. 58) 
-_______(z.B. 114) 
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 3), 
abzuziehen, z. B. 151 minus 3 = 148.  
Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 148). 
Davon sind nach Satz 3 (sachlich nicht begründete Mehr- 
facheintragungen) die Nummern 
-_______(Nr. 12)  
-_______(Nr. 23)  
-_______(Nr. 52)  
-______(Nr. 71) 
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 4) 
abzuziehen, z. B. 148 minus 4 = 144. 
Zwischenergebnis der Subtraktion: ______ (z. B. 144). 
Davon sind nach Satz 4 (Protestaufträge) die Nummern 
-_______(Nr. 10) 
-_______(Nr. 63) 
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 2) 
abzuziehen, z. B. 144 minus 2 = 142. 
Endergebnis der Subtraktion: _____ (z. B. 142), d. h. be- 
reinigte Anzahl der Zustellungsaufträge. 

_______________________, den _________________  

_____________________________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 
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Anlage 7 
Amtsgericht           20  

Ober-Gerichtsvollzieher/in    

Dienstregister II 
Dieses Register enthält einschließlich des Titelblattes 
_____________(i.B.:________________________ 
____________________________________) Blätter,  
die mit einer – amtlich angesiegelten – mit Trocken- 
stempel befestigten – Schnur durchzogen sind*). 
____________________, den __________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

______________ 
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten sind, sind die 
Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 

Anleitung 
1.1 1Jeder Auftrag (nicht jede einzelne von dem Auftrag umfasste Vollstreckungshandlung, 

z. B. Räumung, Pfändung, Abnahme der Vermögensauskunft, Zahlung etc.) erhält in 
Spalte 1 eine besondere Nummer. 2Der Auftrag ist ein Antrag des Gläubigers an den Ge-
richtsvollzieher, eine oder mehrere Vollstreckungshandlungen vorzunehmen. 3Er ist die 
verfahrenseinleitende Prozesshandlung, durch die der Gläubiger gemäß § 753 ZPO Be-
ginn, Art und Ausmaß des Vollstreckungszugriffs bestimmt. 4Auftrag ist auch ein Ersuchen 
eines Gerichts oder einer Behörde um Vollstreckungshandlungen nach anderen gesetzli-
chen Bestimmungen z. B. nach den §§ 88 bis 94 FamFG. 5Aufträge aufgrund mehrerer 
Schuldtitel (z. B. Urteil und Kostenfestsetzungsbeschluss in gleicher Sache) sind ebenfalls 
unter einer Nummer einzutragen. 6Ein gegen Gesamtschuldner erteilter Auftrag ist unter 
einer Nummer einzutragen. 7Erteilen Gesamtgläubiger, die ihren Anspruch aus demsel-
ben Titel herleiten, gleichzeitig den Auftrag, dem Schuldner die Vermögensauskunft ab-
zunehmen, wird dieser Auftrag unter einer Nummer eingetragen. 8Innerhalb eines Auftrags 
beantragte Vollstreckungsmaßnahmen sind auch dann unter derselben laufenden Num-
mer einzutragen, wenn sie unter einer Bedingung beantragt werden.9Wird ein Auftrag bü-
romäßig als erledigt angesehen (z. B. § 27 Abs. 4 GVO), später aber fortgesetzt, handelt 
es sich nicht um einen neuen Auftrag.  

1.2 1Bewirkt der Gerichtsvollzieher nur die Zustellung einer Vorpfändungsbenachrichtigung, 
ist diese im DR I einzutragen. 2Hat ihm dagegen ein Gläubiger den Auftrag erteilt, die 
Benachrichtigung mit der Aufforderung selbst anzufertigen, ist dieser Auftrag in dem DR 
II einzutragen. 3Stellt der Gläubiger mit einem anderen Auftrag auf Vollstreckung zugleich 
einen Antrag nach § 845 Abs. 1 Satz 2 ZPO, vermerkt ihn der Gerichtsvollzieher in dem 
DR II unter der DR-Nr. des anderen Vollstreckungsauftrages, sobald er die Vorpfändungs-
benachrichtigung zugestellt hat.  

1.3 Verhaftungsaufträge werden unter einer besonderen Nummer eingetragen.  
1.4 Aufträge zur Nachbesserung von Vermögensauskünften (§ 142 GVGA) sind nur dann als 

Auftrag neu einzutragen, wenn das nachzubessernde Vermögensverzeichnis nicht von 
dem örtlich zuständigen oder im Wege der Rechtshilfe ersuchten Gerichtsvollzieher er-
richtet wurde (z. B. vom Finanzamt o. a.).  
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1.5 Soweit Behörden Aufträge erteilen, ist bei diesen in derselben Weise zu verfahren wie 
bei Aufträgen privater Gläubiger.  

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern 
auch die Jahreszahl.  

3. Zur Bezeichnung des Auftrags in Spalte 4 sind Abkürzungen statthaft, z. B. H = Heraus-
gabe, P = Pfändung, R = Räumung, 
Gt = gütliche Erledigung, Va = Vermögensauskunft, S = Siegelung, V = Versteigerung, 
Vh = Verhaftung, Vp = Vorpfändung, W = Wegnahme, Z = Zustellung.  

Beispiele einer Eintragung: Z, P.  
4. 1Spalte 5 ist zur Aufnahme klarstellender oder in anderen Bestimmungen angeordneter 

Vermerke bestimmt. 2Es müssen vermerkt werden: Die Übertragung in ein anderes oder 
aus einem anderen Register, die Aktenübergabe oder -übernahme (sei es im Vertretungs-
fall, sei es bei örtlicher Unzuständigkeit (§ 20 Abs. 2 GVO) oder bei Zuschlagung eines 
Bezirks) an oder von einem anderen Gerichtsvollzieher unter Angabe des Namens und 
der DR-Nummer, das Ruhen und die Fortsetzung eines Vollstreckungsauftrags (§§ 27, 28 
GVO), die Weglegung der erledigten Sonderakten. 3Bei Übergaben an einen anderen Ge-
richtsvollzieher ist zu vermerken, ob es sich um eine „Abgabe an einen Gerichtsvollzieher 
innerhalb des Amts-gerichtsbezirks (statthafte Abkürzung: Ai)“ oder um eine „Abgabe an 
einen Gerichtsvollzieher außerhalb des Gerichtsbezirks (statthafte Abkürzung: Aa)“ han-
delt. 4Wird die Sache nicht im Jahre ihrer Eintragung erledigt, ist neben dem Erledigungs-
vermerk in Spalte 5 das Jahr der Erledigung anzugeben. 5Diese Eintragung ist bei der 
Vernichtung von Akten gemäß§ 43 Abs. 2 GVO zu beachten.  

5. 1Das DR II wird am 31.12. jeden Jahres geschlossen. 2Hinter die letzte Eintragung ist 
folgender Abschlussvermerk zu setzen:  

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen. 
_______________________, den _________________ 

_________________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 

6. 1Aufträge, die nach Ablauf der auf das Jahr der ersten Eintragung folgenden drei Kalen-
derjahre nicht endgültig erledigt sind, werden unter neuer Nummer in das Register des 
neuen Jahres übernommen. 2Sie werden den Neueingängen vorangestellt und in der 
Spalte 5 jeweils als „Übertrag“ vermerkt.  

7. 1Auf der Grundlage der gemäß Nr. 5 vermerkten Auftragsnummer wird die bereinigte An-
zahl der in dem Jahr erteilten Aufträge ermittelt. 2Dazu werden von der letzten am 31.12. 
vermerkten Nr. für Neueintragungen die in dem Jahr vorangegangenen Neueintragungen 
abgezogen, bei denen in der Spalte 5 „Übertrag“ (vgl. Nr. 6) oder „Ai“ (vgl. Nr. 4) vermerkt 
worden ist. 3Außerdem ist die Anzahl der sachlich nicht begründeten Mehrfacheintragun-
gen abzuziehen, d. h. z. B. irrtümliche erneute Eintragungen bereits eingetragener Auf-
träge, irrtümlich (fehlerhafte Annahme der Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers) von der 
Verteilungsstelle zugeteilte und anschließend von dem unzuständigen Gerichtsvollzieher 
unmittelbar an den zuständigen Gerichtsvollzieher abgegebene Aufträge, soweit sie von 
dem unzuständigen Gerichtsvollzieher zuvor in seinem Dienstregister erfasst wurden, 
oder lediglich aufgrund eines Wechsels der Gerichtsvollzieher-Software wiederholt re-
gistrierte Aufträge. 4Ferner wird die Anzahl der Protestaufträge, die im Dienstregister I 
nach Nr. 12 Satz 4 ermittelt worden sind, hinzugerechnet. 5Die Berechnung ist unter An-
gabe der konkret abgezogenen Nrn., des Ergebnisses der Subtraktion und der Hinzurech-
nung der Zahl der Protestaufträge im Anschluss an den Abschlussvermerk zu dokumen-
tieren: 
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„Feststellung der bereinigten Anzahl des Aufträge 
Von der vorstehend vermerkten Nr. der Neueintragungen ____  
(z. B. 173) sind nach Satz 2 die Nummern  
- _______(z.B. Nr. 1 „Übertrag“)  
- _______(z.B. Nr. 64 „Abgabe an Gerichtsvollzieher innerhalb 
des Amtsgerichtsbezirks“)  
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 2),  
abzuziehen, z. B. 173 minus 2 = 171.  
Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 171).  
Davon sind nach Satz 3 (sachlich nicht begründeten Mehrfach- 
Eintragungen) die Nummern  
- _____(Nr. 20)  
- _____(Nr. 41)  
- _____(Nr. 71)  
d. h. _____(Anzahl der Nummern; z. B. 3) 
abzuziehen, z. B. 171 minus 3 = 168.  
Zwischenergebnis der weiteren  
Subtraktion: _________(z. B. 168).  
Dazu sind nach Satz 4 (Protestaufträge) 
die Nummern (aus dem DR I; vgl. dort Nr. 12 Satz 4)  
+ ______(Nr. 10) 
+ ______(Nr. 63) 
hinzuzurechnen, d. h. 168 plus 2 = 170.  
Bereinigte Anzahl der Aufträge: _______(z. B. 170) 
_______________________, den _________________ 
_____________________________________________  

(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“ 
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Durch das 
Jahr lfd. Nr. 

Tag des Ein-
gangs  

Name des 
 Bezeichnung des 

Auftrags  Vermerke  
Gläubigers Schuldners 

1  2  3a  3b 4  5  
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Anlage 8 
Amtsgericht          20  
Ober-Gerichtsvollzieher/in      

Kassenbuch I 
Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können 

Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titel-
blattes 
________________(i. B.:_____________________ 
___________________________________) Blätter, 
die mit einer - amtlich angesiegelten - mit Trocken- 
stempel befestigten - Schnur durchzogen sind*). 
___________________, den __________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
_____________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und be-
schnitten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 

Die Richtigkeit der Übertragung der in Spalte 9 des 
Kassenbuches eingestellten Beträge in das Kassen- 
buch I des neuen Jahres wird bescheinigt. 
_____________________, den ________________ 

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 
_____________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Anleitung 
1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die nicht 

binnen drei Tagen verwendet werden können (z. B. Vorschüsse mit Ausnahme der 
Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 GvKostG, 
einstweilen zurückbehaltene Versteigerungserlöse u. a.). Sie sind in das KB II - 
und zwar auch dort in Spalte 4 - zu übertragen, sobald und soweit ihre Verwendung 
möglich ist. In Spalte 14 ist dabei auf die betreffende Nummer des KB I hinzuwei-
sen. Scheckbeträge sind erst nach Einlösung der Schecks durch den Gerichtsvoll-
zieher einzutragen. 

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, 
die in Abwesenheit des Gerichtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außer-
halb des Geschäftszimmers geleistet werden, unverzüglich nach seiner Rückkehr 
auszufüllen. In den Spalten 2 und 3 ist das Kalenderjahr nur dann zu vermerken, 
wenn ein anderes als das laufende in Frage kommt. 

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch 
wenn er mehreren Empfängern zusteht. Die Spalte 4 ist aufzurechnen, sobald auf 
einer Seite weitere Eintragungen in dieser Spalte nicht mehr möglich sind.  
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4. Die Verwendung des eingezahlten Betrags ist jeweils neben der Eintragung (Spal-
ten 1 bis 4) in den Spalten 5 bis 9 nachzuweisen. Wird der eingezahlte Betrag in 
Teilbeträgen verwendet, so ist der jeweils verbleibende Restbetrag auf der entspre-
chenden Unterzeile in Spalte 10 zu vermerken. Reichen die Unterzeilen der Spal-
ten 5 bis 8 nicht aus, so werden die weiteren Eintragungen zu dieser Nummer unter 
der nächsten freien Nummer fortgesetzt. Dabei sind bei beiden Nummern in Spalte 
10 entsprechende Verweisungsvermerke aufzunehmen. Bei der neuen Nummer 
ist Spalte 4 nicht auszufüllen. 

 
5. Die Spalten 5 bis 8 werden bei der Verwendung der Beträge, die Spalte 9 dagegen 

erst beim Jahresabschluss ausgefüllt. Die Spalten 5 bis 8 sind jeweils nach Ablauf 
des Vierteljahres aufzurechnen. 

 
6. Das KB I ist am 31.12. jeden Jahres abzuschließen. Die nach Spalte 9 noch nicht 

verwendeten Beträge sind in das KB I für das neue Jahr zu übernehmen; die neuen 
Nummern sind in Spalte 9 des alten KB I, die bisherigen Nummern in Spalte 10 
des neuen KB I zu vermerken. Die Schlusssummen der Spalten 5 bis 9 müssen 
mit der Schlusssumme der Spalte 4 übereinstimmen. Den Abschluss hat der Ge-
richtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbezeichnung zu unterschrei-
ben. 
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jährlich 
fortlfd. 

Nr. 

Tag der 
Einzahlung 

Nr. 
des 
DR 

Eingezahlter 
Betrag 

Von dem Betrag in Spalte 4 sind Vermerke,  
insbesondere 
Angabe und 
Übertragung 
der Restbe-

träge 

verwendet im in das KB I des 
nächsten Jahres 

übertragen I. Vierteljahr II. Vierteljahr III. Vierteljahr IV. Vierteljahr 

Euro Cent Euro Cent KB II 
Nr. Euro Cent KB II 

Nr. Euro Cent KB II 
Nr. Euro Cent KB II 

Nr. Euro Cent KB I 
Nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Übertrag                   

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Zu Übertragen                    

GV 3 Kassenbuch I: Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können (§ 49 GVO) 
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Anlage 9 
Amtsgericht          20  
Ober-Gerichtsvollzieher/in      

Kassenbuch II 
Verwendete Einnahmen 

Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titelblattes 
________________(i. B.:_____________________ 
___________________________________) Blätter, die 
mit einer - amtlich angesiegelten - mit Trockenstempel be-
festigten - Schnur durchzogen sind*). 
___________________, den __________________ 

D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts 
_____________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten sind, 
sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 

Anleitung 
1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die bin-

nen drei Tagen verwendet werden können, sowie Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 GVKostG; Scheckbeträge sind - unter 
Kennzeichnung der Zahlungsart in Spalte 14 - in die Spalten 4 und 11 einzutragen, 
wenn der Scheck an den Gläubiger weitergeleitet wird (§ 60 Abs. 5 Satz 5 GVGA); 
andere Scheckbeträge sind erst nach Einlösung des Schecks durch den Gerichts-
vollzieher einzutragen. Bei der Übernahme der Beträge aus dem KB I ist die An-
leitung 1 zum KB I zu beachten.  

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, 
die in Abwesenheit des Gerichtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außer-
halb des Geschäftszimmers geleistet werden, unverzüglich nach seiner Rückkehr 
auszufüllen. In Spalte 3 ist auch das Jahr zu vermerken, wenn ein anderes als das 
laufende in Frage kommt.  

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch 
wenn er mehreren Empfängern zusteht.  
Kommen mehrere Dienstregisternummern in Frage, so sind sie in Spalte 3 und die 
in den einzelnen Sachen verwendeten Teilbeträge in den Spalten 5 bis 11 je auf 
einer besonderen Zeile einzutragen.  

4. Die Spalten 5 bis 11 sind spätestens am dritten Tag nach dem Zahlungseingang 
auszufüllen. Unverzüglich nach einer Buchung in Spalte 11 ist der Überweisungs-
auftrag auszuschreiben oder die Barzahlung auszuführen. 

5. In den Spalten 5 bis 10a sind alle eingegangenen Beträge nachzuweisen. An die 
Kasse abzuliefernde Beträge sind nach landesspezifischer Vorgabe mit einem  
*-Vermerk gekennzeichnet. Beträge, die nicht mit einem *-Vermerk gekennzeich-
net sind, werden dem Gerichtsvollzieher nach den geltenden landesrechtlichen 
Bestimmungen überlassen. Die dem Gerichtsvollzieher zustehenden Anteile an 
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Gebühren und ggf. Dokumentenpauschalen sind in den Spalten 5 und 7 nicht ab-
zuziehen. Sofern ein Vorsteuerabzug (einzeln oder pauschaliert) erfolgt, sind die 
Auslagen für Drittrechnungen nach Abzug der in der Drittrechnung ausgewiesenen 
Umsatzsteuer (netto) in die Spalte 10a einzustellen. Erfolgt kein Vorsteuerabzug, 
so sind die Auslagen ohne Abzug der in der Drittrechnung ausgewiesenen Um-
satzsteuer (brutto) in die Spalte 10a einzustellen. 

6. Eingezogene und an die Kasse abzuliefernde Umsatzsteuer nach Nr. 717 KV-
GvKostG ist in Spalte 9 nachzuweisen. Sofern auf Drittauslagen ein Vorsteuerab-
zug (einzeln oder pauschaliert) erfolgt ist, wird die hierauf entfallende Umsatz-
steuer nach Nr. 717 KV-GvKostG in die Spalte 13 eingestellt. (Dies gilt nur, wenn 
der Gerichtsvollzieher nicht steuerpflichtige Organisationseinheit ist).  

7. In Spalte 11 sind alle Zahlungen an die Parteien oder an Dritte einschließlich der 
Hinterlegungen und der Rückzahlung von Vorschüssen und Überschüssen darzu-
stellen. Auszahlungen, die im Zusammenhang mit Auslagen des Gerichtsvollzie-
hers stehen, sind jedoch hier nicht darzustellen; insoweit bleibt es bei der Buchung 
in den Spalten 10 und 10a.  

8. In Spalte 12 und 13 sind hinsichtlich der im DR II verzeichneten Aufträge die nach 
§ 7 Abs. 3 GVO aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen einschließlich der 
bei erfolgten Vorsteuerabzug zu erstattenden Umsatzsteuer zu vermerken. Dabei 
sind nur die Spalten 1 bis 3, 12 und 13 auszufüllen. In den Sonderakten sind die 
Nummer des KB II und die nach dem GVKostG entstandenen Kosten in voller 
Höhe zu vermerken. Dort sind auch die Vermerke nach Nummer 6 Abs. 5 DB-
GVKostG zu fertigen. Gehen solche Kosten nachträglich ein, so sind sie unter ei-
ner neuen laufenden Nummer des KB II zu buchen. Gleichzeitig sind in den Spal-
ten 12 und 13 die früher gebuchten Beträge, soweit sie durch den Eingang gedeckt 
sind, erkennbar abzusetzen.  
Für die Buchung der aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen wird, soweit 
im DR I verzeichnete Aufträge betroffen sind, auf die Anleitung 7 zum DR I verwie-
sen.  

9. Spalte 14 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweck-
mäßig erscheinen oder angeordnet sind. Bei Einstellung von Umsatzsteuerbeträ-
gen in Spalte 13 ist zu vermerken, dass es sich um die als Ausgleich für vom Ge-
richtsvollzieher verauslagte Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzug handelt.  

10. Die Geldspalten sind zum nächsten Abrechnungstag unter einer besonderen lau-
fenden Nummer (Spalte 1) aufzurechnen. Die Schlusssummen sind doppelt zu 
unterstreichen. Innerhalb des Abrechnungsabschnitts sind die einzelnen Seiten 
bereits aufzurechnen, sobald auf ihnen weitere Eintragungen nicht mehr vorge-
nommen werden können.  

11. Alle ausgezahlten Gelder, die an den Gerichtsvollzieher zurückgelangen, sind als 
Geldeingänge erneut in das Kassenbuch einzutragen.  

12. Das Kassenbuch II ist am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. jeden Jahres abzuschlie-
ßen und die Schlusszusammenstellung dieses Vordrucks auszufüllen. 
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Durch 
das 
Jahr 
lfd. 
Nr. 

Tag der 
Eintra-
gung 

Nr. des 
DR (bei 

DR I 
Seite) 

Einge-
zahlter 
Betrag 

Von dem Betrag in Spalte 4 sind Aus der Landeskasse zu 
erstattende Auslagen 

Vermerke 

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer Festle-
gung an die Kasse abzuliefern. Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen 

zu überlassen. 

auszuzah-
len 

Wenn Prozess- 
oder Verfahrens-
kostenhilfe bewil-

ligt ist und bei 
Auf trägen des 

Gerichts:  
Wegegelder und 

Reisekosten 

sonstige Ausla-
gen einschließl. 
Umsatzsteuer 

nach Nr. 717 KV-
GvKostG auf 

Drittauslagen bei 
Vorsteuerabzug 

Gebühren Kleinbeträge Dokumenten 
pauschale 

Wegegelder 
u. Reisekos-
ten nach Nr. 
711 u. 712 

KV 
GvKostG 

Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG 

Pauschale 
nach Nr. 
716 KV-
GvKostG 

Auslagen 
nach Nrn. 
701 bis 

710, 713 
bis 715 

KV-
GvKostG 

   EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 

Übertrag                         
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

Zu übertragen                        

GV 4 Kassenbuch II: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 
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Schlusszusammenstellung 
 

Lfd. Nr. 
der 

Schluss-
summen-
buchung 
des Ab-
rech-

nungsab-
schnitts 

Eingezahlt 

Von dem Betrag in Spalte 4 sind Aus der Landeskasse zu er-
stattende Auslagen Laut Abrechnungsschein sind 

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer 
Festlegung an die Kasse abzuliefern. 

Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen zu überlassen. 

Ausgezahlt 

Wenn Pro-
zess- oder 
Verfahrens-
kostenhilfe 
bewilligt ist 
und bei Auf 
trägen des 
Gerichts: 

Wegegelder 
und Reise-

kosten 

Sonstige 
Auslagen 

einschließl. 
Umsatz-

steuer nach 
Nr. 717 KV 

GvKostG auf 
Drittausla-

gen bei Vor-
steuerabzug 

Gebührenanteile und 
Dokumentenpauschale 

Kleinbe-
träge ab-
geliefert 

Umsatz-
steuer ab-
geliefert Gebühren Kleinbe-

träge 

Dokumen-
ten pau-
schale 

Wegegelder 
u. Reise-

kosten nach 
Nr. 711 u. 
712 KV-
GvKostG 

Umsatz-
steuer nach 
Nr. 717 KV-
GvKostG 

Pauschale 
nach Nr. 
716 KV-
GvKostG 

Auslagen 
nach Nrn. 

701 bis 710, 
713 bis 715 

KV-
GvKostG 

einbehal-
ten als 

Vergütung 
abgeliefert 

(wie Sp. 4) (wie Sp. 5) (wie Sp.6) (wie Sp. 7) (wie Sp. 8) (wie Sp. 9) (wie Sp. 10) (wie Sp. 10a) (wie Sp. 11) wie Sp. 12) (wie Sp. 13)     
EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Summe                               

 
  

  

   (wie Sp.  
"Kleinbe-
träge" 

(wie Sp. 
"Umsatz-
steuer 
nach Nr. 
717 KV-
GvKostG" 

 EUR Cent  EUR  Cent   
       
 (wie Sp. „Eingezahlt“)  (wie Sp. "Gebühren 

und Dokumenten pau-
schale") 

 

       
   

 _____________________________________________, den ____________________ 

______________________________________________________________________ 
Unterschrift und Amtsbezeichnung 

GV 4 Kassenbuch II Schlusszusammenstellung: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 
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Anlage 10 
 

Amtsgericht    Vierteljahr 20  
Ober-Gerichtsvollzieher/in  

Reisetagebuch (RTB) 
1. Das RTB dient zur Aufzeichnung der tatsächlichen Aufwendungen des Gerichtsvollziehers 

bei der Zurücklegung von Wegstrecken innerhalb und außerhalb des Gebiets einer Ge-
meinde seines Amtssitzes.  

2. In Spalte 3 sind die Orte oder Ortsteile zu verzeichnen, in denen die Amtshandlungen vor-
genommen sind. Reisen und Wege zur Vornahme von gewöhnlichen Zustellungen sind 
nur einzutragen, wenn diese Form der Zustellung nach § 15 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 oder 5 
GVGA geboten war (vgl. Nummer 18 Abs. 2 DB-GvKostG). Für jeden an demselben Tag 
besuchten Ort oder Ortsteil ist in Spalte 3 bis 5 eine besondere Linie zu benutzen. 

3. In Spalte 4 ist die Zahl der zurückgelegten Kilometer aufzunehmen. Die Gesamtzahl der 
auf der ganzen Reise oder dem ganzen Wege zurückgelegten Kilometer ist auf volle Kilo-
meter aufzurunden. 

4. In Spalte 5 ist auf die Nummer des DR zu verweisen, unter der die auf der Reise erledigten 
Aufträge gebucht sind. 

5. In Spalte 6 sind nur solche Aufwendungen aufzunehmen, die sachlich notwendig und an-
gemessen waren. 

In Spalte 6a  sind der Fahrpreis für die Benutzung der 2. Klasse auf Eisenbahnen und 
Straßenbahnen und auf Schiffen, ferner die Kosten einzutragen, die durch 
die notwendige Mitnahme eines Fahr- oder Kraftrades entstanden sind.   

In Spalte 6b:  Die Berücksichtigung der Kosten eines für Einzel- und Sonderfahrten be-
stimmten Fahrzeugs (Mietkraftwagen usw.) ist wegen der erhöhten Belas-
tung der Landeskasse nur ausnahmsweise gestattet, z. B. wenn der Auf-
trag sofort und beschleunigt durchgeführt werden musste oder wenn an-
dere Umstände (z. B. besonders schlechte Witterung) dazu nötigten. 

In Spalte 6c:  Als Pauschentschädigung (Vergütungssatz je Kilometer) ist der von der zu-
ständigen obersten Landesbehörde festgesetzte Satz anzusetzen. die 
Pauschentschädigung für Kraftwagen darf trotz Verwendung eines eigenen 
Kraftwagens dann nicht angesetzt werden, wenn im Einzelfall die Benut-
zung eines öffentlichen regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels, be-
sonders bei einem günstigen Fahrplan sachgemäß gewesen wäre. Der An-
satz für die gesamte Strecke ist jedoch in der Regel zulässig, wenn auf 
derselben Reise oder demselben Wege auch längere Wegstrecken zurück-
zulegen waren, auf denen keine öffentlichen Beförderungsmittel regelmä-
ßig verkehren.   

In Spalte 6d  sind alle anderen Aufwendungen, z. B. auch Brücken- und Fährgelder, auf-
zunehmen. Es dürfen nur tatsächlich erwachsene Auslagen eingestellt wer-
den. Eine Übernachtung ist in Spalte 7 zu begründen. 

6. Spalte 7 ist zu verwenden, wenn eine Begründung der Erläuterung der Eintragungen 
in Spalte 1 bis 6 notwendig wird.  

7. Zum Vierteljahresabschluss sind die Ergebnisse der Spalte 4 und 6a bis e aufzurech-
nen und von dem Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbezeichnung zu 
unterschreiben.  
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Die Reise 
betraf die Tatsächliche Aufwendungen für Wege zur Vornahme der Amtshandlungen 

Vermerke 

DR‐
Nr. 

JL‐
Nr. 

Fahrpreis 
der Eisen-
bahn, Stra-
ßen bahn 

usw. 

Fahrpreis ei-
nes Miet-

kraftwagens 
usw. 

Pauschent-
schädigung 
für Wege mit 

eigenem 
Kraftfahr-

zeug 

Zehrkosten 
und sonstige 

Auslagen 

Summe 
Sp.6a bis6d 

EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent 

1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 6c 6d 6e 7 

Übertrag:           

 
a) 

 
         

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

 a)           

b)          

Zu übertragen:  
         

         

 

GV 6 Reisetagebuch (§ 50 GVO) 
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Anlage 11 
 

 
 

Quittung  

EUR-Betrag in Buchstaben:  
Tausender  Hunderter  Zehner  Einer 

    

In der Sache ___________________________________ gegen _____________________________  

- DR __________ - GK - Nr. ______________/_____________ - 

habe ich heute von  
___________________________________________________________________________________  

den oben genannten einen Bar-/Verrechnungs-/Post-Scheck Nr. ______________________  
Betrag in bar erhalten. auf ______________________________________________________ 

über den obengenannten Betrag unter Vorbehalt des Eingangs und ohne  
Gewähr für rechtzeitige Vorlegung erhalten.  

   ____________________, den ______________ 20 ______ 
 

_______________________________________________  
Ober – Gerichtsvollzieher/in 

_____________________  
GV 7 Quittung (§ 53 GVO)  

Die Quittungsblöcke enthalten folgende Blätter:  
a) Urschrift zur Aushändigung an den Einzahler (weiß, perforiert)  

- Muster ohne    - 

b) Durchschrift für die Sonder- oder Sammelakten (gelb, perforiert)  
- wie Muster -  

c) Im Block verbleibende Durchschrift (rot, nicht perforiert)  
- wie Muster -  

 
  

(Land)  20___ 
_ 

Block  Blatt  

Nur auf den Durchschriften  

KB Nr. ______________  

AbrL Nr. _____________    EUR    

       
  Cent  
  
  

     

KB Nr. ___________  AbrL Nr. __________  
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Anlage 12 

Oberlandesgericht        
Landgerichtsbezirk        
Amtsgericht         
Ober - Haupt- Gerichtsvollzieher(in)      

Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) 
der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten (Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sowie 
Vollziehungsbeamtinnen und -beamte der Justiz) 

für das Jahr 20  

Anleitung 
Zur Sicherung der ordnungsmäßigen Aufstellung der Übersicht gemäß § 71 GVO hat die Gerichtsvoll-
zieherin oder der Gerichtsvollzieher jährlich oder in den von der Dienstaufsichtsbehörde angeordneten 
Zeiträumen die Geschäftsergebnisse aus den Dienstregistern festzustellen und in die Übersicht zu 
übernehmen. 

Die Übersicht ist von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag 
und Amtsbezeichnung zu unterschreiben oder qualifiziert elektronisch zu signieren. 

Bei der Zählung sind nur die in den Feststellungszeitraum fallenden Aufträge und Vollstreckungshand-
lungen zu berücksichtigen. Feststellungszeitraum ist das Kalenderjahr. Sofern die Landesjustizverwal-
tung eine vierteljährliche Datenerhebung bestimmt hat, beinhalten die Feststellungszeiträume die Zeit-
räume vom 01.01. bis 31.03., 01.01. bis 30.06., 01.01. bis 30.09. und 01.01. bis 31.12. eines jeden 
Jahres. Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge ist nach den Anleitungen zum Dienstregister I und 
Dienstregister II zu ermitteln. Bei der Erfassung der beauftragten und erledigten Vollstreckungshand-
lungen ist darauf zu achten, dass diese (z.B. bei Abgaben oder Übertragungen aus früheren Registern) 
nur einmal gezählt werden. Bei Abgaben hat die übernehmende Gerichtsvollzieherin bzw. der über-
nehmende Gerichtsvollzieher nur die noch nicht erledigten Vollstreckungshandlungen in den Spalten 
„beauftragte“ und „erledigte“ Vollstreckungshandlung zu erfassen. Die abgebende Gerichtsvollzieherin 
bzw. der abgebende Gerichtsvollzieher hat die beauftragten, aber noch nicht erledigten Vollstreckungs-
handlungen auszutragen. 

Erstreckt sich ein Gerichtsvollzieherbezirk auf den Bezirk oder Teile des Bezirks mehrerer Amtsge-
richte, so sind alle Geschäfte sowohl für jeden Amtsgerichtsbezirk als auch in Bezug auf den Gesamt-
bezirk der Gerichtsvollzieherin bzw. des Gerichtsvollziehers nachzuweisen, §§ 12 und 13 GVO.  

 
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten bzw. Zeilen 
Allgemeine Angaben: 
Amtsgericht / Name des GV / Feststellungszeitraum 
Einzutragen sind die Bezeichnung des Amtsgerichtes, der Name und Vorname der Gerichtsvollziehe-
rin oder des Gerichtsvollziehers und der Feststellungszeitraum. 

Aufträge lt. DR I und DR II: 
Sp. 2a Bereinigte Geschäftszahl Zustellungsaufträge 
Zu erfassen ist die bereinigte Anzahl der im DR I bzw. DR II eingetragenen reinen Zustellungsaufträge 
(z.B. Zustellung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsverboten etc.). Diese sind 
gemäß Nr. 7 der Anleitung zum DR II bzw. Nr. 12 der Anleitung zum DR I zu ermitteln. Die Anzahl der 
damit beauftragten Zustellungen ist in den Spalten 5a bis 5e zu erfassen. Die im Rahmen des Zwangs-
vollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfahrens ausgeführten Zustellungen sind nicht zu zäh-
len. 

Sp. 2b Bereinigte Geschäftszahl sonstige Aufträge 
Anzugeben ist die Anzahl der im DR II registrierten bereinigten Aufträge mit Ausnahme der reinen Zu-
stellungsaufträge. Diese ist gem. Nr. 7 der Anleitung zum DR II zu ermitteln. Die Anzahl der damit 
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beauftragten Vollstreckungshandlungen ist in den Spalten 3a bis 3i zu erfassen. 

Sp. 2c darunter Aufträge kosten-/ gebührenbefreiter Auftraggeber 
Hier ist die Anzahl der im DR I bzw. DR II unter jeweils einer Nummer registrierten Aufträge kosten- 
und gebührenbefreiter Auftraggeber anzugeben. Es handelt sich um eine Teilmenge der in den Spalten 
2a und 2b erfassten Aufträge. Zu erfassen sind Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 1 der Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Gerichtsvollzieherkostengesetz (DB-GvKostG), denen PKH oder VKH bewil-
ligt worden ist, gerichtliche Aufträge nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 2 DB-GvKostG und Aufträge kosten- und 
gebührenbefreiter Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 3 DB-GvKostG i.V.m. § 2 GvKostG. Soweit nicht kos-
ten-/gebührenbefreite Auftraggeber über eine kostenbefreite Kasse (z.B. die Handwerkskammern, öf-
fentlich bestellte Vermessungsingenieure) vollstrecken, sind diese Aufträge in den Spalten 2c und 2d 
nicht zu erfassen. 

Sp. 2d darunter Behördenaufträge 
Zu erfassen ist die Anzahl der Aufträge, die nach dem JBeitrG und nach den Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzen zu vollstrecken sind. Hierbei handelt es sich teilweise um eine Schnitt-/Untermenge 
der in der Spalte 2c zu erfassenden Aufträge (z.B. Aufträge der Staatsanwaltschaften, der Gerichts-
kassen / Zahlstellen). 

Beauftragte Vollstreckungshandlungen: 
Sp. 3a bis 3d Pfändungsaufträge, VAK-/ EV-Aufträge, Verhaftungsaufträge, Beseitigung von 
Widerstand gemäß § 892 ZPO 
Hier ist die Zahl der beauftragten Vollstreckungshandlungen zu erfassen. Bedingt beauftragte Vollstre-
ckungshandlungen sind erst mit dem Eintritt der Bedingung zu erfassen. Die Beseitigung von Wider-
stand im Rahmen eines Vollstreckungsauftrags ohne ausdrücklichen Auftrag ist nicht zu erfassen. 

Sp. 3e bis 3h Räumungsaufträge nach § 885a ZPO sowie sonstige Räumungsaufträge nach § 885 
ZPO 
Hier ist die Zahl der entsprechenden Räumungsaufträge, untergliedert nach  

• § 885a ZPO und  

• § 885 ZPO 

sowie darüber hinaus untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu er-
fassen. 

Sp. 3i Sonstige Aufträge 
Hier ist die Zahl nachfolgend aufgeführter Vollstreckungshandlungen/-aufträge zu erfassen, die nicht 
in den Sp. 3a bis 3h enthalten sind: 

• isolierte gütliche Erledigungen nach § 802b ZPO 

• isolierte Drittstellenauskünfte 

• Vorführungen 

• Herausgabe von Personen/Sachen 

Aufträge zur gütlichen Erledigung sind hier nur zu erfassen, soweit sich der Auftrag darauf beschränkt. 

Drittstellenauskünfte im VAK- oder Verhaftungsverfahren sind hier nicht zu zählen. Die Zahl der einge-
holten Drittstellenauskünfte ist in Sp. 8b zu erfassen. Wird die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichts-
vollzieher gleichzeitig beauftragt, mehrere Auskünfte über das Vermögen des Schuldners nach § 802l 
Abs. 1 Satz 1 ZPO einzuholen, handelt es sich nur um einen zu erfassenden Auftrag. 

Weiterhin sind hier Vorführungsaufträge, Aufträge zur Herausgabe von Personen oder Sachen anzuge-
ben. 

Andere als die vorstehend genannten Geschäfte sind hier nicht zu erfassen. 

Sonstiges: 
Sp. 4a und 4b Erfolgte Auskunfts- und Unterstützungsersuchen 
Zu erfassen ist die Anzahl der von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher gestellten Aus-
kunfts- und/oder Unterstützungsersuchen nach § 757a Abs. 1 und 4 ZPO und § 758 ZPO. Die Erfassung 
erfolgt unabhängig davon, ob dem Ersuchen entsprochen oder nicht entsprochen wurde. Ein 



388 
 

kombiniertes Auskunfts- und Unterstützungsersuchen nach § 757a Abs. 3 Satz 2 ZPO ist sowohl in 
der Sp. 4a als auch in der Sp. 4b zu erfassen. 

Sp. 4c Auskunftsersuchen Dritter 
Hier sind Auskunftsersuchen von Dritten, z.B. von Behörden, Insolvenzverwaltern oder Betreuern, au-
ßerhalb eines Vollstreckungsverfahrens zu erfassen. 

Erledigte und versuchte Zustellungen: 
Sp. 5a bis 5c Erledigte und versuchte Zustellungen 
Zu erfassen ist die Anzahl der erledigten und versuchten Zustellungen, differenziert nach persönlich 
bewirkter Zustellung, Zustellung unter Mitwirkung der Post und Zustellung elektronischer Dokumente 
gemäß § 193a ZPO. Die im Rahmen des Zwangsvollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfah-
rens ausgeführten Zustellungen sind nicht zu zählen. Zu erfassen sind somit z.B. die Zustellung von 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsverboten, Kündigungsschreiben, notariellen Ur-
kunden und sonstigen Schreiben. Soweit aufgrund amtsbekannter Nichtermittlung des Schuldners 
keine Zustelltätigkeit entfaltet wird, entfällt die Erfassung. Bei der Zustellung elektronischer Dokumente 
liegt ein Versuch vor, wenn ein Fehlerprotokoll erstellt wird. 

Sofern ein Zustellungsversuch später, z.B. im Rahmen einer anderen Zustellungsart, erfolgreich durch-
geführt wird, sind die Versuche und die erfolgreichen Zustellungen zu zählen. 

Sp. 5d, 5e darunter an Drittschuldner zugestellte Vorpfändungsbenachrichtigungen und Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlüsse 
Die an Drittschuldner zugestellten Vorpfändungsbenachrichtigungen und die an Drittschuldner zuge-
stellten Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sind hier unabhängig davon zu erfassen, ob sie 
persönlich, unter Mitwirkung der Post oder elektronisch zugestellt wurden. Es sind ebenso wie in den 
Sp. 5a bis 5c die versuchten und erledigten Zustellungen zu erfassen. 

Vollstreckungshandlungen erledigt durch: 
Sp. 6a Tatsächliche Pfändung 
Zu erfassen sind ganz oder teilweise erfolgreich durchgeführte Pfändungsaufträge. Die Anzahl der ein-
zelnen Pfändungen im Rahmen eines Pfändungsauftrags ist nicht zu zählen. Versuchte oder erfolglose 
Pfändungen bzw. Pfandabstand sind nicht zu zählen. 

Sp. 6b Abnahme der Vermögensauskunft einschließlich Übersendung des Vermögensverzeich-
nisses oder der eidesstattlichen Versicherung 
Zu erfassen sind tatsächlich abgenommene Vermögensauskünfte und tatsächlich abgenommene ei-
desstattliche Versicherungen. Erfolgt statt der Abnahme der Vermögensauskunft die Übersendung des 
Vermögensverzeichnisses (§ 802d Abs. 1 Satz 2 ZPO), ist dies ebenfalls zu zählen. 

Durchgeführte Räumungen: 
Sp. 7a bis 7d durchgeführte Räumungen 
Hier ist die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Räumungen nach 

• § 885a ZPO und 

• § 885 ZPO, 

untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu erfassen. 

Erledigte Ermittlungen des Aufenthaltsortes / Drittstellenauskünfte: 
Sp. 8a Durchgeführte Ermittlungen des Aufenthaltsortes bei Meldebehörden von Amts wegen 
und im Auftrag gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO 
Zu erfassen ist die Anzahl der auf Antrag und von Amts wegen durchgeführten Ermittlungen des Auf-
enthaltsortes gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO (nur Auskunftserhebungen bei 
der Meldebehörde). 

Sp. 8b Eingeholte Drittstellenauskünfte 
Die Anzahl der eingeholten Drittstellenauskünfte nach § 802l ZPO ist zu erfassen. 

Es sind sowohl isolierte als auch Auskünfte innerhalb eines Vollstreckungsverfahrens zu erfassen. 
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Zahl der offenen Verfahren: 
Sp. 9a Zahl der offenen Verfahren 
In dieser Spalte ist die Zahl der offenen Verfahren zum 31.12. eines Jahres oder zu den von der Lan-
desjustizverwaltung festgelegten kürzeren Erhebungsendzeitpunkten zu erfassen. Ist ein Auftrag zu 
einem Stichtag offen, wird er als offener Auftrag in den Spalten 9a und ggf. 9b gezählt. Soweit ein 
Auftrag zu den von der jeweiligen Landesjustizverwaltung bestimmten Endzeitpunkten offen ist, z.B. 
zum Stichtag 31.03. und 30.06., wird er in beiden Erhebungen erfasst. 

Offen sind Verfahren, bei denen noch nicht alle Vollstreckungshandlungen durch die Gerichtsvollzie-
herin bzw. den Gerichtsvollzieher erledigt sind. Erledigt sind Verfahren in der Regel mit Übersendung 
des Protokolls und der Schlusskostenrechnung bzw. Hinterlegung des Vermögensverzeichnisses 
beim zentralen Vollstreckungsgericht (§ 802f Abs. 6 ZPO). Nr. 4 der Anleitung zum DR II und §§ 27, 
28 GVO sind zu beachten. Der Kosteneingang ist nicht entscheidend. Landesspezifische Regelungen 
der Landesjustizverwaltung sind zu beachten. 

Sp. 9b darunter laufende Ratenzahlungen 
In dieser Sp. ist als Untermenge zu der Sp. 9a die Anzahl der offenen Verfahren mit Zahlungsverein-
barungen anzugeben. Zu erfassen sind die am Stichtag noch offenen Verfahren mit laufender Raten-
zahlung oder gewährter Zahlungsfrist aufgrund eines nach § 802b Abs. 2 ZPO abgeschlossenen Zah-
lungsplans. 
  



390 
 

 
Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) für das Jahr 20XX 

Name, Vorname:  
Amtsgericht  
Feststellungszeit-
raum: 

 

 

Aufträge  
lt. DR I und DR II 

bereinigte Geschäftszahl Zustel-
lungsaufträge  2a  

bereinigte Geschäftszahl sonstige 
Aufträge  2b  

darunter Aufträge kosten-/ gebüh-
renbefreiter Auftraggeber  
(bezogen auf Spalten 2a und 2b) 

 2c  

darunter Behördenaufträge  
(bezogen auf Spalten 2a und 2b)  2d  

Beauftragte 
Vollstreckungs-
handlungen 

Pfändungsaufträge  3a  
VAK-, EV- Aufträge  3b  
Verhaftungsaufträge  3c  
Beseitigung von Widerstand gemäß 
§ 892 ZPO  3d  

Räumungsaufträge nach § 885a 
ZPO 

Wohnraum 3e  
Sonstige 3f  

sonstige Räumungsaufträge nach 
§ 885 ZPO 

Wohnraum  3g  
Sonstige 3h  

Sonstige Aufträge: isolierte gütliche 
Erl., isolierte Drittstellenauskünfte, 
Vorführungen, Herausgabe von 
Personen und Sachen 

 3i  

Sonstiges 

erfolgte Auskunftsersuchen gemäß 
§ 757a Abs. 1 ZPO 

 4a  

erfolgte Unterstützungsersuchen 
gemäß § 757a Abs. 4 ZPO und 
§ 758 Abs. 3 ZPO 

 
4b 

 

Auskunftsersuchen Dritter außer-
halb eines Vollstreckungsverfah-
rens 

 
4c 

 

erledigte und ver-
suchte Zustellun-
gen  
(ohne ZU im Rah-
men der Zwangsvoll-
streckung) 

vom GV persönlich bewirkt  5a  
unter Mitwirkung der Post  5b  
elektronischer Dokumente gemäß 
§ 193a ZPO 

 5c  

darunter an Drittschuldner zuge-
stellte und versucht zugestellte Vor-
pfändungsbenachrichtigungen  
(bezogen auf die Spalten 5a-c) 

 

5d 

 

darunter an Drittschuldner zuge-
stellte und versucht zugestellte 
Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlüsse  
(bezogen auf die Spalten 5a - c) 

 

5e 
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Vollstreckungshand-
lungen erledigt 
durch 

tatsächliche Pfändung (keine ver-
suchten oder erfolglosen Pfändun-
gen) 

 
6a 

 

VAK durch Abnahme oder Über-
sendung des Vermögensverzeich-
nisses, Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung 

 

6b 

 

durchgeführte  
Räumungen 

nach § 885a ZPO Wohnraum 7a  
Sonstige  7b  

nach § 885 ZPO Wohnraum 7c  
Sonstige 7d  

erledigte Ermittlun-
gen des Aufenthalt-
sortes/ Drittstellen-
auskünfte 

durchgeführte Ermittlungen des 
Aufenthaltsortes bei Meldebehör-
den von Amts wegen und im Auf-
trag gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 
und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO 

 

8a 

 

eingeholte Drittstellenauskünfte  8b  
Zahl der offenen 
Verfahren 

Zahl der offenen Verfahren zum 
Quartals-/ Halbjahres- / Jahresende 

 9a  

 darunter  
laufende Ratenzahlungen zum 
Quartals-/ Halbjahres- / Jahresende 

 
9b 

 

Die ordnungsgemäße Erfassung der vorstehenden Geschäftszahlen versichere ich dienst-
lich.  

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Amtsbezeichnung      Unterschrift 

GV 12 Übersicht über die Geschäftstätigkeit der Vollstreckungsbeamten (§ 71 GVO) 
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Anlage 13 

Meldung der Gerichtsvollzieher nach UStG (Inland, EU-Ausland, Drittland)  

Amtsgericht (Stammdienststelle):  

Gerichtsvollzieher:  

Monat/Jahr: 
 
 

       Zusatzspalten nur Nds 

    Steuerschuld 
des Gerichts 

Steuerschuld des Leistungsemp-
fängers** Berichtigung (bei Istversteuerung Erfassung als Berichtigung nach landesspezifischer Vorgabe)  Isteinnahme 

Rubrik* (ursprüngliche) 
Rechnungsnummer 

Zahlungsdatum 
(nur bei Istver-

steuerung) 

(ursprünglich 
gemeldeter) 

Nettoumsatz in 
Euro 

abzuführende 
Umsatzsteuer in 

Euro 

Land des Leis-
tungsempfän-

gers – 
EU-Ausland 

/Drittland bzw. 
ISO-Ländercode 

USt-Id.-Nr. des 
Leistungsemp-
fängers (zwin-
gend bei EU 

Ausland) 

Rechnungsnum-
mer (neu) 

Zahlungsdatum 
(nur bei Istver-

steuerung) 
Nettoumsatz 
(neu) in Euro 

abzuführende 
Umsatzsteuer 
(neu) in Euro 

Differenz 
Sp. 10- Sp. 4 

in Euro 

zu berichtigen-
der Meldezeit-

raum 
Grund Summe 

Sp. 4+5 
Summe 

Sp. 10+11 
Differenz 

Sp. 16 - Sp. 15 Netto-Ist Umsatzsteuer-
Ist 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
           - €        
           - €        
           - €        
           - €        
           - €   - € - € - €   
           - €   - € - € - €   
           - €        
           - €        
           - €        
           - €        

 Summe  - € - €     - € - € - €        
 Auswertung  Nettoumsatz 

in Euro 
USt    Bruttoumsatz  

in Euro 
    

 eigene Steuerschuld  - € - € Wenn „I" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4 und 
5. 

Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 81 
in UStA 1A) 

 - €     

 Leistung 
EU-Ausland 

 - €  Wenn "EU" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 21 
in UStA 1A) und quartalsweise/mtl. ( je nach Ein-
schätzung ob Lieferung oder sonstige Leistung) zu-
sammenfassende Meldung an BZSt getrennt nach 
UStIdNr. 

      

 Leistung Drittland  - €  Wenn "D" in Spalte 1 bilde Summe aller entsprechenden Eintragungen in Spalte 4. Meldung in der monatlichen Voranmeldung (KZ 45 
in UStA 1A 

      

      UStA 1A = Formblatt für mtl. Steuervoranmeldung       

*   Rubrik  I = Inland EU = EU-Ausland  D = Drittland   B = Berichtigung  
** Bei Leistungserbringung an Unternehmer im EU-Gemeinschaftsgebiet mit Wechsel der Steuerschuldnerschaft (= Leistungsempfänger hat USt-IdNr. eines anderen Mitgliedsstaats 

mitgeteilt) ist auch bei der Istversteuerung eine Erfassung im Zeitpunkt der Leistungserbringung (nicht im Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts) vorzunehmen. Gleiches gilt für 
eine Leistungserbringung an Unternehmer in einem Drittland 

Meldung Vorsteuer      Zusatzspalten nur Nds 

Geschäftsnummer GV  Rechnungsnummer des 
Auftragnehmers 

Datum 
Auftragnehmerrechnung 

Betrag des 
Vorsteuerabzugs  

Bruttobetrag der Ein-
gangsleistung mit 
Vorsteuerabzug 

Steuersatz Ein-
gangsleistung 

        
        
        
        

Summe  - €  - € - € 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit werden bescheinigt. 

Datum     Unterschrift 
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Bundeseinheitliche Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA)5 
Erl. d. HMdJ v. 18.09.2025 (2344E – II/B1 – 2012/11843 – Z/A2) 

I. 
Die bundeseinheitliche Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA) vom 
16. Oktober 2018 (JMBl. S. 670), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
22. April 2025 (JMBl. 2025 S. 174), wird für Hessen wie folgt neu gefasst und in Kraft 
gesetzt: 

Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA) 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck der Geschäftsanweisung 
§ 2 Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit 
§ 3 Amtshandlungen gegen Exterritoriale und die ihnen gleichgestellten Personen 

sowie gegen NATO-Angehörige 
§ 4 Form des Auftrags 
§ 5 Zeit der Erledigung des Auftrags 
§ 6 Post 
§ 7 Allgemeine Vorschriften über die Beurkundung 
§ 8 Amtshandlungen gegenüber Personen, die der deutschen Sprache nicht mäch-

tig sind 

Zweiter Teil  
Einzelne Geschäftszweige 

Erster Abschnitt  
Zustellung 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 9 Zuständigkeit im Allgemeinen 
§ 10 Zustellungsaufträge mit Auslandsbezug 
§ 11 Zustellung eines Dokuments an mehrere Beteiligte 
§ 12 Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten 
§ 13 Vorbereitung der Zustellung 
§ 14 (aufgehoben) 
§ 15 Wahl der Zustellungsart  
  

 
5 Gült.-Verzeichnis Nr. 2100 
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B. Zustellung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 

I. Zustellung auf Betreiben der Parteien 

1. Allgemeines 

§ 16 Empfangnahme von Dokumenten und Beglaubigung der Schriftstücke 

2. Die Zustellungsarten 

a) Persönliche Zustellung 

§ 17  
§ 18 Gesetzlicher Vertreter, rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter 
§ 19 Ersatzzustellung 
§ 20 Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen sowie Gemeinschafts-

einrichtungen 
§ 21 Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrich-

tung 
§ 22 Besondere Vorschriften über die Ersatzzustellung 
§ 23 Zustellung durch Niederlegung 
§ 24 Zustellungsnachweis 

b) Zustellung durch die Post 

§ 25 Zustellungsauftrag 
§ 26 Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung 

II. Zustellung von Anwalt zu Anwalt 

§ 27 Zustellung von Anwalt zu Anwalt 

c) Besondere Zustellungen 

§ 28 Zustellungen in Straf- und Bußgeldsachen 
§ 29 Zustellung von Willenserklärungen 

Zweiter Abschnitt  
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der ZPO 

A. Allgemeine Vorschriften 

I. Zuständigkeit 

§ 30 Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers 

II. Der Auftrag und seine Behandlung 

§ 31 Auftrag zur Zwangsvollstreckung 
§ 32 Aufträge zur Vollstreckung gegen vermögenslose Schuldner 
§ 33 Zeit der Zwangsvollstreckung 
§ 34 Unterrichtung des Gläubigers 
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III. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 

1. Allgemeines 

§ 35  

2. Schuldtitel 

§ 36 Schuldtitel nach der Zivilprozessordnung (ohne ausländische Schuldtitel) 
§ 37 Schuldtitel nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
§ 38 Schuldtitel nach anderen Gesetzen 
§ 39 Landesrechtliche Schuldtitel 
§ 40 Ausländische Schuldtitel, die keiner besonderen Anerkennung bedürfen 
§ 41 Sonstige ausländische Schuldtitel 

3. Vollstreckungsklausel 

§ 42 Prüfungspflicht des Gerichtsvollziehers 
§ 43 Zuständigkeit für die Erteilung der Vollstreckungsklausel 

4. Zustellung von Urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung 

§ 44 Allgemeines 
§ 45 Die zuzustellenden Urkunden 
§ 46 Zeit der Zustellung in besonderen Fällen 

5. Außenwirtschaftsverkehr und Devisenverkehr 

§ 47 Vollstreckungsbeschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr 

IV. Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen 

1. Fälle, in denen der Gerichtsvollzieher bestimmte besondere Voraussetzungen 
der Zwangsvollstreckung festzustellen hat 

§ 48 Abhängigkeit der Zwangsvollstreckung von einer Sicherheitsleistung des Gläu-
bigers 

§ 49 Hinweis bei Sicherungsvollstreckung 

2. Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 50 Zwangsvollstreckung gegen den Bund und die Länder sowie gegen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

3. Zwangsvollstreckung während eines Insolvenzverfahrens 

§ 51  

4. Zwangsvollstreckung in einen Nachlass gegen den Erben 

§ 52 Zwangsvollstreckung auf Grund eines Schuldtitels gegen den Erblasser, Er-
ben, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker 
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§ 53 Vorbehalt der Beschränkung der Erbenhaftung 

5. Zwangsvollstreckung in sonstige Vermögensmassen 

§ 54 Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen Vereins 
§ 55 Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer Gesellschaft bürger-

lichen Rechts (GbR) 
§ 56 Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer offenen Handelsge-

sellschaft (OHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) 
§ 57 Zwangsvollstreckung in ein Vermögen, an dem ein Nießbrauch besteht 

V. Verhalten bei der Zwangsvollstreckung 

§ 58 Allgemeines 
§ 59 Leistungsaufforderung an den Schuldner 
§ 60 Annahme und Ablieferung der Leistung 
§ 61 Durchsuchung 
§ 62 Widerstand gegen die Zwangsvollstreckung und Zuziehung von Zeugen 

VI. Protokoll 

§ 63  

VII. Einstellung, Beschränkung, Aufhebung und  
Aufschub der Zwangsvollstreckung 

§ 64 Einstellung, Beschränkung und Aufhebung der Zwangsvollstreckung in ande-
ren Fällen 

§ 65 Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen zur Erwirkung der Herausgabe von 
Sachen 

VIII. Prüfungs- und Mitteilungspflichten bei der Wegnahme  
und Weitergabe von Waffen und Munition 

§ 66  

B. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 67 Begriff der Geldforderung 
§ 68 Zügige und gütliche Erledigung des Zwangsvollstreckungsverfahrens; Einzie-

hung von Teilbeträgen 
§ 69 Zahlungsverkehr mit Personen im Ausland 

II. Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche Sachen 

1. Pfändung 

a) Gegenstand der Pfändung, Gewahrsam 

§ 70 Allgemeines 
§ 71 Rechte Dritter an den im Gewahrsam des Schuldners befindlichen 
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Gegenständen 

b) Pfändungsbeschränkungen 

§ 72 Allgemeines 
§ 73 Unpfändbare Sachen und Tiere 
§ 74 Austauschpfändung 
§ 75 Vorläufige Austauschpfändung 
§ 76 Pfändung von Gegenständen, deren Veräußerung unzulässig ist oder die dem 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen 
§ 77 Pfändung von Barmitteln aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

und/oder aus Miet- und Pachtzahlungen 
§ 78 Pfändung von Erzeugnissen, Bestandteilen und Zubehörstücken 
§ 79 Pfändung urheberrechtlich geschützter Sachen 

c) Verfahren bei der Pfändung 

§ 80 Berechnung der Forderung des Gläubigers 
§ 81 Aufsuchen und Auswahl der Pfandstücke 
§ 82 Vollziehung der Pfändung 
§ 83 Pfändung von Sachen in einem Zolllager 
§ 84 Pfändung von Schiffen 
§ 85 Pfändung von Luftfahrzeugen 
§ 86 Besondere Vorschriften über das Pfändungsprotokoll 
§ 87 Widerspruch eines Dritten 
§ 88 Pfändung von Sachen, die sich im Gewahrsam des Gläubigers oder eines 

Dritten befinden 

d) Unterbringung der Pfandstücke 

§ 89 Unterbringung von Geld, Kostbarkeiten und Wertpapieren 
§ 90 Unterbringung anderer Pfandstücke 

2. Verwertung 

a) Allgemeines 

§ 91  

b) Öffentliche Versteigerung  
nach § 814 Absatz 2 Nummer 1 ZPO  

(Präsenzversteigerung) 

§ 92 Ort und Zeit der Versteigerung 
§ 93 Öffentliche Bekanntmachung 
§ 94 Bereitstellung der Pfandstücke 
§ 95 Versteigerungstermin 
§ 96 Versteigerungsprotokoll 

c) Freihändiger Verkauf 

§ 97 Zulässigkeit des freihändigen Verkaufs 
§ 98 Verfahren beim freihändigen Verkauf 
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§ 99 Protokoll beim freihändigen Verkauf 

3. Pfändung und Veräußerung in besonderen Fällen 

a) Pfändung bei Personen, die Landwirtschaft betreiben 

§ 100  

b) Pfändung und Versteigerung von Früchten,  
die noch nicht vom Boden getrennt sind 

§ 101 Zulässigkeit der Pfändung 
§ 102 Verfahren bei der Pfändung 
§ 103 Trennung der Früchte und Versteigerung 

c) Pfändung und Veräußerung von Wertpapieren 

§ 104 Pfändung von Wertpapieren 
§ 105 Veräußerung von Wertpapieren 
§ 106 Hilfspfändung 

d) Pfändung und Veräußerung von Kraftfahrzeugen 

§ 107 Entfernung des Kraftfahrzeugs aus dem Gewahrsam des Schuldners 
§ 108 Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II 
§ 109 Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil I 
§ 110 Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil II 
§ 111 Benachrichtigung der Zulassungsstelle, Versteigerung 
§ 112 Wegfall oder Aussetzung der Benachrichtigung 
§ 113 Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil II bei der Veräußerung des 

Kraftfahrzeugs 
§ 114 Anzeige des Erwerbers an die Zulassungsstelle 

  

e) Pfändung und Versteigerung von Ersatzteilen eines Luftfahrzeugs, 
die sich in einem Ersatzteillager befinden 

§ 115  

f) Pfändung bereits gepfändeter Sachen 

§ 116  

g) Gleichzeitige Pfändung für mehrere Gläubiger 

§ 117  

4. Auszahlung des Erlöses 

§ 118 Berechnung der auszuzahlenden Beträge 
§ 119 Verfahren bei der Auszahlung 

5. Rückgabe von Pfandstücken 
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§ 120  

III. Zwangsvollstreckung in Forderungen und  
andere Vermögensrechte 

§ 121 Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses 
§ 122 Wegnahme von Urkunden über die gepfändete Forderung 
§ 123 Pfändung von Forderungen aus Wechseln, Schecks und anderen Papieren, 

die durch Indossament übertragen werden können 
§ 124 Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von beweg-

lichen körperlichen Sachen 
§ 125 Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von unbe-

weglichen Sachen und eingetragenen Schiffen, Schiffsbauwerken, Schwimm-
docks, inländischen Luftfahrzeugen, die in der Luftfahrzeugrolle eingetragen 
sind, sowie ausländischen Luftfahrzeugen 

§ 126 Zustellung der Benachrichtigung, dass die Pfändung einer Forderung oder ei-
nes Anspruchs bevorsteht (so genannte Vorpfändung) 

C. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen 

§ 127 Bewegliche Sachen 
§ 128 Unbewegliche Sachen sowie eingetragene Schiffe, Schiffsbauwerke und 

Schwimmdocks 
§ 129 Beschränkter Vollstreckungsauftrag 
§ 130 Besondere Vorschriften über die Räumung von Wohnungen 
§ 131 Räumung eines zwangsweise versteigerten Grundstücks, Schiffes, Schiffs-

bauwerks oder Schwimmdocks oder eines unter Zwangsverwaltung gestellten 
Grundstücks 

§ 132 Bewachung und Verwahrung eines Schiffes, Schiffsbauwerks, Schwimmdocks 
oder Luftfahrzeugs 

D. Zwangsvollstreckung zur Beseitigung des Widerstands des Schuldners ge-
gen Handlungen, die er nach den §§ 887, 890 ZPO zu dulden hat, oder zur Be-
seitigung von Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen eine Unterlassungs-

verpflichtung aus einer Anordnung nach § 1 GewSchG (§ 96 FamFG) 

§ 133   
§ 134  

E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft nach § 802c, 
der eidesstattlichen Versicherung nach § 836 Abs. 3 oder § 883 Abs. 2 ZPO 

oder § 94 FamFG und durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen 

§ 135 Vorbereitung des Termins zur Abgabe der Vermögensauskunft 
§ 136 Behandlung des Auftrags, Ladung zum Termin 
§ 137 Anschriftenänderung, Rechtshilfeersuchen, Erledigung des Rechtshilfeersu-

chens 
§ 138 Durchführung des Termins 
§ 139 Aufträge mehrerer Gläubiger 
§ 140 Verfahren nach Abgabe der Vermögensauskunft 
§ 141 Einholung der Auskünfte Dritter zu Vermögensgegenständen 
§ 142 Wiederholung, Ergänzung oder Nachbesserung des 
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Vermögensverzeichnisses 
§ 143 Erzwingungshaft 
§ 144 Zulässigkeit der Verhaftung 
§ 145 Verfahren bei der Verhaftung 
§ 146 Nachverhaftung 
§ 147 Verhaftung im Insolvenzverfahren 
§ 148 Vollziehung eines Haftbefehls gegen einen Zeugen 
§ 149 Vorführung von Zeugen, Parteien und Beteiligten 
§ 150 Verhaftung ausländischer Staatsangehöriger 
§ 151 Verfahren zur Eintragung in das Schuldnerverzeichnis 

F. Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen 

I. Allgemeines 

§ 152  

II. Verfahren bei der Vollziehung 

§ 153 Dinglicher Arrest 
§ 154 Einstweilige Verfügung, Sequestration, Verwahrung 

G. Hinterlegung 

§ 155  

Dritter Abschnitt  
Vollstreckung gerichtlicher Anordnungen nach dem Gesetz über das Verfahren  
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

§ 156 Kindesherausgabe 

Vierter Abschnitt  
Wechsel- und Scheckprotest 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 157 Zuständigkeit 
§ 158 Begriff und Bedeutung des Protestes 
§ 159 Auftrag zur Protesterhebung 
§ 160 Zeit der Protesterhebung 

    

§ 161 Berechnung von Fristen 

B. Wechselprotest 

§ 162 Anzuwendende Vorschriften 
§ 163 Arten des Wechselprotestes 
§ 164 Protestfristen 
§ 165 Protestgegner (Protestat) 
§ 166 Protestort 
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§ 167 Proteststelle 
§ 168 Verfahren bei der Protesterhebung 
§ 169 Fremdwährungswechsel 
§ 170 Wechsel in fremder Sprache 
§ 171 Protesturkunde 

C. Scheckprotest 

§ 172 Anzuwendende Vorschriften 
§ 173 Arten des Scheckprotestes 
§ 174 Fälligkeit 
§ 175 Protestfristen 
§ 176 Protestgegner 
§ 177 Protestort 
§ 178 Proteststelle, Verfahren bei der Protesterhebung und Protesturkunde 

D. Protestsammelakten 

§ 179  

Fünfter Abschnitt  
Öffentliche Versteigerung und freihändiger Verkauf  

außerhalb der Zwangsvollstreckung 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 180  

B. Pfandverkauf 

I. Allgemeines 

§ 181  

II. Öffentliche Versteigerung 

§ 182 Ort, Zeit und Bekanntmachung der Versteigerung 
§ 183 Versteigerungstermin 
§ 184 Versteigerungsprotokoll 

III. Freihändiger Verkauf 

§ 185  

IV. Behandlung des Erlöses und der nicht  
versteigerten Gegenstände 

§ 186  

V. Pfandverkauf in besonderen Fällen 

§ 187  
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VI. Befriedigung des Pfandgläubigers im Wege  
der Zwangsvollstreckung 

§ 188  

C. Sonstige Versteigerungen, die kraft gesetzlicher Ermächtigung  
für einen anderen erfolgen 

§ 189  

D. Freiwillige Versteigerungen für Rechnung des Auftraggebers 

§ 190 Zuständigkeit und Verfahrensvorschriften 
§ 191 Ablehnung des Auftrags 
§ 192 Versteigerungsbedingungen 
§ 193 Bekanntmachung der Versteigerung 
§ 194 Versteigerungstermin 
§ 195 Versteigerungsprotokoll und Abwicklung 

Sechster Abschnitt  
Besondere Vorschriften  

über die Beitreibung nach dem Justizbeitreibungsgesetz  
und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

§ 196 Zuständigkeit 
§ 197 Vollstreckung für Stellen außerhalb der Justizverwaltung 
§ 198 Vollstreckung von Entscheidungen in Straf- und Bußgeldverfahren über die 

Einziehung und die Unbrauchbarmachung von Sachen 
§ 199 Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

ANHANG  
Landesrechtliche Vorschriften für das Land Hessen  

§§ 202 bis 228 
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Erster Teil  
Allgemeine Vorschriften 

§ 1  
Zweck der Geschäftsanweisung 

1Das Bundes- und Landesrecht bestimmt, welche Dienstverrichtungen dem Gerichts-
vollzieher obliegen und welches Verfahren er dabei zu beachten hat. 2Diese Ge-
schäftsanweisung soll dem Gerichtsvollzieher das Verständnis der gesetzlichen Vor-
schriften erleichtern. 3Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreit den 
Gerichtsvollzieher nicht von der Verpflichtung, sich eine genaue Kenntnis der Bestim-
mungen aus dem Gesetz und den dazu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen 
selbst anzueignen. 4Die Beachtung der Vorschriften dieser Geschäftsanweisung ge-
hört zu den Amtspflichten des Gerichtsvollziehers. 

§ 2  
Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit 

Der Gerichtsvollzieher ist von der Ausübung seines Amtes in den in § 155 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) genannten Fällen kraft Gesetzes ausgeschlossen. 

§ 3  
Amtshandlungen gegen Exterritoriale und die ihnen  

gleichgestellten Personen sowie gegen NATO-Angehörige 

(1) 1Aufträge zur Vornahme von Amtshandlungen 
1. auf exterritorialem Gebiet oder 
2. gegen 

a) Mitglieder diplomatischer Missionen, ihre Familienmitglieder und privaten 
Hausangestellten sowie Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Per-
sonals und des dienstlichen Hauspersonals der Mission (§ 18 GVG), 

b) Mitglieder konsularischer Vertretungen, Bedienstete des Verwaltungs- und 
technischen Personals der Vertretung, die im gemeinsamen Haushalt mit 
einem Mitglied der konsularischen Vertretung lebenden Familienangehöri-
gen und die Mitglieder seines Privatpersonals (§ 19 GVG), 

c) sonstige Personen, die nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, auf 
Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger Rechtsvorschriften 
von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit sind, insbesondere Mitglieder von 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen sowie die Beamten und 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (§ 20 GVG), 

legt der Gerichtsvollzieher unerledigt seiner vorgesetzten Dienststelle vor und wartet 
deren Weisung ab. 2Er benachrichtigt hiervon den Auftraggeber. 

(2) Hat der Gerichtsvollzieher Amtshandlungen gegen NATO-Angehörige innerhalb 
der Anlage einer Truppe durchzuführen, so muss er die besonderen Bestimmungen 
der Artikel 32, 34 und 36 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. 
August 1959 (BGBl. 1961 II S. 1218) beachten. 
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§ 4  
Form des Auftrags  

(§ 161 GVG, §§ 168, 192, 753 Absatz 2, 3 und 4,  
§§ 754, 754a, 802a Absatz 2 ZPO) 

1Aufträge an den Gerichtsvollzieher bedürfen keiner Form, soweit nicht verbindliche 
Formulare für den Auftrag durch Rechtsverordnung gemäß § 753 Absatz 3 der Zivil-
prozessordnung (ZPO) eingeführt sind oder ihre entsprechende Geltung durch die Vor-
schrift eines anderen Gesetzes angeordnet wird (Formularzwang). 2Aufträge zur Voll-
streckung einer privatrechtlichen und, soweit Formularzwang auch dafür besteht, öf-
fentlich-rechtlichen Geldforderung sind unbeschadet von Übergangsregelungen unter 
Verwendung der nach der Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung 
(ZVFV) verbindlichen Formulare zu stellen. 3Keiner Formularverwendung bedarf es für 
einen Auftrag, der ausschließlich die Zustellung eines Schriftstücks zum Inhalt hat. 
4Ein elektronisch eingereichter Auftrag muss den Anforderungen des § 130a Absatz 2 
bis 4 ZPO und denjenigen der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) ge-
nügen; § 130a Absatz 6 ZPO gilt entsprechend. 5Der nach § 298 Absatz 2 und 3 ZPO 
anzufertigende Aktenvermerk kann durch den Ausdruck des Prüfvermerks ersetzt wer-
den. 6Mündlich erteilte Aufträge sind aktenkundig zu machen. 

§ 5  
Zeit der Erledigung des Auftrags 

(1) 1Die Erledigung der Aufträge darf nicht verzögert werden. 2Erfolgt die erste Voll-
streckungshandlung nicht innerhalb eines Monats, so ist der Grund der Verzögerung 
aktenkundig zu machen. 3Der Gerichtsvollzieher entscheidet nach pflichtgemäßem Er-
messen, in welcher Reihenfolge die vorliegenden Aufträge nach ihrer Dringlichkeit zu 
erledigen sind. 4Er muss in jedem Fall besonders prüfen, ob es sich um eine Eilsache 
handelt oder nicht. 5Die Eilbedürftigkeit kann sich aus der Art der vorzunehmenden 
Amtshandlung ergeben; dies gilt insbesondere für die Vollziehung von Arresten oder 
einstweiligen Verfügungen, für Proteste, Benachrichtigungen des Drittschuldners nach 
§ 845 (ZPO) und für Zustellungen, durch die eine Notfrist oder eine sonstige gesetzli-
che Frist gewahrt werden soll. 6Aufträge, deren eilige Ausführung von der Partei ver-
langt wird, müssen den für die besondere Beschleunigung maßgebenden Grund er-
kennen lassen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Zwangsvollstreckung schnell und nachdrücklich 
durch. 2Die Frist für die Bearbeitung eines Vollstreckungsauftrags ergibt sich aus der 
Sachlage im Einzelfall; so kann es angebracht sein, einen Pfändungsauftrag umge-
hend auszuführen, um den Rang des Pfändungsrechts zu sichern. 3Anträge zur Voll-
ziehung von einstweiligen Verfügungen nach § 940a ZPO oder zur Vollziehung von 
einstweiligen Anordnungen, die das Familiengericht nach den §§ 1 und 2 des Gewalt-
schutzgesetzes (GewSchG) erlassen hat, sind umgehend auszuführen, insbesondere, 
wenn die Vollziehung der einstweiligen Anordnung vor ihrer Zustellung an den An-
tragsgegner erfolgt (§ 214 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)). 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Zustellung aus: 
1.  innerhalb von drei Tagen nach dem Empfang des Auftrags, möglichst jedoch 

schon am darauffolgenden Tag, wenn an seinem Amtssitz oder unter seiner Ver-
mittlung durch die Post oder elektronisch zuzustellen ist; 
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2.  auf der ersten Reise, spätestens jedoch binnen einer Woche, wenn außerhalb 
seines Amtssitzes durch ihn selbst zuzustellen ist. 

2Die Fristen gelten nicht, wenn die Eilbedürftigkeit der Sache eine noch frühere Erledi-
gung des Auftrags erfordert. 3Sonntage, allgemeine Feiertage und Sonnabende wer-
den bei den fristen nicht mitgerechnet. 

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung auf die Zustellung von Vollstreckungstiteln zur 
Einleitung der Zwangsvollstreckung gemäß § 750 Absatz 1 Satz 2 ZPO sowie von Ur-
kunden, welche die rechtliche Grundlage für eine gleichzeitig vorzunehmende 
Zwangsvollstreckung bilden. 

§ 6  
Post 

Post im Sinne dieser Bestimmungen ist jeder nach § 33 Absatz 1 des Postgesetzes 
(PostG) mit Zustellungsaufgaben beliehene Unternehmer. 

§ 7  
Allgemeine Vorschriften über die Beurkundung 

(1) Bei der Aufnahme von Protokollen und anderen Urkunden hat der Gerichtsvollzie-
her neben den für einzelne Urkunden getroffenen besonderen Vorschriften folgende 
allgemeine Regeln zu beachten: 
1.  1Jede Urkunde muss die Zeit und den Ort ihrer Abfassung enthalten und von dem 

Gerichtsvollzieher unter Beifügung seiner Amtseigenschaft und der Bezeichnung 
seines Amtssitzes unterschrieben werden. 2Zur Unterschriftleistung dürfen Fak-
similestempel nicht verwendet werden. 

2.  1Die Urkunden sind vollständig, deutlich und klar abzufassen. 2In Vordrucken sind 
die zur Ausfüllung bestimmten Zwischenräume, soweit sie durch die erforderli-
chen Eintragungen nicht ausgefüllt werden, durch Füllstriche zu weiteren Eintra-
gungen ungeeignet zu machen. 3Die Schrift muss haltbar sein; der Bleistift darf 
auch bei Abschriften nicht verwendet werden. 

3.  In dem Protokoll über ein Geschäft, das nach der aufgewendeten Zeit vergütet 
wird, ist die Zeitdauer unter Beachtung der für die Berechnung der Kosten maß-
gebenden Grundsätze nach den einzelnen Zeitabschnitten genau anzugeben. 

4.  1Abschriften sind als solche zu bezeichnen. 2Die dem Gerichtsvollzieher oblie-
gende Beglaubigung erfolgt durch den Vermerk „Beglaubigt“ unter Beifügung der 
Unterschrift und des Abdrucks des Dienststempels. 3Bei mehreren selbständigen 
Abschriften muss, sofern nicht jede Abschrift besonders beglaubigt wird, aus ih-
rer äußeren Aufeinanderfolge oder aus dem Beglaubigungsvermerk erkennbar 
sein, welche Abschriften die Beglaubigung umfasst. 4Die Beglaubigung darf erst 
erfolgen, nachdem sich der Gerichtsvollzieher davon überzeugt hat, dass die Ab-
schrift mit der Urschrift wörtlich übereinstimmt. 

5.  Auf den Urschriften und Abschriften der Urkunden hat der Gerichtsvollzieher eine 
Berechnung seiner Gebühren und Auslagen aufzustellen und die Geschäftsnum-
mer anzugeben, die das beurkundete Geschäft bei ihm hat. 

6.  Besteht eine Urkunde aus mehreren Bogen oder einzelnen Blättern, so sind diese 
zusammenzuheften oder sonst in geeigneter Weise zu verbinden. 

7.  1Radierungen sind untersagt. 2Nachträgliche Berichtigungen von Urkunden müs-
sen in der Urkunde selbst oder – soweit dies nicht tunlich ist – in einer besonde-
ren Anlage erfolgen. 3Sie müssen den Grund der Berichtigung erkennen lassen, 
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sind mit Datum und Unterschrift zu versehen und nötigenfalls den Parteien zuzu-
stellen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher muss sich beständig vergegenwärtigen, dass die von ihm 
aufgenommenen Urkunden öffentlichen Glauben haben; er soll sie daher mit größter 
Sorgfalt abfassen. 2Die Urkunde muss dem tatsächlichen Hergang in jedem einzelnen 
Punkt entsprechen. 

§ 8  
Amtshandlungen gegenüber Personen, die der deutschen Sprache  

nicht mächtig sind 

(1) 1Ist derjenige, dem gegenüber der Gerichtsvollzieher eine Amtshandlung vorzu-
nehmen hat, der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig, um Grund und Inhalt 
der Amtshandlung zu erfassen sowie etwaige Einwendungen dagegen vorzubringen, 
so zieht der Gerichtsvollzieher, sofern er die fremde Sprache nicht selbst genügend 
beherrscht, eine dieser Sprache kundige Person hinzu, die dazu bereit ist. 2Der Ge-
richtsvollzieher bedient sich dabei in erster Linie solcher Personen, die sofort erreich-
bar sind und den Umständen nach eine Vergütung nicht beanspruchen. 3Ist die Zuzie-
hung eines Dolmetschers mit Kosten verbunden, so veranlasst der Gerichtsvollzieher 
sie erst nach vorheriger Verständigung mit dem Auftraggeber, es sei denn, dass es mit 
Rücksicht auf die Eilbedürftigkeit nicht tunlich erscheint oder die Kosten verhältnismä-
ßig gering sind. 

(2) 1Ist ein zur Abgabe der Vermögensauskunft oder der eidesstattlichen Versicherung 
gemäß § 836 Absatz 3, § 883 Absatz 2 ZPO oder § 94 FamFG verpflichteter Schuld-
ner der deutschen Sprache nicht mächtig, so hat der Gerichtsvollzieher einen Dolmet-
scher zuzuziehen. 2Sind für die fremde Sprache Dolmetscher allgemein beeidigt, so 
sollen andere Personen nur zugezogen werden, wenn besondere Umstände es erfor-
dern. 3§ 185 Absatz 2 und § 186 GVG sind entsprechend anzuwenden. 4Absatz 1 
Satz 3 ist zu beachten. 

Zweiter Teil  
Einzelne Geschäftszweige 

Erster Abschnitt  
Zustellung 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 9  
Zuständigkeit im Allgemeinen 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag eines Beteiligten Zustellungen in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Strafsachen und in nichtgerichtlichen Angelegen-
heiten durchzuführen, soweit eine Zustellung auf Betreiben der Parteien zugelassen 
oder vorgeschrieben ist. 2Ferner hat er im Auftrag des Verhandlungsleiters Schieds-
sprüche nach dem Arbeitsgerichtsgesetz zuzustellen. 3Schiedssprüche nach der Zivil-
prozessordnung stellt der Gerichtsvollzieher zu, wenn er mit der Zustellung beauftragt 
wird. 

(2) 1Für Zustellungen von Amts wegen ist der Gerichtsvollzieher zuständig, soweit ihm 
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solche Zustellungen durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Verwaltungsanordnung 
übertragen sind oder ihn der Vorsitzende des Prozessgerichts oder ein von diesem 
bestimmtes Mitglied des Prozessgerichts mit der Ausführung der Zustellung beauf-
tragt. 2Er führt sie nach den dafür bestehenden besonderen Vorschriften aus. 

§ 10  
Zustellungsaufträge mit Auslandsbezug 

(1) 1Gehen dem Gerichtsvollzieher Aufträge in einem Verfahren vor einer ausländi-
schen (nichtdeutschen) Behörde unmittelbar von einer ausländischen Behörde, einem 
Beteiligten oder einem Beauftragten (zum Beispiel einem deutschen Rechtsanwalt 
oder Notar) zu, so legt er sie unerledigt seiner vorgesetzten Dienststelle vor und wartet 
ihre Weisungen ab (§ 126 der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO)). 2Eine Vor-
lage ist nicht erforderlich, soweit 
1.  ausländische Schuldtitel zur Vollstreckung geeignet sind (§§ 40, 41), 
2.  auf der Grundlage des deutsch-britischen Rechtshilfeabkommens vom 20. März 

1928 unmittelbare Zustellungen im Parteibetrieb erfolgen sollen, 
3.  gerichtliche oder außergerichtliche Schriftstücke nach den Art. 20 und 21 der Ver-

ordnung (EU) 2020/1784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2020 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schrift-
stücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von 
Schriftstücken) (ABl. EU Nr. L 405 S. 40; ABl. EU Nr. L 173 S. 133) im Inland 
unmittelbar durch den Gerichtsvollzieher zugestellt werden können und dieser 
das hierbei zu beachtende Verfahren einhält. 

3Der Empfänger hat ein Annahmeverweigerungsrecht von zwei Wochen, sofern das 
zuzustellende Schriftstück nicht in einer Sprache abgefasst oder in eine Sprache über-
setzt ist, die er versteht oder die Amtssprache am Zustellungsort ist. 4Der Empfänger 
ist durch den Gerichtsvollzieher mit dem Formblatt L über sein Annahmeverweige-
rungsrecht zu belehren, sofern das zuzustellende Schriftstück nicht in der Amtsspra-
che oder einer der Amtssprachen am Zustellungsort abgefasst oder in diese übersetzt 
ist. 5Zu diesem Zweck sollte dem Zustellungsantrag erforderlichenfalls das Formblatt 
L in der oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaats und der oder einer der 
Amtssprachen am Zustellungsort beigefügt sein. 6Bei Anzeichen dafür, dass der Emp-
fänger eine Amtssprache eines weiteren Mitgliedstaates versteht, ist das Formblatt 
auch in dieser Sprache beizufügen. 

(2) 1Aufträge zu Zustellungen nach Orten außerhalb des Bereichs deutscher Gerichts-
barkeit legt der Gerichtsvollzieher unerledigt seiner vorgesetzten Dienststelle vor und 
wartet ihre Weisung ab. 2Für Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse gelten die be-
sonderen Bestimmungen nach § 15 Absatz 1 Satz 3. 

§ 11  
Zustellung eines Dokuments an mehrere Beteiligte 

(1) 1Eine Zustellung an mehrere Beteiligte ist bei der Zustellung eines Dokuments als 
Schriftstück (§ 193 ZPO) durch Übergabe einer Ausfertigung oder beglaubigten Ab-
schrift und bei der Zustellung eines Dokuments als elektronisches Dokument (§ 193a 
ZPO) durch Zustellung an jeden einzelnen Beteiligten zu bewirken. 2Dies gilt auch, 
wenn die Zustellungsadressaten in häuslicher Gemeinschaft leben (zum Beispiel Ehe-
gatten, Lebenspartner, Eltern, Kinder).  

(2) 1Bei der Zustellung an den Vertreter mehrerer Beteiligter (zum Beispiel den 
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gesetzlichen Vertreter oder Prozessbevollmächtigten) genügt es, wenn dem Vertreter 
nur eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift eines Schriftstücks übergeben oder 
das elektronische Dokument einmal zugestellt wird. 2Einem bloßen Zustellungsbevoll-
mächtigten mehrerer Beteiligter sind in einer einzigen Zustellung so viele Ausfertigun-
gen oder Abschriften eines Schriftstücks zu übergeben, wie Beteiligte vorhanden sind. 

(3) Ist der Zustellungsadressat der Zustellung zugleich für seine eigene Person und 
als Vertreter beteiligt, so muss die Zustellung an ihn in seiner Eigenschaft als Vertreter 
besonders erfolgen. 

§ 12  
Zustellung mehrerer Dokumente an einen Beteiligten 

(1) Sind einem Beteiligten mehrere Dokumente zuzustellen, die verschiedene Rechts-
angelegenheiten betreffen, so stellt der Gerichtsvollzieher jedes Dokument besonders 
zu. 

(2) Betreffen die Schriftstücke dieselbe Rechtsangelegenheit, so erledigt der Gerichts-
vollzieher den Auftrag durch eine einheitliche Zustellung, wenn die Schriftstücke durch 
äußere Verbindung zusammengehörig gekennzeichnet sind oder wenn der Auftragge-
ber eine gemeinsame Zustellung beantragt hat. 

§ 13  
Vorbereitung der Zustellung 

1Die Zustellung ist mit Sorgfalt vorzubereiten. 2Der Gerichtsvollzieher prüft dabei auch, 
ob Schriftstücke unterschrieben und ordnungsgemäß beglaubigte Abschriften in der 
erforderlichen Zahl vorhanden sind. 3Reicht der Auftraggeber das zuzustellende Do-
kument als elektronisches Dokument ein, prüft der Gerichtsvollzieher, ob das Doku-
ment nach Maßgabe des § 130a ZPO wirksam eingegangen ist. 4Er sorgt dafür, dass 
Mängel auf dem kürzesten Wege abgestellt werden, möglichst sofort bei Entgegen-
nahme des Auftrags. 5Soweit es angängig ist, beseitigt er die Mängel selbst. 

§ 14  
aufgehoben 

§ 15  
Wahl der Zustellungsart 

(1) 1Die Zustellung durch Aufgabe zur Post ist nur in den gesetzlich bestimmten Fällen 
zulässig (zum Beispiel § 829 Absatz 2, § 835 Absatz 3 ZPO). 2Sie darf nur auf aus-
drückliches Verlangen des Auftraggebers vorgenommen werden. 3Satz 2 gilt nicht für 
die Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an einen Schuldner 
im Ausland (§ 829 Absatz 2 Satz 3, § 835 Absatz 3 ZPO); ist der Pfändungsbeschluss 
jedoch in einem anderen Schuldtitel, zum Beispiel in einem Arrestbefehl enthalten, so 
legt der Gerichtsvollzieher den Auftrag nach der Zustellung an den Drittschuldner im 
Inland seiner vorgesetzten Dienststelle vor und wartet ihre Weisung ab. 

(2) 1Der zuständige Gerichtsvollzieher hat die für ihn durchführbaren Zustellungen vor-
zunehmen; Zustellungen nach § 16 Absatz 3 GVO sind fakultativ. 2Zwischen der elekt-
ronischen Zustellung, der persönlichen Zustellung von Schriftstücken und der Zustel-
lung durch die Post (§§ 193 bis 194 ZPO) hat der Gerichtsvollzieher unbeschadet der 
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folgenden Bestimmungen nach pflichtgemäßem Ermessen die Wahl. 3Im Rahmen der 
Ermessensentscheidung berücksichtigt der Gerichtsvollzieher insbesondere die Eilbe-
dürftigkeit der Sache, die Vorgaben des Auftraggebers und die Kosten der Zustellungs-
art. 

(3) 1Die Durchführung der elektronischen Zustellung bedarf keines auf diese Art der 
Ausführung gerichteten Antrags des Auftraggebers. 2Der nach § 16 Absatz 1 GVO zu-
ständige Gerichtsvollzieher hat vor der Abgabe eines Zustellungsauftrags an den nach 
§ 16 Absatz 2 GVO zuständigen Gerichtsvollzieher die Möglichkeit der elektronischen 
Zustellung zu prüfen. 3Die elektronische Zustelladresse darf durch den Gerichtsvoll-
zieher ermittelt werden. 

(4) Lässt der Gerichtsvollzieher eilige Zustellungen durch die Post ausführen, so muss 
er ihre rechtzeitige Erledigung überwachen. 

(5) Von der Zustellung durch die Post sind ausgeschlossen: 
1.  gerichtliche Pfändungsbeschlüsse im Fall des § 840 ZPO, 
2.  Zustellungen von Willenserklärungen, bei denen eine Urkunde vorzulegen ist. 

(6) 1Während eines Insolvenzverfahrens behandelt die Post Sendungen an den 
Schuldner als unzustellbar, wenn das Gericht die Aushändigung der für den Schuldner 
bestimmten Briefe an den Insolvenzverwalter angeordnet hat (§ 99 der Insolvenzord-
nung (InsO)). 2Der Gerichtsvollzieher stellt daher Sendungen an den Schuldner nicht 
durch die Post zu, solange die Postsperre nicht aufgehoben ist. 

B. Zustellung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 

I. Zustellung auf Betreiben der Parteien 

1. Allgemeines 

§ 16  
Empfangnahme von Dokumenten und Beglaubigung der Schriftstücke 

(§§ 192, 193 ZPO) 

(1) 1Beim Empfang der zuzustellenden Schriftstücke vermerkt der Gerichtsvollzieher 
den Zeitpunkt der Übergabe auf den Urschriften, Ausfertigungen und allen Abschriften. 
2Bei unmittelbar erteilten Aufträgen bescheinigt er der Partei auf Verlangen den Zeit-
punkt der Übergabe. 3Fertigt der Gerichtsvollzieher von einem elektronischen Doku-
ment die für die Zustellung als Schriftstück erforderlichen Abschriften als Ausdrucke 
selbst, vermerkt er auf allen Abschriften den Zeitpunkt des Eingangs und den Über-
mittlungsweg oder fügt den Abschriften jeweils einen Ausdruck des technischen Prüf-
dokuments bei. 

(2) 1Soll ein Dokument als Schriftstück zugestellt werden, hat der Rechtsanwalt, der 
eine Partei vertritt, dem Gerichtsvollzieher die zur Ausführung des Zustellungsauftrags 
erforderlichen Abschriften mit zu übergeben, wenn er dem Gerichtsvollzieher das zu-
zustellende Dokument in Papierform übermittelt. 2Dies gilt auch für den Rechtsanwalt, 
der einer Partei im Wege der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beigeordnet ist. 3Ist 
der Partei, der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt ist, kein Rechtsanwalt 
beigeordnet, so hat die mit der Vermittlung der Zustellung beauftragte Geschäftsstelle 
die fehlenden Abschriften herstellen zu lassen. 4Wenn der Rechtsanwalt oder die 
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Geschäftsstelle die erforderlichen Abschriften nicht übergeben hat, fordert der Ge-
richtsvollzieher sie nach. 5Er stellt sie selbst her, 
1.  wenn durch die Nachforderung die rechtzeitige Erledigung gefährdet würde oder 
2.  wenn eine Partei, die nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten ist und der auch 

Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe nicht bewilligt ist, dem Gerichtsvollzieher 
die erforderlichen Abschriften nicht mit übergeben hat. 

6Auch im Übrigen kann der Gerichtsvollzieher die Abschriften selbst herstellen, wenn 
der Partei dadurch nicht wesentlich höhere Kosten entstehen. 7Satz 1 bis 6 gilt ent-
sprechend, wenn der Auftrag von einem Notar oder Rechtsbeistand erteilt wird. 

(3) 1Besteht die Zustellung in der Übergabe einer beglaubigten Abschrift des zuzustel-
lenden Schriftstücks, so achtet der Gerichtsvollzieher darauf, dass ein ordnungsgemä-
ßer Beglaubigungsvermerk vorhanden ist. 2Die Beglaubigung geschieht 
1.  bei allen von der Partei unmittelbar oder durch Vermittlung der Geschäftsstelle 

erteilten Aufträgen durch den zustellenden Gerichtsvollzieher, soweit sie nicht 
schon durch einen Rechtsanwalt erfolgt ist, 

2.  bei den auf Betreiben von Rechtsanwälten oder in Anwaltsprozessen zuzustel-
lenden Schriftstücken durch den betreibenden Anwalt (§§ 191, 169 Absatz 2 
ZPO), soweit nicht etwa der Gerichtsvollzieher die Abschriften selbst hergestellt 
hat. 

3Für die Beglaubigung sind gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Einführungsgesetzes 
zum Rechtsdienstleistungsgesetz (RDGEG) auch Erlaubnisinhaber, die nach § 209 
der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) in eine Rechtsanwaltskammer aufgenom-
men sind (Kammerrechtsbeistände), zuständig. 

(4) 1Bei der Zustellung eines Vollstreckungsbescheids hat der Gerichtsvollzieher die 
für den Antragsgegner bestimmte Ausfertigung zu übergeben. 2Liegt eine solche nicht 
vor, ist eine beglaubigte Abschrift der für den Antragsteller gefertigten Ausfertigung zu 
übergeben. 3In jedem Fall ist darauf zu achten, dass dem Antragsgegner zusammen 
mit der beglaubigten Abschrift der Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids auch die 
dazugehörigen Hinweise des Gerichts ausgehändigt werden. 4Wenn diese Hinweise 
nicht bereits schon auf der für den Antragsgegner bestimmten Ausfertigung enthalten 
sind, händigt der Gerichtsvollzieher dem Antragsgegner ein Blatt mit den Hinweisen 
des Gerichts aus (vergleiche Anlage 5 zur Gerichtsvollzieherordnung (GVO)). 

2. Die Zustellungsarten 

a) Persönliche Zustellung 

§ 17 

1Die persönliche Zustellung führt der Gerichtsvollzieher nach Maßgabe der §§ 191 bis 
193, 194, 195 und §§ 166 bis 172, 174 bis 190 ZPO aus. 2§ 58 Absatz 1 Satz 2 ist zu 
beachten. 

§ 18  
Gesetzlicher Vertreter, rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter 

(1) 1Ist im Schuldtitel oder im Auftrag eine bestimmte Person als gesetzlicher Vertreter 
bezeichnet, stellt der Gerichtsvollzieher an diese Person zu. 2Es besteht keine Prü-
fungspflicht, ob die bezeichnete Person tatsächlich gesetzlicher Vertreter ist. 3Fehlt die 
Angabe des gesetzlichen Vertreters und ergeben sich die gesetzlichen 
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Vertretungsverhältnisse nicht anderweitig, veranlasst der Gerichtsvollzieher den Auf-
traggeber zu einer Ergänzung des Zustellungsauftrags. 

(2) 1Ist der Zustellungsadressat keine natürliche Person (zum Beispiel Behörde, Ge-
meinde, Körperschaft, Stiftung, Verein, eingetragene Genossenschaft, Gesellschaft), 
erfolgt die Zustellung eines Schriftstücks an den Leiter oder gesetzlichen Vertreter. 
2Sind mehrere Leiter oder gesetzliche Vertreter vorhanden, so genügt die Zustellung 
an einen von ihnen. 

(3) 1Die gesetzliche Vertretung richtet sich nach den materiell-rechtlichen Vorschriften. 
2In den Fällen des § 246 Absatz 2 Satz 2, § 249 Absatz 1, § 250 Absatz 3, § 251 Ab-
satz 3, § 253 Absatz 2, § 254 Absatz 2, § 255 Absatz 3, § 256 Absatz 7, § 257 Ab-
satz 2 und des § 275 Absatz 4 des Aktiengesetzes (AktG) sowie des § 51 des Genos-
senschaftsgesetzes (GenG) hat die Zustellung sowohl an den Vorstand als auch an 
den Aufsichtsrat zu erfolgen; das gleiche gilt in den Fällen des § 75 des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) wenn ein Aufsichts-
rat bestellt ist. 

(4) 1Ist im Auftrag eine Person als rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter mit den erfor-
derlichen Angaben bezeichnet, so stellt der Gerichtsvollzieher nach Vorlage der 
schriftlichen Vollmacht an diese Person zu. 2Das gilt auch, wenn anlässlich der Zustel-
lung ein anderer rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter die Vertretung des Adressaten 
anzeigt. 3Die Vollmacht kann als elektronisches Dokument übermittelt werden, wenn 
der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzugefügt und das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen hat. 4Es bedarf 
keiner Ermittlungen darüber, ob ein Dritter bevollmächtigt ist oder ob die ihm vorge-
legte Vollmacht ordnungsgemäß ist. 5Die Zustellung unterbleibt, wenn der Gerichts-
vollzieher Zweifel an der Echtheit und am Umfang der Vollmacht hat. 6Auf der Zustel-
lungsurkunde (§ 24) ist zu vermerken, dass die Vollmachtsurkunde vorgelegen hat. 
7Erfolgt die Zustellung als elektronisches Dokument kann der Gerichtsvollzieher einen 
gesonderten Vermerk erstellen, aus dem er mit automatisierter Eingangsbestätigung 
und zuzustellendem Dokument ein neues, einheitliches elektronisches Dokument her-
stellt. 

§ 19  
Ersatzzustellung 

(1) Kann die Zustellung nicht an den Adressaten oder seinen gesetzlichen oder rechts-
geschäftlich bestellten Vertreter in Person erfolgen, so bewirkt der Gerichtsvollzieher 
die Zustellung nach Maßgabe der §§ 191, 178 bis 181 ZPO und der nachfolgenden 
Bestimmungen. 

(2) 1Bevor der Gerichtsvollzieher die Zustellung an einen Ersatzempfänger, durch Ein-
legung in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung oder durch Niederlegung be-
wirkt, überzeugt er sich davon, dass 
1.  die Wohnung oder die Geschäftsräume, worin die Zustellung vorgenommen oder 

versucht wird, auch die Wohnung oder die Geschäftsräume des Adressaten sind; 
2.  die Gemeinschaftseinrichtung, in der die Zustellung vorgenommen oder versucht 

wird, die Einrichtung ist, in der der Zustellungsadressat wohnt; 
3.  die Personen, mit denen er verhandelt, auch diejenigen sind, für die sie sich aus-

geben, und dass sie zu dem Adressaten in dem angegebenen Verhältnis stehen. 
2Bei Zustellungen an Gewerbetreibende, die ein offenes Geschäft haben oder eine 
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Gaststätte betreiben, hat der Gerichtsvollzieher den Namen zu beachten, der zur Be-
zeichnung des Geschäftsinhabers an der Außenseite oder dem Eingang des Ladens 
oder der Wirtschaft angebracht ist. 3Bei Handelsfirmen hat er sich zu vergewissern, ob 
der Inhaber ein Einzelkaufmann oder eine Gesellschaft ist. 4Ist der Inhaber ein Einzel-
kaufmann, so gibt der Gerichtsvollzieher in der Zustellungsurkunde den bürgerlichen 
Namen (Vor- und Zunamen) des Firmeninhabers an. 

(3) Eine Ersatzzustellung ist unzulässig, wenn der Zustellungsadressat verstorben ist. 

(4) 1Hat der Gerichtsvollzieher den Adressaten an dem Ort, an dem er ihn zuerst auf-
gesucht hat, nicht angetroffen, so kann er statt der Ersatzzustellung auch den Versuch 
wiederholen, dem Adressaten in Person zuzustellen. 2Ob er dies tun will, hängt von 
seinem Ermessen ab; es darf jedoch nicht geschehen, wenn dadurch das Interesse 
des Auftraggebers an rascher Durchführung der Zustellung gefährdet oder die Besor-
gung anderer Geschäfte in nachteiliger Weise verzögert würde. 

§ 20  
Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen sowie  

Gemeinschaftseinrichtungen 

(1) 1Zum Zweck der Zustellung begibt sich der Gerichtsvollzieher – vorbehaltlich von 
Absatz 2 und 3 in der Regel in die Wohnung des Zustellungsadressaten. 2Trifft er den 
Adressaten dort nicht an, kann er die Zustellung in der Wohnung nach Maßgabe des 
§ 178 ZPO bewirken. 

(2) 1Hat der Gerichtsvollzieher an einen Zustellungsadressaten zuzustellen, der einen 
Geschäftsraum unterhält (zum Beispiel Gewerbetreibender, Rechtsanwalt, Notar, 
Kammerrechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 Satz 3), Gerichtsvollzieher, gesetzlicher Vertre-
ter oder Leiter einer Behörde, einer Gemeinde, einer Gesellschaft oder eines Vereins), 
so begibt sich der Gerichtsvollzieher in der Regel in die Geschäftsräume. 2Geschäfts-
raum ist regelmäßig der Raum, in dem der Kunden- oder Publikumsverkehr des Ad-
ressaten stattfindet und zu dem der Gerichtsvollzieher Zutritt hat. 3Trifft er den Adres-
saten dort nicht an, so kann er die Zustellung in den Geschäftsräumen an eine anwe-
sende, bei dem Adressaten beschäftigte Person bewirken. 4Beschäftigte Personen 
können insbesondere ein Gewerbegehilfe, ein Gehilfe oder eine Büro- oder Schreib-
kraft eines Rechtsanwalts, Kammerrechtsbeistands, Notars oder Gerichtsvollziehers 
oder ein Beamter oder Bediensteter sein. 5Aus dem Umstand, dass der Geschäftsin-
haber dieser Person das Geschäftslokal überlässt, kann der Gerichtsvollzieher schlie-
ßen, dass der Geschäftsinhaber ihr auch das für Zustellungen notwendige Vertrauen 
entgegenbringt. 6Liegen die Geschäftsräume des Adressaten innerhalb seiner Woh-
nung, so kann die Ersatzzustellung sowohl an eine dort beschäftigte Person als auch 
an eine der in § 178 ZPO bezeichneten Personen erfolgen. 

(3) Wohnt der Zustellungsadressat in einer Gemeinschaftseinrichtung (zum Beispiel 
einem Altenheim, Lehrlingsheim, Arbeiterwohnheim, Schwesternheim, einer Kaserne, 
einer Unterkunft für Asylbewerber oder einer ähnlichen Einrichtung) und trifft der Ge-
richtsvollzieher ihn dort nicht an, kann der Gerichtsvollzieher die Zustellung auch an 
den Leiter der Gemeinschaftseinrichtung oder einen dazu ermächtigten Vertreter be-
wirken. 

(4) 1Dem Nichtantreffen des Zustellungsadressaten in der Wohnung, dem Geschäfts-
raum oder der Gemeinschaftseinrichtung steht es gleich, wenn der Adressat zwar 



413 
 

anwesend, jedoch wegen Erkrankung, unabwendbarer Dienstgeschäfte oder ver-
gleichbaren Gründen an der Entgegennahme verhindert ist. 2Dasselbe gilt, wenn bei 
der Zustellung an Anstaltsinsassen, insbesondere an Pflegebefohlene, im Einzelfall 
eine Anordnung der Anstaltsleitung einer Zustellung an die verwahrte Person selbst 
entgegensteht. 

(5) Der Grund, der eine Zustellung an einen Ersatzempfänger nach Absatz 1 bis 4 
rechtfertigt, ist in der Zustellungsurkunde (§ 24) zu vermerken. 

§ 21  
Ersatzzustellung  

durch Einlegen in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung  
(§§ 191, 180 ZPO) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher hat sich bei der Ersatzzustellung durch Einlegen in den 
Briefkasten davon zu überzeugen, dass dieser in einem ordnungsgemäßen Zustand 
ist. 2Ein ordnungsgemäßer Zustand liegt insbesondere nicht vor, wenn Anzeichen be-
stehen, dass dieser nicht regelmäßig geleert wird. 3In diesem Fall ist das Schriftstück 
durch Niederlegung zuzustellen. 

(2) Ein Postfach ist eine ähnliche Vorrichtung im Sinne von § 180 Satz 1 ZPO, wenn 
eine Wohnanschrift der Person, der zugestellt werden soll, unbekannt oder nicht vor-
handen ist. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher vermerkt auf der Zustellungsurkunde (§ 24) den Grund, aus 
dem die Sendung in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung einzulegen war, 
sowie den Zeitpunkt. 2Eine Ersatzzustellung durch Einlegen in den Briefkasten einer 
Gemeinschaftseinrichtung ist unzulässig. 

§ 22  
Besondere Vorschriften über die Ersatzzustellung 

1Bei jeder Zustellung, die durch Übergabe an einen Ersatzempfänger, durch Niederle-
gung oder durch Einlegen in den Briefkasten oder eine ähnliche Vorrichtung geschieht, 
verschließt der Gerichtsvollzieher das zu übergebende Schriftstück in einem Um-
schlag, nachdem er auf dem Umschlag das Datum, die Dienstregisternummer und ge-
gebenenfalls die Uhrzeit der Zustellung vermerkt hat und den Vermerk unterschrieben 
hat. 2Das Schriftstück ist so zu verschließen, dass es ohne Öffnung nicht eingesehen 
werden kann. 3Die Außenseite des Briefumschlags ist mit dem Namen und der Amts-
bezeichnung des Gerichtsvollziehers sowie mit dem Namen des Zustellungsadressa-
ten zu versehen. 4Dies gilt nicht, wenn die Ersatzzustellung mit der Aufforderung zur 
Abgabe der Erklärung nach § 840 Absatz 1 ZPO verbunden und der Ersatzempfänger 
zur Abgabe der Erklärung bereit ist und seine Befugnis versichert oder sich an die 
Zustellung sofort eine Vollstreckungshandlung anschließt. 5Der Gerichtsvollzieher 
weist den Ersatzempfänger darauf hin, dass er verpflichtet ist, die Schriftstücke dem 
Zustellungsadressaten alsbald auszuhändigen. 

§ 23  
Zustellung durch Niederlegung  

(§ 181 ZPO) 

(1) 1Das zu übergebende Schriftstück ist auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts 
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niederzulegen, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt. 2Ist bei dem Amtsgericht 
ein Eildienst für Entscheidungen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten einge-
richtet, kann die Niederlegung und Abholung des Schriftstücks auch bei diesem erfol-
gen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher teilt dem Adressaten die Niederlegung schriftlich mit. 2Die 
Mitteilung erfolgt auf dem Vordruck nach Anlage 4 der Zustellungsvordruckverordnung 
(ZustVV) unter der Anschrift des Zustellungsadressaten durch Abgabe in der bei ge-
wöhnlichen Briefen üblichen Weise, zum Beispiel durch Einwerfen in den Briefkasten 
oder in den Briefeinwurf an der Wohnungstür oder der Tür des Geschäftsraumes. 3Ist 
die Abgabe der Mitteilung ausnahmsweise auf diese Weise nicht durchführbar, so hef-
tet der Gerichtsvollzieher die Mitteilung an die Tür der Wohnung, des Geschäftsraums 
oder der Gemeinschaftseinrichtung an. 4Dabei hat der Gerichtsvollzieher zu prüfen, ob 
die Anheftung der Mitteilung an die Zimmertür in einer Gemeinschaftseinrichtung, ins-
besondere bei Einrichtungen wie Unterkünften für Asylbewerber, im Hinblick auf die 
Sicherheit des Zugangs der Mitteilung tunlich ist. 5In der Mitteilung ist anzugeben, wo 
das Schriftstück niedergelegt ist, ferner ist zu vermerken, dass das Schriftstück mit der 
Abgabe dieser schriftlichen Mitteilung als zugestellt gilt. 6Auf der Zustellungsurkunde 
(§ 24) ist zu vermerken, wie die Mitteilung über die Niederlegung abgegeben wurde. 

§ 24  
Zustellungsnachweis 

(§§ 193, 182, § 193a Absatz 2 ZPO) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher nimmt über jede von ihm bewirkte Zustellung eines Schrift-
stücks am Zustellungsort eine Urkunde auf, die den Bestimmungen des § 193 Ab-
satz 2 und § 182 ZPO entsprechen muss. 2Als Nachweis der Zustellung eines elektro-
nischen Dokuments dient die automatisierte Eingangsbestätigung (§ 193a Absatz 2 
Satz 1 ZPO). 

(2) 1Hat der Auftraggeber die genaue Angabe der Zeit der Zustellung verlangt oder 
erscheint diese Angabe nach dem Ermessen des Gerichtsvollziehers im Einzelfall von 
Bedeutung, so ist die Zeit in der Zustellungsurkunde auch nach Stunden und Minuten 
zu bezeichnen. 2Dies gilt zum Beispiel bei der Zustellung eines Pfändungsbeschlusses 
an den Drittschuldner, bei der Benachrichtigung des Drittschuldners nach § 845 ZPO 
sowie dann, wenn durch die Zustellung eine nach Stunden berechnete Frist in Lauf 
gesetzt wird. 

(3) 1Die Zustellungsurkunde ist auf die Urschrift des zuzustellenden Schriftstücks oder 
auf einen damit zu verbindenden Vordruck nach Anlage 1 der Zustellungsvordruckver-
ordnung zu setzen. 2Auf der Zustellungsurkunde vermerkt der Gerichtsvollzieher die 
Person, in deren Auftrag er zugestellt hat. 3Hat der Auftraggeber dem Gerichtsvollzie-
her das zuzustellende Dokument elektronisch auf einem sicheren Übermittlungsweg 
übermittelt, verbindet der Gerichtsvollzieher die automatisierte Eingangsbestätigung 
mit dem zuzustellenden elektronischen Dokument und übermittelt diese anschließend 
dem Auftraggeber. 4Hierzu kann der Gerichtsvollzieher aus automatisierter Eingangs-
bestätigung und zuzustellendem Dokument ein neues, einheitliches elektronisches 
Dokument herstellen. 

(4) 1Eine durch den Gerichtsvollzieher beglaubigte Abschrift der Zustellungsurkunde 
ist auf das bei der Zustellung zu übergebende Schriftstück oder auf einen mit ihm zu 
verbindenden Bogen zu setzen. 2Die Übergabe einer Abschrift der Zustellungsurkunde 
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kann dadurch ersetzt werden, dass der Gerichtsvollzieher den Tag der Zustellung auf 
dem zu übergebenden Schriftstück vermerkt. 3Jedoch soll der Gerichtsvollzieher von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, wenn der Zustellungsadressat ein anzu-
erkennendes Interesse daran hat, die Wirksamkeit der Zustellung anhand einer Zu-
stellungsurkunde nachzuprüfen 

(5) 1Ist die Zustellungsurkunde auf einem Vordruck oder die für den Empfänger be-
glaubigte Abschrift auf einem besonderen Bogen geschrieben, so ist besonders darauf 
zu achten, dass die herzustellende Verbindung mit dem Schriftstück haltbar ist. 2Auf 
der Urkunde ist in diesem Fall auch die Geschäftsnummer anzugeben, die das zuzu-
stellende Schriftstück trägt. 

(6) 1Die Zustellungsurkunde ist der Partei, für welche die Zustellung erfolgt, unverzüg-
lich zu übergeben oder zu übersenden. 2War der Auftrag von mehreren Personen er-
teilt, so übermittelt der Gerichtsvollzieher beim Fehlen einer besonderen Anweisung 
die Urkunde an eine von ihnen, die er nach seinem Ermessen auswählt. 3Hatte die 
Geschäftsstelle den Auftrag vermittelt, so übermittelt der Gerichtsvollzieher die Zustel-
lungsurkunde unmittelbar dem Auftraggeber, der die Vermittlung der Geschäftsstelle 
in Anspruch genommen hatte. 

b) Zustellung durch die Post 

§ 25  
Zustellungsauftrag  

(§§ 194, 191, 176 Absatz 1 ZPO) 

1Stellt der Gerichtsvollzieher durch die Post zu, so übergibt er der Post die Ausferti-
gung oder beglaubigte Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks verschlossen in dem 
Umschlagvordruck nach Anlage 2 der ZustVV mit dem Auftrag, einen Postbedienste-
ten des Bestimmungsorts mit der Zustellung zu beauftragen. 2Die Zustellung durch 
den Postbediensteten erfolgt sodann nach §§ 177 bis 182 ZPO. 3Im Übrigen beachtet 
der Gerichtsvollzieher die Bestimmungen der ZustVV und die jeweils geltenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Post. 

§ 26  
Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher gibt auf dem Umschlagvordruck nach Anlage 2 der ZustVV 
an: 
1. seinen eigenen Namen nebst Amtssitz und Amtseigenschaft, 
2. die Geschäftsnummer, die der Vorgang bei ihm hat, 
3. die Anschrift des Zustellungsadressaten. 
2Hierbei achtet er darauf, dass Zustellungsadressat und Bestimmungsort genau be-
zeichnet sind. 3Insbesondere sorgt er bei häufig vorkommenden Familiennamen und 
gleich oder ähnlich lautenden Ortsnamen für eine hinreichend bestimmte Bezeich-
nung. 4Bei der Zustellung an Personenmehrheiten (§ 18 Absatz 2 und 3) gibt der Ge-
richtsvollzieher die Anschrift der Behörde, Gemeinde und so weiter an und fügt den 
Zusatz „zu Händen des Leiters (Vorstandes und so weiter)“ bei. 

(2) 1Auf dem Umschlagvordruck nach Absatz 1 Satz 1 hat der Gerichtsvollzieher auch 
anzugeben, wenn 
1. die Zustellung mit Angabe der Uhrzeit erfolgen soll, 
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2. die Ersatzzustellung an eine Person oder durch Einlegen in den Briefkasten 
ausgeschlossen ist, 

3. die Ersatzzustellung an eine bestimmte Person aufgrund des § 178 Absatz 2 
ZPO unzulässig ist, 

4.  die Niederlegung des zuzustellenden Schriftstücks gemäß § 181 ZPO ausge-
schlossen werden soll, 

5.  eine Weitersendung des Zustellungsauftrags innerhalb des Amtsgerichtsbe-
zirks, des Landgerichtsbezirks oder des Inlands von dem Auftraggeber ge-
wünscht ist. 

2Im Fall von Satz 1 Nummer 5 soll der Gerichtsvollzieher ein Postunternehmen aus-
wählen, das die Zustellung in dem gewünschten Bereich ausführen kann. 

II. Zustellung von Anwalt zu Anwalt 

§ 27  
Zustellung von Anwalt zu Anwalt 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher kann beauftragt werden, die Zustellung des Schriftstücks 
eines Rechtsanwalts oder Kammerrechtsbeistands (§ 16 Absatz 3 Satz 3) an den Ge-
genanwalt oder an dessen allgemeinen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 
nach § 195 ZPO zu vermitteln. 2Ein solcher Auftrag liegt in der Bestimmung, dass die 
Zustellung „von Anwalt zu Anwalt“ erfolgen solle. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher holt in diesem Fall lediglich ein mit Datum und Unterschrift 
zu versehendes Empfangsbekenntnis des Zustellungsadressaten ein und übermittelt 
es dem Auftraggeber. 2Der zustellende Anwalt hat dem anderen Anwalt auf Verlangen 
eine Bescheinigung über die Zustellung zu erteilen. 3Diese Bescheinigung hat der Ge-
richtsvollzieher dem anderen Anwalt, wenn er sie verlangt, Zug um Zug gegen Aus-
händigung des Empfangsbekenntnisses zu übergeben. 4Der Gerichtsvollzieher soll 
daher Aufträge zu derartigen Zustellungen in der Regel nur übernehmen, wenn ihm 
zugleich von dem zustellenden Anwalt eine Bescheinigung über die Zustellung – in der 
das Datum zur Ausfüllung durch den Gerichtsvollzieher offen gelassen sein kann – 
ausgehändigt wird. 5Eine Beurkundung des Vorgangs durch den Gerichtsvollzieher 
findet nicht statt. 6Eine Ersatzzustellung oder eine Niederlegung ist ausgeschlossen. 

(3) 1Das schriftliche Empfangsbekenntnis kann auf die Urschrift des zuzustellenden 
Schriftstücks, die Bescheinigung auf die zu übergebende Abschrift gesetzt werden. 
2Werden die Bescheinigungen besonders ausgestellt, so müssen sie das zugestellte 
Schriftstück genau bezeichnen. 

(4) Wird die Ausstellung des Empfangsbekenntnisses verweigert oder ist es wegen 
Abwesenheit des Gegenanwalts oder aus einem sonstigen Grund nicht zu erlangen, 
so nimmt der Gerichtsvollzieher die Zustellung unter Aufnahme der gewöhnlichen Zu-
stellungsurkunde nach den allgemeinen Vorschriften vor, soweit nicht der Auftragge-
ber für diesen Fall etwas anderes bestimmt hat. 
  



417 
 

C. Besondere Zustellungen 

§ 28  
Zustellungen in Straf- und Bußgeldsachen  

(§ 38 StPO) 

(1) 1Soweit die an einem Strafverfahren oder einem Bußgeldverfahren Beteiligten nach 
den gesetzlichen Vorschriften befugt sind, Zeugen und Sachverständige unmittelbar 
zu laden, erfolgt dies durch Zustellung einer von dem Auftraggeber unterschriebenen 
Ladungsschrift. 2Die Vorschriften über Zustellung auf Betreiben der Parteien in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten sind entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Der unmittelbar geladene Zeuge oder Sachverständige ist nur zum Erscheinen 
verpflichtet, wenn ihm bei der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten 
und Versäumnis bar dargeboten oder wenn ihm nachgewiesen wird, dass die Entschä-
digung bei der zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) hinterlegt ist 
(§ 220 Absatz 2 der Strafprozessordnung (StPO)). 2Der Gerichtsvollzieher hat daher 
auf Verlangen des Auftraggebers 
1.  der geladenen Person die Entschädigung bei der Zustellung gegen Quittung zu 

übergeben, wenn ihm der Auftraggeber den Betrag in bar ausgehändigt hat, 
oder 

2.  die Bescheinigung der zuständigen Stelle (zum Beispiel Kasse oder Zahlstelle) 
über die Hinterlegung mit zuzustellen, wenn der Auftraggeber den Betrag hin-
terlegt hat. 

3Der Gerichtsvollzieher übermittelt dem Auftraggeber mit der Zustellungsurkunde die 
Quittung des Empfängers. 4Hat der Empfänger die Entschädigung zurückgewiesen, 
so gibt der Gerichtsvollzieher dem Auftraggeber den Betrag mit der Zustellungsur-
kunde wieder zurück. 

(3) Auf der Zustellungsurkunde oder einem Nachtrag zu ihr muss der Gerichtsvollzie-
her ersichtlich machen: 
1.  das Anbieten der Entschädigung, 
2.  ihre Auszahlung oder Zurückweisung; im Fall der Zurückweisung ist der Grund 

zu vermerken, den der Empfänger hierfür angegeben hat, 
3.  die Mitzustellung der Bescheinigung der zuständigen Stelle (zum Beispiel 

Kasse oder Zahlstelle), wenn der Auftraggeber den Betrag hinterlegt hat. 

(4) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Zustellung auch dann aus, wenn ihm der Auftrag-
geber die Entschädigung weder zur Auszahlung übergeben noch sie hinterlegt hat. 2In 
diesem Fall darf aber die Ladung keinen Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Aus-
bleibens enthalten. 3Dieser Sachverhalt ist in der Zustellungsurkunde ersichtlich zu 
machen; bei einer Zustellung durch die Post geschieht dies neben dem Vermerk, der 
auf das zu übergebende Schriftstück gesetzt wird. 

§ 29  
Zustellung von Willenserklärungen  

(§ 132 Absatz 1 BGB) 

(1) Der Gerichtsvollzieher ist zuständig, auch außerhalb einer anhängigen Rechtsan-
gelegenheit die Zustellung von schriftlichen Willenserklärungen jeder Art zu bewirken, 
die ihm von einem Beteiligten aufgetragen wird. 
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(2) Die Zustellung von Dokumenten mit unsittlichem, offensichtlich rechtsmissbräuch-
lichem, beleidigendem oder sonst strafbarem Inhalt sowie die Zustellung von ver-
schlossenen Sendungen im Parteiauftrag lehnt der Gerichtsvollzieher ab. 

(3) 1Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. 2Die Best-
immungen über die Zustellung auf Betreiben der Parteien in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten finden entsprechende Anwendung. 

(4) 1Ist bei der Zustellung einer schriftlichen Willenserklärung dem Adressaten zugleich 
eine Urkunde vorzulegen (vergleiche zum Beispiel §§ 111, 174, 410, 1160, 1858 Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)), so bewirkt der Gerichtsvollzieher auf 
Verlangen des Auftraggebers auch die Vorlegung. 2Die Zustellung durch die Post oder 
auf elektronischem Weg ist in diesem Fall ausgeschlossen. 3Trifft der Gerichtsvollzie-
her den Adressaten nicht an, so legt er die Urkunde der Person vor, an die er ersatz-
weise zustellt. 4In der Zustellungsurkunde ist anzugeben, welcher Person die Urkunde 
vorgelegt worden ist. 5Ist die Vorlegung unterblieben, so sind die Gründe hierfür in der 
Zustellungsurkunde zu vermerken; außerdem ist ausdrücklich zu beurkunden, ob der 
Gerichtsvollzieher zur Vorlegung imstande und bereit gewesen ist. 6Die vorzulegende 
Urkunde wird nur zugestellt, wenn der Auftraggeber dies ausdrücklich verlangt. 

Zweiter Abschnitt  
Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der ZPO 

A. Allgemeine Vorschriften 

I. Zuständigkeit 

§ 30  
Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Zwangsvollstreckung durch, soweit sie nicht den 
Gerichten zugewiesen ist. 2Zum Aufgabenbereich des Gerichtsvollziehers gehören: 
1.  die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in bewegliche körperliche 

Sachen einschließlich der Wertpapiere und der noch nicht vom Boden getrenn-
ten Früchte (§§ 802a, 803 bis 827 ZPO); 

2.  die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die durch 
Indossament übertragen werden können, durch Wegnahme dieser Papiere 
(§ 831 ZPO); 

3.  die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von beweglichen Sa-
chen sowie zur Erwirkung der Herausgabe, Überlassung und Räumung von un-
beweglichen Sachen und eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken 
(§§ 883 bis 885 ZPO); 

4.  die Zwangsvollstreckung zur Beseitigung des Widerstandes des Schuldners ge-
gen Handlungen, die er nach den §§ 887 und 890 ZPO zu dulden hat (§ 892 
ZPO); oder zur Beseitigung von Zuwiderhandlungen des Schuldners gegen 
eine Unterlassungsverpflichtung aus einer Anordnung nach § 1 GewSchG (§ 96 
FamFG); 

5.  die Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft und Haft 
(§§ 802c bis 802j ZPO); 

6.  die Vollziehung von Arrestbefehlen und einstweiligen Verfügungen in dem Um-
fang, in dem die Zwangsvollstreckung dem Gerichtsvollzieher zusteht (§§ 916 
bis 945 ZPO); 
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7.  die gütliche Erledigung durch Zahlungsvereinbarung (§ 802b ZPO); 
8.  die auf Antrag (§ 755 ZPO) oder von Amts wegen (§ 882c Absatz 3 ZPO) durch-

zuführenden Aufenthaltsermittlungen sowie die Einholung von Drittstellenaus-
künften (§ 802l ZPO); 

9.  die Erwirkung der Auskunft nach § 836 Absatz 3, § 883 Absatz 2 ZPO oder § 94 
FamFG durch Abnahme der eidesstattlichen Versicherung und Haft; 

10.  die Anordnung der Eintragung des Schuldners in das Schuldnerverzeichnis ge-
mäß § 882c ZPO in Verbindung mit der Schuldnerverzeichnisführungsverord-
nung (SchuFV). 

(2) Außerdem hat der Gerichtsvollzieher mitzuwirken: 
1.  bei der Zwangsvollstreckung in Forderungen (siehe §§ 121 bis 126); 
2.  in bestimmten Einzelfällen bei der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 

Vermögen (vergleiche zum Beispiel §§ 57b, 65, 93, 94 Absatz 2, § 150 Ab-
satz 2, §§ 165, 171, 171c Absatz 2 und 3 sowie § 171h des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG); 

3.  soweit weitere gesetzliche Vorschriften dies vorschreiben (vergleiche zum Bei-
spiel § 372a Absatz 2, § 380 Absatz 2, § 390 Absatz 2 ZPO, § 25 Absatz 4 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG), § 98 Absatz 2, § 153 Absatz 2 Satz 2 InsO, 
§ 284 Absatz 8, § 315 Absatz 2 Satz 4 der Abgabenordnung (AO)). 

II. Der Auftrag und seine Behandlung 

§ 31  
Auftrag zur Zwangsvollstreckung  

(§§ 753 bis 758 ZPO) 

(1) 1Der Auftrag zur Zwangsvollstreckung wird dem Gerichtsvollzieher unmittelbar vom 
Gläubiger oder seinem Vertreter oder Bevollmächtigten erteilt. 2Der Auftraggeber darf 
die Vermittlung der Geschäftsstelle in Anspruch nehmen. 3Der durch Vermittlung der 
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher wird unmittelbar für den Gläubiger tätig; 
er hat insbesondere auch die beigetriebenen Gelder und sonstigen Gegenstände dem 
Gläubiger unmittelbar abzuliefern. 4Ist eine einstweilige Anordnung nach dem Gewalt-
schutzgesetz ohne mündliche Erörterung erlassen, so gilt der Antrag auf Erlass der 
einstweiligen Anordnung zugleich als Auftrag zur Vollstreckung (§ 214 Absatz 2 Satz 3 
FamFG).  

(2) Weisungen des Gläubigers hat der Gerichtsvollzieher insoweit zu berücksichtigen, 
als sie mit den Gesetzen oder der Geschäftsanweisung nicht in Widerspruch stehen. 

(3) 1Der Prozessbevollmächtigte des Gläubigers ist auf Grund seiner Prozessvoll-
macht befugt, den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung zu beauftragen und 
den Gläubiger im Zwangsvollstreckungsverfahren zu vertreten. 2Der Gerichtsvollzieher 
hat den Mangel der Vollmacht oder der Versicherung der ordnungsgemäßen Bevoll-
mächtigung gemäß § 753a ZPO grundsätzlich von Amts wegen zu berücksichtigen. 
3Ist Auftraggeber jedoch ein Rechtsanwalt oder Kammerrechtsbeistand (§ 16 Absatz 3 
Satz 3), hat er dessen Vollmacht nur auf ausdrückliche Rüge zu überprüfen. 4Zum 
Nachweis der Vollmacht genügt die Bezeichnung als Prozessbevollmächtigter im 
Schuldtitel. 5Jedoch ermächtigt die bloße Prozessvollmacht den Bevollmächtigten 
nicht, die beigetriebenen Gelder oder sonstigen Gegenstände in Empfang zu nehmen; 
eine Ausnahme besteht nur für die vom Gegner zu erstattenden Prozesskosten (§ 81 
ZPO). 6Der Gerichtsvollzieher darf daher die beigetriebenen Gelder oder sonstigen 
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Gegenstände nur dann an den Prozessbevollmächtigten abliefern, wenn dieser von 
dem Gläubiger zum Empfang besonders ermächtigt ist. 7Die besondere Ermächtigung 
kann sich aus dem Inhalt der Vollmachtsurkunde ergeben. 8Bei Bevollmächtigten nach 
§ 79 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 3 und 4 ZPO genügt es, wenn sie ihre ordnungs-
gemäße Bevollmächtigung zum Geldempfang versichern. 9Der Gläubiger kann die Er-
mächtigung auch dem Gerichtsvollzieher gegenüber mündlich erklären. 

(4) 1Aufgrund eines entsprechenden Auftrags hat der nach § 17 GVO zuständige Ge-
richtsvollzieher den Aufenthalt des Schuldners nach Maßgabe des § 755 ZPO zu er-
mitteln. 2Der Gläubiger kann dem Gerichtsvollzieher zum Nachweis, dass der Aufent-
haltsort des Schuldners nicht zu ermitteln ist (§ 755 Absatz 2 Satz 1 ZPO), eine ent-
sprechende Auskunft der Meldebehörde vorlegen, die der Gläubiger selbst bei dieser 
eingeholt hat. 3Die Negativauskunft sollte in der Regel bei der Auftragserteilung nach 
§ 755 Absatz 2 Satz 1 ZPO nicht älter als ein Monat sein. 

(5) 1Die vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels muss dem Gerichtsvollzieher 
übergeben werden. 2Der schriftliche oder mündliche Auftrag zur Zwangsvollstreckung 
in Verbindung mit der Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung ermächtigt und ver-
pflichtet den Gerichtsvollzieher – ohne dass es einer weiteren Erklärung des Auftrag-
gebers bedarf –, die Zahlung oder die sonstigen Leistungen in Empfang zu nehmen, 
darüber wirksam zu quittieren und dem Schuldner die vollstreckbare Ausfertigung aus-
zuliefern, wenn er seine Verbindlichkeit vollständig erfüllt hat. 3Der Besitz der voll-
streckbaren Ausfertigung ist demnach für den Gerichtsvollzieher dem Schuldner und 
Dritten gegenüber der unerlässliche, aber auch ausreichende Ausweis zur Zwangs-
vollstreckung und zu allen für ihre Ausführung erforderlichen Handlungen. 4Der Ge-
richtsvollzieher trägt deshalb bei Vollstreckungshandlungen die vollstreckbare Ausfer-
tigung stets bei sich und zeigt sie auf Verlangen vor (§ 754 ZPO).  

(6) In den Fällen des § 754a ZPO bedarf es der Übergabe einer Ausfertigung des 
Schuldtitels nicht, soweit der Gerichtsvollzieher die Ausfertigung nicht gemäß § 754a 
Absatz 2 ZPO nachgefordert hat. 

(7) Hat der Schuldner nur gegen Aushändigung einer Urkunde zu leisten, zum Beispiel 
eines Wechsels, einer Anweisung oder eines Orderpapiers, so muss sich der Gerichts-
vollzieher vor Beginn der Zwangsvollstreckung auch diese Urkunde aushändigen las-
sen. 

(8) 1Bei der Zwangsvollstreckung aus einer Urteilsausfertigung, auf die ein Kostenfest-
setzungsbeschluss gesetzt ist (§§ 105, 795a ZPO), hat der Gläubiger zu bestimmen, 
ob aus beiden oder nur aus einem der beiden Schuldtitel vollstreckt werden soll. 2Hat 
der Gläubiger keine Bestimmung getroffen, so vollstreckt der Gerichtsvollzieher aus 
beiden Schuldtiteln. 

(9) 1Verlangen der Gläubiger oder sein mit Vollmacht versehener Vertreter ihre Zuzie-
hung zur Zwangsvollstreckung, so benachrichtigt der Gerichtsvollzieher sie rechtzeitig 
von dem Zeitpunkt der Vollstreckung. 2In ihrer Abwesenheit darf der Gerichtsvollzieher 
erst nach Ablauf der festgesetzten Zeit mit der Zwangsvollstreckung beginnen, es sei 
denn, dass gleichzeitig für einen anderen Gläubiger gegen den Schuldner vollstreckt 
werden soll. 3Der Gläubiger oder sein Vertreter sind in der Benachrichtigung hierauf 
hinzuweisen. 4Leistet der Schuldner gegen die Zuziehung des Gläubigers Widerstand 
oder verwehrt der Schuldner dem Gläubiger den Zutritt zur Wohnung, so gelten die 
§§ 61 und 62 entsprechend. 5Ein selbständiges Eingreifen des Gläubigers oder seines 
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Bevollmächtigten in den Gang der Vollstreckungshandlung, zum Beispiel das Durch-
suchen von Behältnissen, darf der Gerichtsvollzieher nicht dulden. 

(10) 1Der Gerichtsvollzieher kann die zuständige Polizeidienststelle um Auskunft da-
hingehend, ob nach polizeilicher Einschätzung eine Gefahr für Leib und Leben des 
Gerichtsvollziehers oder einer weiteren an der Vollstreckung beteiligten Person be-
steht, sowie Unterstützung bei einer durchzuführenden Vollstreckungshandlung ersu-
chen (§ 757a ZPO). 2Der notwendige Inhalt eines Auskunftsersuchens ist in § 757a 
Absatz 2 ZPO geregelt. 3Ein Unterstützungsersuchen kann darüber hinaus entweder 
sogleich mit einem Auskunftsersuchen verbunden werden (§ 757a Absatz 3 Satz 2 
ZPO), erst nach einer polizeilichen Auskunft (§ 757a Absatz 3 Satz 1 ZPO) oder unter 
besonderen Voraussetzungen auch isoliert von einem Auskunftsersuchen (§ 757a Ab-
satz 4 Satz 1 ZPO) gestellt werden. 4Der notwendige Inhalt eines isoliert gestellten 
Unterstützungsersuchens ist in § 757a Absatz 4 Satz 2 ZPO normiert. 5Nach Erledi-
gung des Vollstreckungsauftrages hat der Gerichtsvollzieher die betroffenen Personen 
unverzüglich über das oder die vorangegangenen Ersuchen zu informieren (§ 757a 
Absatz 5 Satz 1 ZPO). 

§ 32  
Aufträge zur Vollstreckung gegen vermögenslose Schuldner 

(1) 1Wurde der Gerichtsvollzieher mit einer Pfändung beauftragt (§ 803 ZPO) und hat 
er begründeten Anhalt dafür, dass die Zwangsvollstreckung fruchtlos verlaufen werde, 
so sendet er dem Gläubiger unverzüglich den Schuldtitel mit einer entsprechenden 
Bescheinigung zurück, wenn der Gläubiger nicht zugleich weitere Aufträge erteilt hat. 
2Dabei teilt er dem Gläubiger mit, dass er den Auftrag zur Vermeidung unnötiger Kos-
ten als zurückgenommen betrachtet. 3Der Zeitpunkt der Wirksamkeit der Rücknahme 
bestimmt sich nach § 3 Absatz 4 Satz 4 des Gerichtsvollzieherkostengesetzes 
(GvKostG). 4Die Erwartung, dass die Vollstreckung fruchtlos verlaufen werde, kann 
insbesondere begründet sein, wenn ein Pfändungsversuch gegen den Schuldner in 
den letzten drei Monaten fruchtlos verlaufen ist oder der Schuldner in den letzten drei 
Monaten die Vermögensauskunft abgegeben hat und sich daraus keine Anhaltspunkte 
ergeben, dass er über pfändbare Gegenstände verfügt. 5War der Gerichtsvollzieher 
auch beauftragt, dem Schuldner den Schuldtitel zuzustellen, so führt er diesen Auftrag 
aus. 

(2) Die Bestimmungen nach Absatz 1 gelten nicht, wenn der Wunsch des Gläubigers 
auf Ausführung des Auftrags aus der Sachlage hervorgeht (zum Beispiel der Pfän-
dungsauftrag zum Zwecke des Neubeginns der Verjährung erteilt ist) oder wenn das 
Gläubigerinteresse an der Ermittlung von Drittschuldnern ersichtlich oder zu unterstel-
len ist. 

§ 33  
Zeit der Zwangsvollstreckung  

(§ 758a Absatz 4 ZPO) 

(1) 1An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen sowie zur Nachtzeit darf der Gerichts-
vollzieher außerhalb von Wohnungen (§ 61 Absatz 1 Satz 2) Zwangsvollstreckungs-
handlungen vornehmen, wenn dies weder für den Schuldner noch für die Mitgewahr-
samsinhaber eine unbillige Härte darstellt und wenn der zu erwartende Erfolg in kei-
nem Missverhältnis zu dem Eingriff steht. 2Zuvor soll der Gerichtsvollzieher in der Re-
gel wenigstens einmal zur Tageszeit an einem gewöhnlichen Wochentag die 
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Vollstreckung vergeblich versucht haben. 

(2) 1In Wohnungen darf der Gerichtsvollzieher an Sonntagen und allgemeinen Feier-
tagen sowie zur Nachtzeit nur aufgrund einer besonderen richterlichen Anordnung voll-
strecken. 2Dies gilt auch dann, wenn die Vollstreckungshandlung auf die Räumung 
oder Herausgabe von räumen oder auf die Vollstreckung eines Haftbefehls nach 
§ 802g ZPO gerichtet ist. 3Die Anordnung erteilt der Richter bei dem Amtsgericht, in 
dessen Bezirk die Vollstreckungshandlung vorgenommen werden soll. 4Es ist Sache 
des Gläubigers, die Anordnung zu erwirken. 5Die Anordnung ist bei der Zwangsvoll-
streckung vorzuzeigen, dies ist im Protokoll über die Zwangsvollstreckungshandlung 
zu vermerken. 6Die erteilte Anordnung gilt, soweit aus Ihrem Inhalt nichts anderes her-
vorgeht, nur für die einmalige Durchführung der Zwangsvollstreckung. 7Sie umfasst 
die Erlaubnis zur Durchsuchung der Wohnung, falls die Vollstreckungshandlung eine 
solche erfordert. 8Es besteht keine gesetzliche Bestimmung, die es dem Gerichtsvoll-
zieher ausdrücklich gestattet, eine zur Tageszeit in einer Wohnung begonnene Voll-
streckung nach Beginn der Nachtzeit weiterzuführen. 9Daher empfiehlt es sich, die 
Anordnung des Richters bei dem Amtsgericht vorsorglich einholen zu lassen, wenn zu 
erwarten ist, dass eine Vollstreckung nicht vor Beginn der Nachtzeit beendet werden 
kann. 

(3) 1Bei Vollziehung von Aufträgen der Steuerbehörde zur Nachtzeit sowie an Sonnta-
gen und allgemeinen Feiertagen ist gemäß § 289 Absatz 1 und 2 AO die schriftliche 
Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde erforderlich. 2Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. 

§ 34  
Unterrichtung des Gläubigers 

Der Gerichtsvollzieher unterrichtet den Gläubiger über die Erledigung des Auftrages 
zur Zwangsvollstreckung.  

III. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 

1. Allgemeines 

§ 35 

(1) Die Zwangsvollstreckung ist nur zulässig, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
1.  ein Schuldtitel zugrunde liegt (§§ 36 bis 41), 
2.  die Ausfertigung des Schuldtitels vorschriftsmäßig mit der Vollstreckungsklau-

sel versehen ist (vollstreckbare Ausfertigung, §§ 42, 43), 
3.  vor Beginn der Zwangsvollstreckung sämtliche Urkunden zugestellt sind, wel-

che die rechtliche Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden (§§ 44 bis 46). 

(2) Vollstreckungstitel nach § 86 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 FamFG bedürfen nur dann 
der Vollstreckungsklausel, wenn die Vollstreckung nicht durch das Gericht erfolgt, das 
den Titel erlassen hat (§ 86 Absatz 3 FamFG). 

(3) Die nach § 801 ZPO zulässigen landesrechtlichen Schuldtitel bedürfen der Voll-
streckungsklausel, sofern die Gesetze des Landes, in dem der Titel errichtet ist, nichts 
anderes bestimmen. 
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(4) 1Vollstreckungsbescheide, Arrestbefehle, einstweilige Anordnungen und einstwei-
lige Verfügungen sind ohne Vollstreckungsklausel zur Zwangsvollstreckung geeignet. 
2Eine besondere Klausel ist nur nötig, wenn die Zwangsvollstreckung für einen ande-
ren als den ursprünglichen Gläubiger oder gegen einen anderen als den ursprüngli-
chen Schuldner erfolgen soll (vergleiche §§ 796, 929, 936 ZPO, § 53 Absatz 1 Fa-
mFG). 3Pfändungsbeschlüsse im Fall des § 830 Absatz 1 ZPO, Überweisungsbe-
schlüsse nach § 836 Absatz 3 ZPO und Haftbefehle nach § 802g ZPO bedürfen eben-
falls keiner Vollstreckungsklausel. 

(5) 1Die Zwangsvollstreckung aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der gemäß 
§ 105 ZPO auf das Urteil gesetzt ist, erfolgt auf Grund der vollstreckbaren Ausfertigung 
des Urteils. 2Einer besonderen Vollstreckungsklausel für den Festsetzungsbeschluss 
bedarf es nicht (§ 795a ZPO). 

2. Schuldtitel 

§ 36  
Schuldtitel nach der Zivilprozessordnung (ohne ausländische Schuldtitel) 

(1) Die Zwangsvollstreckung findet nach der ZPO insbesondere aus folgenden Schuld-
titeln statt: 
1.  aus Endurteilen und Vorbehaltsurteilen deutscher Gerichte, die rechtskräftig 

oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind (§§ 704, 300, 301, § 302 Absatz 3, 
§ 599 Absatz 3 ZPO), 

2.  aus Arresten und einstweiligen Verfügungen (§§ 922, 928, 936 ZPO), 
3.  aus den in § 794 ZPO bezeichneten Entscheidungen und vollstreckbaren Ur-
kunden. 

(2) 1Zu den im § 794 Absatz 1 Nummer 3 ZPO genannten Titeln gehören auch Ent-
scheidungen, gegen welche die Beschwerde gegeben wäre, wenn sie von einem Ge-
richt erster Instanz erlassen worden wären. 2Beispiele für beschwerdefähige Entschei-
dungen sind: 
1.  die Anordnung der Rückgabe einer Sicherheit (§ 109 Absatz 2, § 715 ZPO), 
2.  die Anordnung von Zwangsmaßnahmen nach den §§ 887 bis 891 ZPO, 
3.  das Zwischenurteil nach § 135 ZPO. 

§ 37  
Schuldtitel nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 

(1) In Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit es 
sich nicht um Ehesachen und Familienstreitsachen handelt, findet die Zwangsvollstre-
ckung aus folgenden Titeln statt: 
1.  Beschlüsse über Zwangsmittel nach § 35 FamFG; 
2.  aus wirksamen gerichtlichen Beschlüssen nach § 86 Absatz 1 Nummer 1 Fa-

mFG (auch einstweilige Anordnungen); 
3.  aus gerichtlich gebilligten Vergleichen nach § 86 Absatz 1 Nummer 2 FamFG; 
4.  aus Vollstreckungstiteln im Sinne des § 794 ZPO nach § 86 Absatz 1 Nummer 3  

FamFG (Vollstreckungstitel im Sinne des § 794 ZPO sind insbesondere Pro-
zessvergleiche (§ 36 FamFG) und bestimmte notarielle Urkunden, soweit die 
Beteiligten über den Gegenstand des Verfahrens verfügen können); 

5.  nach § 371 Absatz 2 FamFG aus rechtskräftig bestätigten Vereinbarungen über 
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eine vorbereitende Maßnahme nach § 366 Absatz 1 FamFG und rechtskräftig 
bestätigten Auseinandersetzungen nach § 368 FamFG; 

6.  aus rechtskräftig bestätigten Dispachen (§ 409 Absatz 2 FamFG). 

(2) In Familienstreitsachen findet die Zwangsvollstreckung aus wirksamen Beschlüs-
sen (§ 120 Absatz 2 FamFG in Verbindung mit § 116 FamFG (auch einstweilige An-
ordnungen)) und Arresten (§ 119 FamFG) statt. 

§ 38  
Schuldtitel nach anderen Gesetzen 

Die Zwangsvollstreckung findet insbesondere auch statt aus: 
1.  Vergütungsfestsetzungen nach § 35 Absatz 3, § 85 Absatz 3, § 104 Absatz 7, 

§ 142 Absatz 6, § 147 Absatz 2, § 258 Absatz 5 und § 265 Absatz 4 AktG, § 26 
Absatz 4 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) und nach § 318 Absatz 5 des 
Handelsgesetzbuches (HGB); 

2.  Zuschlagsbeschlüssen im Zwangsversteigerungsverfahren (§§ 93, 118, 132 
ZVG); 
3.  für vollstreckbar erklärten Vorschuss-, Zusatz- und Nachschussberechnungen 

(§§ 105 bis 115d GenG); 
4.  Entscheidungen in Strafsachen, durch die der Verfall einer Sicherheit ausge-

sprochen ist (§ 124 StPO); 
5.  Entscheidungen über die Entschädigung des Verletzten im Strafverfahren 

(§§ 406, 406b StPO); 
6.  Entscheidungen der Gerichte in Arbeitssachen (§§ 62, 64 Absatz 7, §§ 85, 87 

Absatz 2, § 92 Absatz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG)) und der Ge-
richte der Sozialgerichtsbarkeit (§ 199 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)); 

7.  gerichtlichen Vergleichen, Schiedssprüchen und Schiedsvergleichen in Arbeits-
streitigkeiten (§ 54 Absatz 2, §§ 62, 109 ArbGG) sowie Anerkenntnissen und 
gerichtlichen Vergleichen nach § 199 Absatz 1 Nummer 3 SGG; 

8.  Widerrufbescheiden der Entschädigungsbehörden, soweit die Entscheidungs-
formel die Verpflichtung zur Rückzahlung bestimmter Beträge enthält (§ 205 
des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG)); 

9.  Verwaltungsakten nach dem Sozialgesetzbuch gemäß § 66 Absatz 4 des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz – (SGB X); 

10.  Vergleichen vor den Einigungsstellen in Wettbewerbssachen (§ 15 Absatz 7 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)); 

11.  vom Präsidenten der Notarkammer ausgestellten, mit der Bescheinigung der 
Vollstreckbarkeit und dem Siegel der Notarkammer versehenen Zahlungsauf-
forderungen wegen rückständiger Beiträge (§ 73 Absatz 2 der Bundesnotarord-
nung (BNotO)) wegen der von der Notarkammer festgesetzten Zwangsgelder 
(§ 74 Absatz 2 BNotO) oder wegen der der Notarkammer zukommenden Be-
träge aus Notariatsverwaltungen (§ 59 Absatz 1 Satz 3 BNotO); ferner aus von 
dem Präsidenten der Notarkasse in München und dem Präsidenten der Län-
dernotarkasse in Leipzig ausgestellten, mit der Bescheinigung der Vollstreck-
barkeit versehenen Zahlungsaufforderungen wegen rückständiger Abgaben 
(§ 113 Absatz 17 Satz 8 BNotO) und festgesetzter Zwangsgelder (§ 113 Ab-
satz 18 BNotO); 

12.  vom Schatzmeister der Rechtsanwaltskammer erteilten, mit der Bescheinigung 
der Vollstreckbarkeit versehenen beglaubigten Abschriften der Bescheide des 
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Vorstandes der Rechtsanwaltskammer über die Festsetzung eines Zwangsgel-
des (§ 57 Absatz 4 BRAO) und vom Schatzmeister der Patentanwaltskammer 
erteilten, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen beglaubigten 
Abschriften der Bescheide des Vorstandes der Patentanwaltskammer über die 
Festsetzung eines Zwangsgeldes (§ 50 Absatz 4 der Patentanwaltsordnung 
(PAO)); 

13.  vom Schatzmeister der Rechtsanwaltskammer ausgestellten, mit der Beschei-
nigung der Vollstreckbarkeit versehenen Zahlungsaufforderungen wegen rück-
ständiger Beiträge (§ 84 Absatz 1 BRAO) und vom Schatzmeister der Patent-
anwaltskammer ausgestellten, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit ver-
sehenen Zahlungsaufforderungen wegen rückständiger Beiträge (§ 77 Ab-
satz 1 PAO); 

14.  vom Vorsitzenden der Kammer des Anwaltsgerichts erteilten, mit der Beschei-
nigung der Rechtskraft versehenen beglaubigten Abschriften der Entschei-
dungsformel über die Verhängung einer Geldbuße und der Kostenfestsetzungs-
beschlüsse in Verfahren vor dem Ehrengericht (§ 204 Absatz 3, § 205 Absatz 1 
BRAO); 

15.  Kostenfestsetzungs- und Kostenerstattungsbeschlüssen im die Todeserklärun-
gen betreffenden Verfahren (§ 38 des Verschollenheitsgesetzes); 

16.  Kostenfestsetzungsbeschlüssen in Strafsachen (§ 464b StPO); 
17.  gerichtlichen Kostenfestsetzungsbeschlüssen in Bußgeldsachen (§ 46 Ab-

satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in Verbindung mit 
§ 464b StPO); 

18.  Vergütungsfestsetzungsbeschlüssen nach § 11 des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes (RVG); 

19.  mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigungen der Kostenberech-
nungen der Notare und Notariatsverwalter (§ 89 des Gerichts- und Notarkos-
tengesetzes (GNotKG); § 58 Absatz 2 und 3 BNotO); 

20.  den von einer Urkundsperson des Jugendamtes beurkundeten Verpflichtungen 
zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
oder 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB 
VIII) in Verbindung mit § 60 SGB VIII; 

21.  mit der Vollstreckungsklausel versehenen Ausfertigungen von Niederschriften 
und Festsetzungsbescheiden einer Wasser- und Schifffahrtsdirektion (§ 38 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WastrG)); 

22.  Niederschriften über eine Einigung und Festsetzungsbescheiden über Entschä-
digungen und Ersatzleistungen nach § 52 des Bundesleistungsgesetzes; 

23.  Niederschriften über eine Einigung und Beschlüssen über Leistungen, Geldent-
schädigungen oder Ausgleichszahlungen nach § 122 des Baugesetzbuches 
(BauGB); 

24.  Niederschriften über eine Einigung und Entscheidungen über Entschädigungs-
leistungen oder sonstige Leistungen nach § 104 des Bundesberggesetzes 
(BBergG); 

25.  rechtskräftig bestätigten Insolvenzplänen in Verbindung mit der Eintragung in 
die Tabelle (§ 257 InsO) sowie rechtskräftig bestätigten Restrukturierungsplä-
nen (§ 71 StaRUG); 

26.  Eintragungen in die Insolvenztabelle nach § 201 Absatz 2 InsO; 
27.  Beschlüssen über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§§ 34, 148 InsO); 
28.  Auszügen aus dem Schuldenbereinigungsplan in Verbindung mit dem Feststel-

lungsbeschluss des Insolvenzgerichts nach § 308 Absatz 1 InsO; 
29.  Vergütungsfestsetzungsbeschlüssen des Insolvenzgerichts bei Nichteröffnung 
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des Verfahrens (§ 26a InsO); 
30.  Beitragsbescheiden des Trägers der Insolvenzsicherung (§ 10 Absatz 4 des 

Betriebsrentengesetzes (BetrAVG)); 
31.  Vergleichen vor der Schiedsstelle wegen der Wahrnehmung von Urheberrech-

ten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (§ 102 
Absatz 2 Satz 2 des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG)); 

32.  angenommenen Einigungsvorschlägen der Schiedsstelle wegen der Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungs-
gesellschaften (§ 105 Absatz 5 VGG); 

33.  Kostenfestsetzungsbeschlüssen des Deutschen Patent- und Markenamtes als 
Aufsichtsbehörde nach dem VGG (§ 122 Absatz 3 VGG). 

§ 39  
Landesrechtliche Schuldtitel  

(§ 801 ZPO) 

Hat der Gerichtsvollzieher Zweifel, ob ein landesrechtlicher Schuldtitel nach § 801 
ZPO vollstreckbar ist, so legt er ihn seiner vorgesetzten Dienststelle zur Prüfung der 
Vollstreckbarkeit vor. 

§ 40  
Ausländische Schuldtitel, die keiner besonderen Anerkennung bedürfen 

(1) 1Schuldtitel nach den in § 1 Absatz 1 des Anerkennungs- und Vollstreckungsaus-
führungsgesetzes (AVAG) genannten zwischenstaatlichen Verträgen und europa-
rechtlichen Verordnungen oder §§ 36 folgende des Auslandsunterhaltsgesetzes 
(AUG) bedürfen keiner besonderen Anerkennung; sie sind nach der Erteilung der Voll-
streckungsklausel aufgrund des Beschlusses des Vorsitzenden einer Kammer beim 
Landgericht oder des Familiengerichts zur Zwangsvollstreckung geeignet. 2Solange 
die Rechtsbehelfsfrist nach Zustellung der Entscheidung über die Zulassung der 
Zwangsvollstreckung noch nicht abgelaufen oder über einen Rechtsbehelf noch nicht 
entschieden ist, darf die Zwangsvollstreckung über Maßregeln der Sicherung nicht hin-
ausgehen (§§ 18 folgende AVAG oder §§ 41, 49 folgende AUG). 3Gepfändetes Geld 
ist zu hinterlegen. 4Der Gläubiger kann die Zwangsvollstreckung ohne Einschränkung 
fortsetzen, wenn dem Gerichtsvollzieher ein Zeugnis des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle vorgelegt wird, wonach die Zwangsvollstreckung unbeschränkt stattfin-
den darf (§§ 23 folgende AVAG oder §§ 53 folgende AUG). 

(2) 1Aus einem Titel, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nach 
der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zur Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 15, ber. ABl. L 97 vom 15.4.2005, S. 64, 
ber. Abl. L 50 vom 23.2.2008, S. 71) bestätigt worden ist, findet die Zwangsvollstre-
ckung statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf (§ 1082 ZPO). 2Einer 
deutschen Übersetzung bedarf es nicht, wenn die Bestätigung ausschließlich aus dem 
nach der Verordnung zu verwendenden Formblatt besteht, welches ausgefüllt (nur 
durch die Eintragung von Namen, Zahlen und das Ankreuzen von Kästchen) und nicht 
mit weiteren Zusätzen versehen ist. 

(3) 1Aus für vollstreckbar erklärten Europäischen Zahlungsbefehlen nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. L 399 vom 
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30.12.2006, S. 1, ber. ABl. L 46 vom 21.2.2008, S. 52, ber. ABl. L 333 vom 11.12.2008, 
S. 17), findet die Zwangsvollstreckung statt (§ 794 Absatz 1 Nummer 6 ZPO), ohne 
dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf (§ 1093 ZPO). 2Einer deutschen Überset-
zung bedarf es nicht, wenn die Bestätigung ausschließlich aus dem nach der Verord-
nung zu verwendenden Formblatt besteht, welches ausgefüllt (nur durch die Eintra-
gung von Namen, zahlen und das Ankreuzen von Kästchen) und nicht mit weiteren 
Zusätzen versehen ist. 

(4) 1Aus einem Titel, der in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union nach der 
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 
(ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 1) ergangen ist, findet die Zwangsvollstreckung im In-
land statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf (§ 1107 ZPO). 2Einer deut-
schen Übersetzung bedarf es nicht, wenn die Bestätigung ausschließlich aus dem 
nach der Verordnung zu verwendenden Formblatt besteht, welches ausgefüllt (nur 
durch die Eintragung von Namen, Zahlen und das Ankreuzen von Kästchen) und nicht 
mit weiteren Zusätzen versehen ist. 

(5) 1Aus Titeln eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union, die nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung der Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen oder aus Unterhaltstiteln, 
die nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 18. Dezember 2008 zu vollstrecken sind, findet die Zwangsvollstreckung statt, 
ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf (§ 1112 ZPO, § 30 AUG). 2Der An-
tragsteller hat eine Ausfertigung der Entscheidung und eine - auf dem nach der Ver-
ordnung zu verwendenden Formblatt ausgestellte - Bescheinigung des Ursprungsge-
richts vorzulegen. 3Die Bescheinigung enthält einen Auszug der Entscheidung. 4Der 
Gerichtsvollzieher darf vom Antragsteller eine Übersetzung nur verlangen, wenn er 
das Verfahren ohne eine solche Übersetzung nicht fortsetzen kann.  

§ 41  
Sonstige ausländische Schuldtitel 

(1) 1Ausländische Schuldtitel sind zur Vollstreckung nur geeignet, wenn ihre Vollstreck-
barkeit durch ein deutsches Gericht anerkannt ist. 2Die Anerkennung erfolgt durch Voll-
streckungsurteil (§§ 722, 723 ZPO) oder durch Beschluss (§ 110 FamFG). 

(2) Die Zwangsvollstreckung erfolgt allein auf Grund des mit der Vollstreckungsklausel 
versehenen deutschen Urteils oder Beschlusses, wenn diese den Inhalt des zu voll-
streckenden Anspruchs wiedergeben, sonst auf Grund des deutschen Urteils oder Be-
schlusses in Verbindung mit dem ausländischen Titel. 

(3) Aus einem ausländischen Schiedsspruch findet die Zwangsvollstreckung ebenfalls 
nur statt, wenn die vollstreckbare Ausfertigung einer Entscheidung des deutschen Ge-
richts vorgelegt wird, durch die der Schiedsspruch für vorläufig vollstreckbar erklärt 
worden ist. 

(4) 1Diese Vorschriften gelten nicht, soweit Staatsverträge oder Rechtsakte der Euro-
päischen Union etwas anders bestimmen (vergleiche auch § 97 FamFG und § 40). 
2Wird der Gerichtsvollzieher beauftragt, aus einem ausländischen Titel zu vollstrecken, 
der nicht den Erfordernissen der Absätze 1 bis 3 entspricht, und ist er im Zweifel, ob 
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die Vollstreckung zulässig ist, so legt er den Vorgang seiner vorgesetzten Dienstbe-
hörde vor und wartet ihre Weisungen ab. 

(5) Entscheidungen außerdeutscher Rheinschifffahrtsgerichte und außerdeutscher 
Moselschifffahrtsgerichte werden auf Grund einer vom Rheinschifffahrtsobergericht 
Köln beziehungsweise einer vom Moselschifffahrtsobergericht mit der Vollstreckungs-
klausel versehenen Ausfertigung vollstreckt (§ 21 des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Binnenschifffahrtssachen). 

3. Vollstreckungsklausel 

§ 42  
Prüfungspflicht des Gerichtsvollziehers 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher prüft in jedem Falle die Notwendigkeit, das Vorhandensein, 
die Form und den Wortlaut der Vollstreckungsklausel. 2Soweit die Vollstreckung für 
oder gegen andere als im Schuldtitel oder der Vollstreckungsklausel bezeichnete Per-
sonen erfolgt, sind die Besonderheiten nach §§ 727 bis 730 ZPO zu beachten. 

(2) 1Es ist nicht erforderlich, dass die Vollstreckungsklausel genau den vom Gesetz 
festgelegten Wortlaut hat (§ 725 ZPO). 2Sie muss aber inhaltlich der gesetzlichen Fas-
sung entsprechen, insbesondere die Zwangsvollstreckung als Zweck hervorheben und 
den Gläubiger ausreichend bezeichnen. 

(3) Das Zeugnis über die Rechtskraft (§ 706 ZPO) ersetzt die Vollstreckungsklausel 
nicht. 

(4) Sind in dem Schuldtitel oder in der Vollstreckungsklausel Beschränkungen ausge-
sprochen, etwa hinsichtlich des Gegenstandes der Zwangsvollstreckung oder des bei-
zutreibenden Betrags, so darf der Gerichtsvollzieher bei seiner Vollstreckungstätigkeit 
die Grenzen nicht überschreiten, die ihm hierdurch gezogen sind. 

(5) Ein Schuldtitel, in dem als Gläubiger oder Schuldner ein Einzelkaufmann mit seiner 
Firma bezeichnet ist, ist nicht für oder gegen den jeweiligen Firmeninhaber vollstreck-
bar. 

(6) Tritt auf Seiten des Gläubigers die Rechtsnachfolge erst nach Beginn der Zwangs-
vollstreckung ein, so darf die Zwangsvollstreckung für den Rechtsnachfolger erst fort-
gesetzt werden, wenn die Vollstreckungsklausel auf diesen umgeschrieben und dem 
Schuldner zugestellt ist. 

§ 43  
Zuständigkeit für die Erteilung der Vollstreckungsklausel 

Die vollstreckbare Ausfertigung erteilt: 
1.  bei gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen grundsätzlich der Urkunds-

beamte der Geschäftsstelle des Gerichts erster Instanz; ist der Rechtsstreit bei 
einem höheren Gericht anhängig, so kann die vollstreckbare Ausfertigung auch 
von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erteilt werden 
(§§ 724, 725 ZPO); dies gilt auch für die Gerichte für Arbeitssachen und die 
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit; 

2.  in den Fällen nach § 726 Absatz 1, §§ 727 bis 729, 733, 738, 742, 744, 745 
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Absatz 2 und § 749 ZPO der Rechtspfleger (§ 20 Nummer 12 des Rechtspfle-
gergesetzes (RPflG)); soweit die Zuständigkeit durch landesrechtliche Bestim-
mung übertragen wurde, kann auch der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle die 
weitere vollstreckbare Ausfertigung nach § 733 ZPO erteilen (§ 36b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 RPflG); 

3.  in den Fällen der §§ 9, 13 Absatz 4 und § 17 Absatz 3 AVAG der Urkundsbe-
amte der Geschäftsstelle; 

4.  bei Vergleichen vor Gütestellen nach § 794 Absatz 1 Nummer 1 ZPO der Ur-
kundsbeamte der Geschäftsstelle des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Güte-
stelle ihren Sitz hat, soweit nicht nach landesrechtlicher Bestimmung der Vor-
steher der Gütestelle zuständig ist (§ 797a ZPO); 

5.  bei gerichtlichen Urkunden (§ 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO) der Urkundsbe-
amte der Geschäftsstelle des Gerichts, das die Urkunde verwahrt (§ 797 Ab-
satz 1 ZPO); eine weitere vollstreckbare Ausfertigung erteilt der Rechtspfleger 
(§ 20 Nummer 13 RPflG); soweit die Zuständigkeit durch landesrechtliche Be-
stimmung übertragen wurde, kann auch der Urkundsbeamte der Geschäfts-
stelle die weitere vollstreckbare Ausfertigung erteilen (§ 36b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 RPflG); 

6.  bei notariellen Urkunden der Notar oder die Behörde, welche die Urkunde ver-
wahrt (§ 797 Absatz 2 ZPO). 

4. Zustellung von Urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung 

§ 44  
Allgemeines 

(1) 1Vor Beginn der Zwangsvollstreckung prüft der Gerichtsvollzieher, ob dem Schuld-
ner sämtliche Urkunden zugestellt sind, welche die rechtliche Grundlage für die 
Zwangsvollstreckung bilden. 2Nötigenfalls stellt der Gerichtsvollzieher diese Urkunden 
selbst zu. 

(2) Die Zustellung auf Betreiben des Gläubigers ist entbehrlich, soweit die Urkunden 
zulässigerweise schon von Amts wegen zugestellt sind und die Zustellung dem Ge-
richtsvollzieher nachgewiesen wird. 

(3) Die Vollstreckung vor Zustellung der Entscheidung an den Verpflichteten ist zuläs-
sig, wenn das Familiengericht dies angeordnet hat: 
1.  bei einstweiligen Anordnungen in Gewaltschutzsachen sowie in sonstigen Fäl-

len, in denen hierfür ein besonderes Bedürfnis besteht (§ 53 Absatz 2 FamFG), 
2.  bei Entscheidungen in Ehewohnungssachen nach § 200 Absatz 1 Nummer 1  

FamFG (§ 209 Absatz 3 FamFG), 
3.  bei Entscheidungen in Gewaltschutzsachen (§ 216 Absatz 2 FamFG). 

§ 45  
Die zuzustellenden Urkunden 

(1) 1Der Schuldtitel muss dem Schuldner und den zur Duldung der Zwangsvollstre-
ckung verurteilten Personen zugestellt sein. 2Dies gilt nicht in den Fällen des § 44 Ab-
satz 3 und soweit in den §§ 126, 134 und 152 etwas anderes bestimmt ist. 3Die Voll-
streckungsklausel braucht nur zugestellt zu werden, wenn 
1.  sie für oder gegen einen Rechtsnachfolger oder für oder gegen eine andere als 

die ursprüngliche Partei erteilt worden ist (zum Beispiel Erben, Nacherben, 
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Testamentsvollstrecker, Übernehmer eines Vermögens oder eines Handelsge-
schäfts, Nießbraucher, Ehegatten, Abkömmlinge), 

2.  es sich um ein Urteil handelt, dessen Vollstreckung von dem durch den Gläubi-
ger zu beweisenden Eintritt einer anderen Tatsache als einer dem Gläubiger 
obliegenden Sicherheitsleistung abhängt, so dass die Vollstreckungsklausel 
erst erteilt werden konnte, nachdem dieser Nachweis geführt war (§ 726 Ab-
satz 1 ZPO). 

(2) 1Ist die Vollstreckungsklausel in den in Absatz 1 bezeichneten Fällen auf Grund 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden erteilt worden, so müssen außer der 
Vollstreckungsklausel auch diese Urkunden zugestellt werden (§ 750 Absatz 2 ZPO). 
2Jedoch bedarf es keiner Zustellung der das Rechtsnachfolgeverhältnis beweisenden 
öffentlichen oder öffentlich beglaubigten Urkunden, wenn der Eigentümer eines Grund-
stücks sich in einer Urkunde nach § 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO wegen einer auf 
dem Grundstück lastenden Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen hat und der Rechtsnachfolger des Gläubigers, dem 
auf Grund der Rechtsnachfolge eine vollstreckbare Ausfertigung der Urkunde erteilt 
ist, im Grundbuch als Gläubiger eingetragen ist. 3Dasselbe gilt, wenn sich der Eigen-
tümer wegen der Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld der sofortigen Zwangs-
vollstreckung in der Weise unterworfen hat, dass die Zwangsvollstreckung gegen den 
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zulässig sein soll, sofern die Unterwerfung im 
Grundbuch vermerkt ist und der Rechtsnachfolger, gegen den die Vollstreckungsklau-
sel erteilt ist, im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist (§§ 799, 800 ZPO). 

(3) 1Hängt die Vollstreckung von einer Sicherheitsleistung des Gläubigers ab, so muss 
die öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde, aus der sich die Sicherheitsleistung 
ergibt, ebenfalls zugestellt werden (§ 751 Absatz 2 ZPO). 2Wird die Sicherheitsleistung 
durch Bankbürgschaft erbracht, ist dem Gegner das Original der Bürgschaftsurkunde 
zu übergeben. 

(4) 1Hat der Schuldner Zug um Zug gegen eine von dem Gläubiger zu bewirkende 
Gegenleistung zu erfüllen, so müssen auch die öffentlichen oder öffentlich beglaubig-
ten Urkunden zugestellt werden, aus denen sich ergibt, dass der Schuldner wegen der 
Gegenleistung befriedigt oder dass er im Annahmeverzug ist. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Gerichtsvollzieher die Gegenleistung selbst anbietet (§ 756 ZPO). 

§ 46  
Zeit der Zustellung in besonderen Fällen 

(1) Die Zwangsvollstreckung aus den folgenden Schuldtiteln darf nur beginnen, wenn 
der Titel mindestens zwei Wochen vorher zugestellt ist: 
1.  aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der nicht auf das Urteil gesetzt ist, 

aus Beschlüssen nach § 794 Absatz 1 Nummer 4b ZPO sowie aus den nach 
§ 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO aufgenommenen Urkunden; 

2.  aus Kostenentscheidungen ausländischer Gerichte, die auf Grund zwischen-
staatlicher Vereinbarungen und der Ausführungsgesetze hierzu für vollstreck-
bar erklärt wurden, 

3.  aus den mit der Vollstreckungsklausel des Notars oder Notariatsverwalters ver-
sehenen Ausfertigungen seiner Kostenberechnungen (§ 89 GNotKG, § 58 Ab-
satz 2 und 3 BNotO); 

4.  aus der in § 38 Nummer 13 aufgeführten, vom Schatzmeister der 
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Rechtsanwaltskammer bzw. Patentanwaltskammer ausgestellten vollstreckba-
ren Zahlungsaufforderung (§ 84 Absatz 2 BRAO, § 77 Absatz 2 PAO). 

(2) 1Die Sicherungsvollstreckung nach § 720a ZPO darf nur beginnen, wenn das Urteil 
mindestens zwei Wochen vorher zugestellt wurde. 2Im Falle des § 750 Absatz 2 ZPO 
gilt dies auch für die Vollstreckungsklausel und die Abschriften der öffentlichen oder 
öffentlich beglaubigten Urkunden, die der Vollstreckungsklausel zugrunde liegen 
(§ 750 Absatz 3 ZPO). 

(3) Die Zwangsvollstreckung aus der Niederschrift über die Einigung nach § 38 des 
Bundeswasserstraßengesetzes findet statt, wenn die vollstreckbare Ausfertigung min-
destens eine Woche vorher zugestellt ist. 

5. Außenwirtschaftsverkehr und Devisenverkehr 

§ 47  
Vollstreckungsbeschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Vollstreckungsbeschränkungen zu beachten, die 
sich für den Außenwirtschaftsverkehr aus dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und 
der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) ergeben. 2Außenwirtschaftsverkehr ist ge-
mäß § 1 Absatz 1 Satz 1 AWG:  
1.  der Güter-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- und sonstige Wirtschaftsver-

kehr mit dem Ausland, 
2.  der Verkehr mit Auslandswerten und Gold zwischen Inländern. 

(2) 1Ist nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften zur Leistung des Schuld-
ners eine Genehmigung erforderlich, so ist die Zwangsvollstreckung nur zulässig, 
wenn und soweit diese Genehmigung erteilt ist. 2Soweit Vermögenswerte nur mit Ge-
nehmigung erworben oder veräußert werden dürfen, gilt dies auch für den Erwerb und 
die Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung (§ 16 Abs. 2 Satz 2 AWG). 

(3) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich für die Vollziehung von Arresten und einst-
weiligen Verfügungen, die lediglich der Sicherung des zugrunde liegenden Anspruchs 
dienen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 AWG). 

(4) 1Der Gerichtsvollzieher braucht im Hinblick auf § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 AWG die 
Erteilung der Genehmigung vom Gläubiger vor der Vollstreckung nur nachweisen zu 
lassen, wenn vollstreckt werden soll 
1.  aus einer gerichtlichen Entscheidung, die ohne Vollstreckungsklausel zur 

Zwangsvollstreckung geeignet ist (vergleiche § 35 Absatz 3 bis 5) und den Vor-
behalt enthält, dass die Leistung oder Zwangsvollstreckung erst erfolgen darf, 
wenn die dazu erforderliche Genehmigung erteilt ist, oder 

2.  aus einem Titel, der gemäß §§ 727 bis 729 ZPO auf einen Rechtsnachfolger 
des Gläubigers oder des Schuldners umgeschrieben ist, sofern der Rechts-
nachfolger seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den 
Ort der Leitung oder Verwaltung im Ausland (vergleiche Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1) hat. 

2Hat der Gerichtsvollzieher begründete Zweifel, ob zur Zwangsvollstreckung eine Ge-
nehmigung nach den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften erforderlich ist, so gibt 
er dem Gläubiger auf, eine solche Genehmigung oder eine Bescheinigung der Deut-
schen Bundesbank, der obersten Wirtschaftsbehörde des Landes oder der sonst 
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zuständigen Stelle beizubringen, wonach gegen die Zwangsvollstreckung keine au-
ßenwirtschaftsrechtlichen Bedenken bestehen. 3Die Vorlage einer solchen Bescheini-
gung gibt der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger auch dann auf, wenn dieser geltend 
macht, dass ein im Titel enthaltener Genehmigungsvorbehalt inzwischen gegen-
standslos geworden sei. 

IV. Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen 

1. Fälle, in denen der Gerichtsvollzieher bestimmte besondere Voraussetzun-
gen der Zwangsvollstreckung festzustellen hat 

§ 48  
Abhängigkeit der Zwangsvollstreckung  

von einer Sicherheitsleistung des Gläubigers  
(§ 751 Absatz 2, § 752 ZPO) 

(1) 1Ist die Zwangsvollstreckung von einer Sicherheitsleistung des Gläubigers abhän-
gig und beabsichtigt dieser nur wegen eines bezifferten oder ohne weiteres beziffer-
baren Teilbetrages einer Geldforderung zu vollstrecken, so hat er die entsprechende 
Teilsicherheitsleistung nachzuweisen. 2Der Gerichtsvollzieher prüft, ob die geleistete 
Teilsicherheit für die beantragte Teilvollstreckung ausreicht, andernfalls führt er die 
Teilvollstreckung nur in der Höhe aus, die der Teilsicherheit entspricht. 3Bei der Be-
rechnung ist von der in dem Urteil angegebenen Gesamtsicherheit (auch bei weiteren 
Teilvollstreckungen) und von dem Gesamtbetrag der Vollstreckungsforderung zur Zeit 
der Auftragserteilung, der sich aus der von dem Gläubiger vorzulegenden Forderungs-
aufstellung ergibt, auszugehen. 4Der Gläubiger kann mehrfach Teilvollstreckung bei 
Nachweis weiterer Teilsicherheiten verlangen. 5Ist bei einer Verurteilung zu verschie-
denartigen Leistungen die Gesamtsicherheit für die Geldleistung nicht gesondert aus-
gewiesen, kommt eine Teilvollstreckung gegen Teilsicherheitsleistung nicht in Be-
tracht. 6Die Höhe des zulässigen Betrages für eine Teilvollstreckung errechnet sich 
wie folgt: 

Teilsicherheitsleistung x Gesamtbetrag der zu vollstreckenden Forderung 
Gesamtsicherheitsleistung 

7Die Höhe einer Teilsicherheitsleistung kann wie folgt errechnet werden: 

Zu vollstreckender Teilbetrag x Gesamtsicherheitsleistung 
Gesamtbetrag der zu vollstreckenden Forderung 

8Soweit der Gerichtsvollzieher die Teilvollstreckung durchführt, vermerkt er dies zu-
sammen mit Art, Höhe und Datum der geleisteten Sicherheit und – bei der ersten Teil-
vollstreckung – mit dem Gesamtbetrag der zu vollstreckenden Forderung auf dem Ti-
tel. 9Eine Teilvollstreckung ist auch bei einer entsprechenden Gegensicherheitsleis-
tung des Gläubigers im Falle des § 711 Satz 1 ZPO möglich. 

(2) Von dem Nachweis der Sicherheitsleistung hat der Gerichtsvollzieher abzusehen: 
1.  wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist und der Urkundsbeamte der 

Geschäftsstelle dies auf dem Schuldtitel bescheinigt hat, 
2.  wenn ihm ein vorläufig vollstreckbares Berufungsurteil gegen das Urteil erster 

Instanz vorgelegt wird (§ 708 Nummer 10 ZPO), 
3.  wenn ihm die Entscheidung eines Gerichts vorgelegt wird, durch die gemäß 
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§§ 537, 558 und 718 ZPO die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleis-
tung angeordnet worden ist, 

4.  wenn die Sicherungsvollstreckung betrieben wird (§§ 720a, 795 Satz 2 ZPO). 

§ 49  
Hinweis bei Sicherungsvollstreckung  

(§§ 720a, 795 Satz 2, § 930 ZPO) 

Hat der Gläubiger aus einem nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbaren 
Urteil gemäß § 720a ZPO ohne Sicherheitsleistung pfänden lassen und erscheint ein 
Antrag auf Versteigerung erforderlich, weil die gepfändete Sache der Gefahr einer be-
trächtlichen Wertminderung ausgesetzt ist oder ihre Aufbewahrung unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen würde, so soll der Gerichtsvollzieher die Beteiligten darauf 
hinweisen. 

2. Zwangsvollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts 

§ 50  
Zwangsvollstreckung gegen den Bund und die Länder sowie  

gegen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts  
(§ 882a ZPO, § 15 Nummer 3 EGZPO) 

(1) 1In den Fällen der Zwangsvollstreckung gegen den Bund und die Länder sowie 
gegen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Aus-
nahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nur der Gerichtsvollzieher zu-
ständig, der auf Antrag des Gläubigers vom Vollstreckungsgericht besonders dazu be-
stimmt worden ist. 2Er lässt sich vom Gläubiger die Erstattung der Anzeige nach 
§ 882a Absatz 1 Satz 1 ZPO und den Zeitpunkt ihres Eingangs bei der zuständigen 
Stelle nachweisen. 3Der Nachweis ist aktenkundig zu machen. 4Er wird in der Regel 
durch die Empfangsbescheinigung zu führen sein, die dem Gläubiger vom Schuldner 
auszustellen ist. 

(2) Bei der Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung gegen eine Gemeinde 
oder einen Gemeindeverband beachtet der Gerichtsvollzieher, soweit nicht dingliche 
Rechte verfolgt werden, die besonderen landesrechtlichen Bestimmungen (zum Bei-
spiel die Gemeindeordnung oder die Kreisordnung). 

3. Zwangsvollstreckung während eines Insolvenzverfahrens 

§ 51 

(1) Der Beschluss, durch den ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist ein vollstreckba-
rer Titel zugunsten des Verwalters auf Herausgabe der Masse und auf Räumung der 
im Besitz des Schuldners befindlichen Räume. 

(2) 1Eine Benennung der zur Masse gehörenden Gegenstände ist weder für den Er-
öffnungsbeschluss vorgesehen noch in der Vollstreckungsklausel nötig. 2Die mit der 
Vollstreckung zu erfassenden Gegenstände bezeichnet der Verwalter in seinem Auf-
trag an den Gerichtsvollzieher. 3Der Insolvenzverwalter kann zur Sicherung der Sa-
chen, die zur Insolvenzmasse gehören, durch den Gerichtsvollzieher Siegel anbringen 
lassen (§ 150 Satz 1 InsO). 
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(3) 1Während der Dauer eines Insolvenzverfahrens finden Zwangsvollstreckungen und 
Arreste zugunsten einzelner Insolvenzgläubiger (§ 38 InsO) in die Insolvenzmasse und 
in das sonstige Vermögen des Schuldners (§ 89 Absatz 1 InsO) nicht statt. 2Einen Auf-
trag zu solchen Zwangsvollstreckungen lehnt der Gerichtsvollzieher ab. 3Hat ein Insol-
venzgläubiger im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung eine Sicherung an dem zur In-
solvenzmasse gehörenden Vermögen des Schuldners erlangt, so wird diese Siche-
rung mit der Eröffnung des Verfahrens unwirksam (§ 88 Absatz 1, § 139 InsO). 4Wird 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet, so beträgt die Frist drei Monate (§ 88 Ab-
satz 2 InsO). 5§ 120 Absatz 2 ist zu beachten. 

(4) 1Während des Insolvenzverfahrens ist die Zwangsvollstreckung zulässig: 
1.  wegen der Ansprüche gegen den Schuldner, die erst nach der Insolvenzeröff-

nung entstanden sind, in das bei Anwendung der §§ 35 bis 37 InsO nicht zur 
Insolvenzmasse gehörende Vermögen, 

2.  wegen der Ansprüche auf Herausgabe von Gegenständen, die dem Schuldner 
nicht gehören, 

3.  wegen der Forderungen, für die ein Recht auf abgesonderte Befriedigung be-
steht, in die zur abgesonderten Befriedigung dienenden Gegenstände (§§ 50, 
51 InsO), wenn der Insolvenzverwalter sie nicht in Besitz hat, 

4.  wegen der Masseverbindlichkeiten in die Masse. 
2Abweichend von Satz 1 Nummer 4 sind für die Dauer von sechs Monaten seit der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Masse-
verbindlichkeiten, die nicht durch eine Rechtshandlung des Insolvenzverwalters be-
gründet sind, unzulässig (§ 90 Absatz 1 InsO). 3Die Vollstreckung wegen einer Mas-
severbindlichkeit im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 3 InsO ist ebenfalls unzuläs-
sig, sobald der Insolvenzverwalter die Masseunzulänglichkeit angezeigt hat (§ 210 
InsO). 4Eine Zwangsvollstreckung in die Masse wegen einer Sozialplanforderung ist 
unzulässig (§ 123 Absatz 3 Satz 2 InsO). 

(5) Ist dem Gerichtsvollzieher die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht nachgewie-
sen und auch nicht auf andere Weise, insbesondere über die öffentliche Bekanntma-
chung im Internet, bekannt geworden, so stellt er – soweit dies ohne Verzögerung der 
Zwangsvollstreckung möglich ist – durch Nachfrage bei dem zuständigen Gericht (§ 3 
InsO) fest, ob das verfahren eröffnet ist. 

(6) 1Ein ausländisches Insolvenzverfahren erfasst auch das im Inland befindliche Ver-
mögen des Schuldners (Art. 102c des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung 
(EGInsO), Art. 20 der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren – ABl. EU Nr. L 141 S. 19; 2016 
Nr. L 349 S. 6). 2Wird der Gerichtsvollzieher beauftragt, in das im Inland befindliche 
Vermögen des Schuldners zu vollstrecken, und ist ihm bekannt, dass im Ausland ein 
Insolvenzverfahren gegen den Schuldner eröffnet ist, so legt er die Akten seiner vor-
gesetzten Dienstbehörde vor und wartet ihre Weisungen ab. 3Die Bestimmungen des 
§ 47 bleiben unberührt. 

(7) Nach der Entscheidung des Insolvenzgerichts über die Erlangung der Restschuld-
befreiung (§ 287a InsO) ist die Zwangsvollstreckung zugunsten einzelner Insolvenz-
gläubiger in das Vermögen des Schuldners nicht zulässig, solange nicht die Rest-
schuldbefreiung versagt worden ist (§ 294 Absatz 1, § 299 InsO). 
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4. Zwangsvollstreckung in einen Nachlass gegen den Erben 

§ 52  
Zwangsvollstreckung auf Grund eines Schuldtitels gegen den Erblasser, Er-

ben, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker 

(1) 1Eine Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung, die zu Lebzeiten des Schuld-
ners bereits begonnen hat, ist nach seinem Tode ohne Weiteres in den Nachlass fort-
zusetzen, und zwar sowohl vor als auch nach der Annahme der Erbschaft (§ 779 Ab-
satz 1 ZPO). 2Die Vollstreckung ist nicht nur in die Gegenstände zulässig, in die sie 
bereits begonnen hat; sie kann vielmehr auf alle Gegenstände weiter ausgedehnt wer-
den, die zum Nachlass gehören. 3Ist die Zuziehung des Schuldners zu einer Vollstre-
ckungshandlung notwendig, so hat das Vollstreckungsgericht dem Erben auf Antrag 
des Gläubigers einen einstweiligen besonderen Vertreter zu bestellen, wenn der Erbe 
unbekannt ist oder wenn er die Erbschaft noch nicht angenommen hat oder wenn es 
ungewiss ist, ob er die Erbschaft angenommen hat (§ 779 Absatz 2 ZPO). 4In diesen 
Fällen darf der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung erst fortsetzen, wenn ein 
solcher Vertreter bestellt ist. 

(2) Hat die Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung zu Lebzeiten des Schuldners 
noch nicht begonnen, so darf sie nur durchgeführt werden, wenn die Vollstreckungs-
klausel des Schuldtitels gegen den Erben, Nachlassverwalter, Nachlasspfleger oder 
Testamentsvollstrecker umgeschrieben ist. 
1.  1Vor der Annahme der Erbschaft kann die Vollstreckungsklausel nicht gegen 

den Erben umgeschrieben werden, sondern nur gegen einen Nachlasspfleger, 
Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker (§§ 1958, 1960 Absatz 3, 
§§ 1961, 1984, 2213 Absatz 2 BGB). 2Die Zwangsvollstreckung auf Grund einer 
solchen Vollstreckungsklausel ist nur in den Nachlass zulässig, nicht auch in 
das übrige Vermögen des Erben (§ 778 Absatz 1 ZPO). 3Ist die Klausel gegen 
einen Testamentsvollstrecker erteilt, so ist die Zwangsvollstreckung nur in die 
Nachlassgegenstände zulässig, die seiner Verwaltung unterliegen (§ 749 ZPO). 

2.  1Nach der Annahme der Erbschaft kann die Vollstreckungsklausel auch gegen 
den Erben umgeschrieben werden. 2Auf Grund einer solchen vollstreckbaren 
Ausfertigung ist die Zwangsvollstreckung sowohl in den Nachlass als auch in 
das übrige Vermögen des Erben zulässig. 3Sind mehrere Erben vorhanden, so 
ist zur Zwangsvollstreckung in den Nachlass bis zu dessen Teilung eine gegen 
sämtliche Erben umgeschriebene Vollstreckungsklausel erforderlich (§ 747 
ZPO). 4Wendet der Erbe ein, dass er für die Nachlassverbindlichkeiten nur be-
schränkt hafte, so ist er auf den Klageweg zu verweisen. 

(3) Bei der Zwangsvollstreckung auf Grund eines Schuldtitels gegen den Erben, Nach-
lasspfleger, Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker sind vor allem die §§ 747, 
748, 778 und 794 Absatz 2 ZPO zu berücksichtigen. 

§ 53  
Vorbehalt der Beschränkung der Erbenhaftung  

(§§ 780 bis 785 ZPO) 

1Sind Erben unter Vorbehalt der Beschränkung ihrer Haftung verurteilt, so kann der 
Schuldtitel ohne Rücksicht auf diese Beschränkung vollstreckt werden. 2Widerspricht 
der Schuldner der Pfändung unter Berufung auf den Vorbehalt der Beschränkung sei-
ner Haftung, so führt der Gerichtsvollzieher die Pfändung ohne Rücksicht auf diesen 
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Widerspruch durch und verweist den Schuldner mit seinen Einwendungen nach 
§§ 785 und 767 ZPO an das Gericht. 

5. Zwangsvollstreckung in sonstige Vermögensmassen 

§ 54  
Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen Vereins  

(§ 50 Absatz 2, §§ 735, 736 ZPO) 

(1) 1Zur Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen Vereins ge-
nügt ein Schuldtitel gegen den Verein, vertreten durch den Vorstand. 2Aus einem sol-
chen Schuldtitel findet jedoch die Zwangsvollstreckung in das in Gewahrsam der Ver-
einsmitglieder befindliche Vereinsvermögen nur statt, soweit sie den Gewahrsam als 
Organ des Vereins haben. 

(2) Hat der Gläubiger wegen einer Vereinsschuld einen Schuldtitel gegen alle Vereins-
mitglieder erwirkt, so erfolgt die Zwangsvollstreckung nach den Bestimmungen über 
die Vollstreckung gegen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§ 55). 

§ 55  
Zwangsvollstreckung  

in das Gesellschaftsvermögen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
(§ 722 BGB, § 736 ZPO, § 45 EGZPO) 

(1) 1Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer nach §§ 705 bis 739 
BGB begründeten rechtsfähigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist ein 
Schuldtitel gegen die Gesellschaft erforderlich. 2Dies gilt nicht für die Zwangsvollstre-
ckung aus einem vor dem 1. Januar 2024 erwirkten Schuldtitel gegen alle Gesellschaf-
ter. 3Aus einem Schuldtitel gegen die Gesellschaft findet die Zwangsvollstreckung in 
das Privatvermögen der Gesellschafter nicht statt. 

(2) Bei nachträglicher Eintragung einer rechtsfähigen GbR in das Gesellschaftsregister 
ist § 736 ZPO zu beachten. 

§ 56  
Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen  

einer offenen Handelsgesellschaft (OHG) oder einer Kommanditgesellschaft 
(KG)  

(§ 124 Absatz 2, § 129 Absatz 4, § 161 Absatz 2 HGB) 

1Zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer offenen Handelsgesell-
schaft (OHG) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) ist ein Schuldtitel gegen die Ge-
sellschaft erforderlich. 2Die Verurteilung sämtlicher Gesellschafter genügt nicht. 3An-
dererseits findet aus einem Schuldtitel gegen die Gesellschaft die Zwangsvollstre-
ckung in das Privatvermögen der Gesellschafter nicht statt. 

§ 57  
Zwangsvollstreckung in ein Vermögen, an dem ein Nießbrauch besteht  

(§§ 737, 738 ZPO) 

(1) 1Bei dem Nießbrauch an einem Vermögen ist wegen der Verbindlichkeiten des Be-
stellers, die vor der Bestellung des Nießbrauchs entstanden sind, die 
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Zwangsvollstreckung in die dem Nießbrauch unterliegenden Gegenstände ohne Rück-
sicht auf den Nießbrauch zulässig, wenn der Besteller zur Leistung und der Nießbrau-
cher zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt ist. 2Dasselbe gilt bei dem Nieß-
brauch an einer Erbschaft für die Nachlassverbindlichkeiten (§ 737 ZPO). 3§ 794 Ab-
satz 2 ZPO ist zu berücksichtigen. 

(2) Ist der Nießbrauch an einem Vermögen oder an einer Erbschaft bestellt worden, 
nachdem die Schuld des Bestellers oder des Erblassers rechtskräftig festgestellt war, 
so muss der Schuldtitel zum Zweck der Zwangsvollstreckung in die dem Nießbrauch 
unterworfenen Gegenstände auch mit der Vollstreckungsklausel gegen den Nießbrau-
cher versehen sein (§ 738 ZPO). 

V. Verhalten bei der Zwangsvollstreckung 

§ 58  
Allgemeines 

(1) 1Bei der Zwangsvollstreckung wahrt der Gerichtsvollzieher neben dem Interesse 
des Gläubigers auch das des Schuldners, soweit dies ohne Gefährdung des Erfolgs 
der Zwangsvollstreckung geschehen kann. 2Er vermeidet jede unnötige Schädigung 
oder Ehrenkränkung des Schuldners und die Erregung überflüssigen Aufsehens. 3Er 
ist darauf bedacht, dass nur die unbedingt notwendigen Kosten und Aufwendungen 
entstehen. 

(2) Auf etwaige Wünsche des Gläubigers oder des Schuldners hinsichtlich der Ausfüh-
rung der Zwangsvollstreckung nimmt der Gerichtsvollzieher Rücksicht, soweit es ohne 
überflüssige Kosten und Schwierigkeiten und ohne Beeinträchtigung des Zwecks der 
Vollstreckung geschehen kann. 

§ 59  
Leistungsaufforderung an den Schuldner 

(1) 1Vor Beginn der Zwangsvollstreckung setzt der Gerichtsvollzieher den Schuldner 
über die bevorstehende Zwangsvollstreckung nicht in Kenntnis. 2Die Vorschriften des 
§ 802f Absatz 1 Satz 1 ZPO, des § 128 Absatz 2 und § 145 Absatz 1 Satz 2 bleiben 
hiervon unberührt. 3Jedoch kann der Gerichtsvollzieher einen Schuldner vor der Vor-
nahme einer Zwangsvollstreckung unter Hinweis auf die Kosten der Zwangsvollstre-
ckung auffordern, binnen kurzer Frist zu leisten oder den Leistungsnachweis zu erbrin-
gen, wenn die Kosten der Zwangsvollstreckung in einem Missverhältnis zu dem Wert 
des Vollstreckungsgegenstandes stehen würden und der Gerichtsvollzieher mit gutem 
Grund annehmen kann, dass der Schuldner der Aufforderung entsprechen wird. 

(2) 1Zu Beginn der Zwangsvollstreckung fordert der Gerichtsvollzieher den Schuldner 
zur freiwilligen Leistung auf, sofern er ihn antrifft. 2Trifft er nicht den Schuldner, aber 
eine erwachsene Person an, so weist er sich zunächst nur mit seinem Dienstausweis 
aus und befragt die Person, ob sie über das Geld des Schuldners verfügen darf oder 
aus eigenen Mitteln Zahlungen für den Schuldner bewirken möchte; bejaht die Person 
die Frage, fordert er sie zur freiwilligen Leistung auf. 
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§ 60  
Annahme und Ablieferung der Leistung 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, die ihm angebotene Leistung oder Teilleis-
tung anzunehmen und den Empfang zu bescheinigen. 2Leistungen, die ihm unter einer 
Bedingung oder einem Vorbehalt angeboten werden, weist er zurück. 3Wird der An-
spruch des Gläubigers aus dem Schuldtitel einschließlich aller Nebenforderungen und 
Kosten durch freiwillige oder zwangsweise Leistung an den Gerichtsvollzieher vollstän-
dig gedeckt, so übergibt der Gerichtsvollzieher dem Schuldner die vollstreckbare Aus-
fertigung nebst einer Quittung (§ 757 ZPO). 4Leistet der Schuldner durch Übergabe 
eines Bar- oder Verrechnungsschecks, ist Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 zu beachten. 
5Bei einer teilweisen Leistung ist diese auf der vollstreckbaren Ausfertigung zu vermer-
ken und dem Schuldner lediglich eine Quittung zu erteilen. 6Im vereinfachten Vollstre-
ckungsverfahren nach § 754a ZPO bedarf es einer Quittierung auf dem Titel oder einer 
Aushändigung des Titels an den Schuldner nicht. 7Die empfangene Leistung oder den 
dem Gerichtsvollzieher-Dienstkonto gutgeschriebenen Gegenwert des Schecks liefert 
der Gerichtsvollzieher unverzüglich an den Gläubiger ab, sofern dieser nichts anderes 
bestimmt hat. 8Verlangen der als Gläubigervertreter tätige Prozessbevollmächtigte 
oder eine dritte Person die Herausgabe der Leistung, haben sie dem Gerichtsvollzie-
her eine Geldempfangsvollmacht vorzulegen. 9Für die in § 79 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Nummer 3 und 4 ZPO genannten Bevollmächtigten genügt die Versicherung der ord-
nungsgemäßen Bevollmächtigung (§ 753a ZPO). 

(2) 1Ist dem Schuldner im Schuldtitel nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch 
eine Ersatzleistung abzuwenden, so nimmt der Gerichtsvollzieher diese Leistung an. 
2Im Übrigen darf er Ersatzleistungen, die ihm der Schuldner an Erfüllung statt oder 
erfüllungshalber anbietet, nur annehmen, wenn ihn der Gläubiger hierzu ermächtigt 
hat. 

(3) 1Die Übergabe und die Person des Empfängers des Schuldtitels sind aktenkundig 
zu machen. 2Hat der Schuldner unmittelbar an den Gläubiger oder dessen Vertreter 
oder Prozessbevollmächtigten vollständig geleistet, so darf der Gerichtsvollzieher dem 
Schuldner die vollstreckbare Ausfertigung erst nach Zustimmung des Auftraggebers 
übergeben. 3Bei Entgegennahme von Schecks ist dem Schuldner die vollstreckbare 
Ausfertigung erst auszuhändigen, wenn der Scheckbetrag dem Dienstkonto des Ge-
richtsvollziehers gutgeschrieben ist oder wenn der Auftraggeber der Aushändigung zu-
stimmt. 

(4) 1Eine nur teilweise Leistung vermerkt der Gerichtsvollzieher auf dem Schuldtitel. In 
diesem Fall ist der Titel dem Schuldner nicht auszuhändigen. 2Wegen des Restbetrags 
ist die Zwangsvollstreckung fortzusetzen, sofern sich aus dem Auftrag nichts anderes 
ergibt. 

(5) 1Bar- und Verrechnungsschecks darf der Gerichtsvollzieher auch ohne Ermächti-
gung des Gläubigers erfüllungshalber annehmen. 2In diesem Fall hat er die Vollstre-
ckungsmaßnahmen in der Regel auftragsgemäß durchzuführen; die auf die Verwer-
tung gepfändeter Gegenstände gerichteten Maßnahmen sind jedoch in der Regel erst 
vorzunehmen, wenn feststeht, dass der Scheck nicht eingelöst wird. 3Der Gerichtsvoll-
zieher erteilt dem Schuldner eine Quittung über die Entgegennahme des Schecks. 
4Schecks hat der Gerichtsvollzieher, sofern der Gläubiger keine andere Weisung erteilt 
hat, unverzüglich dem Kreditinstitut, das sein Dienstkonto führt, einzureichen mit dem 



439 
 

Ersuchen, den Gegenwert dem Dienstkonto gutzuschreiben. 5Verlangt der Schuldner 
ausdrücklich, dass der Gerichtsvollzieher den Scheck an den Gläubiger weitergibt, ist 
dies im Protokoll zu vermerken; der Scheck sowie der Titel sind – falls die Vollstre-
ckung nicht fortgesetzt wird – dem Gläubiger zu übermitteln. 6Der Gerichtsvollzieher 
belehrt den Schuldner über dessen Anspruch auf Herausgabe des Titels bei vollstän-
diger Befriedigung des Gläubigers sowie über die Gefahr weiterer Vollstreckungsmaß-
nahmen, die mit der Aushändigung des Titels an den Gläubiger verbunden ist. 7Beleh-
rung und Weitergabe des Schecks an den Gläubiger sind aktenkundig zu machen. 

§ 61  
Durchsuchung  

(§ 758 Absatz 1 und 2, § 758a ZPO, § 91 FamFG) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und die Behältnisse des Schuld-
ners zu durchsuchen, wenn dieser in die Durchsuchung einwilligt; dies ist im Protokoll 
zu vermerken. 2Zur Wohnung gehören alle Räumlichkeiten, die den häuslichen oder 
beruflichen Zwecken ihres Inhabers dienen, insbesondere die eigentliche Wohnung, 
ferner Arbeits-, Betriebs- und andere Geschäftsräume, dazugehörige Nebenräume so-
wie das angrenzende befriedete Besitztum (Hofraum, Hausgarten). 

(2) 1Gestattet der Schuldner die Durchsuchung nicht, so ist er vom Gerichtsvollzieher 
nach den Gründen zu befragen, die er gegen eine Durchsuchung geltend machen will. 
2Seine Erklärungen sind ihrem wesentlichen Inhalt nach im Protokoll festzuhalten. 3Der 
Gerichtsvollzieher belehrt den Schuldner zugleich, dass er aufgrund der Durchsu-
chungsverweigerung zur Abgabe der Vermögensauskunft nach § 807 Absatz 1 Num-
mer 1 ZPO verpflichtet ist, sofern ein entsprechender Antrag des Gläubigers vorliegt, 
dass er deren sofortiger Abnahme jedoch widersprechen kann. 4Die Belehrung ver-
merkt er im Protokoll. 

(3) 1Es ist Sache des Gläubigers, die richterliche Durchsuchungsanordnung zu erwir-
ken. 2Die Durchsuchungsanordnung erteilt der Richter bei dem Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll. 3Der Gerichtsvollzieher übersendet dem Gläu-
biger die Vollstreckungsunterlagen und eine Abschrift des Protokolls; ein Antrag auf 
Übersendung des Protokolls ist zu unterstellen. 

(4) Auch ohne eine richterliche Anordnung darf der Gerichtsvollzieher die Wohnung 
des Schuldners durchsuchen, wenn die Verzögerung, die mit der vorherigen Einholung 
einer solchen Anordnung verbunden ist, den Erfolg der Durchsuchung gefährden 
würde. 

(5) Die Durchsuchungsanordnung ist bei der Zwangsvollstreckung vorzuzeigen und in 
dem Protokoll zu erwähnen. 

(6) 1Trifft der Gerichtsvollzieher bei einem Vollstreckungsversuch keine Person in der 
Wohnung des Schuldners an, so vermerkt er dies in den Akten und verfährt im Übrigen, 
wenn er den Schuldner wiederholt nicht angetroffen hat, nach den Bestimmungen der 
Absätze 3 bis 4. 2Liegt ein kombinierter Auftrag gemäß § 807 ZPO vor, stimmt der 
Gerichtsvollzieher im Falle des wiederholten Nichtantreffens des Schuldners das wei-
tere Vorgehen mit dem Gläubiger ab, sofern der Auftrag nicht bereits für diesen Fall 
bestimmte Vorgaben enthält. 3Er soll die Wohnung in der Regel erst dann gewaltsam 
öffnen, wenn er dies dem Schuldner schriftlich angekündigt hat. 4Die Ankündigung soll 
Hinweise auf § 758 ZPO und § 288 des Strafgesetzbuchs (StGB), auf die 
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Durchsuchungsanordnung sowie eine Zahlungsaufforderung enthalten. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Wohnung wegen der Heraus-
gabe beweglicher Sachen oder zur Vollstreckung von Anordnungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2a des Justizbeitreibungsgesetzes (JBeitrG) einschließlich der Wegnahme 
des Führerscheins durchsucht werden soll. 

(8) Dagegen ist eine richterliche Durchsuchungsanordnung für die Räumung einer 
Wohnung und die Verhaftung einer Person auf Grund eines richterlichen Haftbefehls 
nicht erforderlich; gleiches gilt für die spätere Abholung gepfändeter, im Gewahrsam 
des Schuldners belassener Sachen, wenn bereits für die Pfändung eine Durchsu-
chungsanordnung vorgelegen hatte. 

(9) 1Liegt eine richterliche Durchsuchungsanordnung vor, können auch alle weiteren 
dem Gerichtsvollzieher vorliegenden Aufträge gleichzeitig vollstreckt werden, wenn die 
Vollstreckung wegen dieser Aufträge keine zusätzlichen weitergehenden Maßnahmen 
(Durchsuchung anderer Räume und Behältnisse) erfordert, die zwangsläufig zu einem 
längeren Verweilen des Gerichtsvollziehers in den Räumen des Schuldners führen. 
2Anderenfalls bedarf es gesonderter richterlicher Durchsuchungsanordnungen. 

(10) 1Die Kleider und Taschen des Schuldners darf der Gerichtsvollzieher durchsu-
chen. 2Einer besonderen Anordnung des Richters bedarf es nur dann, wenn die Durch-
suchung in der Wohnung des Schuldners gegen dessen Willen erfolgen soll. 3Die Ab-
sätze 1 bis 5 finden entsprechende Anwendung. 4Die Durchsuchung einer weiblichen 
Person lässt der Gerichtsvollzieher durch eine zuverlässige weibliche Hilfsperson 
durchführen. 5Die Durchsuchung einer männlichen Person ist durch eine zuverlässige 
männliche Hilfskraft durchzuführen, wenn eine Gerichtsvollzieherin vollstreckt. 

(11) 1Personen, die gemeinsam mit dem Schuldner die Wohnung bewohnen, haben 
die Durchsuchung zu dulden, wenn diese gegen den Schuldner zulässig ist. 2Trotz 
dieser grundsätzlichen Duldungspflicht hat der Gerichtsvollzieher besondere persönli-
che Umstände der Mitbewohner, wie zum Beispiel eine offensichtliche oder durch ärzt-
liches Zeugnis nachgewiesene akute Erkrankung oder eine ernsthafte Gefährdung ih-
rer Gesundheit zur Vermeidung unbilliger Härten zu berücksichtigen und danach in 
Ausnahmefällen auch die Durchsuchung zu unterlassen. 

(12) Für eine Durchsuchung zur Vollstreckung von Entscheidungen über die Heraus-
gabe von Personen und die Regelung des Umgangs gilt § 156. 

§ 62  
Widerstand gegen die Zwangsvollstreckung und Zuziehung von Zeugen  

(§ 758 Absatz 3, § 759 ZPO, § 90 FamFG) 

(1) Findet der Gerichtsvollzieher Widerstand, so darf er unbeschadet der Regelung 
des § 61 Gewalt anwenden und zu diesem Zweck polizeiliche Unterstützung anfordern 
(§ 758 Absatz 3 ZPO). 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher muss zu einer Vollstreckungshandlung zwei erwachsene 
Personen oder einen Gemeinde- oder Polizeibeamten als Zeugen zuziehen (§ 759 
ZPO), wenn 
1.  Widerstand geleistet wird, 
2.  bei einer Vollstreckungshandlung in der Wohnung des Schuldners weder der 
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Schuldner selbst noch eine zur Familie gehörige oder in seiner Familie beschäf-
tigte erwachsene Person gegenwärtig ist. 

2Als Zeugen sollen unbeteiligte und geeignet erscheinende Personen ausgewählt wer-
den, die möglichst am Ort der Vollstreckung oder in dessen Nähe wohnen sollen. 3Die 
Zeugen haben das Protokoll mit zu unterschreiben (vergleiche § 63 Absatz 3). 4Den 
Zeugen ist auf Verlangen eine angemessene Entschädigung zu gewähren. 5Die Ent-
schädigung richtet sich nach den Bestimmungen des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes (JVEG). 

(3) Widerstand im Sinne dieser Bestimmungen ist jedes Verhalten, das geeignet ist, 
die Annahme zu begründen, die Zwangsvollstreckung werde sich nicht ohne Gewalt-
anwendung durchführen lassen. 

(4) Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Vollstreckung von Entscheidungen 
über die Herausgabe von Personen und die Regelung des Umgangs gilt § 156. 

VI. Protokoll 

§ 63  
(§§ 762, 763 ZPO) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher muss über jede Vollstreckungshandlung ein Protokoll nach 
den Vorschriften der §§ 762 und 763 ZPO aufnehmen; dies gilt auch für versuchte 
Vollstreckungshandlungen und vorbereitende Tätigkeiten. 2Vollstreckungshandlungen 
sind alle Handlungen, die der Gerichtsvollzieher zum Zweck der Zwangsvollstreckung 
vornimmt, auch das Betreten der Wohnung des Schuldners und ihre Durchsuchung, 
die Aufforderung zur Zahlung (§ 59 Absatz 2) und die Annahme der Zahlung, die nach-
trägliche Wegschaffung der gepfändeten Sachen und ihre Verwertung. 3Das Protokoll 
muss den Gang der Vollstreckungshandlung unter Hervorhebung aller wesentlichen 
Vorgänge angeben. 4Die zur Vollstreckungshandlung gehörenden Aufforderungen und 
Mitteilungen des Gerichtsvollziehers und die Erklärungen des Schuldners oder eines 
anderen Beteiligten sind vollständig in das Protokoll aufzunehmen (zum Beispiel das 
Vorbringen des Schuldners zur glaubhaften Darlegung seiner Ratenzahlungsfähigkeit 
nach § 802b ZPO). 5Ist die Zwangsvollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirken-
den Gegenleistung abhängig, beurkundet der Gerichtsvollzieher das Angebot und die 
Erklärung des Schuldners in dem Pfändungsprotokoll oder in einem besonderen Pro-
tokoll (§§ 756, 762, 763 ZPO). 

(2) 1Der Schuldtitel, auf Grund dessen vollstreckt wird, ist genau zu bezeichnen. 2Bleibt 
die Vollstreckung ganz oder teilweise ohne Erfolg, so muss das Protokoll erkennen 
lassen, dass der Gerichtsvollzieher alle zulässigen Mittel versucht hat, dass aber kein 
anderes Ergebnis zu erreichen war. 3Bei dem erheblichen Interesse des Gläubigers 
an einem Erfolg der Zwangsvollstreckung darf der Gerichtsvollzieher die Vollstreckung 
nur nach sorgfältiger Prüfung ganz oder teilweise als erfolglos bezeichnen. 

(3) 1Das Protokoll ist im unmittelbaren Anschluss an die Vollstreckungshandlungen 
und an Ort und Stelle aufzunehmen. 2Werden Abweichungen von dieser Regel not-
wendig, so sind die Gründe hierfür im Protokoll anzugeben. 3Das Protokoll ist auch von 
den nach § 759 ZPO zugezogenen Zeugen zu unterschreiben (§ 762 Nummer 3 und 
4 ZPO). 4Nimmt das Geschäft mehrere Tage in Anspruch, so ist das Protokoll an jedem 
Tage abzuschließen und zu unterzeichnen. 
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(4) 1Im Übrigen sind die allgemeinen Bestimmungen über die Beurkundungen des Ge-
richtsvollziehers zu beachten (vergleiche § 7). 2Der Dienststempelabdruck braucht 
dem Protokoll nicht beigefügt zu werden. 

(5) 1Kann der Gerichtsvollzieher die zur Vollstreckungshandlung gehörenden Auffor-
derungen und sonstigen Mitteilungen nicht mündlich ausführen, so übersendet er dem-
jenigen, an den die Aufforderung oder Mitteilung zu richten ist, eine Abschrift des Pro-
tokolls durch gewöhnlichen Brief. 2Der Gerichtsvollzieher kann die Aufforderung oder 
Mitteilung auch unter entsprechender Anwendung des § 191 ZPO in Verbindung mit 
§§ 173, 178 bis 181 ZPO zustellen. 3Er wählt die Zustellung jedoch nur, wenn andern-
falls ein sicherer Zugang nicht wahrscheinlich ist. 4Die Befolgung dieser Vorschriften 
muss im Protokoll vermerkt sein. 5Bei der Übersendung durch die Post bedarf es keiner 
weiteren Beurkundung als dieses Vermerks. 6Eine öffentliche Zustellung findet nicht 
statt. 

(6) Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, darf der Gerichtsvollzieher Abschriften 
von Protokollen nur auf ausdrücklichen Antrag erteilen. 

VII. Einstellung, Beschränkung, Aufhebung  
und Aufschub der Zwangsvollstreckung 

§ 64  
Einstellung, Beschränkung  

und Aufhebung der Zwangsvollstreckung in anderen Fällen  
(§§ 753, 775 bis 776 ZPO) 

(1) Der Gerichtsvollzieher muss die getroffenen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
aufheben oder die Zwangsvollstreckung einstellen oder beschränken, wenn ihn der 
Gläubiger hierzu anweist. 

(2) 1Durch den Widerspruch des Schuldners oder dritter Personen darf er sich von der 
Durchführung der Zwangsvollstreckung nicht abhalten lassen (§ 61 bleibt hiervon un-
berührt). 2Nur in den Fällen der §§ 775 und 776 ZPO hat er die Zwangsvollstreckung 
von Amts wegen einzustellen oder zu beschränken. 3In den Fällen des § 775 Num-
mer 1 und 3 ZPO sind zugleich die bereits erfolgten Vollstreckungsmaßregeln aufzu-
heben. 

(3) Der Gerichtsvollzieher hat hierbei Folgendes zu beachten: 
1.  1Er hat die Vollstreckbarkeit der vorgelegten Entscheidung zu prüfen, wenn sie 

nicht schon in Form einer vollstreckbaren Ausfertigung vorgelegt wird. 2Voll-
streckbar ist eine Entscheidung, wenn sie für vorläufig vollstreckbar erklärt oder 
wenn sie mit dem Zeugnis der Rechtskraft versehen ist (§ 706 ZPO); es ist nicht 
erforderlich, dass die Entscheidung mit der Vollstreckungsklausel versehen 
oder nach § 750 ZPO zugestellt ist. 3Urteile, die in der Revisionsinstanz erlas-
sen sind, sind auch ohne Zeugnis als rechtskräftig anzusehen, es sei denn, 
dass es sich um Versäumnisurteile handelt. 4Eine in der Beschwerdeinstanz 
erlassene Entscheidung sowie eine Entscheidung, durch die ein vorläufig voll-
streckbares Urteil oder dessen vorläufige Vollstreckbarkeit aufgehoben wird, ist 
in jedem Fall geeignet, die Einstellung der Zwangsvollstreckung zu begründen. 

2.  1Im Fall der einstweiligen Einstellung der Vollstreckung ist es nicht erforderlich, 
dass die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig oder vorläufig vollstreckbar ist. 
2Bei einer Einstellung auf unbestimmte Zeit ist der Schuldtitel zurückzugeben 
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und der Antrag des Gläubigers auf Fortsetzung der Vollstreckung abzuwarten, 
es sei denn, dass mit der alsbaldigen Fortsetzung der Zwangsvollstreckung zu 
rechnen ist. 

(4) 1Die für Urteile getroffenen Bestimmungen finden auf die sonstigen Schuldtitel ent-
sprechende Anwendung (§ 795 ZPO). 2Die Einstellung der Vollstreckung aus einem 
Titel hat von selbst auch dieselbe Wirkung für einen auf dem Titel beruhenden Kos-
tenfestsetzungsbeschluss. 

(5) 1Die Einstellung oder Beschränkung sowie gegebenenfalls die Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung ist – sofern sie nicht bei der Vollstreckungshandlung erfolgt und 
in dem über die Vollstreckungshandlung aufzunehmenden Protokoll zu erwähnen ist – 
unter genauer Bezeichnung der zugrunde liegenden Schriftstücke zu den Vollstre-
ckungsakten zu vermerken. 2Der Gläubiger ist von der Einstellung, Beschränkung oder 
Aufhebung von Vollstreckungsmaßregeln unverzüglich zu benachrichtigen. 3Besteht 
die Gefahr einer beträchtlichen Wertverringerung oder unverhältnismäßiger Kosten 
der Aufbewahrung der gepfändeten Sachen, so soll der Gerichtsvollzieher die Betei-
ligten darauf aufmerksam machen und dies in den Akten vermerken. 

(6) 1Ohne die Voraussetzungen der §§ 775 und 776 ZPO darf der Gerichtsvollzieher 
nur dann die Zwangsvollstreckung einstellen oder durchgeführte Vollstreckungsmaß-
nahmen aufheben, wenn es besonders bestimmt ist (vergleiche § 60 Absatz 2 und 5, 
§§ 75, 95 Absatz 4, § 103 Absatz 4). 2Ein Entscheidungsrecht darüber, ob er die 
Zwangsvollstreckung aufschieben darf, steht ihm nur in den gesetzlich bestimmten 
Fällen zu (vergleiche § 65). 3Der Gerichtsvollzieher weist deshalb einen Beteiligten, 
der den Aufschub, die Einstellung oder die Aufhebung der Zwangsvollstreckung be-
gehrt, auf die zulässigen Rechtsbehelfe hin. 

(7) Für die Akten- und Listenführung gelten die Vorschriften der Gerichtsvollzieherord-
nung über die Behandlung und Überwachung ruhender Vollstreckungsaufträge. 

§ 65  
Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen  
zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen  

(§ 765a Absatz 2 ZPO) 

(1) Der Gerichtsvollzieher kann eine Maßnahme zur Erwirkung der Herausgabe von 
Sachen (§§ 127 bis 132) gemäß § 765a Absatz 2 ZPO aufschieben. 

(2) 1Schiebt der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung auf, so weist er den 
Schuldner darauf hin, dass die Vollstreckung nach Ablauf einer Woche durchgeführt 
wird, falls der Schuldner bis dahin keine Einstellung durch das Vollstreckungsgericht 
erwirkt hat. 2Er belehrt den Schuldner zugleich über die strafrechtlichen Folgen einer 
Vollstreckungsvereitelung (§ 288 StGB). 

VIII. Prüfungs- und Mitteilungspflichten  
bei der Wegnahme und Weitergabe von Waffen und Munition 

§ 66 

(1) 1Hat der Gerichtsvollzieher Schusswaffen, Munition oder diesen gleichstehende 
Gegenstände in Besitz genommen und will er sie dem Gläubiger oder einem Dritten 
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übergeben, so prüft er, ob der Erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig ist. 2Ist dies 
zweifelhaft, überlässt er die Gegenstände erst dann, wenn die zuständige Verwal-
tungsbehörde dies für unbedenklich erklärt hat. 

(2) 1Ist der Erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig, so zeigt er die beabsichtigte Über-
gabe der zuständigen Verwaltungsbehörde unverzüglich an. 2In der Anzeige bezeich-
net er: 
1.  den früheren Inhaber und den Empfänger der Schusswaffe, der Munition oder 

des gleichstehenden Gegenstandes mit Namen und Anschrift, 
2.  Art (gegebenenfalls Fabrikat und Nummer) und Kaliber der Waffe, der Munition 

oder des gleichstehenden Gegenstandes. 
3Die Waffe, Munition oder die ihnen gleichstehenden Gegenstände händigt er erst ei-
nen Monat nach dieser Anzeige an den Gläubiger oder Dritten aus; hierauf weist er in 
der Anzeige hin. 

(3) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk derjenige, dem der Gerichtsvoll-
zieher den Gegenstand aushändigen will, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder bei 
Fehlen eines gewöhnlichen Aufenthalts seinen jeweiligen Aufenthalt hat. 

B. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 67  
Begriff der Geldforderung 

(1) 1Geldforderung ist jede Forderung, die auf Leistung einer bestimmten Wertgröße 
in Geld gerichtet ist. 2Geldforderungen im Sinne des Vollstreckungsrechts sind auch 
die Haftungsansprüche für Geldleistungen, zum Beispiel die Ansprüche im Fall der 
Verurteilung zur Duldung der Zwangsvollstreckung. 

(2) Sollen Stücke einer bestimmten Münzsorte oder bestimmte Wertzeichen geleistet 
werden (Geldsortenschuld), so erfolgt die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften 
über die Herausgabe beweglicher Sachen (§§ 884, 883 Absatz 1 ZPO). 

§ 68  
Zügige und gütliche Erledigung  

des Zwangsvollstreckungsverfahrens; Einziehung von Teilbeträgen  
(§ 802b ZPO) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Erledi-
gung bedacht sein. 2Hat der Gläubiger seine Einwilligung zu der Einräumung einer 
Zahlungsfrist oder der Tilgung durch Teilleistungen (Ratenzahlung) von Bedingungen 
abhängig gemacht, ist der Gerichtsvollzieher daran gebunden. 3Setzt der Gerichtsvoll-
zieher nach § 802b Absatz 2 Satz 2 ZPO einen Ratenzahlungsplan fest, belehrt er den 
Schuldner darüber, dass der Plan hinfällig wird und der damit verbundene Vollstre-
ckungsaufschub endet, sobald der Gläubiger widerspricht und der Gerichtsvollzieher 
den Schuldner, nachdem der Gläubiger widersprochen hat, über dessen Widerspruch 
unterrichtet hat oder sobald der Schuldner mit einer festgesetzten Zahlung ganz oder 
teilweise länger als zwei Wochen in Rückstand gerät (§ 802b Absatz 3 Satz 2 und 3 
ZPO). 4Die Tilgungsfrist soll in der Regel zwölf Monate nicht übersteigen; in Einzelfäl-
len kann der Gerichtsvollzieher nach pflichtgemäßem Ermessen eine längere Frist 
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bestimmen. 5Die Frist beginnt mit der Mitteilung des gewährten Aufschubs an den 
Schuldner. 

(2) 1Bestimmt der Gerichtsvollzieher unter den Voraussetzungen des § 802b Absatz 2 
ZPO und des Absatzes 1 eine Zahlungsfrist oder setzt er einen Ratenzahlungsplan 
fest, hat er 
1.  die konkreten Zahlungstermine, 
2.  die Höhe der Zahlungen oder Teilzahlungen, 
3.  den Zahlungsweg, 
4.  die Gründe, die der Schuldner zur Glaubhaftmachung der Erfüllung der Verein-

barung vorbringt, sowie 
5.  die erfolgte Belehrung über die in § 802b Absatz 3 Satz 2 und 3 ZPO getroffe-

nen Regelungen 
zu protokollieren. 2Der Gerichtsvollzieher hat die Gründe, aus denen er die Einräu-
mung einer Zahlungsfrist oder die Einziehung von Raten ablehnt, ebenfalls zu proto-
kollieren. 3Der Gerichtsvollzieher hat dem Gläubiger unverzüglich eine Abschrift des 
Zahlungsplans zu übermitteln und dabei auf den Vollstreckungsaufschub sowie auf die 
Möglichkeit des unverzüglichen Widerspruchs hinzuweisen. 

(3) 1Widerspricht der Gläubiger unverzüglich dem Zahlungsplan, teilt der Gerichtsvoll-
zieher dies dem Schuldner mit und setzt die Vollstreckung entsprechend den Anträgen 
des Gläubigers fort. 2Wendet sich der Gläubiger lediglich gegen die Ausgestaltung 
(zum Beispiel die Höhe, die Zahlungstermine) der durch den Gerichtsvollzieher fest-
gesetzten Teilzahlungsbestimmungen, liegt kein Widerspruch vor. 3In diesem Fall än-
dert der Gerichtsvollzieher die Teilzahlungsbestimmungen nach den Auflagen des 
Gläubigers und unterrichtet den Schuldner. 

(4) 1Hat der Gerichtsvollzieher mit dem Schuldner eine Ratenzahlungsvereinbarung 
getroffen oder eine Zahlungsfrist vereinbart und gehen in dem Zeitraum, innerhalb 
dessen die Forderung getilgt sein soll, Vollstreckungsaufträge weiterer Gläubiger ein, 
steht dies dem Abschluss weiterer Ratenzahlungsvereinbarungen oder der Einräu-
mung von Zahlungsfristen nicht entgegen, sofern der Vorschlag des Schuldners die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine gütliche Erledigung in jeder einzelnen weiteren 
Vollstreckungsangelegenheit erfüllt. 2Der Schuldner hat in diesem Fall für jede Ange-
legenheit seine Leistungsfähigkeit und -bereitschaft glaubhaft darzulegen. 3Der Ge-
richtsvollzieher wägt dann die zumutbaren Möglichkeiten des Schuldners und das In-
teresse des Auftraggebers an einer auch teilweisen alsbaldigen Befriedigung ab. 
4Kommt danach eine gütliche Erledigung nicht in Betracht, verfährt der Gerichtsvoll-
zieher nach Absatz 3. 

(5) 1Für jeden einzelnen Auftraggeber hat der Gerichtsvollzieher einen gesonderten 
Ratenzahlungsplan zu erstellen. 2Das gilt auch, wenn mehrere Vollstreckungsaufträge 
gleichzeitig gegen einen Schuldner eingehen. 3Die Erstellung eines Gesamtratenzah-
lungsplans bei mehreren, gleichzeitig vorliegenden Aufträgen ist zulässig. 4§ 802b Ab-
satz 3 ZPO gilt für jeden einzelnen Gläubiger. 

§ 69  
Zahlungsverkehr mit Personen im Ausland 

(1) Zahlungen zwischen dem Geltungsbereich des Außenwirtschaftsgesetzes und 
dem Ausland unterliegen keinen Beschränkungen, soweit nicht nach den §§ 4 bis 8 
AWG Rechtsgeschäfte und Handlungen beschränkt oder Handlungspflichten 
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angeordnet werden. 

(2) 1Zahlungen, die der Gerichtsvollzieher von Ausländern (§ 63 Satz 1 Nummer 3, 
Satz 2 AWV) oder für deren Rechnung von Inländern (§ 63 Satz 1 Nummer 2 AWV) 
entgegennimmt (eingehende Zahlungen) oder die der Gerichtsvollzieher an Ausländer 
oder für deren Rechnung an Inländer leistet (ausgehende Zahlungen), sind gemäß den 
§§ 63 bis 73 AWV gegenüber der Deutschen Bundesbank meldepflichtig, es sei denn, 
dass die Zahlung einen Betrag von 12 500 Euro oder den entsprechenden Gegenwert 
in ausländischer Währung nicht übersteigt. 2Die Meldungen sind der Deutschen Bun-
desbank elektronisch einzureichen (§ 72 Absatz 1 Satz 1 AWV). 3Hierfür sind die von 
der Deutschen Bundesbank erlassenen Formvorschriften zu beachten (§ 72 Absatz 1 
Satz 2 AWV). 4Der Gerichtsvollzieher hat die Meldefristen des § 71 AWV zu beachten. 

II. Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche Sachen 

1. Pfändung 

 a) Gegenstand der Pfändung, Gewahrsam 

 § 70  
Allgemeines  

(§§ 808, 809 ZPO; Artikel 13 GG) 

(1) 1Der Pfändung unterliegen diejenigen beweglichen Sachen des Schuldners, die 
sich in seinem Gewahrsam befinden. 2Gewahrsam kann der Schuldner unter Umstän-
den auch an Sachen haben, die sich in den Räumen eines Dritten befinden. 3Dies kann 
zum Beispiel der Fall sein, wenn der Untermieter einen Teil seiner Sachen, die er in 
dem ihm vermieteten Zimmer nicht unterbringen kann, in anderen Räumen des Unter-
vermieters verwahrt. 4In solchen Fällen ist der Gerichtsvollzieher auch berechtigt, die 
Räume des Dritten zur Durchführung der Vollstreckung zu betreten. 5Sachen, die der 
gesetzliche Vertreter des Schuldners für diesen im Gewahrsam hat, sind wie solche 
im Gewahrsam des Schuldners zu behandeln. 

(2) 1Sachen, die sich nicht im Gewahrsam des Schuldners befinden, können vom Ge-
richtsvollzieher gepfändet werden, wenn der Gewahrsamsinhaber zur Herausgabe der 
Sachen bereit oder wenn der Gläubiger selbst Gewahrsamsinhaber ist. 2Befindet sich 
eine Sache im gemeinsamen Gewahrsam des Schuldners und eines Dritten, so darf 
sie nur mit Zustimmung des Dritten gepfändet werden. 3Die Erklärungen des Dritten, 
dass er zur Herausgabe bereit sei oder der Pfändung zustimme, müssen unbedingt 
sein, sofern nicht die gestellten Bedingungen von allen Beteiligten angenommen wer-
den; sie müssen auch ergeben, dass er mit der Verwertung der Sache einverstanden 
ist. 4Nach Durchführung der Pfändung können die Erklärungen nicht mehr widerrufen 
werden. 5Auf die Bereitschaft des Dritten zur Herausgabe oder seine Zustimmung 
kommt es nicht an, wenn er zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt ist oder 
wenn die Zwangsvollstreckung auf Grund des Urteils gegen den Schuldner auch ge-
gen ihn zulässig ist. 

(3) 1Personen, die nur Besitzdiener (§ 855 BGB) sind, zum Beispiel Hausangestellte, 
Gewerbegehilfen, Kellner, haben keinen Gewahrsam an Sachen, die ihnen vom 
Schuldner überlassen sind. 2Alleiniger Gewahrsamsinhaber bleibt der Schuldner. 3Der 
Gerichtsvollzieher darf solche Sachen auch gegen den Willen des Besitzdieners  
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pfänden; er kann den Widerstand des Besitzdieners mit Gewalt brechen (§ 758 Ab-
satz 3 ZPO). 

(4) 1Haftet der Schuldner nicht mit seinem eigenen, sondern nur mit fremdem Vermö-
gen (zum Beispiel Testamentsvollstrecker, Insolvenzverwalter), so ist der Gewahrsam 
allein nicht genügend. 2Der Gerichtsvollzieher hat in diesem Fall vielmehr auch zu prü-
fen, ob die Sache zu dem Vermögen gehört, in das zu vollstrecken ist. 

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 3 ist § 61 anzuwenden. 

§ 71  
Rechte Dritter an den im Gewahrsam des Schuldners befindlichen Gegenstän-

den 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher prüft im Allgemeinen nicht, ob die im Gewahrsam des 
Schuldners befindlichen Sachen zu dessen Vermögen gehören. 2Dies gilt sowohl 
dann, wenn zugunsten einer dritten Person ein die Veräußerung hinderndes Recht in 
Anspruch genommen wird, als auch dann, wenn der Schuldner behauptet, dass er die 
tatsächliche Gewalt über die Sachen nur für den Besitzer ausübe oder dass er sein 
Besitzrecht von einem anderen ableite. 3Für den Gerichtsvollzieher kommt es hiernach 
nur auf den äußeren Befund an. 4Für ihn gilt als Vermögen des Schuldners alles, was 
sich in dessen Gewahrsam befindet. 

(2) 1Gegenstände, die offensichtlich zum Vermögen eines Dritten gehören, pfändet der 
Gerichtsvollzieher nicht, zum Beispiel dem Handwerker zur Reparatur, dem Frachtfüh-
rer zum Transport und dem Pfandleiher zum Pfand übergebene Sachen, Klagewech-
sel in den Akten eines Rechtsanwalts. 2Dies gilt nicht, wenn der Dritte erklärt, dass er 
der Pfändung nicht widerspreche oder wenn der Gläubiger die Pfändung ausdrücklich 
verlangt. 

 b) Pfändungsbeschränkungen 

 § 72  
Allgemeines 

(1) 1Soweit nach dem Gesetz Pfändungsbeschränkungen bestehen, entscheidet der 
Gerichtsvollzieher selbständig, welche Sachen des Schuldners von der Pfändung aus-
zuschließen sind. 2Sachen, deren Pfändbarkeit zweifelhaft ist, pfändet er, sofern sons-
tige Pfandstücke nicht in ausreichendem Maß vorhanden sind. 

(2) 1Hat der Gerichtsvollzieher eine Pfändung durchgeführt, so darf er sie nicht eigen-
mächtig wieder aufheben, auch wenn er sich von ihrer Unrechtmäßigkeit überzeugt 
hat. 2§ 95 Absatz 4 bleibt unberührt. 3Die Pfändung ist auf Anweisung des Gläubigers, 
bei Verzicht des Gläubigers auf das Pfandrecht oder auf Anordnung des Vollstre-
ckungsgerichts aufzuheben. 

 § 73  
Unpfändbare Sachen und Tiere 

(§§ 811, 863 ZPO) 

1Die in § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie Nummer 2 ZPO bezeich-
neten Sachen oder die in § 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b ZPO bezeichneten 
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Tiere kann der Gerichtsvollzieher nur dann pfänden, wenn 
1.  der Vorbehaltsverkäufer wegen der durch Eigentumsvorbehalt gesicherten Kauf-

preisforderung aus dem Verkauf der zu pfändenden Sache oder des zu pfänden-
den Tieres vollstreckt und auf die Pfändbarkeit hinweist, 

2.  ein einfacher Eigentumsvorbehalt, der sich lediglich auf die verkaufte, unter Eigen-
tumsvorbehalt übereignete Sache oder auf das verkaufte, unter Eigentumsvorbe-
halt übereignete Tier erstreckt und mit dem Eintritt der Bedingung der sofortigen 
Kaufpreiszahlung erlischt, oder ein weitergegebener einfacher Eigentumsvorbe-
halt gegeben ist, bei dem der Vorbehaltsverkäufer mit dem Käufer einen einfachen 
Eigentumsvorbehalt vereinbart hat, aber seinerseits die Sache oder das Tier von 
seinem Lieferanten ebenfalls nur unter einfachem Eigentumsvorbehalt erworben 
hatte, und 

3.  der Vorbehaltskäufer die Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts durch Original-
urkunden oder beglaubigte Ablichtungen derselben nachweist. 

2Wegen der an ihn abgetretenen Kaufpreisforderung kann auch der Lieferant des Ver-
käufers die Sache oder das Tier pfänden lassen. 3Soweit sich der Nachweis des ein-
fachen oder weitergegebenen einfachen Eigentumsvorbehalts nicht aus dem zu voll-
streckenden Titel ergibt, kommen als Nachweis auch andere Urkunden (§ 416 ZPO), 
insbesondere der Kaufvertrag, in Betracht. 

 § 74  
Austauschpfändung  

(§ 811a ZPO) 

(1) 1Wird dem Gerichtsvollzieher ein Beschluss des Vollstreckungsgerichts nach 
§ 811a Absatz 2 ZPO vorgelegt, durch den die Austauschpfändung zugelassen wird, 
so führt er die Pfändung durch. 2Spätestens bei der Wegnahme der Sache übergibt er 
dem Schuldner gegen Quittung das Ersatzstück oder den von dem Vollstreckungsge-
richt festgesetzten Geldbetrag – sofern die Übergabe nicht schon vom Gläubiger vor-
genommen worden ist – und vermerkt dies im Pfändungsprotokoll. 3Hat das Vollstre-
ckungsgericht zugelassen, dass dem Schuldner der zur Ersatzbeschaffung notwen-
dige Geldbetrag aus dem Vollstreckungserlös erstattet wird, so ist die Wegnahme der 
gepfändeten Sache erst nach Rechtskraft des Zulassungsbeschlusses zulässig. 

(2) 1Der vom Vollstreckungsgericht festgesetzte Geldbetrag ist dem Gläubiger aus 
dem Vollstreckungserlös zu erstatten; er gehört zu den Kosten der Zwangsvollstre-
ckung. 2Ist dem Schuldner der zur Ersatzbeschaffung notwendige Betrag aus dem 
Versteigerungserlös zu erstatten, so ist er vorweg aus dem Erlös zu entnehmen. 

 § 75  
Vorläufige Austauschpfändung  

(§ 811b ZPO) 

1Sachen, deren vorläufige Pfändung nach § 811b ZPO zulässig ist, pfändet der Ge-
richtsvollzieher, wenn er im Gewahrsam des Schuldners keine pfändbaren Sachen 
vorfindet oder wenn die vorhandenen pfändbaren Sachen zur Befriedigung des Gläu-
bigers nicht ausreichen. 2Er belässt die vorläufig gepfändeten Sachen jedoch im Ge-
wahrsam des Schuldners. 3Im Pfändungsprotokoll vermerkt er, dass er die Pfändung 
als vorläufige Austauschpfändung durchgeführt hat. 4Sodann verfährt er wie folgt: 
1.  1Er benachrichtigt den Gläubiger davon, dass er die Pfändung als vorläufige Aus-

tauschpfändung durchgeführt hat und weist ihn darauf hin, dass die Pfändung nach 
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§ 811b Absatz 2 ZPO aufgehoben werden müsse, wenn der Gläubiger nicht bin-
nen zwei Wochen nach Eingang der Nachricht die Zulassung der Austauschpfän-
dung bei dem Vollstreckungsgericht beantragt habe. 2In der Benachrichtigung be-
zeichnet der Gerichtsvollzieher das Pfandstück, dessen gewöhnlichen Verkaufs-
wert und den voraussichtlichen Erlös. 3Ferner gibt er an, welches Ersatzstück nach 
Art und besonderen Eigenschaften in Betracht kommt, um dem geschützten Ver-
wendungszweck zu genügen, und weist darauf hin, dass er die Vollstreckung nach 
gerichtlicher Zulassung der Austauschpfändung nur auf Anweisung des Gläubi-
gers fortsetzt. 

2.  1Stellt der Gläubiger den Antrag auf Zulassung der Austauschpfändung nicht frist-
gemäß, so hebt der Gerichtsvollzieher die Pfändung auf. 2Wird der Antrag dage-
gen fristgemäß gestellt, so wartet der Gerichtsvollzieher die gerichtliche Entschei-
dung über ihn ab. 

3.  Weist das Gericht den Antrag rechtskräftig zurück, so hebt der Gerichtsvollzieher 
die Pfändung auf. 

4.  1Lässt das Vollstreckungsgericht eine Austauschpfändung zu, so übergibt der Ge-
richtsvollzieher nach Anweisung des Gläubigers dem Schuldner gegen Quittung 
das Ersatzstück oder den zu seiner Beschaffung erforderlichen Geldbetrag und 
setzt die Zwangsvollstreckung sodann fort; er darf nunmehr dem Schuldner auch 
das Pfandstück wegnehmen. 2Die Rechtskraft des Zulassungsbeschlusses 
braucht der Gerichtsvollzieher nicht abzuwarten. 

5.  1Lässt das Vollstreckungsgericht die Austauschpfändung mit der Maßgabe zu, 
dass der zur Ersatzbeschaffung notwendige Geldbetrag dem Schuldner aus dem 
Vollstreckungserlös erstattet wird, so setzt der Gerichtsvollzieher die Zwangsvoll-
streckung fort, sofern ihn der Gläubiger hierzu anweist. 2Er darf jedoch in diesem 
Fall dem Schuldner das Pfandstück erst dann wegnehmen, wenn der Zulassungs-
beschluss rechtskräftig geworden ist. 

6.  Erteilt der Gläubiger innerhalb von sechs Monaten seit dem Erlass des Zulas-
sungsbeschlusses keine Anweisung zur Fortsetzung der Vollstreckung, so gelten 
die Vorschriften der Gerichtsvollzieherordnung über die Behandlung und Überwa-
chung ruhender Vollstreckungsaufträge. 

 § 76  
Pfändung von Gegenständen, deren Veräußerung unzulässig ist oder die dem 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen 

(1) Gegenstände, deren Veräußerung unzulässig ist, dürfen nicht gepfändet werden 
(zum Beispiel Lebensmittel, deren Verzehr die Gesundheit schädigen kann, – § 5 des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) – und Bildnisse, die nach § 22 des 
Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Pho-
tographie nicht verbreitet werden dürfen). 

(2) 1Bei der Zwangsvollstreckung, die lebende Tiere betrifft oder in Pflanzen sowie 
Teile und Erzeugnisse von Exemplaren besonders geschützter Arten (siehe die An-
hänge I und II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens vom 3. März 1973 – 
BGBl. II 1975, S. 777, 799 –, die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. De-
zember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, ber. ABl. L 100 vom 
17.4.1997, S. 72, ber. Abl. L 298 vom 1.11.1997, S. 70) und die durch die Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV) besonders unter Schutz gestellte Arten) bestehen 
häufig Vermarktungsverbote. 2Der Gerichtsvollzieher hat sich vor der Versteigerung im 
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Zweifel mit der zuständigen Naturschutzbehörde in Verbindung zu setzen. 3Dies gilt 
bei Arten, die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen (etwa exoti-
schen Tieren und Pflanzen) insbesondere dann, wenn der Schuldner keine CITES-
Bescheinigung vorweisen kann. 

 § 77  
Pfändung von Barmitteln aus dem Verkauf  

landwirtschaftlicher Erzeugnisse und/oder aus Miet- und Pachtzahlungen  
(§§ 851a, 851b ZPO) 

1Barmittel, die aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse herrühren, sollen 
nicht gepfändet werden, wenn offenkundig ist, dass sie der Schuldner zu seinem Un-
terhalt, dem seiner Familie, seiner Arbeitnehmer oder zur Aufrechterhaltung einer ge-
ordneten Wirtschaftsführung benötigt. 2Barmittel, die aus Miet- und Pachtzahlungen 
herrühren, sollen nicht gepfändet werden, wenn offenkundig ist, dass sie der Schuld-
ner zur laufenden Unterhaltung des Grundstücks, zur Vornahme notwendiger Instand-
setzungsarbeiten und zur Befriedigung von Ansprüchen braucht, welche bei der 
Zwangsvollstreckung in das Grundstück dem Anspruch des Gläubigers nach § 10 ZVG 
vorgehen würden. 3Sind diese Voraussetzungen nicht offenkundig, so führt der Ge-
richtsvollzieher die Pfändung durch, verweist den Schuldner an das Vollstreckungsge-
richt und belehrt ihn darüber, dass das Gericht einen verspäteten Antrag auf Aufhe-
bung der Pfändung ohne sachliche Prüfung zurückweisen kann (§ 851b Absatz 2 
Satz 1 ZPO). 4Die Belehrung vermerkt er im Protokoll. 

 § 78  
Pfändung von Erzeugnissen, Bestandteilen und Zubehörstücken 

(1) 1Bewegliche Sachen, auf die sich bei Grundstücken die Hypothek erstreckt und die 
daher der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen, sind nur 
nach Maßgabe des § 865 ZPO pfändbar. 2Der Gerichtsvollzieher hat hierbei die Ab-
sätze 2 bis 5 zu beachten. 

(2) 1Das Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt in den §§ 1120 bis 1122, auf welche Ge-
genstände außer dem Grundstück nebst hängenden und stehenden Früchten sich die 
Hypothek erstreckt. 2Insbesondere gehören hierzu die vom Boden getrennten Erzeug-
nisse, die sonstigen Bestandteile sowie die Zubehörstücke eines Grundstücks, sofern 
diese Gegenstände in das Eigentum des Grundstückseigentümers gelangt und nicht 
wieder veräußert, auch nicht von dem Grundstück entfernt sind. 

(3) Der Gerichtsvollzieher hat hinsichtlich dieser Gegenstände zu unterscheiden: 
1.  1Zubehörstücke eines Grundstücks, die dem Grundstückseigentümer gehören, 

sind unpfändbar. 2Was Zubehör ist, bestimmen die §§ 97 und 98 BGB. 3Der Ge-
richtsvollzieher darf zum Beispiel bei der Zwangsvollstreckung gegen den Eigen-
tümer eines landwirtschaftlichen Betriebes das Milch- und Zuchtvieh, bei der 
Zwangsvollstreckung gegen den Eigentümer einer Fabrik die zum Betrieb be-
stimmten Maschinen nicht pfänden. 

2.  Im Übrigen unterliegen die Gegenstände, auf die sich die Hypothek erstreckt (zum 
Beispiel Getreidevorräte auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, die nicht zur Fort-
führung der Wirtschaft, sondern zum Verkauf bestimmt sind, § 98 BGB), der Pfän-
dung, solange nicht ihre Beschlagnahme im Wege der Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen erfolgt ist. 
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(4) Für die Zwangsvollstreckung in Früchte, die noch nicht vom Boden getrennt sind, 
gelten die besonderen Regelungen der §§ 101 bis 103. 

(5) Die genannten Vorschriften finden entsprechende Anwendung auf die Zwangsvoll-
streckung in Erzeugnisse oder Zubehörteile einer Berechtigung, für welche die Vor-
schriften gelten, die sich auf Grundstücke beziehen. 

(6) 1Die Schiffshypothek bei Schiffen, Schiffsbauwerken, im Bau befindlichen oder fer-
tig gestellten Schwimmdocks sowie das Registerpfandrecht bei Luftfahrzeugen erstre-
cken sich auf das Zubehör des Schiffes, Schiffsbauwerks, Schwimmdocks (bei Schiffs-
bauwerken und im Bau befindlichen Schwimmdocks auch die auf der Bauwerft zum 
Einbau bestimmten und als solche gekennzeichneten Bauteile) oder des Luftfahrzeugs 
mit Ausnahme der Zubehörstücke oder der Bauteile, die nicht in das Eigentum des 
Eigentümers des Schiffes, Schiffsbauwerks, im Bau befindlichen oder fertig gestellten 
Schwimmdocks oder Luftfahrzeugs gelangt sind. 2Im Übrigen wird auf die §§ 31, 79 
und 81a des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken 
(SchRG) und § 31 des Gesetzes über Rechte an Luftfahrzeugen (LuftFzgG) verwie-
sen. 3Zubehör eines Seeschiffes sind auch die Schiffsboote. 4Wegen der Zwangsvoll-
streckung in Ersatzteile für Luftfahrzeuge, die sich in einem Ersatzteillager befinden, 
vergleiche § 115. 

§ 79  
Pfändung urheberrechtlich geschützter Sachen 

(1) 1Ist der Schuldner Urheber oder dessen Rechtsnachfolger, so können nach den 
näheren Bestimmungen der §§ 114, 116 bis 118 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) 
die ihm gehörenden Originale 
1.  von Werken (§ 114 UrhG), 
2.  von wissenschaftlichen Ausgaben (§ 118 Nummer 1 UrhG), 
3.  von Lichtbildern sowie solchen Erzeugnissen, die ähnlich wie Lichtbilder herge-

stellt werden (§ 118 Nummer 2 UrhG), 
nur mit seiner Einwilligung, im Falle des § 117 UrhG nur mit Einwilligung des Testa-
mentsvollstreckers, gepfändet werden. 2Der Einwilligung bedarf es in den in § 114 Ab-
satz 2 und § 116 Absatz 2 UrhG bezeichneten Fällen nicht. 

(2) Vorrichtungen, die ausschließlich 
1.  zur Vervielfältigung oder Funksendung eines Werkes bestimmt sind, wie Formen, 

Platten, Steine, Druckstöcke, Matrizen und Negative (§ 119 Absatz 1 Satz 1 
UrhG), 

2.  zur Vorführung eines Filmwerks bestimmt sind, wie Filmstreifen und dergleichen 
(§ 119 Absatz 2 UrhG), 

3.  entsprechend der Nummern 1 und 2 zur Vervielfältigung und Wiedergabe, 
a)  der nach § 70 UrhG geschützten wissenschaftlichen Ausgaben urheberrecht-

lich nicht geschützter Werke oder Texte, 
b)  der nach § 71 UrhG geschützten Ausgaben nachgelassener Werke, 
c)  der nach § 72 UrhG geschützten Lichtbilder und ähnlicher Erzeugnisse, 
d)  der nach § 75 Satz 2, §§ 85, 87, 94 und 95 UrhG geschützten Bild- und Ton-

träger 
bestimmt sind (§ 119 Absatz 3 UrhG), sind nur pfändbar, soweit der Gläubiger zur Nut-
zung des Werkes oder sonstigen Gegenstandes des Urheberrechtsschutzes mittels 
dieser Vorrichtungen berechtigt ist. 
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c) Verfahren bei der Pfändung 

 § 80  
Berechnung der Forderung des Gläubigers 

(1) 1Vor der Pfändung berechnet der Gerichtsvollzieher den Betrag der beizutreiben-
den Geldsumme oder prüft die vom Gläubiger aufgestellte Berechnung nach; Herab-
setzungen, die sich aus der Nachprüfung ergeben, teilt er dem Gläubiger mit. 2Bei der 
Feststellung des Betrags kommen insbesondere in Betracht: 
1.  die im Schuldtitel bezeichnete Hauptforderung; 
2.  die Nebenforderungen, die dem Gläubiger im Schuldtitel zuerkannt sind. Hierbei 

sind Zinsen, die dem Gläubiger ohne Bestimmung des Endes des Zinsenlaufes 
zugesprochen sind, vorläufig bis zu dem Tage anzusetzen, an dem die Zwangs-
vollstreckung erfolgt. Die Berechnung erfolgt – für den Fall, dass der Schuldner an 
diesem Tag nicht zahlt – vorbehaltlich der Erhöhung um den Zinsenbetrag bis zu 
dem Tage, an dem der Erlös der gepfändeten Sachen voraussichtlich in die Hände 
des Gerichtsvollziehers gelangt (§ 819 ZPO); 

3.  die Prozesskosten. Diese sind jedoch nur insoweit zu berücksichtigen, als sich ihr 
Betrag aus einem auf die vollstreckbare Ausfertigung des Titels gesetzten oder 
aus dem vom Gläubiger in besonderer Ausfertigung zu überreichenden Festset-
zungsbeschluss ergibt; 

4.  die Kosten der Zwangsvollstreckung. 

(2) 1Bei der Berechnung nach Absatz 1 Satz 2 sind etwaige Abschlagszahlungen des 
Schuldners zu berücksichtigen. 2Die Verrechnung geschieht nach den §§ 366 und 367 
BGB. 3Handelt es sich um eine Forderung auf Grund eines Verbraucherdarlehensver-
trages (§ 491 BGB), so richtet sich die Verrechnung nach § 497 Absatz 3 BGB. 

(3) Unter besonderen Umständen kann der Gerichtsvollzieher vom Gläubiger eine Be-
rechnung der Forderung verlangen, insbesondere, wenn es wegen zahlreicher Posten 
mit verschiedenem Zinsenlauf und mit Abschlagszahlungen einer umfangreichen Be-
rechnung bedarf. 

(4) 1Ist die Geldforderung in einer ausländischen Währung ausgedrückt, so erfolgt die 
Umrechnung nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maß-
gebend ist (§ 244 Absatz 2 BGB). 2Bei der Berechnung des Betrags ist daher seine 
Erhöhung oder Herabsetzung entsprechend dem am Zahltage geltenden Kurs vorzu-
behalten. 

(5) 1Sind nach dem Schuldtitel mehrere zur Zahlung verpflichtet, so schuldet im Zweifel 
jeder nur den gleichen Anteil (§ 420 BGB). 2Haften mehrere als Gesamtschuldner 
(§ 421 BGB), so kann bei jedem von ihnen bis zur vollen Deckung der Forderung voll-
streckt werden. 3Die Haftung als Gesamtschuldner muss sich aus dem vollstreckbaren 
Titel ergeben. 

 § 81  
Aufsuchen und Auswahl der Pfandstücke 

(1) 1Bleibt die Aufforderung zur Leistung (§ 59 Absatz 2) ohne Erfolg, so fordert der 
Gerichtsvollzieher den Schuldner auf, ihm seine bewegliche Habe vorzuzeigen und – 
soweit der Zweck der Vollstreckung es erfordert – seine Zimmer, Keller, Böden und 
anderen Räume sowie die darin befindlichen Schränke, Kästen und anderen 
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Behältnisse zu öffnen. 2Trifft der Gerichtsvollzieher den Schuldner nicht an, so richtet 
er eine entsprechende Aufforderung an eine zur Familie des Schuldners gehörige oder 
beim Schuldner beschäftigte erwachsene Person, die er in der Wohnung oder in den 
Geschäftsräumen antrifft. 3Werden die Behältnisse nicht freiwillig geöffnet oder trifft 
der Gerichtsvollzieher weder den Schuldner noch eine der vorstehend bezeichneten 
Personen an, so wendet er Gewalt an und verfährt dabei nach den §§ 61 und 62 
(§§ 758, 759 ZPO). 

(2) 1Bei der Auswahl der zu pfändenden Gegenstände achtet der Gerichtsvollzieher 
darauf, dass der Gläubiger auf dem kürzesten Wege befriedigt wird, ohne dass der 
Hausstand des Schuldners unnötig beeinträchtigt wird. 2Der Gerichtsvollzieher richtet 
daher die Pfändung in erster Linie auf Geld, Kostbarkeiten oder solche Wertpapiere, 
die den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche Sachen 
unterliegen (vergleiche §§ 104 bis 106), sowie auf Sachen, die der Schuldner sonst 
am ehesten entbehren kann. 3Sachen, deren Aufbewahrung, Unterhaltung oder Fort-
schaffung unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen oder deren Versteigerung nur 
mit großem Verlust oder mit großen Schwierigkeiten möglich sein würde, pfändet er 
nur, wenn keine anderen Pfandstücke in ausreichendem Maße vorhanden sind. 4Ist es 
zweifelhaft, ob die Pfändung eines im Besitz des Schuldners befindlichen Wertpapiers 
durch den Gerichtsvollzieher zulässig ist, und sind keine anderen geeigneten Pfand-
stücke vorhanden, so pfändet der Gerichtsvollzieher das Papier einstweilen und über-
lässt es dem Gläubiger, den notwendigen Gerichtsbeschluss herbeizuführen. 

 § 82  
Vollziehung der Pfändung  

(§§ 803, 808, 813 ZPO) 

(1) 1Werden die Pfandstücke im Gewahrsam des Schuldners belassen, so ist die Pfän-
dung nur wirksam, wenn sie kenntlich gemacht ist. 2Dies gilt auch dann, wenn die Fort-
schaffung nur aufgeschoben wird. 3Die Pfändung ist so kenntlich zu machen, dass sie 
jedem Dritten, der die im Verkehr übliche Sorgfalt aufwendet, erkennbar ist. 4Der Ge-
richtsvollzieher versieht daher in der Regel jedes einzelne Pfandstück an einer in die 
Augen fallenden Stelle mit einer Siegelmarke oder einem sonst geeigneten Pfandzei-
chen. 5Das Pfandzeichen muss mit dem Pfandstück mechanisch verbunden sein. 6Es 
ist so anzubringen, dass die Sache dadurch nicht beschädigt wird. 7Das Dienstsiegel 
oder der Dienststempel ist zur Kennzeichnung gepfändeter Gegenstände nur dann zu 
verwenden, wenn die Anbringung von Siegelmarken oder anderen Pfandzeichen un-
möglich oder unzweckmäßig ist. 8Für eine Mehrzahl von Pfandstücken – insbesondere 
eine Menge von Waren oder anderen vertretbaren Sachen, die sich in einem Behältnis 
oder in einer Umhüllung befinden oder mit Zustimmung des Schuldners in einem ab-
gesonderten Raum untergebracht werden – genügt ein gemeinschaftliches Pfandzei-
chen, wenn es so angelegt wird, dass kein Stück aus dem Behältnis, der Umhüllung 
oder dem Raum entfernt werden kann, ohne dass das Pfandzeichen zerstört wird. 
9Den Schlüssel zu versiegelten Behältnissen oder Räumen nimmt der Gerichtsvollzie-
her an sich. 

(2) 1Die Pfändung kann auch durch eine Pfandanzeige erkennbar gemacht werden. 
2Der Gerichtsvollzieher bringt in diesem Fall an dem Ort, an dem sich die Pfandstücke 
befinden (zum Beispiel dem Lagerboden, dem Speicher, dem Viehstall), ein Schrift-
stück an, das auf die Pfändung hinweist. 3Das Schriftstück ist so anzubringen, dass 
jedermann davon Kenntnis nehmen kann. 4Es ist mit der Unterschrift und dem Abdruck 
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des Dienststempels des Gerichtsvollziehers zu versehen und soll die Pfandstücke ge-
nau bezeichnen. 5Werden Vorräte gepfändet, so ist der dem Schuldner belassene Teil 
der Vorräte von dem gepfändeten Teil äußerlich zu trennen. 6Wenn die Umstände es 
erfordern, ist für die Pfandstücke ein Hüter zu bestellen. 

(3) 1Belässt der Gerichtsvollzieher Tiere im Gewahrsam des Schuldners, so kann er 
mit dem Schuldner vereinbaren, dass dieser befugt sein soll, die gewöhnlichen Nut-
zungen der Tiere (zum Beispiel die Milch gepfändeter Kühe) als Entgelt für deren Füt-
terung und Pflege im Haushalt zu verbrauchen. 2Der Gerichtsvollzieher weist den 
Schuldner an, ihm eine Erkrankung der Tiere, insbesondere eine etwa erforderliche 
Notschlachtung, sofort anzuzeigen. 

(4) 1Der Gerichtsvollzieher eröffnet dem Schuldner oder in dessen Abwesenheit den 
in § 81 Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Personen, dass der Besitz der Pfandstücke auf 
ihn übergegangen sei. 2Er weist darauf hin, 
1.  dass der Schuldner und jeder andere jede Handlung zu unterlassen hat, die diesen 

Besitz beeinträchtigt, wie etwa die Veräußerung, die Wegschaffung oder den Ver-
brauch der gepfändeten Sachen, 

2.  dass jede Beschädigung oder Zerstörung der Pfandzeichen untersagt ist, 
3.  dass Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen strafbar sind. 

(5) 1Nach den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 verfährt der Gerichtsvollzieher auch, 
wenn er dem Schuldner Pfandstücke, die nicht in dessen Gewahrsam waren oder be-
lassen sind, nachträglich unter Aufrechterhaltung der Pfändung herausgibt. 2Eine Her-
ausgabe ohne Anbringung von Pfandzeichen bringt das Pfändungspfandrecht zum Er-
löschen. 

(6) 1Hinsichtlich der Überpfändung und der Schätzung sind die §§ 803 und 813 ZPO 
zu beachten. 2Erscheint dem Gerichtsvollzieher nach einer Neuschätzung die volle 
Befriedigung des Gläubigers nicht mehr gesichert, so führt er eine weitere Pfändung 
durch. 

(7) 1Sind die Vorkehrungen, die dazu dienten, die Pfändung erkennbar zu machen, 
später beseitigt oder sind die angebrachten Siegelmarken abgefallen, so sorgt der Ge-
richtsvollzieher, sobald er davon Kenntnis erhält, für die Erneuerung. 2Er prüft dabei 
auch, ob die Befriedigung des Gläubigers gefährdet wird, wenn er die Pfandstücke 
weiter im Gewahrsam des Schuldners belässt; ist eine Gefährdung gegeben, so ent-
fernt er die Pfandstücke nachträglich aus dem Gewahrsam des Schuldners. 

(8) Bei Verstrickungsbruch und Siegelbruch (§ 136 StGB) und bei Vereiteln der 
Zwangsvollstreckung (§ 288 StGB) hat der Gerichtsvollzieher keine Anzeigepflicht, so-
fern nicht allgemein oder für den besonderen Fall etwas Abweichendes angeordnet 
ist; er hat jedoch in jedem Fall den Gläubiger zu benachrichtigen. 

§ 83  
Pfändung von Sachen in einem Zolllager 

1Sollen Waren gepfändet werden, die in einem unter Mitverschluss der Zollbehörde 
stehenden Zolllager niedergelegt sind, so benachrichtigt der Gerichtsvollzieher die zu-
ständige Überwachungszollstelle von der beabsichtigten Pfändung. 2Er darf die Pfän-
dung erst durchführen, wenn diese Zollstelle die Öffnung des Lagers zur Vornahme 
der Pfändung veranlasst hat. 
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§ 84  
Pfändung von Schiffen  

(§§ 870a, 931 ZPO) 

(1) Die Pfändung von Schiffen, Schiffsbauwerken oder Schwimmdocks geschieht nach 
den Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen, wenn 
1.  es sich um nicht eingetragene Schiffe, um ausländische Schiffe, die, wenn es deut-

sche Schiffe wären, nicht in das Schiffsregister eingetragen werden müssten, um 
nicht eingetragene und nicht eintragungsfähige Schiffsbauwerke oder um nicht 
eingetragene oder nicht eintragungsfähige im Bau befindliche oder fertig gestellte 
Schwimmdocks handelt (wegen der eingetragenen Schiffe und so weiter verglei-
che § 78 Absatz 6) oder 

2.  die Pfändung zur Vollziehung eines Arrestes erfolgt (vergleiche § 931 ZPO). 

(2) 1Die Pfändung ist in der Regel in der Weise ersichtlich zu machen, dass dem Schiff, 
Schiffsbauwerk oder Schwimmdock eine mit Schloss und Siegel versehene Kette an-
gelegt wird. 2Ist dies nicht angängig oder handelt es sich um ein kleineres Fahrzeug, 
so verfährt der Gerichtsvollzieher nach § 82 Absatz 1 und 2. 

(3) 1Die zur Bewachung und Verwahrung des gepfändeten Schiffes, Schiffsbauwerkes 
oder Schwimmdocks erforderlichen Maßregeln veranlasst der Gerichtsvollzieher bei 
Gefahr im Verzug sofort nach der Pfändung und im Übrigen, sobald die durch die Maß-
regeln voraussichtlich entstehenden Kosten gesichert sind. 2Zur Vollstreckung und zur 
Bewachung des Schiffes, Schiffsbauwerks oder Schwimmdocks ist die Hafenbehörde 
um ihre Unterstützung zu ersuchen, soweit es erforderlich und zweckmäßig erscheint. 

(4) Bei der Pfändung eines ausländischen Schiffes benachrichtigt der Gerichtsvollzie-
her die konsularische Vertretung des Flaggenstaates. 

§ 85  
Pfändung von Luftfahrzeugen 

1Inländische Luftfahrzeuge, die nicht in der Luftfahrzeugrolle oder im Register für 
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, werden nach den Bestimmungen 
über die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen gepfändet. 2§§ 115 und 
153 Absatz 5 bleiben unberührt. 

§ 86  
Besondere Vorschriften über das Pfändungsprotokoll  

(§§ 762, 763 ZPO) 

(1) 1Das Pfändungsprotokoll muss enthalten: 
1.  ein genaues Verzeichnis der Pfandstücke unter fortlaufender Nummer, geeigne-

tenfalls mit Angabe der Zahl, des Maßes, des Gewichts, der besonderen Merkmale 
und Kennzeichen der gepfändeten Sachen (zum Beispiel Fabrikmarke, Baujahr, 
Typ, Fabriknummer und dergleichen) nebst den vom Gerichtsvollzieher oder ei-
nem Sachverständigen geschätzten gewöhnlichen Verkaufswerten; 

2.  eine Beschreibung der angelegten Pfandzeichen; 
3.  den wesentlichen Inhalt der Eröffnungen, die dem Schuldner oder den in § 81 Ab-

satz 1 Satz 2 bezeichneten Personen gemacht sind. 
2Es soll ferner den Inhalt der angebrachten Pfandanzeigen sowie den Inhalt der Ver-
einbarungen wiedergeben, die mit einem Hüter (§ 82 Absatz 2) getroffen sind. 
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(2) 1Werden Pfandstücke aus dem Gewahrsam des Schuldners entfernt, so ist dies im 
Protokoll zu begründen. 2Auch ist anzugeben, welche Maßnahmen für die Verwahrung 
der Pfandstücke getroffen sind (vergleiche § 90 Absatz 2). 

(3) Das Protokoll hat auch die Angaben der Zeit und des Ortes des Versteigerungster-
mins oder die Gründe zu enthalten, aus denen die sofortige Ansetzung des Versteige-
rungstermins unterblieben ist (vergleiche § 92). 

(4) 1Sind dieselben Sachen gleichzeitig für denselben Gläubiger gegen denselben 
Schuldner auf Grund mehrerer Schuldtitel gepfändet, so ist nur ein Protokoll aufzuneh-
men. 2In diesem sind die einzelnen Schuldtitel genau zu bezeichnen. 

(5) 1Eine Abschrift des Pfändungsprotokolls ist zu erteilen: 
1.  dem Gläubiger, wenn er es verlangt, 
2.  dem Schuldner, wenn er es verlangt oder wenn die Vollstreckung in seiner Abwe-

senheit stattgefunden hat. 
2Die Absendung ist auf dem Protokoll zu vermerken. 

(6) 1Kann eine Pfändung überhaupt nicht oder nicht in Höhe der beizutreibenden For-
derung erfolgen, weil der Schuldner nur Sachen besitzt, die nicht gepfändet werden 
dürfen oder nicht gepfändet werden sollen oder von deren Verwertung ein Überschuss 
über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht zu erwarten ist, so genügt im Protokoll 
der allgemeine Hinweis, dass eine Pfändung aus diesen Gründen unterblieben ist. 
2Abweichend von Satz 1 sind im Protokoll zu verzeichnen: 
1.  Sachen, deren Pfändung vom Gläubiger ausdrücklich beantragt war, unter Angabe 

der Gründe, aus denen der Gerichtsvollzieher von einer Pfändung abgesehen hat, 
2.  die Art der Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind, und die gewöhnliche 

Zeit der Reife, wenn eine Pfändung noch nicht erfolgen durfte (§ 810 Absatz 1 
Satz 2 ZPO), 

3.  Art, Beschaffenheit und Wert der Sachen, wenn eine Austauschpfändung (§ 811a 
ZPO) in Betracht kommt, unter Angabe der Gründe, aus denen der Gerichtsvoll-
zieher von einer vorläufigen Austauschpfändung (§ 811b ZPO) abgesehen hat, 

4.  Art und Wert eines Tieres, das im häuslichen Bereich und nicht zu Erwerbszwe-
cken gehalten wird, wenn dessen Pfändung in Betracht kommt (§ 811 Absatz 3 
ZPO). 

3Sind bereits Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts ergangen, durch die die Un-
pfändbarkeit vergleichbarer Sachen festgestellt wurde, so soll sie der Gerichtsvollzie-
her im Protokoll erwähnen, soweit sie für den Gläubiger von Belang sind. 

 § 87  
Widerspruch eines Dritten  

(§§ 771 bis 774, 805, 815 ZPO) 

(1) 1Wird ein Widerspruch dem Gerichtsvollzieher gegenüber von dem Dritten geltend 
gemacht oder von dem Schuldner angekündigt, so darf der Gerichtsvollzieher die 
Pfändung der Sachen, auf die sich der Widerspruch erstreckt, nur dann unterlassen, 
wenn die sonst vorhandene, von einem Widerspruch nicht betroffene bewegliche Habe 
des Schuldners zur Deckung der beizutreibenden Forderung ausreicht. 2Ist dies nicht 
der Fall, so führt der Gerichtsvollzieher die Pfändung ohne Rücksicht auf den Wider-
spruch durch und verweist die Beteiligten darauf, ihre Ansprüche bei dem Gläubiger 
und gegebenenfalls bei dem Gericht geltend zu machen. 3Da sich hierbei nicht im Vo-
raus übersehen lässt, welcher Teil der Pfandstücke nach Durchführung des 
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Widerspruchs zur Befriedigung des Gläubigers verwendbar bleiben wird, wird in die-
sem Fall die Pfändung auch über die in § 803 Absatz 1 Satz 2 ZPO bezeichnete Wert-
grenze hinaus zu erstrecken sein. 4Dasselbe gilt, wenn ein Dritter ein Recht geltend 
macht, das ihn zur vorzugsweisen Befriedigung aus dem Erlös berechtigt (§ 805 ZPO), 
zum Beispiel der Vermieter sein gesetzliches Vermieterpfandrecht in Anspruch nimmt; 
denn solche Rechte schmälern bei erfolgreicher Geltendmachung den Erlös, der zur 
Befriedigung des Gläubigers verfügbar ist. 

(2) 1Werden Sachen trotz des Widerspruchs des Dritten oder der Ankündigung eines 
derartigen Widerspruchs gepfändet, so beurkundet der Gerichtsvollzieher diese Erklä-
rungen im Protokoll, möglichst unter näherer Angabe der Person des Berechtigten und 
des Rechtsgrundes seines Anspruchs, und benachrichtigt den Gläubiger unverzüglich 
von dem Widerspruch. 2Dem Dritten ist auf Verlangen eine Abschrift des Protokolls zu 
erteilen. 3Wenn der Dritte bei oder nach der Erstpfändung eines ihm gehörenden Ge-
genstandes gegenüber dem Gerichtsvollzieher ein die Veräußerung hinderndes Recht 
geltend gemacht hat, muss der Gerichtsvollzieher ihn über die Anschlusspfändung 
(§ 116) desselben Gegenstands unverzüglich unterrichten. 

(3) 1Gepfändetes Geld hinterlegt der Gerichtsvollzieher, wenn ihm vor der Ablieferung 
an den Gläubiger (zum Beispiel durch eine eidesstattliche Versicherung) glaubhaft ge-
macht wird, dass einem Dritten an dem Geld ein die Veräußerung hinderndes oder zur 
vorzugsweisen Befriedigung berechtigendes Recht zusteht. 2Wird ihm nicht binnen 
zwei Wochen seit dem Tage der Pfändung eine gerichtliche Entscheidung über die 
Einstellung der Zwangsvollstreckung vorgelegt, so veranlasst er die Rückgabe des 
Geldes zur Aushändigung an den Gläubiger (§§ 805, 815 Absatz 2 ZPO). 

§ 88  
Pfändung von Sachen,  

die sich im Gewahrsam des Gläubigers oder eines Dritten befinden  
(§ 809 ZPO) 

1Die Pfändung von Sachen im Gewahrsam des Gläubigers oder eines Dritten (§ 70 
Absatz 2) geschieht ebenso wie die Pfändung von Sachen im Gewahrsam des Schuld-
ners. 2Der Sachverhalt, insbesondere die Erklärung des Dritten, ob er zur Herausgabe 
bereit sei oder nicht, ist im Protokoll zu vermerken. 3Verlangt der Gewahrsamsinhaber 
die Fortschaffung der Pfandstücke, so ist diesem Verlangen stattzugeben. 4Von einer 
Pfändung bei dem Gläubiger oder einem Dritten ist der Schuldner durch Übersendung 
einer Protokollabschrift zu benachrichtigen. 5Auf Antrag ist auch dem Dritten eine Pro-
tokollabschrift zu erteilen. 

d) Unterbringung der Pfandstücke 

§ 89  
Unterbringung von Geld, Kostbarkeiten und Wertpapieren 

(1) 1Gepfändetes oder ihm gezahltes Geld liefert der Gerichtsvollzieher nach Abzug 
der Vollstreckungskosten unverzüglich an den Gläubiger ab (§ 815 Absatz 1 ZPO) 
oder hinterlegt es, sofern die Hinterlegung erfolgen muss (§ 155). 2Ist dem Gläubiger 
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt und reicht der gepfändete oder gezahlte 
Geldbetrag nicht zur Tilgung der Forderung des Gläubigers und der Vollstreckungs-
kosten aus, so beachtet der Gerichtsvollzieher die Bestimmungen des § 15 Absatz 3 
Satz 2 bis 4 GvKostG. 
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(2) 1Gepfändete Kostbarkeiten und Wertpapiere sowie Geld bis zur Auszahlung oder 
Hinterlegung verwahrt der Gerichtsvollzieher unter sicherem Verschluss und getrennt 
von seinen eigenen Geldern und Wertgegenständen; nötigenfalls gibt er Kostbarkeiten 
und Wertpapiere bei einer sicheren Bank oder öffentlichen Sparkasse in Verwahrung 
oder trifft besondere Schutzmaßregeln. 2In letzterem Fall ist er berechtigt, die tatsäch-
lichen Auslagen zu berechnen. 3Dasselbe gilt für Wechsel und andere indossable Pa-
piere. 

 § 90  
Unterbringung anderer Pfandstücke 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, für eine sichere Unterbringung und Verwah-
rung der Pfandstücke zu sorgen, die er nicht im Gewahrsam des Schuldners belässt. 
2Er muss auch die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung der Pfandstücke treffen. 
3Er hat hierbei besondere Sorgfalt anzuwenden, um Schadensersatzansprüche wegen 
Verlustes oder Beschädigung der Sachen zu vermeiden. 

(2) 1Im Pfändungsprotokoll oder in einem Nachtrag darunter vermerkt der Gerichtsvoll-
zieher, welche Maßnahmen er zur Unterbringung der Pfandstücke getroffen hat. 2Ent-
fernt er die Pfandstücke erst nachträglich aus dem Gewahrsam des Schuldners, so 
nimmt er auch darüber ein Protokoll auf; jedoch genügt ein Vermerk im Versteige-
rungsprotokoll, wenn die Wegschaffung nur zum Zwecke der anschließenden soforti-
gen Versteigerung erfolgt. 

(3) 1Die in der Pfandkammer verwahrten Sachen bezeichnet der Gerichtsvollzieher mit 
der Geschäftsnummer, die der Vorgang bei ihm hat. 2Er bewahrt sie getrennt von den 
Sachen auf, die zu anderen Zwangsvollstreckungen gehören. 3Der Gerichtsvollzieher 
darf die Pfandkammer nicht zur Verwahrung benutzen, wenn die Versteigerung der 
Pfandstücke an einem anderen Ort notwendig oder zweckmäßig ist, wenn die Pfand-
stücke nach ihrer Beschaffenheit zur Verwahrung in der Pfandkammer nicht geeignet 
sind oder wenn die Beförderung zur Pfandkammer besondere Schwierigkeiten berei-
ten oder außergewöhnlich hohe Kosten verursachen würde. 

(4) 1Pfandstücke, die der Gerichtsvollzieher nicht nach § 89 oder in einer Pfandkam-
mer verwahren kann, übergibt er einem Verwahrer. 2Zum Verwahrer soll er möglichst 
nur eine zuverlässige, zahlungsfähige und am Ort der Vollstreckung ansässige Person 
wählen; bei ihrer Auswahl ist in Landgemeinden tunlichst die Mitwirkung des Haupt-
verwaltungsbeamten der Gemeinde zu erbitten, falls dieser die Verwahrung nicht 
selbst übernimmt. 3Die Bestellung des Gläubigers zum Verwahrer wird in der Regel 
nicht angebracht sein. 4Die Vergütung für die Verwahrung, Beaufsichtigung und gege-
benenfalls auch für die Erhaltung der Sache vereinbart der Gerichtsvollzieher mit dem 
Verwahrer möglichst bei Übergabe. 5Der Verwahrungsvertrag soll schriftlich abge-
schlossen werden. 6Der Verwahrer hat unter einem Verzeichnis der übergebenen Sa-
chen ihren Empfang zu bescheinigen; eine Abschrift dieses Verzeichnisses nebst der 
Bescheinigung ist ihm auf Verlangen auszuhändigen. 7Der Gerichtsvollzieher vermerkt 
die Bestellung eines Verwahrers und die mit ihm getroffenen Vereinbarungen im Pfän-
dungsprotokoll oder in einem Nachtrag darunter. 8Er verbindet die Bescheinigung des 
Verwahrers über den Empfang mit dem Protokoll, sofern sie nicht in das Protokoll 
selbst aufgenommen ist. 

(5) 1Belässt der Gerichtsvollzieher gepfändete Tiere nicht im Gewahrsam des Schuld-
ners, so ist er verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen für die ordnungsgemäße 
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Fütterung und Pflege der Tiere zu treffen. 2Werden ihm die hierzu nötigen Geldmittel 
nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so versteigert er die Tiere unverzüglich, selbst 
wenn er hierbei die Fristen für die Vornahme und die Bekanntmachung der Versteige-
rung nicht einhalten kann (§ 816 ZPO). 

(6) Gepfändete oder zu verwertende Waffen sind entsprechend dem Waffengesetz 
(WaffG) und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) zu verwahren.  

 2. Verwertung 

 a) Allgemeines 

 § 91  
(§§ 814 bis 825 ZPO) 

(1) 1Die Verwertung der Pfandstücke erfolgt in der Regel durch öffentliche Versteige-
rung in Form der Präsenzversteigerung (§§ 92 bis 96); soweit dies landesrechtlich vor-
gesehen ist, ist auch die allgemein zugängliche Versteigerung im Internet (§ 814 Ab-
satz 2 Nummer 2 ZPO) möglich. 2Als Formen der anderweitigen Verwertung kommen 
insbesondere in Betracht: 
1.  freihändiger Verkauf durch den Gerichtsvollzieher (§§ 97 bis 99), 
2.  freihändiger Verkauf durch einen Dritten – gegebenenfalls unter Festsetzung eines 

Mindestpreises –, 
3.  Übereignung an den Gläubiger zu einem bestimmten Preis, 
4.  Versteigerung durch den Gerichtsvollzieher an einem anderen Ort als nach § 816 

Absatz 2 ZPO vorgesehen. 
3Ist nach der Auffassung des Gerichtsvollziehers wegen der Art der gepfändeten Sa-
chen bei einer Verwertung durch öffentliche Versteigerung kein angemessener Erlös 
zu erwarten, so soll er den Schuldner und den Gläubiger sofort auf die Möglichkeit der 
anderweitigen Verwertung (§ 825 Absatz 1 ZPO) aufmerksam machen. 4Beantragt 
eine der Parteien nach § 825 Absatz 1 ZPO eine Verwertung der Sache in anderer 
Weise oder an einem anderen Ort, unterrichtet der Gerichtsvollzieher den Antragsgeg-
ner über alle Einzelheiten der beabsichtigten anderweitigen Verwertung, insbesondere 
den Mindestpreis, und belehrt ihn, dass er die Sache ohne seine Zustimmung nicht vor 
Ablauf von zwei Wochen nach Zustellung der Unterrichtung verwerten wird. 5Der Ge-
richtsvollzieher besorgt selbst die Zustellung der Unterrichtung. 6Nach der Zustimmung 
des Antragsgegners oder spätestens nach dem Ablauf der Frist, wenn eine Einstel-
lungsanordnung des Vollstreckungsgerichts nicht ergangen ist, führt der Gerichtsvoll-
zieher die anderweitige Verwertung durch. 7Er kann sie schon vor Fristablauf vorberei-
ten. 8Ist bei der beantragten anderweitigen Verwertung nach der Überzeugung des 
Gerichtsvollziehers kein höherer Erlös zu erwarten, teilt er dies dem Antragsteller unter 
Fortsetzung des Verwertungsverfahrens mit. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Verwertung – ohne einen besonderen Auftrag des 
Gläubigers abzuwarten – nach den §§ 814 bis 825 ZPO durch. 2Die Verwertung ist 
auch dann vorzunehmen, wenn der Schuldner verstorben ist oder wenn das Insolvenz-
verfahren über sein Vermögen eröffnet worden ist. 3§ 51 Absatz 3 und § 120 Absatz 2 
Satz 2 sind zu beachten. 4Führt der Gerichtsvollzieher die allgemein zugängliche Ver-
steigerung im Internet (§ 814 Absatz 2 Nummer 2 ZPO) durch, teilt er dies dem Schuld-
ner und sämtlichen beteiligten Gläubigern mit und bezeichnet den von ihm bestimmten 
Zeitpunkt, zu dem die Versteigerung im Internet beginnen wird. 
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(3) 1Ein Aufschub der Verwertung ist nur zulässig, wenn eine Zahlungsvereinbarung 
gemäß § 802b ZPO geschlossen wird. 2Dies ist in jeder Lage des Verfahrens, auch 
noch kurz vor einem bereits bestimmten Versteigerungstermin, möglich, es sei denn, 
der Gläubiger hat den Abschluss einer Zahlungsvereinbarung ausgeschlossen 
(§ 802b Absatz 2 Satz 1 ZPO). 3Wenn der Gläubiger lediglich einen Vollstreckungs-
auftrag mit einem Auftrag zur Abnahme der Vermögensauskunft verbunden hat, hin-
dert dies einen Verwertungsaufschub durch den Gerichtsvollzieher zunächst nicht. 
4§ 68 ist zu beachten. 

(4) 1Zwischen dem Zahlungstermin und dem Verwertungstermin sollen wenigstens 
zwei Wochen liegen. 2Wird der Verwertungstermin verlegt, nachdem der Schuldner die 
Rate gezahlt hat, gehören die Kosten der öffentlichen Bekanntmachung der Termins-
verlegung (§ 93) zu den notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung im Sinne des 
§ 788 Absatz 1 ZPO. 3Bei der Bestimmung der Termine für die Verwertung soll der 
Gerichtsvollzieher im Einzelfall einerseits die Notwendigkeit, den Schuldner durch die 
Terminbestimmung zur pünktlichen Zahlung zu veranlassen, und andererseits die 
Höhe der zusätzlichen Vollstreckungskosten, zum Beispiel für die öffentliche Bekannt-
machung, berücksichtigen. 

(5) Bei der Verwertung muss der Gerichtsvollzieher gesetzliche und behördliche Ver-
äußerungs- oder Erwerbsbeschränkungen beachten (vergleiche zum Beispiel § 772 
ZPO). 

(6) 1Bei der Verwertung dürfen der Gerichtsvollzieher und die von ihm zugezogenen 
Gehilfen weder für sich (persönlich oder durch einen anderen) noch als Vertreter eines 
anderen kaufen (§§ 450, 451 BGB). 2Der Gerichtsvollzieher darf auch seinen Angehö-
rigen und den bei ihm beschäftigten Personen das Mitbieten nicht gestatten. 

(7) Auf Antrag des Gläubigers oder des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht 
anordnen, dass eine gepfändete Sache durch eine andere Person als den Gerichts-
vollzieher versteigert wird (§ 825 Absatz 2 ZPO). 

 b) Öffentliche Versteigerung nach § 814 Absatz 2 Nummer 1 ZPO  
(Präsenzversteigerung) 

§ 92  
Ort und Zeit der Versteigerung  

(§§ 816 Absatz 1 und 2, § 825 Absatz 1 ZPO) 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher bestimmt den Termin zur öffentlichen Versteigerung in der 
Regel sogleich bei der Pfändung. 2Die Anberaumung des Termins ist nur dann einst-
weilen auszusetzen, 
1.  wenn die Parteien einverstanden sind, dass der Termin erst später bestimmt wer-

den soll, 
2.  wenn die sofortige Terminbestimmung im Einzelfall nicht tunlich oder nicht zweck-

mäßig erscheint, zum Beispiel weil Früchte auf dem Halm gepfändet sind und der 
Eintritt der Reife der Früchte noch nicht mit Sicherheit übersehen werden kann 
oder weil das Vollstreckungsgericht voraussichtlich eine andere Art der Veräuße-
rung oder die Versteigerung an einem anderen Ort anordnen wird. 

(2) 1Die Pfandstücke werden in der Gemeinde versteigert, in der sie gepfändet worden 
sind, an einem anderen Ort im Bezirk des Vollstreckungsgerichts oder am Amtssitz 
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des Gerichtsvollziehers, sofern nicht der Gläubiger und der Schuldner sich auf einen 
anderen Ort einigen oder der Gerichtsvollzieher auf Antrag des Gläubigers oder des 
Schuldners einen anderen Ort bestimmt hat (§ 816 Absatz 2, § 825 Absatz 1 ZPO). 
2Liegt die Versteigerung an einem anderen Ort im Interesse der Parteien, so soll der 
Gerichtsvollzieher auf die Möglichkeit eines Antrags nach § 825 Absatz 1 ZPO hinwei-
sen. 

(3) 1Der erste Versteigerungstermin darf nicht vor Ablauf einer Woche seit dem Tage 
der Pfändung stattfinden. 2Ein früherer Termin darf nur bestimmt werden, wenn 
1.  der Gläubiger und der Schuldner sich über eine frühere Versteigerung einigen, 
2.  die frühere Versteigerung nach der pflichtgemäßen Überzeugung des Gerichts-

vollziehers erforderlich ist, um die Gefahr einer beträchtlichen Wertminderung der 
Pfandstücke oder eines unverhältnismäßigen Kostenaufwands für längere Aufbe-
wahrung abzuwenden. 

3Die Einigung der Parteien oder die sonstigen Gründe für die vorzeitige Versteigerung 
sind aktenkundig zu machen. 4In der Regel soll die Versteigerung nicht später als einen 
Monat nach der Pfändung stattfinden; wird sie weiter hinausgeschoben, so ist der 
Grund dafür in den Akten zu vermerken. 

(4) 1Sämtliche beteiligten Gläubiger und der Schuldner sind von dem Versteigerungs-
termin besonders zu benachrichtigen, wenn ihnen der Termin nicht bereits anderweitig 
bekannt gegeben worden ist, etwa durch die übersandte Abschrift des Pfändungspro-
tokolls. 2Der Gerichtsvollzieher kann den Gläubiger hierbei auf die Bedeutung seiner 
persönlichen Teilnahme hinweisen. 

 § 93  
Öffentliche Bekanntmachung  

(§ 816 Absatz 3 ZPO) 

(1) 1Die Versteigerung muss öffentlich bekannt gemacht werden. 2Die Bekanntma-
chung muss rechtzeitig erfolgen, spätestens am Tag vor dem Versteigerungstermin. 
3Eine Bekanntmachung am Tage der Versteigerung genügt nur, wenn die Pfandstücke 
alsbald versteigert werden müssen, etwa weil sie dem Verderb oder einer beträchtli-
chen Wertminderung ausgesetzt sind. 4Erfolgt die Bekanntmachung nicht spätestens 
am Tag vor der Versteigerung, so ist der Grund dafür aktenkundig zu machen. 

(2) 1Die Bekanntmachung enthält 
1.  den Ort, den Tag und die Stunde der Versteigerung, 
2.  eine allgemeine Bezeichnung der Gegenstände, die zu versteigern sind; beson-

ders wertvolle Sachen sind dabei hervorzuheben; zur allgemeinen Bezeichnung 
gehört auch die Fabrikmarke (zum Beispiel bei Motoren, Kraftwagen, Krafträdern, 
Fahrrädern, Büromaschinen und dergleichen); vielfach wird es sich empfehlen, 
auch die Herstellungsnummer anzugeben, da sie Interessenten die Feststellung 
des Herstellungsjahres ermöglicht. 

2Die Bekanntmachung soll ferner die Zeit und den Ort enthalten, an dem die Pfandstü-
cke vor der Versteigerung besichtigt werden können. 3In der Bekanntmachung ist er-
sichtlich zu machen, dass es sich um eine Versteigerung im Wege der Zwangsvollstre-
ckung handelt; die Namen des Gläubigers und des Schuldners sind wegzulassen. 4Die 
Bekanntmachung ist aktenkundig zu machen; die Belegblätter und Rechnungen sind 
zu den Sachakten zu nehmen, soweit nicht in Absatz 5 eine andere Aufbewahrung 
angeordnet ist. 
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(3) 1Über die Art der Bekanntmachung (Aushang, Veröffentlichung in Zeitungen) ent-
scheidet der Gerichtsvollzieher nach pflichtgemäßem Ermessen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Einzelfalles, sofern nicht die Justizverwaltung bestimmte Weisun-
gen erteilt hat. 2Die öffentliche Bekanntmachung hat das Ziel, die Personen, die im 
Einzelfall als Kaufinteressenten in Betracht kommen, möglichst umfassend auf die be-
vorstehende Versteigerung hinzuweisen und durch Heranziehung zahlreicher Bieter 
ein günstiges Versteigerungsergebnis zu erzielen. 3Die Kosten der Bekanntmachung 
müssen, soweit sie nicht vom Auftraggeber übernommen werden, in angemessenem 
Verhältnis zu dem Wert des Versteigerungsgutes und zu dem voraussichtlichen Erlös 
stehen. 4Die Beachtung dieser Richtlinien wird vielfach zu folgendem Verfahren füh-
ren: 
1.  1Werden Gegenstände von geringem Wert versteigert, so kann eine öffentliche 

Bekanntmachung durch Anschlag genügen. 2Erfahrungsgemäß hat sich in diesem 
Fall, insbesondere bei Versteigerungen in ständig dafür bestimmten und daher all-
gemein bekannten Pfandkammern oder Versteigerungsräumen, ein Anschlag an 
einer Tafel oder in einem Kasten vor den Versteigerungsräumen als ausreichend 
erwiesen. 

2.  1Haben die zur Versteigerung bestimmten Gegenstände einen hohen Wert, so 
wird die Bekanntmachung durch eine Zeitung in Betracht kommen. 2Bei der Aus-
wahl der Zeitung wird zu beachten sein, dass in diesen Fällen neben den Händlern 
meist solche Kauflustige infrage kommen, die den Ort der Versteigerung ohne Auf-
wendung von Fahrkosten erreichen und das Versteigerungsgut ohne wesentliche 
Transportkosten wegschaffen können. 3Der Gerichtsvollzieher wird daher zu prü-
fen haben, ob eine mit mäßigen Kosten verbundene Anzeige in einer Ortszeitung 
oder – in größeren Städten – einer Bezirks- oder Vorortzeitung genügt. 

3.  1Hat das Versteigerungsgut beträchtlichen Wert (zum Beispiel Kunstgegenstände, 
echte Teppiche, Luxusgegenstände), so muss die Bekanntmachung die Kreise 
umfassen, die für den Erwerb solcher Sachen Interesse haben und über die not-
wendigen Mittel dazu verfügen. 2Daher ist eine Zeitung zu wählen, die einen ent-
sprechenden Leserkreis und ein entsprechendes Verbreitungsgebiet hat. 

4.  Sollen Gegenstände versteigert werden, deren Erwerb nur für bestimmte Berufs-
gruppen infrage kommt (zum Beispiel Rohstoffe, Maschinen, kaufmännische und 
gewerbliche Einrichtungen, Halbfabrikate), so wird vielfach die Bekanntmachung 
in einer Fachzeitschrift oder Fachzeitung zu bevorzugen sein. 

5.  Bei besonders umfangreichen Versteigerungen kann eine Bekanntmachung in 
mehreren Zeitungen in Betracht kommen, sofern die hierzu erforderlichen Kosten 
im angemessenen Verhältnis zum Wert des Versteigerungsgutes stehen. 

(4) 1Zur Verminderung der Bekanntmachungskosten vereinigt der Gerichtsvollzieher 
mehrere Bekanntmachungen von Versteigerungsterminen, die an demselben Tage 
und an demselben Ort abgehalten werden sollen, zu einer Bekanntmachung. 2Er soll 
auch möglichst mehrere Bekanntmachungen von Versteigerungsterminen, die zu ver-
schiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten stattfinden, in einer Sammelbekannt-
machung vereinigen. 3In diesen Fällen nimmt er das Belegblatt und die Rechnung zu 
einem der Handaktenstücke, berechnet dabei die Kosten, die auf die einzelnen Ange-
legenheiten abfallen, und vermerkt in den Akten über die anderen Angelegenheiten, 
wie hoch die anteiligen Kosten sind und wo sich Rechnung und Belegblatt befinden. 
4Der Gerichtsvollzieher kann Rechnung und Belegblätter auch zu besonderen Sam-
melakten über Bekanntmachungen nehmen. 5Er vermerkt dann in den einzelnen Son-
derakten die Höhe der anteiligen Kosten und verweist auf die Blattzahl der Sammel-
akte, wo sich Belegblatt, Rechnung und Berechnung der anteiligen Kosten befinden. 
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(5) 1Auch die Bekanntmachungen mehrerer Gerichtsvollzieher können aus Kostener-
sparnisgründen zu einer Sammelbekanntmachung vereinigt werden. 2In diesen Fällen 
muss jeder Gerichtsvollzieher ein Belegblatt zu seinen Akten nehmen und dabei die 
Kosten angeben, die auf seine Bekanntmachung entfallen. 3Im Übrigen ist entspre-
chend den Bestimmungen des Absatzes 4 zu verfahren. 

(6) 1Wird der Versteigerungstermin aufgehoben, so sind Aushänge und Anschläge so-
fort zu entfernen. 2Die Aufhebung ist öffentlich bekannt zu machen, soweit dies noch 
tunlich ist. 3Eine Terminverlegung oder -aufhebung ist den Beteiligten unverzüglich 
mitzuteilen.  

 § 94  
Bereitstellung der Pfandstücke 

(1) 1Vor Beginn des Termins sind die zu versteigernden Sachen zum Verkauf und zur 
Besichtigung durch Kaufinteressenten bereitzustellen; ihre Identität ist aus dem Pfän-
dungsprotokoll festzustellen. 2War ein Verwahrer oder Hüter bestellt, so ist mit ihm 
über die Rückgabe der Sachen ein Protokoll aufzunehmen; auf Verlangen ist ihm eine 
Bescheinigung hierüber zu erteilen. 3Ergibt sich, dass Pfandstücke fehlen oder be-
schädigt sind, so ist dies im Protokoll oder zu den Akten zu vermerken und den Betei-
ligten bekannt zu geben. 

(2) 1Die Pfandstücke sollen zur Erzielung eines ihrem Wert angemessenen Erlöses in 
sauberem und möglichst ansehnlichem Zustand zur Versteigerung gestellt werden. 
2Die hierdurch entstehenden Kosten sind als Kosten der Zwangsvollstreckung zu be-
handeln. 3Solche Kosten dürfen jedoch nur aufgewendet werden, wenn sie in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem zu erwartenden Mehrerlös stehen. 4Dagegen ist der 
Gerichtsvollzieher nicht berechtigt, gebrauchte oder beschädigte Pfandstücke ohne 
Einverständnis des Gläubigers und des Schuldners instand setzen zu lassen. 

 § 95  
Versteigerungstermin  

(§ 816 Absatz 4, §§ 817, 817a, 818 ZPO) 

(1) 1Bei der Eröffnung des Termins sind zunächst die Versteigerungsbedingungen be-
kannt zu machen. 2Abweichungen von den in § 817 ZPO bestimmten Versteigerungs-
bedingungen sind nur zulässig, wenn das Vollstreckungsgericht sie angeordnet hat 
oder der Gläubiger und der Schuldner sie vereinbart haben. 3Versteigert der Gerichts-
vollzieher Gase, Flüssigkeiten oder andere Sachen, die sich in Behältnissen befinden, 
welche dem Schuldner zweifellos nicht gehören, so nimmt er in die Versteigerungsbe-
dingungen die Bestimmung auf, dass 
1.  die Behältnisse alsbald nach der Entleerung, spätestens binnen einer festzuset-

zenden Frist, dem Eigentümer zu übergeben seien, 
2.  der Ersteher eine dem Betrag nach zu bestimmende Sicherheit außer dem Meist-

gebot an den Gerichtsvollzieher zu leisten habe. 
4Versteigert der Gerichtsvollzieher Schusswaffen, Munition oder diesen gleichste-
hende Gegenstände, deren Erwerb erlaubnis- oder anmeldepflichtig ist, so nimmt er 
in die Versteigerungsbedingungen die Bestimmung auf, dass sie nur von einem Be-
rechtigten ersteigert werden können (vergleiche § 66). 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher fordert alsdann zum Bieten auf. 2Er bietet die Pfandstücke 
regelmäßig einzeln aus; jedoch kann er auch Gegenstände, die sich dazu eignen, 
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zusammen anbieten, insbesondere Gegenstände gleicher Art. 3Die Pfandstücke sind 
tunlichst nach ihrer Reihenfolge im Pfändungsprotokoll aufzurufen, sofern nicht die 
Beteiligten andere Wünsche haben. 4Beim Ausbieten sind der gewöhnliche Verkaufs-
wert der gepfändeten Sachen und das Mindestgebot bekannt zu geben, bei Gold- und 
Silbersachen auch der Gold- und Silberwert. 

(3) Der Gläubiger und der Schuldner können bei der Versteigerung mitbieten; jedoch 
ist ein Gebot des Schuldners zurückzuweisen, wenn er nicht den Betrag sofort bar 
hinterlegt. 

(4) 1Der Zuschlag ist zu versagen, wenn das Meistgebot nicht die Hälfte des gewöhn-
lichen Verkehrswertes erreicht (Mindestgebot; § 817a Absatz 1 Satz 1 ZPO). 2Der Ge-
richtsvollzieher hat dann auf Antrag des Gläubigers einen neuen Versteigerungstermin 
anzuberaumen oder es dem Gläubiger anheim zu geben, einen Antrag nach § 825 
ZPO zu stellen. 3Bleibt auch der neue Termin oder der Versuch anderweitiger Verwer-
tung ohne Erfolg und ist auch von weiteren Verwertungsversuchen kein Erfolg zu er-
warten, so kann der Gerichtsvollzieher die Pfändung aufheben. 4Vor der Aufhebung 
gibt er dem Gläubiger Gelegenheit zur Äußerung binnen einer angemessenen, von 
ihm zu bestimmenden Frist. 5Eine Versagung des Zuschlags kommt jedoch nicht in 
Betracht, wenn alle beteiligten Gläubiger und der Schuldner mit der Erteilung des Zu-
schlags zu einem Gebot einverstanden sind, welches das gesetzliche Mindestgebot 
nicht erreicht, oder wenn die sofortige Versteigerung erforderlich ist, um die Gefahr 
einer beträchtlichen Wertverringerung der zu versteigernden Sachen abzuwenden 
oder um unverhältnismäßige Kosten für eine längere Aufbewahrung zu vermeiden. 

(5) 1Bei Gold- und Silbersachen ist der Zuschlag ferner zu versagen, wenn das Meist-
gebot den Gold- und Silberwert nicht erreicht. 2Der Gerichtsvollzieher kann diese Sa-
chen dann durch freihändigen Verkauf verwerten (vergleiche § 97). 

(6) Ist eine Austauschpfändung mit der Maßgabe zugelassen, dass dem Schuldner der 
zur Ersatzbeschaffung notwendige Geldbetrag aus dem Vollstreckungserlös zu erstat-
ten ist (§ 74 Absatz 1 Satz 3), so ist der Zuschlag zu versagen, wenn das Meistgebot 
nicht den vom Vollstreckungsgericht zur Ersatzbeschaffung bestimmten Geldbetrag 
sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung deckt. 

(7) 1Erweist sich im Versteigerungstermin eine andere Schätzung des gewöhnlichen 
Verkaufswertes als notwendig, zum Beispiel wegen Veränderung der Marktlage (Man-
gel an ausreichenden Geboten genügt nicht), so ist das Ergebnis der Schätzung be-
kannt zu geben. 2Ist eine der Parteien im Termin nicht vertreten und wird der gewöhn-
liche Verkaufswert niedriger geschätzt als bisher, so wird ein neuer Versteigerungster-
min anzuberaumen und den Parteien zunächst das Ergebnis der abweichenden Schät-
zung mitzuteilen sein. 3Dies gilt jedoch nicht, wenn die sofortige Versteigerung aus den 
in Absatz 4 genannten Gründen notwendig ist. 4Falls es erforderlich ist, muss der Ge-
richtsvollzieher zur Sicherung des Gläubigers eine weitere Pfändung durchführen. 

(8) Beim Einzelausgebot von Gegenständen, die sich zum Gesamtausgebot eignen, 
kann der Gerichtsvollzieher den Zuschlag davon abhängig machen, dass beim darauf-
folgenden Gesamtausgebot kein höherer Erlös erzielt wird. 

(9) 1Der Gerichtsvollzieher hat für den ordnungsmäßigen Ablauf der Versteigerung zu 
sorgen. 2Er hat insbesondere unzulässigen Einwirkungen der Händlerringe (Verkäu-
ferringe, Zusammenschlüsse) entgegenzutreten. 3Weiß er oder muss er nach den 
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Umständen annehmen, dass Verabredungen getroffen sind, auf Grund deren Andere 
vom Bieten abgehalten oder Sachen durch vorgeschobene Personen ersteigert wer-
den sollen, um unter den Teilnehmern sodann zum gemeinsamen Vorteil veräußert zu 
werden, so hat er Personen, die an solchen Verabredungen beteiligt sind, zu entfer-
nen, nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe. 4Er kann die Versteigerung auch unterbrechen. 

(10) 1Der Zuschlag ist dem Meistbietenden zu erteilen. 2Dem Zuschlag soll ein dreima-
liger Aufruf vorausgehen. 3Dabei muss der Gerichtsvollzieher mit strenger Unpartei-
lichkeit verfahren. 4Er darf insbesondere den Zuschlag nicht zugunsten eines Bieters 
übereilen. 5Die Verpflichtung eines jeden Bieters erlischt, wenn ein Übergebot abge-
geben wird oder wenn die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen 
wird (§ 156 BGB, § 817 Absatz 1 ZPO). 

(11) 1Die zugeschlagene Sache ist dem Ersteher zu übergeben, und zwar nur gegen 
bare Zahlung des Kaufpreises. 2Einen Scheck darf der Gerichtsvollzieher nur mit Zu-
stimmung des Auftraggebers annehmen. 3Hat der Meistbietende nicht bis zu der in 
den Versteigerungsbedingungen bestimmten Zeit oder mangels einer solchen Bestim-
mung nicht vor dem Schluss des Versteigerungstermins die Ablieferung gegen Zah-
lung des Kaufgeldes verlangt, so ist die Sache anderweit zu versteigern. 4Bei der Wie-
derversteigerung wird der Meistbietende zu keinem weiteren Gebot zugelassen. 5Er 
haftet für den Ausfall; auf den Mehrerlös hat er keinen Anspruch (§ 817 Absatz 3 ZPO). 

(12) 1Wird der Zuschlag dem Gläubiger erteilt, so ist dieser von der Verpflichtung zur 
Barzahlung insoweit befreit, als der Erlös zu seiner Befriedigung zu verwenden ist. 
2Der Gläubiger hat mithin nur die Beträge bar zu zahlen, die zur Deckung der Zwangs-
vollstreckungskosten erforderlich sind oder sich nach seiner Befriedigung als Über-
schuss ergeben. 3Sofern jedoch dem Schuldner nachgelassen ist, die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden, hat auch der Gläubiger den 
Preis für die von ihm erstandene Sache bar zu entrichten (§ 817 Absatz 4 ZPO). 4Das-
selbe gilt, wenn und soweit der Gläubiger das Recht eines Dritten auf vorzugsweise 
Befriedigung (§ 805 ZPO) anerkannt hat, ein vorrangiges Pfändungspfandrecht eines 
anderen Gläubigers (§ 804 Absatz 3 ZPO) besteht, der Erlös auf Grund einer gericht-
lichen Anordnung zu hinterlegen ist oder dem Schuldner im Rahmen einer Austausch-
pfändung gemäß § 811a Absatz 1 Halbsatz 2 ZPO der zur Ersatzbeschaffung erfor-
derliche Geldbetrag aus dem Vollstreckungserlös zu überlassen ist. 

(13) 1Die Versteigerung ist einzustellen, sobald der Erlös zur Befriedigung des Gläubi-
gers und zur Deckung der Kosten der Zwangsvollstreckung hinreicht (§ 818 ZPO). 2Um 
die Versteigerung nicht zu weit auszudehnen, hat der Gerichtsvollzieher die bereits 
erzielten Erlöse von Zeit zu Zeit zusammenzurechnen. 3Der Erlös darf an den Gläubi-
ger erst abgeführt werden, wenn die Übergabe der verkauften Sachen stattgefunden 
hat. 

(14) Hat nach dem Ergebnis der Verwertung der Pfandstücke die Vollstreckung nicht 
zur vollen Befriedigung des Gläubigers geführt oder sind Pfandstücke abhandenge-
kommen oder beschädigt worden, so muss der Gerichtsvollzieher auch ohne aus-
drückliche Weisung des Gläubigers alsbald die weitere Vollstreckung betreiben, wenn 
nach seinem pflichtgemäßen Ermessen eine erneute Pfändung zur weiteren Befriedi-
gung des Gläubigers führen kann. 
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 § 96  
Versteigerungsprotokoll 

(1) Das Protokoll über die Versteigerung hat insbesondere zu enthalten: 
1.  die betreibenden Gläubiger nach ihrer Rangfolge; 
2.  die Beträge der beizutreibenden Forderungen und der Zwangsvollstreckungskos-

ten; 
3.  den Hinweis auf die gesetzlichen Versteigerungsbedingungen oder den Wortlaut 

der Versteigerungsbedingungen, soweit von den gesetzlichen abweichende oder 
ergänzende Bestimmungen getroffen sind; 

4.  die Bezeichnung der ausgebotenen Sachen sowie ihre Nummern nach dem Pfän-
dungsprotokoll und die abgegebenen Meistgebote; 

5.  die Namen der Bieter, denen der Zuschlag erteilt ist; bei Geboten über 100 Euro 
auch deren Anschriften; der Gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm der Er-
werber einen amtlichen Ausweis über seine Person vorlegt; 

6.  die Angabe, dass der Kaufpreis bezahlt und die Sache abgeliefert ist oder dass 
Zahlung und Ablieferung unterblieben sind. 

(2) 1Die ausgebotenen Sachen sind sogleich beim Ausgebot im Versteigerungsproto-
koll zu verzeichnen. 2Neben jeder Sache sind alsbald nach dem Zuschlag das Meist-
gebot und der Ersteher zu vermerken. 3Dasselbe gilt von der Zahlung des Kaufgeldes, 
sobald sie erfolgt. 4Die dem Meistgebot vorangegangenen Gebote und deren Bieter, 
die den Zuschlag nicht erhalten haben, sind nicht zu verzeichnen. 5Ein zurückgewie-
senes Gebot ist im Protokoll zu vermerken, jedoch nicht in der Spalte, die für das 
Meistgebot bestimmt ist. 6Bei Gold- und Silbersachen ist zutreffendenfalls zu beurkun-
den, dass trotz des wiederholten Aufrufs kein Gebot abgegeben worden ist, das den 
Gold- und Silberwert deckt. 7Ein entsprechender Vermerk ist zu machen, wenn bei 
anderen Sachen nach § 95 Absatz 2 bis 8 ein Zuschlag nicht erteilt ist. 8Am Schluss 
des Verzeichnisses ist die Summe des erzielten Erlöses festzustellen. 

(3) 1Das Protokoll braucht nicht im Ganzen vorgelesen zu werden. 2Von den Bietern 
brauchen nur diejenigen in oder unter dem Protokoll zu unterzeichnen, die den Zu-
schlag erhalten haben oder – falls der Zuschlag im Termin nicht erteilt ist – an ihr Gebot 
gebunden bleiben. 3Unterbleibt die Unterzeichnung, etwa weil ein Beteiligter sich ent-
fernt hat oder die Unterschritt verweigert, so ist der Grund dafür im Protokoll aufzuneh-
men. 

c) Freihändiger Verkauf 

§ 97  
Zulässigkeit des freihändigen Verkaufs  

(§§ 817a, 821, 825 ZPO) 

Die Veräußerung erfolgt durch freihändigen Verkauf 
1.  bei Gold- und Silbersachen, wenn bei der Versteigerung kein Gebot abgegeben 

worden ist, das den Gold- und Silberwert erreicht (§ 817a ZPO), 
2.  bei Wertpapieren, die einen Börsen- oder Marktpreis haben (§ 821 ZPO), 
3.  im Einzelfall auf Antrag des Gläubigers oder des Schuldners (§ 825 Absatz 1 

ZPO). 
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§ 98  
Verfahren beim freihändigen Verkauf 

(1) 1Für den freihändigen Verkauf gilt die in § 92 Absatz 3 Satz 1 bezeichnete Frist 
nicht. 2Der Gerichtsvollzieher führt den Verkauf – gegebenenfalls unter Beachtung von 
§ 825 Absatz 1 ZPO (§ 91 Absatz 1 Satz 4 bis 7) – unverzüglich durch, falls das Voll-
streckungsgericht nichts anderes angeordnet hat oder die Beteiligten nichts anderes 
vereinbart haben. 3Er ist darauf bedacht, einen möglichst hohen Preis zu erzielen. 

(2) 1Die Bestimmungen des § 95 Absatz 4 über das Mindestgebot finden beim freihän-
digen Verkauf entsprechende Anwendung (§ 817a ZPO). 2Gold- und Silbersachen darf 
der Gerichtsvollzieher nicht unter ihrem Gold- und Silberwert und nicht unter der Hälfte 
des gewöhnlichen Verkaufswerts, Wertpapiere nicht unter dem Tageskurs verkaufen, 
der für den Ort des Verkaufs maßgebend ist. 

(3) Die Sache darf dem Käufer nur gegen bare Zahlung des Kaufpreises oder, falls der 
Auftraggeber dem zustimmt, gegen Übergabe eines über den Kaufpreis ausgestellten 
Schecks übergeben werden, soweit das Vollstreckungsgericht nichts anderes ange-
ordnet hat oder alle Beteiligten einer anderen Regelung zustimmen. 

(4) 1Der Verkauf kann auch an den Gläubiger erfolgen. 2§ 95 Absatz 12 ist in diesem 
Fall entsprechend anzuwenden. 

(5) Bei dem Verkauf von Wertpapieren bleibt es dem Ermessen des Gerichtsvollzie-
hers überlassen, ob er den Verkauf selbst besorgen oder sich der Vermittlung eines 
Bankgeschäfts bedienen will. 

(6) 1Hat das Vollstreckungsgericht den Verkauf angeordnet, so beachtet der Gerichts-
vollzieher die etwaigen besonderen Anordnungen des Gerichts. 2Ist eine Sache durch 
Beschluss des Vollstreckungsgerichts dem Gläubiger oder einem Dritten übereignet, 
so hat der Gerichtsvollzieher die Sache zu übergeben. 

 § 99  
Protokoll beim freihändigen Verkauf 

1Das Protokoll über den freihändigen Verkauf hat insbesondere zu enthalten: 
1.  den Grund des freihändigen Verkaufs, 
2.  die genaue Bezeichnung des verkauften Gegenstandes mit Angabe des geschätz-

ten Gold- und Silberwerts, des Tageskurses oder des vom Vollstreckungsgericht 
bestimmten Preises, 

3.  die mit Käufern getroffenen Abreden, den Nachweis der Preiszahlung und die Er-
füllung des Geschäfts. 

2§ 96 Absatz 1 Nummer 5 gilt entsprechend. 3Verkauft der Gerichtsvollzieher ein Wert-
papier durch Vermittlung eines Bankgeschäfts, so wird das Protokoll durch die Abrech-
nung ersetzt, die das Bankgeschäft über den Verkauf erteilt. 4Die Abrechnung ist zu 
den Akten zu nehmen. 
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 3. Pfändung und Veräußerung in besonderen Fällen 

 a) Pfändung bei Personen, die Landwirtschaft betreiben 

 § 100  
(§ 813 Absatz 3 ZPO) 

(1) 1Ist der Gerichtsvollzieher mit der Pfändung bei einer Person beauftragt, die Land-
wirtschaft betreibt, und werden voraussichtlich 
1. Früchte, die vom Boden noch nicht getrennt sind, 
2. Sachen nach § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ZPO, 
3. Tiere nach § 811 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b ZPO oder 
4. landwirtschaftliche Erzeugnisse 
zu pfänden sein, so zieht der Gerichtsvollzieher einen landwirtschaftlichen Sachver-
ständigen hinzu, wenn anzunehmen ist, dass der Wert der zu pfändenden Sachen und 
Tiere insgesamt den Betrag von 2 000 Euro übersteigt. 2Bei einem geringeren Wert 
soll ein Sachverständiger zugezogen werden, wenn der Schuldner es verlangt und 
wenn dadurch die Zwangsvollstreckung weder verzögert wird noch unverhältnismä-
ßige Kosten entstehen. 

(2) 1Der Sachverständige hat zu begutachten, ob die zu pfändenden Sachen und Tiere 
zu denen gehören, die im § 813 Absatz 3 ZPO bezeichnet sind oder auf die sich die 
Hypothek und so weiter erstreckt (vergleiche § 78). 2Das Gutachten des Sachverstän-
digen ist für den Gerichtsvollzieher nicht bindend; jedoch soll er nur aus besonderen 
und gewichtigen Gründen von ihm abweichen. 

(3) 1Das Ergebnis des Gutachtens ist, sofern der Sachverständige es nicht sofort 
schriftlich oder in einer Anlage zum Pfändungsprotokoll niederlegt, nebst den wesent-
lichen Gründen in dieses Protokoll aufzunehmen. 2Ist der Gerichtsvollzieher dem Gut-
achten bei der Pfändung nicht gefolgt, so sind die Gründe dafür im Protokoll anzuge-
ben. 

(4) 1Dem Sachverständigen ist eine Vergütung nach dem ortsüblichen Preis seiner 
Leistung zu gewähren. 2Der Gerichtsvollzieher zahlt die Vergütung sofort bei der Pfän-
dung gegen Empfangsbescheinigung aus. 3Soweit nicht ein anderer ortsüblicher Preis 
feststeht, sind für die Bemessung die Sätze des JVEG maßgebend. 4Die Vergütung 
umfasst sowohl den Wert der Leistung als auch die Aufwandsentschädigung. 5An Rei-
sekosten sind dem Sachverständigen nur die tatsächlichen Auslagen zu erstatten. 6Ist 
der Sachverständige mit der Bemessung seiner Entschädigung nicht einverstanden, 
so verweist ihn der Gerichtsvollzieher mit seinen Einwendungen gemäß § 766 ZPO an 
das Vollstreckungsgericht. 

 b) Pfändung und Versteigerung von Früchten,  
die noch nicht vom Boden getrennt sind 

 § 101  
Zulässigkeit der Pfändung  

(§ 810 ZPO) 

(1) 1Früchte, die noch nicht vom Boden getrennt sind, können gepfändet werden, so-
lange nicht ihre Beschlagnahme im Wege der Zwangsvollstreckung in das unbewegli-
che Vermögen erfolgt ist, und soweit sie nicht nach § 811 Absatz 1 Nummer 1 
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Buchstabe b ZPO unpfändbar sind. 2Diese Früchte werden jedoch von der Beschlag-
nahme dann nicht umfasst, wenn das Grundstück verpachtet ist (§ 21 Absatz 3 ZVG). 
3Gegen den Pächter ist daher die Pfändung trotz der Beschlagnahme des Grundstücks 
zulässig, soweit ihr nicht § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ZPO entgegensteht. 
4Früchte im Sinne dieser Bestimmung sind nur die wiederkehrend geernteten Früchte 
(zum Beispiel Getreide, Hackfrüchte, Obst; dagegen nicht Holz auf dem Stamm, Torf, 
Kohle, Steine und Mineralien). 

(2) 1Die Pfändung darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Reife der 
Früchte erfolgen. 2Auf den bevorstehenden Eintritt der Reife achtet der Gerichtsvoll-
zieher besonders, damit er den Versteigerungstermin so rechtzeitig ansetzen kann, 
dass nicht durch Überreife der Früchte Verluste entstehen können. 3Der Gerichtsvoll-
zieher verpflichtet den Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde oder den etwa be-
stellten Hüter, ihm rechtzeitig von der herannahenden Ernte Kenntnis zu geben. 

 § 102  
Verfahren bei der Pfändung  

(§ 813 Absatz 3 ZPO) 

(1) 1Die Pfändung von Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, erfolgt nach 
den Vorschriften über die Pfändung beweglicher Sachen. 2Insbesondere dürfen die 
Früchte nur gepfändet werden, wenn sie sich im Alleingewahrsam des Schuldners 
oder eines zur Herausgabe bereiten Dritten befinden. 3Ist zum Beispiel ein Grundstück 
verpachtet oder ist ein Nießbrauch daran bestellt, so ist die Pfändung der Früchte im 
Rahmen der Zwangsvollstreckung gegen den Pächter oder Nießbraucher als Schuld-
ner ohne Weiteres zulässig; richtet sich die Zwangsvollstreckung dagegen gegen den 
Grundstückseigentümer, den Verpächter oder den Besteller des Nießbrauchs, so dür-
fen die Früchte nur mit Zustimmung des Pächters oder des Nießbrauchers gepfändet 
werden. 

(2) 1Die Pfändung ist in geeigneter Weise für jedermann kenntlich zu machen. 2Dies 
geschieht durch Aufstellung von Pfandtafeln oder Pfandwischen (Pfandzeichen) mit 
einer vom Gerichtsvollzieher unterschriebenen Pfandanzeige oder durch andere 
zweckentsprechende Vorrichtungen, tunlichst unter Verwendung des Dienstsiegels 
(Dienststempels). 3ln geeigneten Fällen bestellt der Gerichtsvollzieher einen Hüter. 

(3) 1Werden bei der Zwangsvollstreckung gegen eine Person, die Landwirtschaft be-
treibt, voraussichtlich Früchte zu pfänden sein, die noch nicht vom Boden getrennt 
sind, so zieht der Gerichtsvollzieher einen landwirtschaftlichen Sachverständigen zu, 
wenn anzunehmen ist, dass der Wert der zu pfändenden Gegenstände 2 000 Euro 
übersteigt. 2Der Sachverständige hat zu begutachten, ob die gewöhnliche Zeit der 
Reife binnen einem Monat zu erwarten ist (§ 101 Absatz 2) und ob die Früchte ganz 
oder zum Teil für die Ausübung der Erwerbstätigkeit benötigt werden (§ 811 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b ZPO). 3Im Übrigen gelten für die Zuziehung des Sachverstän-
digen die Bestimmungen des § 100 Absatz 2 bis 4. 4Auch wenn der Wert der zu pfän-
denden Gegenstände unter 2 000 Euro liegt, soll der Gerichtsvollzieher einen Sach-
verständigen zuziehen, 
1.  wenn nach seinem pflichtgemäßen Ermessen mit Rücksicht auf die Art und den 

Umfang des landwirtschaftlichen Betriebes eine sachgemäße Entscheidung der 
vorstehend bezeichneten Fragen nur auf Grund des Gutachtens eines Sachver-
ständigen erfolgen kann, 
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2.  wenn der Schuldner die Zuziehung verlangt und hierdurch die Zwangsvollstre-
ckung weder verzögert wird noch unverhältnismäßige Kosten entstehen. 

(4) Das Pfändungsprotokoll hat insbesondere zu enthalten: 
1.  die Bezeichnung des Grundstücks nach Lage und ungefährem Flächeninhalt und 

die Bezeichnung der Fruchtart, die darauf steht, 
2.  die Angabe, welcher Erlös aus der Verwertung der gepfändeten Früchte voraus-

sichtlich zu erwarten ist, 
3.  die Angabe, in welcher Weise die Pfändung äußerlich erkennbar gemacht und wer 

als Hüter bestellt ist oder aus welchen Gründen die Bestellung eines Hüters unter-
blieben ist, 

4.  die Angabe, wann der Eintritt der Ernte zu erwarten ist, 
5.  die in Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Angaben, wenn ein landwirtschaftlicher 

Sachverständiger zugezogen ist. 

§ 103  
Trennung der Früchte und Versteigerung  

(§ 824 ZPO) 

(1) 1Die Früchte dürfen vor der Reife nicht vom Boden getrennt werden. 2Ihre Verstei-
gerung ist erst nach der Reife zulässig. 3Sie kann vor oder nach der Trennung der 
Früchte erfolgen. 4Hierüber entscheidet der Gerichtsvollzieher – gegebenenfalls nach 
Anhörung eines Sachverständigen – insbesondere mit Rücksicht darauf, auf welche 
Weise voraussichtlich ein höherer Erlös zu erzielen ist. 5Nach diesem Gesichtspunkt 
entscheidet er auch, ob die Versteigerung im Ganzen oder in einzelnen Teilen gesche-
hen soll. 

(2) 1Sollen die reifen Früchte vor ihrer Aberntung versteigert werden, so hält der Ge-
richtsvollzieher den Termin in der Regel an Ort und Stelle ab. 2Sollen die Früchte nach 
der Trennung versteigert werden, so lässt sie der Gerichtsvollzieher durch eine zuver-
lässige Person abernten. 3Es ist nicht unbedingt ausgeschlossen, dass er hierfür auch 
den Schuldner wählt. 4Die Vergütung für die Aberntung vereinbart der Gerichtsvollzie-
her im Voraus. 5Er beaufsichtigt die Aberntung, soweit es erforderlich ist, um den Er-
trag der Ernte mit Sicherheit festzustellen. 6Er sorgt auch dafür, dass die Ernte bis zur 
Versteigerung sicher untergebracht und verwahrt wird. 

(3) 1In den Versteigerungsbedingungen ist zu bestimmen, innerhalb welcher Zeit der 
Käufer die Früchte von dem Grund und Boden wegzuschaffen hat. 2Der Erlös darf erst 
ausgezahlt werden, wenn die Früchte weggeschafft sind oder die für ihre Fortschaf-
fung bestimmte Frist verstrichen ist. 

(4) 1Wird dem Gerichtsvollzieher ein Gerichtsbeschluss vorgelegt, durch den die 
Zwangsvollstreckung in das Grundstück angeordnet ist, so stellt er die Zwangsvollstre-
ckung einstweilen ein; er unterlässt also die Pfändung, die Aberntung und die Verstei-
gerung der Früchte sowie – falls der Käufer die Früchte noch nicht an sich genommen 
hat – die Auszahlung des Erlöses. 2Wird die Zwangsversteigerung des Grundstücks 
angeordnet, so ist die Zwangsvollstreckung einzustellen, wenn die Beschlagnahme 
(§§ 20 bis 26 ZVG) erfolgt, solange die Früchte noch nicht vom Boden getrennt sind. 
3Hat die Trennung schon stattgefunden, so ist die Vollstreckung trotz der Beschlag-
nahme fortzusetzen. 4Von der Einstellung der Zwangsvollstreckung ist der Gläubiger 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
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c) Pfändung und Veräußerung von Wertpapieren 

 § 104  
Pfändung von Wertpapieren 

(1) 1Bei der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen werden Wertpapiere wie 
bewegliche körperliche Sachen behandelt. 2Sie werden dadurch gepfändet, dass der 
Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt. 

(2) 1Zu den Wertpapieren nach Absatz 1 gehören alle Inhaberpapiere, auch wenn sie 
auf den Namen eines bestimmten Berechtigten umgeschrieben sind, sowie alle Aktien, 
auch wenn sie auf den Namen eines bestimmten Berechtigten lauten. 2Dagegen ge-
hören Legitimationspapiere nicht dazu (zum Beispiel Sparbücher, Pfandscheine, Le-
bensversicherungspolicen). 

(3) Für die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen auf den Namen 
lautenden, aber durch Indossament übertragbaren Forderungspapieren gelten die 
Bestimmungen des § 123. 

(4) Inländische Banknoten sind bei der Zwangsvollstreckung nicht als Wertpapiere, 
sondern als bares Geld zu behandeln. 

 § 105  
Veräußerung von Wertpapieren  

(§§ 821 bis 823 ZPO) 

(1) Die Veräußerung von Wertpapieren erfolgt, wenn sie einen Börsen- oder Markt-
preis haben, durch freihändigen Verkauf, sonst durch öffentliche Versteigerung (§ 821 
ZPO). 

(2) 1Bei der Veräußerung von Inhaberpapieren genügt die Übergabe des veräußerten 
Papiers an den Erwerber, um das im Papier verbriefte Recht auf ihn zu übertragen. 
2Dagegen sind Papiere, die durch Indossament übertragen werden können, jedoch 
nicht Forderungspapiere sind, zum Zweck der Übertragung mit dem Indossament zu 
versehen (zum Beispiel Namensaktien). 3Andere Papiere, die auf den Namen lauten, 
sind mit der Abtretungserklärung zu versehen. 4Dies gilt auch für auf den Namen um-
geschriebene Inhaberpapiere, sofern nicht ihre Rückverwandlung (Absatz 3) beantragt 
wird. 

(3) 1Die Abtretungserklärung oder das Indossament stellt der Gerichtsvollzieher an-
stelle des Schuldners aus, nachdem ihn das Vollstreckungsgericht dazu ermächtigt 
hat (§ 822 ZPO). 2Ebenso bedarf der Gerichtsvollzieher der Ermächtigung des Voll-
streckungsgerichts, wenn er anstelle des Schuldners die Erklärungen abgeben soll, 
die zur Rückverwandlung einer auf den Namen umgeschriebenen Schuldverschrei-
bung in eine Inhaberschuldverschreibung erforderlich sind (§ 823 ZPO). 3Der Gerichts-
vollzieher fügt dem Antrag, durch den er die Ermächtigung erbittet, den Schuldtitel und 
das Pfändungsprotokoll bei. 

§ 106  
Hilfspfändung 

1Papiere, die nur eine Forderung beweisen, aber nicht Träger des Rechts sind (zum 



472 
 

Beispiel Sparbücher, Pfandscheine, Versicherungsscheine und Depotscheine, ferner 
Hypotheken- und solche Grundschuld- und Rentenschuldbriefe, die nicht auf den In-
haber lauten), sind nicht Wertpapiere im Sinne des § 104. 2Sie können deshalb auch 
nicht nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche 
Sachen gepfändet werden. 3Der Gerichtsvollzieher kann aber diese Papiere vorläufig 
in Besitz nehmen (Hilfspfändung). 4Er teilt dem Gläubiger die vorläufige Wegnahme 
unverzüglich mit und bezeichnet die Forderungen, auf die sich die Legitimationspa-
piere beziehen. 5Die Papiere sind jedoch dem Schuldner zurückzugeben, wenn der 
Gläubiger nicht alsbald, spätestens innerhalb eines Monats, den Pfändungsbeschluss 
über die Forderung vorlegt, die dem Papier zugrunde liegt. 6Die in Besitz genommenen 
Papiere sind im Pfändungsprotokoll genau zu bezeichnen. 7Grund- und Rentenschuld-
briefe, die auf den Inhaber lauten, werden nach § 104 gepfändet. 

d) Pfändung und Veräußerung von Kraftfahrzeugen 

§ 107  
Entfernung des Kraftfahrzeugs aus dem Gewahrsam des Schuldners 

(1) 1Bei der Pfändung eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Befriedigung des Gläubigers gefährdet wird, wenn das Fahrzeug im Gewahr-
sam des Schuldners verbleibt (vergleiche § 808 ZPO). 2Der Gerichtsvollzieher nimmt 
das gepfändete Fahrzeug daher in Besitz, sofern nicht der Gläubiger damit einverstan-
den ist, dass es im Gewahrsam des Schuldners bleibt, oder eine Wegnahme aus sons-
tigen Gründen ausnahmsweise nicht erforderlich erscheint. 

(2) Kann der Gerichtsvollzieher – obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
gegeben sind – das Fahrzeug nicht in Besitz nehmen (zum Beispiel wegen fehlender 
Unterbringungsmöglichkeiten) und erscheint die Wegnahme der Kraftfahrzeugpapiere 
(§§ 108 bis 110) nicht ausreichend, um eine missbräuchliche Benutzung des Kraftfahr-
zeugs zu verhindern, so muss der Gerichtsvollzieher weitere geeignete Sicherungs-
maßnahmen treffen (zum Beispiel die Abnahme und Verwahrung des amtlichen Kenn-
zeichens). 

 § 108  
Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II 

(1) Der Gerichtsvollzieher muss bei der Zwangsvollstreckung in Kraftfahrzeuge die Be-
deutung der Zulassungsbescheinigung Teil I (früher: Fahrzeugschein) und Teil II (frü-
her: Fahrzeugbrief) beachten. 

(2) Die Bestimmungen für Kraftfahrzeuge, amtliche Kennzeichen und Zulassungsbe-
scheinigungen Teil I und Teil II gelten entsprechend für Anhänger. 

 § 109  
Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil I 

(1) 1Pfändet der Gerichtsvollzieher ein Kraftfahrzeug, so nimmt er die über das Kraft-
fahrzeug ausgestellte und im Gewahrsam des Schuldners befindliche Zulassungsbe-
scheinigung Teil I in Besitz, sofern das Fahrzeug nicht gemäß § 107 Absatz 1 im Ge-
wahrsam des Schuldners belassen wird. 2Findet der Gerichtsvollzieher die Zulas-
sungsbescheinigung Teil I nicht, vermerkt er dies im Protokoll. 
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(2) Der Gerichtsvollzieher händigt die in seinem Besitz befindliche Zulassungsbeschei-
nigung Teil I dem Erwerber bei der Übergabe des Kraftfahrzeugs gegen Empfangsbe-
stätigung aus. 

 § 110  
Behandlung der Zulassungsbescheinigung Teil II 

(1) Bei der Pfändung eines Kraftfahrzeugs nimmt der Gerichtsvollzieher auch die über 
das Fahrzeug ausgestellte Zulassungsbescheinigung Teil II in Besitz, wenn er sie im 
Gewahrsam des Schuldners findet. 

(2) 1Findet der Gerichtsvollzieher die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht, so forscht 
er durch Befragen des Schuldners oder der bei der Vollstreckung anwesenden Perso-
nen (Familienangehörige, beim Schuldner Beschäftige) nach dem Verbleib der Be-
scheinigung; das Ergebnis vermerkt er im Protokoll. 2Befindet sich die Zulassungsbe-
scheinigung Teil II hiernach angeblich in der Hand eines Dritten, so teilt der Gerichts-
vollzieher dem Gläubiger den Namen und die Wohnung des Dritten mit; er gibt mög-
lichst auch an, weshalb sich die Bescheinigung in der Hand des Dritten befindet. 

(3) Hat der Gerichtsvollzieher die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht in Besitz neh-
men können, so kann er in geeigneten Fällen den Schuldner darauf hinweisen, dass 
die Pfändung voraussichtlich nach § 111 der Zulassungsstelle mitgeteilt werden wird. 

§ 111  
Benachrichtigung der Zulassungsstelle, Versteigerung 

(1) 1Hat der Gerichtsvollzieher die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht in Besitz neh-
men können, so teilt er dies unverzüglich der für das Fahrzeug zuständigen Zulas-
sungsstelle mit, soweit nicht § 112 etwas anderes bestimmt. 2Kennt die Zulassungs-
stelle den Verbleib der Bescheinigung, so verständigt sie den Gerichtsvollzieher; die 
Zwangsvollstreckung setzt der Gerichtsvollzieher trotzdem fort. 

(2) Die Mitteilung soll folgende Angaben enthalten: 
1.  Namen und Wohnung des Gläubigers; 
2.  Namen, Dienststelle und Geschäftsnummer des Gerichtsvollziehers; 
3.  Bezeichnung des Fahrzeugs unter Angabe der Fabrikmarke; 
4.  amtliches Kennzeichen; 
5.  den aus der Zulassungsbescheinigung Teil I ersichtlichen Namen und die Woh-

nung dessen, für den das Kraftfahrzeug zugelassen ist; 
6.  Nummer des Fahrgestells; 
7.  Tag der Pfändung und Versteigerung; 
8.  Namen und Wohnung des angeblichen Briefbesitzers. 

(3) Der Gerichtsvollzieher vermerkt die Absendung der Mitteilung unter Angabe des 
Tages in seinen Akten. 

(4) 1Die Versteigerung soll nicht vor Ablauf von vier Wochen seit der Pfändung statt-
finden. 2Der Gerichtsvollzieher braucht jedoch die Mitteilung der Zulassungsstelle nicht 
abzuwarten. 3Vor der Aufforderung zum Bieten weist der Gerichtsvollzieher darauf hin, 
dass er die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht im Besitz hat und dass es Sache 
des Erwerbers ist, sich diese für die Zulassung zu beschaffen oder eine Ersatz- 
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bescheinigung ausstellen zu lassen; die Belehrung ist im Versteigerungsprotokoll zu 
vermerken. 

§ 112  
Wegfall oder Aussetzung der Benachrichtigung 

(1) Von der Nachricht an die Zulassungsstelle ist abzusehen, wenn 
1.  der gewöhnliche Verkaufswert eines Kraftwagens den Betrag von 400 Euro und 

der eines Kraftrades den Betrag von 200 Euro nicht übersteigt, 
2.  besondere Umstände die baldige Verwertung erfordern, zum Beispiel die Kosten 

der Verwahrung im Verhältnis zum voraussichtlichen Erlös zu hoch sind. 

(2) 1Von der Nachricht an die Zulassungsstelle kann einstweilen abgesehen werden, 
wenn 
1.  ein sicherer Anhalt für die gütliche Erledigung der Vollstreckung besteht, 
2.  der Versteigerungstermin von vornherein mit einer Frist von mehr als sechs Wo-

chen angesetzt wird. 
2Sobald jedoch feststeht, dass das Fahrzeug im Wege der Zwangsvollstreckung ver-
äußert werden wird, ist die Zulassungsstelle spätestens vier Wochen vor dem Termin 
zu benachrichtigen. 

 § 113  
Behandlung der Zulassungsbescheinigung  

Teil II bei der Veräußerung des Kraftfahrzeugs 

(1) Besitzt der Gerichtsvollzieher die Zulassungsbescheinigung Teil II, so händigt er 
sie dem Erwerber bei der Übergabe des Fahrzeugs gegen Empfangsbestätigung aus. 

(2) Besitzt der Gerichtsvollzieher die Zulassungsbescheinigung Teil II nicht, so gibt er 
dem Erwerber eine mit seiner Unterschrift und dem Dienststempelabdruck versehene 
Bescheinigung dahin, dass der Erwerber das nach § 111 Absatz 2 Nummer 3, 4 und 
6 näher bezeichnete Kraftfahrzeug in der Zwangsvollstreckung erworben hat und dass 
die Zulassungsbescheinigung Teil II bei der Pfändung nicht gefunden worden ist. 

§ 114  
Anzeige des Erwerbers an die Zulassungsstelle 

Geht ein zugelassenes und nicht endgültig abgemeldetes Kraftfahrzeug im Wege der 
Zwangsvollstreckung auf einen neuen Eigentümer über, so zeigt der Gerichtsvollzieher 
den Namen und die Anschrift des Erwerbers unter Bezeichnung des Fahrzeugs nach 
§ 111 Absatz 2 Nummer 3, 4 und 6 unverzüglich der für das Kraftfahrzeug zuständigen 
Zulassungsstelle an und fügt die etwaigen Empfangsbestätigungen nach § 109 Ab-
satz 2 und § 113 Absatz 1 bei. 

e) Pfändung und Versteigerung von Ersatzteilen eines Luftfahrzeugs, 
die sich in einem Ersatzteillager befinden 

 § 115 

1Das Registerpfandrecht an einem inländischen oder ein Recht an einem 
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ausländischen Luftfahrzeug kann sich auf Ersatzteile erstrecken, die an einer bestimm-
ten Stelle (Ersatzteillager) lagern oder von ihr entfernt werden, nachdem sie in Be-
schlag genommen worden sind (vergleiche hierzu §§ 68, 69, 71, 105, 106 Absatz 1 
Nummer 2 LuftFzgG). 2Soll wegen einer Geldforderung die Zwangsvollstreckung in 
solche Ersatzteile betrieben werden, so sind die besonderen Vorschriften des § 100 
LuftFzgG zu beachten. 

f) Pfändung bereits gepfändeter Sachen 

 § 116  
(§§ 826, 827 ZPO) 

(1) 1Die Pfändung bereits gepfändeter Sachen muss in derselben Form wie eine Erst-
pfändung erfolgen, wenn sie sich gegen einen anderen Schuldner als den der Erst-
pfändung richtet (so genannte Doppelpfändung). 2Der Gerichtsvollzieher vermerkt in 
diesem Fall in den Akten über beide Pfändungen, dass und wann er die Sache auch 
gegen den anderen Schuldner gepfändet hat, 

(2) 1Die Pfändung bereits gepfändeter Sachen ist, wenn sie sich gegen denselben 
Schuldner richtet, ebenfalls als Erstpfändung zulässig. 2Der Gerichtsvollzieher soll 
aber in diesen Fällen regelmäßig durch Anschlusspfändung (§ 826 ZPO) und nicht in 
der Form einer Erstpfändung pfänden, es sei denn, dass die Rechtsgültigkeit oder das 
Fortbestehen der vorangegangenen Pfändung zweifelhaft oder die Wirksamkeit einer 
durch bloße Erklärung bewirkten Anschlusspfändung aus sonstigen Gründen fraglich 
erscheint (Absatz 3). 3Zur Bewirkung der Anschlusspfändung genügt die mit Zeitan-
gabe in das Pfändungsprotokoll aufzunehmende Erklärung des Gerichtsvollziehers, 
dass er die Sache für seinen Auftraggeber gleichfalls pfände. 4War die Erstpfändung 
von einem anderen Gerichtsvollzieher bewirkt, so ist diesem eine Abschrift des Pfän-
dungsprotokolls zuzustellen. 5Der Gerichtsvollzieher muss sicherstellen, dass bei der 
weiteren Bearbeitung, insbesondere bei der Versteigerung, keine der Pfändungen 
übersehen wird, insbesondere, dass Pfändungspfandrechte ruhender Vollstreckungen 
nicht gefährdet werden. 

(3) 1Die Anschlusspfändung setzt zu ihrer Wirksamkeit das Bestehen einer staatlichen 
Verstrickung voraus. 2Der Gerichtsvollzieher vergewissert sich deshalb, dass die erste 
Pfändung eine wirksame Verstrickung herbeigeführt hat und dass diese noch besteht. 
3Er sieht in der Regel das Protokoll ein, das über die erste Pfändung aufgenommen 
ist. 4Bei Pfandstücken, die sich im Gewahrsam des Schuldners oder eines anderen 
befinden, sieht der Gerichtsvollzieher grundsätzlich an Ort und Stelle nach, ob die 
Pfandstücke noch vorhanden sind und ob die Pfändung noch ersichtlich ist. 5Unter-
bleibt die Nachschau, weil der Angetroffene dem Gerichtsvollzieher die Durchsuchung 
der Wohnung des Schuldners nicht gestattet oder weil der Gerichtsvollzieher an Ort 
und Stelle niemand angetroffen hat, so hat der Gerichtsvollzieher dies im Protokoll 
über die Anschlusspfändung festzuhalten, den Gläubiger durch Übersendung einer 
Protokollabschrift zu unterrichten und auf die Möglichkeit des § 758a ZPO zur Über-
prüfung des Pfandrechts hinzuweisen; ein Antrag auf Übersendung des Protokolls ist 
erforderlichenfalls zu unterstellen. 6Eine Anschlusspfändung darf nicht deshalb unter-
bleiben, weil eine Nachschau nicht möglich ist. 7Bei der Anschlusspfändung von Sa-
chen im Gewahrsam eines Dritten ist dessen Herausgabebereitschaft (vergleiche § 70 
Absatz 2) erneut festzustellen. 8Den Wert der Pfandstücke prüft der Gerichtsvollzieher 
nach. 9Hat sich der Wert verändert, so gibt er den Wert zum Zeitpunkt der 
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Anschlusspfändung an. 

(4) 1Die Pfändung bereits gepfändeter Gegenstände ist ohne Rücksicht darauf vorzu-
nehmen, ob sich nach Befriedigung der Ansprüche des Gläubigers der Erstpfändung 
und der Kosten der ersten Vollstreckung noch ein Überschuss erwarten lässt. 2Eine 
solche Pfändung soll jedoch nur erfolgen, wenn die Befriedigung des Gläubigers aus 
anderen Pfandstücken nicht erlangt werden kann oder wenn sie entweder vom Gläu-
biger ausdrücklich verlangt wird oder aus besonderen Gründen zweckentsprechender 
erscheint als die Pfändung anderer, noch nicht gepfändeter Sachen. 

(5) 1Der Auftrag des Gläubigers, für den eine Anschlusspfändung bewirkt ist, geht kraft 
Gesetzes auf den Gerichtsvollzieher über, der die Erstpfändung durchgeführt hat 
(§ 827 Absatz 1 ZPO). 2Daher ist dem Gerichtsvollzieher, der die Erstpfändung durch-
geführt hat, der Schuldtitel nebst den sonstigen für die Vollstreckung erforderlichen 
Urkunden auszuhändigen, sofern nicht das Vollstreckungsgericht die Verrichtungen 
dieses Gerichtsvollziehers einem anderen überträgt (§ 827 Absatz 1 ZPO). 3Dem Auf-
traggeber und dem Schuldner ist hiervon Kenntnis zu geben. 4Der Gerichtsvollzieher, 
dem die Fortsetzung der Vollstreckung obliegt, hat sich als von allen Gläubigern be-
auftragt zu betrachten. 

(6) 1Die Versteigerung erfolgt durch den hiernach zuständigen Gerichtsvollzieher für 
alle beteiligten Gläubiger. 2Reicht der Erlös zur Deckung sämtlicher Forderungen nicht 
aus, so ist er nach der Reihenfolge der Pfändungen zu verteilen. 3Verlangt ein Gläubi-
ger ohne Zustimmung der übrigen Gläubiger eine andere Art der Verteilung, so ist 
gemäß § 827 Absatz 2 ZPO zu verfahren. 

(7) 1Die Stundung seitens eines der Gläubiger oder die Einstellung des Verfahrens 
gegenüber einem der Gläubiger hat auf die Fortsetzung der Vollstreckung für die an-
deren Gläubiger keinen Einfluss. 2Wird die Vollstreckung fortgesetzt, so ist der Gläu-
biger, der gestundet hat oder demgegenüber die Vollstreckung eingestellt ist, zur Wah-
rung seiner Interessen ohne Verzug zu benachrichtigen. 3Der auf diesen Gläubiger 
entfallende Betrag ist zu hinterlegen, und zwar im Fall der Einstellung unter Vorbehalt 
einer anderweitigen Überweisung, falls der Anspruch des Gläubigers ganz oder teil-
weise wegfallen sollte. 4Im Fall der Stundung bedarf es beim Einverständnis des 
Schuldners mit der Zahlung nicht der Hinterlegung, sofern sie nicht aus anderen Grün-
den zu erfolgen hat. 

(8) 1Wenn ein anderer Gerichtsvollzieher als derjenige, der die Erstpfändung vorge-
nommen hat, bei der weiteren Pfändung noch pfandfreie Gegenstände pfändet, so hat 
er geeignetenfalls bei seinem Auftraggeber nachzufragen, ob dieser mit der Erledigung 
des ganzen Vollstreckungsauftrags – also auch wegen der neu gepfändeten Sachen 
– durch den Gerichtsvollzieher einverstanden ist, dem die Versteigerung der früher 
gepfändeten Sachen zusteht. 2Wird dieses Einverständnis erteilt, so ist der Auftrag 
wegen der neu gepfändeten Sachen an den anderen Gerichtsvollzieher abzugeben. 

(9) 1Ist derselbe Gegenstand im Verwaltungsvollstreckungsverfahren oder zur Beitrei-
bung von Abgaben und durch Gerichtsvollzieher für andere Auftraggeber gepfändet, 
so sind die besonderen Bestimmungen zu beachten, die hierfür in Betracht kommen 
(§ 6 JBeitrG, die noch anzuwendenden landesrechtlichen Vorschriften, §§ 307, 308 
AO). 2Ist die erste Pfändung im Wege der Verwaltungsvollstreckung erfolgt, so hat der 
Gerichtsvollzieher bei einer folgenden Vollstreckung nach der Zivilprozessordnung die 
Form der Erstpfändung (§ 808 ZPO) zu wählen. 
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 g) Gleichzeitige Pfändung für mehrere Gläubiger 

 § 117  
(§ 827 Absatz 3 ZPO) 

(1) 1Ein Gerichtsvollzieher, der vor Ausführung einer ihm aufgetragenen Pfändung von 
den anderen Gläubigern mit der Pfändung gegen denselben Schuldner beauftragt 
wird, muss alle Aufträge als gleichzeitige behandeln und deshalb die Pfändung für alle 
beteiligten Gläubiger zugleich bewirken. 2Auf die Reihenfolge, in der die Vollstre-
ckungsaufträge an den Gerichtsvollzieher gelangt sind, kommt es nicht an, sofern nicht 
die Pfändung auf Grund eines früheren Auftrags schon vollzogen ist; denn der Eingang 
des Vollstreckungsauftrags für sich allein begründet kein Vorzugsrecht des Gläubigers 
vor anderen Gläubigern. 3Steht der Vollziehung eines oder einzelner Aufträge ein Hin-
dernis entgegen, so darf die Erledigung der anderen Aufträge deshalb nicht verzögert 
werden. 

(2) 1Über die gleichzeitige Pfändung für mehrere Gläubiger ist nur ein Pfändungspro-
tokoll aufzunehmen; dieses muss die beteiligten Gläubiger und ihre Schuldtitel be-
zeichnen und die Erklärung enthalten, dass die Pfändung gleichzeitig für alle bewirkt 
ist. 2Bei erfolgloser Vollstreckung gilt Satz 1 Halbsatz 1 entsprechend. 3§ 86 Absatz 5 
Satz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein Gläubiger auf Grund eines allge-
mein gehaltenen Antrags auf Abschrift eines Pfändungsprotokolls nur eine Teilab-
schrift mit den ihn betreffenden Daten erhält; eine vollständige Protokollabschrift mit 
den Namen und Forderungen aller beteiligten Gläubiger ist nur auf ausdrücklichen An-
trag zu erteilen. 

(3) Alle zu pfändenden Sachen sind für alle beteiligten Gläubiger zu pfänden, sofern 
nicht ein Gläubiger bestimmte Sachen ausgeschlossen hat. 

(4) 1Die Versteigerung erfolgt für alle beteiligten Gläubiger. 2Der Erlös ist nach dem 
Verhältnis der beizutreibenden Forderungen zu verteilen, wenn er zur Deckung der 
Forderungen aller Gläubiger nicht ausreicht. 3Verlangt ein Gläubiger ohne Zustimmung 
der übrigen Gläubiger eine andere Art der Verteilung, so ist nach § 827 Absatz 2 ZPO 
zu verfahren. 4Im Übrigen gilt § 116 Absatz 7 entsprechend. 

(5) Hat der Gerichtsvollzieher für einen Gläubiger ganz oder teilweise erfolglos voll-
streckt und findet er bei der Erledigung des Auftrags eines anderen Gläubigers weitere 
pfändbare Sachen vor, so verfährt er nach den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, 
sofern der Auftrag des ersten Gläubigers noch besteht und er den Schuldtitel dieses 
Gläubigers noch besitzt. 

(6) Hat der Gerichtsvollzieher eine Pfändung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
und im Auftrag eines anderen Gläubigers durchzuführen, so finden die Absätze 1 bis 
5 entsprechende Anwendung. 

4. Auszahlung des Erlöses 

§ 118  
Berechnung der auszuzahlenden Beträge 

(1) Der Gerichtsvollzieher muss in seinen Akten eine Abrechnung über die Geldbe-
träge aufstellen, die infolge der Zwangsvollstreckung in seine Hände gelangt sind. 
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(2) 1Aus dem Erlös sind vorweg ein etwa dem Schuldner zu erstattender Ersatzbetrag 
(§§ 74, 75) sowie die Kosten gemäß § 15 Absatz 1 GvKostG zu entnehmen. 2Darauf 
ist der Betrag, der dem Gläubiger zusteht, einschließlich der Zinsen und Kosten anzu-
setzen und der Überschuss festzustellen, der dem Schuldner etwa verbleibt. 3Reicht 
der Erlös zur Deckung der Forderung des Gläubigers nicht aus, so ist er zunächst auf 
die Kosten der Zwangsvollstreckung, sodann auf die übrigen Kosten des Gläubigers, 
weiter auf die Zinsen der beizutreibenden Forderung und schließlich auf die Hauptleis-
tung zu verrechnen (§ 367 BGB), es sei denn, dass die Anrechnung der Teilleistung 
nach § 497 Absatz 3 BGB vorzunehmen ist. 4Wird der Gläubiger nicht voll befriedigt, 
so muss die Berechnung ergeben, welche von diesen Forderungsarten ungetilgt blei-
ben. 5Reicht im Fall der Bewilligung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe der Erlös 
nicht zur Befriedigung des Gläubigers aus, so beachtet der Gerichtsvollzieher die Best-
immungen des § 15 Absatz 3 Satz 3 bis 4 GvKostG. 

(3) 1Sind mehrere Gläubiger an dem Erlös beteiligt und reicht dieser nicht zur Deckung 
aller Forderungen aus, so sind – vorbehaltlich des § 15 Absatz 3 Satz 3 bis 4 GvKostG 
– zunächst die Kosten des § 15 Absatz 1 GvKostG aus dem Erlös zu entnehmen. 2Der 
Resterlös wird sodann nach § 116 Absatz 6 und § 117 Absatz 4 verteilt. 

(4) Dem Schuldner ist eine Abschrift der Abrechnung zu erteilen, falls deren wesentli-
cher Inhalt nicht bereits in die ihm ausgestellte Quittung (§ 757 ZPO) aufgenommen 
ist. 

§ 119  
Verfahren bei der Auszahlung 

(1) Bei Ablieferung von Geld an den Gläubiger sind – vorbehaltlich des § 15 Absatz 3 
Satz 3 bis 4 GvKostG – die gesamten Gerichtsvollzieherkosten, für die der Gläubiger 
haftet, einzubehalten, soweit sie nicht bereits nach § 118 Absatz 2 Satz 1 dem Erlös 
vorweg entnommen sind; das gilt auch, wenn Geld an einen Bevollmächtigten des 
Gläubigers abzuführen ist (vergleiche § 31 Absatz 2). 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher führt die Beträge, die auf die Gläubiger entfallen, sowie den 
etwa für den Schuldner verbleibenden Überschuss unverzüglich an die Empfangsbe-
rechtigten ab, soweit die Gelder nicht zu hinterlegen sind. 2Macht ein Dritter dem Ge-
richtsvollzieher glaubhaft, dass die alsbaldige Auszahlung seine Rechte auf den Erlös 
gefährden würde (vergleiche §§ 771, 781, 786, 805 ZPO) und dass deshalb in Kürze 
ein Einstellungsbeschluss des Gerichts zu erwarten sei, so muss der Gerichtsvollzie-
her mit der Auszahlung eine angemessene Frist warten. 3Diese Frist soll regelmäßig 
nicht mehr als zwei Wochen betragen. 

(3) 1Die Auszahlung ist grundsätzlich über das Gerichtsvollzieher-Dienstkonto abzuwi-
ckeln (§ 52 Absatz 7 GVO). 2Ist im Einzelfall nur eine Barauszahlung möglich, ist diese 
durch Quittung zu belegen. 3 Die Gründe für die Barauszahlung sind aktenkundig zu 
machen. 

(4) 1Macht ein Dritter auf Grund eines Pfand- oder Vorzugsrechts seinen Anspruch auf 
vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlös geltend (§ 805 ZPO), so darf ihm der Ge-
richtsvollzieher den beanspruchten Betrag nur dann auszahlen, wenn sämtliche Betei-
ligten einwilligen oder wenn ein rechtskräftiges Urteil gegen den nicht zustimmenden 
Gläubiger oder Schuldner vorgelegt wird. 2Die Einwilligung ist aktenkundig zu machen. 



480 
 

(5) 1Wird durch den Widerspruch eines Gläubigers gegen die in Aussicht genommene 
Verteilung eine gerichtliche Verteilung notwendig, so hinterlegt der Gerichtsvollzieher 
den Erlös, der nach Abzug der zu entnehmenden Kosten (§ 118 Absatz 3) verbleibt. 
2Er zeigt die Sachlage dem Vollstreckungsgericht an und fügt die Schriftstücke bei, die 
sich auf das Verfahren beziehen. 

 5. Rückgabe von Pfandstücken 

§ 120 

(1) 1Pfandstücke, deren Veräußerung nicht erforderlich gewesen ist oder die entweder 
auf Anweisung des Gläubigers oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung frei-
gegeben sind, stellt der Gerichtsvollzieher ohne Verzug dem Empfangsberechtigten 
zur Verfügung und gibt sie gegen Empfangsbescheinigung heraus, wenn sie aus dem 
Gewahrsam des Schuldners oder eines Dritten entfernt waren. 2War die Pfändung zu 
Recht erfolgt, hat der Schuldner die Kosten der Zurückschaffung zu tragen, war sie zu 
Unrecht erfolgt, hat der Gläubiger die Kosten zu tragen. 3Bei der Bekanntmachung der 
Freigabe ist der Schuldner ausdrücklich zur Entfernung der Pfandzeichen zu ermäch-
tigen. 4Ein etwa bestellter Hüter ist von dem Ende der Vollstreckung zu benachrichti-
gen. 

(2) 1Empfangsberechtigt ist grundsätzlich derjenige, aus dessen Gewahrsam die Sa-
chen genommen worden sind. 2Ist über das Vermögen des Schuldners das Insolvenz-
verfahren eröffnet, so stellt der Gerichtsvollzieher die zurückzugebenden Gegen-
stände dem Insolvenzverwalter bzw. Treuhänder zur Verfügung, soweit sie zur Masse 
gehören. 

(3) 1Befinden sich die Pfandstücke im Gewahrsam des Gerichtsvollziehers oder eines 
Verwahrers und verweigert oder unterlässt der Empfangsberechtigte innerhalb einer 
ihm gestellten angemessenen Frist die Abholung der Pfandstücke oder ist der Aufent-
halt des Empfangsberechtigten nicht zu ermitteln, so kann der Gerichtsvollzieher die 
Pfandstücke hinterlegen (§ 372 BGB) oder nach § 383 BGB verfahren, sofern dessen 
Voraussetzungen vorliegen. 2Bei der Fristsetzung ist der Empfangsberechtigte hierauf 
hinzuweisen. 3Gegenstände, die sich in der Pfandkammer befinden, können auch 
nach § 983 BGB versteigert werden, wenn sich der Empfangsberechtigte oder sein 
Aufenthalt nicht ermitteln lässt. 4Die Gründe, aus denen zu einer dieser Maßregeln 
geschritten wird, sind aktenkundig zu machen; auch ist zu vermerken, welche Versu-
che zur Ermittlung des Empfangsberechtigten unternommen worden sind. 5Das Ver-
fahren nach den §§ 383 oder 983 BGB darf der Gerichtsvollzieher nur auf Anordnung 
seiner Vorgesetzten Dienststelle einleiten. 6Der Gerichtsvollzieher legt dieser die Ak-
ten vor. 
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III. Zwangsvollstreckung  
in Forderungen und andere Vermögensrechte 

§ 121  
Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses  

(§§ 829, 835, 840, 857 ZPO) 

(1)1Die Pfändung einer Forderung ist mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses 
an den Drittschuldner als bewirkt anzusehen (§ 829 Absatz 3 ZPO). 2Die Zustellung 
an den Drittschuldner ist daher regelmäßig vor der Zustellung an den Schuldner durch-
zuführen, wenn nicht der Auftraggeber ausdrücklich etwas anderes verlangt (verglei-
che Absatz 3). 3Diese Zustellung ist zu beschleunigen; in der Zustellungsurkunde über 
die Zustellung eines Schriftstücks ist der Zeitpunkt der Zustellung nach Stunde und 
Minute anzugeben. 4Bei Zustellung durch die Post ist nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 zu verfahren. 5Ist der Gerichtsvollzieher mit der Zustellung mehrerer Pfändungs-
beschlüsse an denselben Drittschuldner beauftragt, so stellt er sie alle in dem gleichen 
Zeitpunkt zu, sofern derselbe Schuldner betroffen ist. 6Der Gerichtsvollzieher vermerkt 
in den einzelnen Zustellungsurkunden, welche Beschlüsse er gleichzeitig zugestellt 
hat. 7Lässt ein Gläubiger eine Forderung pfänden, die dem Schuldner gegen ihn selbst 
zusteht, so ist der Pfändungsbeschluss dem Gläubiger wie einem Drittschuldner zuzu-
stellen. 

(2) 1Auf Verlangen des Gläubigers fordert der Gerichtsvollzieher den Drittschuldner bei 
der Zustellung des Pfändungsbeschlusses auf, binnen zwei Wochen, von der Zustel-
lung an gerechnet, dem Gläubiger die in § 840 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 ZPO aufge-
führten Erklärungen zu machen, deren Wortlaut in der Aufforderung wiederzugeben 
ist. 2Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen muss, wenn der Beschluss als 
Schriftstück zugestellt wird, in die Zustellungsurkunde aufgenommen werden (§ 840 
Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 ZPO); die Zustellung an den Drittschuldner kann in solchen 
Fällen nur im Wege der persönlichen Zustellung bewirkt werden. 3Stellt der Gerichts-
vollzieher den Pfändungsbeschluss als elektronisches Dokument zu, muss die Auffor-
derung als elektronisches Dokument zusammen mit dem Beschluss übermittelt wer-
den (§ 840 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 ZPO). 4Eine Erklärung, die der Drittschuldner 
bei der persönlichen Zustellung abgibt, ist in die Zustellungsurkunde aufzunehmen und 
von dem Drittschuldner nach Durchsicht oder nach Vorlesung zu unterschreiben; gibt 
der Drittschuldner keine Erklärung ab oder verweigert er die Unterschrift, so ist dies in 
der Zustellungsurkunde zu vermerken. 5Eine Erklärung, die der Drittschuldner später 
dem Gerichtsvollzieher gegenüber abgibt, ist ohne Verzug dem Gläubiger zu übermit-
teln und, soweit sie mündlich erfolgt, zu diesem Zweck durch ein Protokoll festzustel-
len. 6Sollen mehrere Drittschuldner, die in einem Pfändungsbeschluss genannt sind, 
zur Abgabe der Erklärungen aufgefordert werden, so nimmt vorbehaltlich eines aus-
drücklichen anderweitigen Verlangens des Gläubigers zunächst der nach § 16 Ab-
satz 1 GVO zuständige Gerichtsvollzieher die danach durchführbaren Zustellungen 
vor; er kann auch die Zustellungen nach § 16 Absatz 3 GVO vornehmen. 7Für die üb-
rigen Drittschuldner, die nur mündlich zur Abgabe der Erklärungen aufgefordert wer-
den können, gibt er den Pfändungsbeschluss an den Gerichtsvollzieher ab, der für die 
persönliche Zustellung an den zuerst genannten unerledigten Drittschuldner örtlich zu-
ständig ist; dieser kann auch die Zustellungen nach § 16 Absatz 3 GVO vornehmen. 
8Dieser verfährt ebenso, bis an sämtliche Drittschuldner zugestellt ist. 

(3) 1Nach der Zustellung an den Drittschuldner stellt der Gerichtsvollzieher den 
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Pfändungsbeschluss mit dem Zustellungsnachweis an den Drittschuldner – im Fall der 
Zustellung durch die Post mit einer beglaubigten Abschrift der Postzustellungsurkunde 
– auch ohne besonderen Auftrag sofort dem Schuldner zu. 2Muss diese Zustellung im 
Ausland bewirkt werden, so geschieht sie in der Regel durch Aufgabe zur Post. 3Die 
Zustellung an den Schuldner unterbleibt, wenn eine öffentliche Zustellung erforderlich 
sein würde. 4Ist auf Verlangen des Gläubigers die Zustellung an den Schuldner erfolgt, 
bevor die Zustellung an den Drittschuldner stattgefunden hat oder ehe die Postzustel-
lungsurkunde dem Gerichtsvollzieher zugegangen ist, so stellt der Gerichtsvollzieher 
dem Schuldner den Zustellungsnachweis nachträglich zu. 5Ist ein Drittschuldner nicht 
vorhanden (zum Beispiel bei Pfändung von Urheber- und Patentrechten), so ist die 
Pfändung mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses an den Schuldner erfolgt 
(§ 857 Absatz 2 ZPO). 

(4) Wird neben dem Pfändungsbeschluss ein besonderer Überweisungsbeschluss er-
lassen, so ist dieser ebenfalls dem Drittschuldner und sodann unter entsprechender 
Anwendung von Absatz 3 dem Schuldner zuzustellen (§ 835 Absatz 3 ZPO). 

(5) 1Hat der Gerichtsvollzieher die Zustellung im Fall des Absatzes 1 durch die Post 
bewirken lassen, so überprüft er die Zustellungsurkunde an den Drittschuldner nach 
ihrem Eingang und achtet darauf, ob die Zustellung richtig durchgeführt und mit ge-
nauer Zeitangabe beurkundet ist. 2Ist die Zustellung durch die Post fehlerhaft, so stellt 
er umgehend erneut zu. 3Sofern es die Umstände erfordern, wählt er dabei die per-
sönliche Zustellung. 

 § 122  
Wegnahme von Urkunden über die gepfändete Forderung  

(§§ 830, 836, 837 ZPO) 

(1) 1Hat der Gläubiger die Pfändung einer Forderung, für die eine Hypothek besteht, 
oder die Pfändung einer Grundschuld oder Rentenschuld erwirkt, so ist der Schuldner 
verpflichtet, den etwa bestehenden Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuld-
brief an den Gläubiger herauszugeben (§§ 830, 857 Absatz 6 ZPO). 2Dasselbe gilt für 
andere über eine Forderung vorhandene Urkunden (zum Beispiel Schuldschein, Spar-
buch, Pfandschein, Versicherungspolice), wenn außer der Pfändung auch schon die 
Überweisung zugunsten des Gläubigers erfolgt ist (§ 836 ZPO). 

(2) 1Verweigert der Schuldner die Herausgabe der Urkunden, so nimmt der Gerichts-
vollzieher sie ihm weg. 2Die Wegnahme ist im Wege der Zwangsvollstreckung zu be-
wirken (§§ 127 bis 132). 3Der Gerichtsvollzieher wird dazu durch den Besitz des 
Schuldtitels und einer Ausfertigung des Pfändungsbeschlusses (bei Wegnahme eines 
Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuldbriefes) oder des Überweisungsbe-
schlusses (bei Wegnahme anderer Urkunden) ermächtigt. 4Der Pfändungs- oder Über-
weisungsbeschluss ist dem Schuldner spätestens bis zum Beginn der Vollstre-
ckungstätigkeit zuzustellen, welche die Wegnahme der Urkunde zum Ziel hat. 

(3) Sind die wegzunehmenden Urkunden in dem Pfändungs- oder Überweisungsbe-
schluss nicht so genau bezeichnet, dass sie der Gerichtsvollzieher nach dieser Be-
zeichnung bei dem Schuldner aufsuchen kann, so überlässt er es dem Gläubiger, eine 
Vervollständigung des Beschlusses bei dem Gericht zu beantragen. 
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 § 123  
Pfändung von Forderungen aus Wechseln, Schecks und anderen Papieren, die 

durch Indossament übertragen werden können  
(§ 831 ZPO) 

(1) 1Die Zwangsvollstreckung in Forderungen aus Wechseln, Schecks und anderen 
Wertpapieren, die durch Indossament übertragen werden können, zum Beispiel aus 
kaufmännischen Anweisungen und Verpflichtungsscheinen, Konnossementen, Lade-
scheinen, Lagerscheinen, die an Order gestellt sind (vergleiche § 363 HGB), erfolgt 
durch ein Zusammenwirken des Gerichtsvollziehers und des Vollstreckungsgerichts. 
2Der Gerichtsvollzieher pfändet die Forderungen dadurch, dass er die bezeichneten 
Papiere in Besitz nimmt. 3Ein Pfändungsbeschluss ist nicht erforderlich. 4Die weitere 
Durchführung der Vollstreckung erfolgt sodann auf Antrag des Gläubigers durch das 
Vollstreckungsgericht. 

(2) 1Forderungen aus Wechseln und ähnlichen Papieren sind Vermögensstücke von 
ungewissem Wert, wenn die Zahlungsfähigkeit des Drittschuldners nicht unzweifelhaft 
feststeht. 2Der Gerichtsvollzieher soll diese Forderungen nur pfänden, wenn ihn der 
Gläubiger ausdrücklich dazu angewiesen hat oder wenn andere Pfandstücke entwe-
der nicht vorhanden sind oder zur Befriedigung des Gläubigers nicht ausreichen. 

(3) 1In dem Pfändungsprotokoll ist die weggenommene Urkunde nach Art, Gegenstand 
und Betrag der Forderung, nach dem Namen des Gläubigers und des Schuldners, dem 
Tag der Ausstellung und eventuell mit der Nummer genau zu bezeichnen. 2Auch der 
Fälligkeitstag der Forderung ist nach Möglichkeit anzugeben. 3Von der Pfändung ist 
der Gläubiger unter genauer Bezeichnung der gepfändeten Urkunden und eventuell 
auch des Fälligkeitstages unverzüglich zu benachrichtigen. 4Der Schuldtitel ist dem 
Gläubiger zurückzugeben; dieser benötigt ihn zur Erwirkung des Überweisungsbe-
schlusses. 

(4) Der Gerichtsvollzieher verwahrt die weggenommene Urkunde so lange, bis das 
Gericht sie einfordert oder bis ihm ein Beschluss des Vollstreckungsgerichts vorgelegt 
wird, durch den die Überweisung der Forderung an den Gläubiger ausgesprochen oder 
eine andere Art der Verwertung der Forderung angeordnet wird, zum Beispiel die Ver-
äußerung oder die Herausgabe der den Gegenstand der Forderung bildenden körper-
lichen Sachen an einen Gerichtsvollzieher. 

(5) 1Werden gepfändete Schecks oder Wechsel zahlbar, bevor eine gerichtliche Ent-
scheidung über ihre Verwertung ergangen ist, so sorgt der Gerichtsvollzieher in Ver-
tretung des Gläubigers für die rechtzeitige Vorlegung, eventuell auch für die Protester-
hebung. 2Wird der Wechsel oder der Scheck bezahlt, so hinterlegt der Gerichtsvollzie-
her den gezahlten Betrag und benachrichtigt den Gläubiger und den Schuldner hier-
von. 

(6) Der Gerichtsvollzieher darf die Urkunde über die gepfändete Forderung nur gegen 
Empfangsbescheinigung des Gläubigers oder – wenn die Forderung freigegeben wird 
– des Schuldners herausgeben. 
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 § 124  
Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe  
oder Leistung von beweglichen körperlichen Sachen  

(§§ 846 bis 849, 854 ZPO) 

(1) 1Bei der Zwangsvollstreckung in Ansprüche des Schuldners, auf Grund deren der 
Drittschuldner bewegliche körperliche Sachen herauszugeben oder zu leisten hat, er-
folgt die Pfändung nach den Vorschriften über die Pfändung von Geldforderungen, 
also regelmäßig durch die Zustellung eines gerichtlichen Pfändungsbeschlusses. 
2Eine Ausnahme gilt, wenn die Forderung in einem indossablen Papier verbrieft ist 
(zum Beispiel bei kaufmännischen Anweisungen über die Leistung von Wertpapieren 
oder anderen vertretbaren Sachen, bei Lagerscheinen, Ladescheinen und Konnosse-
menten); in diesen Fällen geschieht die Pfändung dadurch, dass der Gerichtsvollzieher 
das Papier in Besitz nimmt. 3ln dem gerichtlichen Pfändungsbeschluss oder im Fall 
des § 123 durch einen besonderen Beschluss wird angeordnet, dass die geschuldeten 
Sachen an einen von dem Gläubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszu-
geben sind (§ 847 ZPO). 

(2) 1Der Pfändungsbeschluss als solcher ermächtigt jedoch den Gerichtsvollzieher 
nicht, die Herausgabe der Sachen gegen den Willen des Drittschuldners zu erzwingen. 
2Verweigert der Drittschuldner die Herausgabe, so muss sich der Gläubiger den An-
spruch zur Einziehung überweisen lassen und dann Klage gegen den Drittschuldner 
erheben. 3Der Gerichtsvollzieher beurkundet deshalb in diesem Fall die Weigerung 
des Drittschuldners und überlässt das Weitere dem Gläubiger. 

(3) 1Ist dagegen der Drittschuldner zur Herausgabe oder zur Leistung bereit, so nimmt 
der Gerichtsvollzieher, dessen Ermächtigung durch den Besitz des Schuldtitels und 
einer Ausfertigung des Beschlusses dargetan wird, die Sache beim Drittschuldner ge-
gen Quittung oder gegen Herausgabe des indossablen Papiers in Empfang. 2In dem 
aufzunehmenden Protokoll bezeichnet er die Sache. 3Das weitere Verfahren wegen 
Unterbringung und Verwertung der übernommenen Sache richtet sich nach den Vor-
schriften, die für die Verwertung gepfändeter Sachen gelten (§ 847 Absatz 2 ZPO). 4 
Durch die Herausgabe des Gegenstands seitens des Drittschuldners geht das Pfand-
recht, das durch die Pfändung des Anspruchs begründet worden ist, ohne neue Pfän-
dung in ein Pfandrecht an der Sache selbst über. 

(4) Von der Übernahme und von dem anberaumten Versteigerungstermin sind der 
Schuldner und der Gläubiger zu benachrichtigen. 

(5) Hat der Gläubiger gegen den Drittschuldner einen vollstreckbaren Titel erlangt, 
nach dessen Inhalt der Drittschuldner die Sache zum Zweck der Zwangsvollstreckung 
an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben hat, so nimmt der Gerichtsvollzieher die 
Sache dem Drittschuldner auf Grund dieses Titels nach den Vorschriften über die 
Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen weg und verwertet 
sie. 

(6) 1Das Verfahren bei einer Pfändung desselben Anspruchs für mehrere Gläubiger ist 
in § 854 ZPO näher geregelt. 2Für die Reihenfolge der Pfändungen ist die Zeit ent-
scheidend, zu der die einzelnen Pfändungsbeschlüsse dem Drittschuldner zugestellt 
sind. 

(7) Liegt der Antrag eines anderen Gläubigers zur Pfändung der an den 
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Gerichtsvollzieher herauszugebenden Sachen vor, so sind die Sachen bei der Über-
nahme gleichzeitig zu pfänden. 

 § 125  
Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung von 
unbeweglichen Sachen und eingetragenen Schiffen, Schiffsbauwerken,  

Schwimmdocks, inländischen Luftfahrzeugen, die in der Luftfahrzeugrolle  
eingetragen sind, sowie ausländischen Luftfahrzeugen  

(§§ 846, 847a, 848 ZPO; § 99 Absatz 1, § 106 Absatz 1 Nummer 1 LuftFzgG) 

1Die Zwangsvollstreckung in Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung folgender Ge-
genstände: 
1.  unbewegliche Sachen, 
2.  eingetragene Schiffe, 
3.  eingetragene und eintragungsfähige Schiffsbauwerke und im Bau befindliche oder 

fertig gestellte Schwimmdocks, 
4.  inländische Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrzeugrolle oder im Register für Pfand-

rechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, 
5.  ausländische Luftfahrzeuge, 
erfolgt gleichfalls durch Zustellung eines gerichtlichen Pfändungsbeschlusses. 2Für die 
Zustellung gelten die Bestimmungen in § 121 entsprechend (§ 846 ZPO). 3Die unbe-
wegliche Sache wird an einen von dem Amtsgericht der belegenen Sache zu bestel-
lenden Sequester, das Schiff, Schiffsbauwerk, im Bau befindliche oder fertig gestellte 
Schwimmdock oder Luftfahrzeug an einen vom Vollstreckungsgericht zu bestellenden 
Treuhänder herausgegeben (§ 847a ZPO in Verbindung mit Artikel 3 des Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbau 
werken, der Schiffsregisterordnung und des Gesetzes über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung (SchRGÄndG), §§ 848, 855, 855a ZPO; § 99 Absatz 1, 
§ 106 Absatz 1 Nummer 1 LuftFzgG). 

 § 126  
Zustellung der Benachrichtigung,  

dass die Pfändung einer Forderung oder eines Anspruchs bevorsteht  
(so genannte Vorpfändung) 

(1) 1Der Gläubiger kann dem Drittschuldner und dem Schuldner schon vor der Pfän-
dung einer Forderung oder eines Anspruchs die Benachrichtigung, dass die Pfändung 
bevorsteht, mit den in § 845 ZPO näher bezeichneten Aufforderungen zustellen las-
sen. 2Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat zugunsten des Gläubigers die 
Wirkung eines Arrestes, sofern innerhalb eines Monats seit ihrer Zustellung die ange-
kündigte Pfändung erfolgt. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher muss deshalb die Zustellung dieser Benachrichtigung an 
den Drittschuldner besonders beschleunigen und den Zustellungszeitpunkt (Tag, 
Stunde, Minute) beurkunden oder veranlassen, dass dies durch den Postbediensteten 
erfolgt. 2Stellt er die Benachrichtigung als elektronisches Dokument zu, dient ihm zur 
Beurkundung die automatisierte Eingangsbestätigung. 3Auf die Zustellung finden die 
Vorschriften des § 121 Absatz 1 und 3 bis 5 entsprechende Anwendung. 4Der Ge-
richtsvollzieher hat nicht zu prüfen, ob dem Gläubiger eine vollstreckbare Ausfertigung 
erteilt und ob der Schuldtitel bereits zugestellt ist. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Benachrichtigung mit den Aufforderungen selbst 
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anzufertigen, wenn er von dem Gläubiger hierzu ausdrücklich beauftragt worden ist. 
2Dies gilt nicht für die Vorpfändung von Vermögensrechten im Sinne des § 857 ZPO 
(vergleiche § 857 Absatz 7 ZPO). 3In diesem Fall hat der Gerichtsvollzieher zu prüfen, 
ob der Gläubiger einen vollstreckbaren Schuldtitel erwirkt hat und ob die Vorausset-
zungen der §§ 711, 712, 720a, 751, 752, 756, 795, 930 ZPO vorliegen. 4Der Gerichts-
vollzieher hat die vorzupfändende Forderung nach Gläubiger, Schuldner und Rechts-
grund in der Benachrichtigung möglichst so genau zu bezeichnen, dass über die Iden-
tität der Forderung kein Zweifel bestehen kann. 

(4) 1Stellt der Gerichtsvollzieher lediglich eine vom Gläubiger selbst angefertigte Be-
nachrichtigung zu, so obliegt ihm nicht die Prüfungspflicht nach Absatz 3 Satz 3. 2In 
diesem Fall wirkt er bei der Vorpfändung nur als Zustellungsorgan mit. 

C. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen 

 § 127  
Bewegliche Sachen  

(§§ 883, 884, 897 ZPO) 

(1) 1Hat der Schuldner nach dem Schuldtitel eine bestimmte bewegliche Sache oder 
eine gewisse Menge von bestimmten beweglichen Sachen herauszugeben, so wird 
die Zwangsvollstreckung dadurch bewirkt, dass der Gerichtsvollzieher die Sache dem 
Schuldner wegnimmt und sie dem Gläubiger übergibt. 2Hat der Schuldner eine Menge 
von vertretbaren Sachen (§ 91 BGB) oder von Wertpapieren zu leisten, so ist in der-
selben Weise zu verfahren, sofern der Gerichtsvollzieher Sachen der geschuldeten 
Gattung im Gewahrsam des Schuldners vorfindet. 3Befindet sich die herauszugebende 
Sache im Gewahrsam eines Dritten, so darf sie der Gerichtsvollzieher nur wegneh-
men, wenn der Dritte zur Herausgabe bereit ist (§ 70 Absatz 2) oder wenn die Zwangs-
vollstreckung auch in das in seinem Gewahrsam befindliche Vermögen zulässig ist. 
4In den übrigen Fällen überlässt es der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger, bei dem 
Vollstreckungsgericht die Überweisung des Anspruches des Schuldners auf Heraus-
gabe der Sache zu erwirken (§ 886 ZPO). 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher händigt die weggenommenen Sachen dem Gläubiger un-
verzüglich gegen Empfangsbescheinigung aus oder sendet sie an ihn ab. 2Die Sachen 
sollen dem Gläubiger tunlichst an Ort und Stelle ausgehändigt werden. 3Der Gerichts-
vollzieher zeigt dem Gläubiger den Tag und die Stunde der beabsichtigten Vollstre-
ckung rechtzeitig an, damit sich dieser zur Empfangnahme der Sachen an dem Ort der 
Vollstreckung einfinden oder einen Vertreter entsenden und die notwendigen Maßnah-
men zur Fortschaffung der Sachen treffen kann. 

(3) Macht ein Dritter bei der Vollstreckung ein Recht an dem wegzunehmenden Ge-
genstand geltend, das ihn zur Erhebung der Widerspruchsklage (§ 771 ZPO) berech-
tigt, so verweist ihn der Gerichtsvollzieher an das Gericht. 

(4) Trifft mit dem Auftrag des Gläubigers auf Wegnahme einer Sache ein Pfändungs-
beschluss nach § 124 zusammen, so nimmt der Gerichtsvollzieher die Sache in Besitz 
und überlässt es den Beteiligten, eine Einigung oder eine gerichtliche Entscheidung 
über ihre Rechte herbeizuführen. 

(5) 1Trifft mit dem Auftrag eines Gläubigers auf die Wegnahme einer Sache der Auftrag 
eines anderen Gläubigers auf Pfändung zusammen, so verfährt der Gerichtsvollzieher 
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– sofern nicht die Sachlage oder der Inhalt der Aufträge eine andere Erledigung erfor-
dern – wie folgt. 2Er führt zunächst die Pfändung durch. 3Hierbei pfändet er die her-
auszugebenden Sachen nur dann ganz oder teilweise, wenn andere Pfandstücke nicht 
oder nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sind. 4Pfändet er zugunsten des einen 
Gläubigers Sachen, die der Schuldner an den anderen Gläubiger herauszugeben hat, 
so nimmt er sie dem Schuldner auf Verlangen des Gläubigers, der die Herausgabe 
verlangen kann, für diesen Gläubiger weg. 5Er darf sie jedoch dem Gläubiger nicht 
herausgeben, sondern muss sie in seinem Besitz behalten. 6Die Zwangsvollstreckung 
in diese Sachen darf er erst fortsetzen, sobald sie der eine Gläubiger von dem Recht 
des anderen befreit hat. 7Soweit die herauszugebenden Sachen nicht gepfändet sind, 
nimmt der Gerichtsvollzieher sie dem Schuldner weg und übergibt sie dem Gläubiger. 

(6) 1In dem Protokoll über die Vollstreckungshandlung sind die weggenommenen Sa-
chen genau zu bezeichnen. 2Bei vertretbaren Sachen sind Maß, Zahl und Gewicht 
anzugeben, bei Wertpapieren der Nennwert, die Nummer oder die sonstigen Unter-
scheidungsmerkmale sowie die bei dem Stammpapier vorgefundenen Zins- oder Ge-
winnanteil- oder Erneuerungsscheine. 3Das Protokoll muss ferner ergeben, ob die Sa-
chen dem Gläubiger ausgehändigt, an ihn abgesandt oder in welcher anderen Weise 
sie untergebracht sind. 4Findet der Gerichtsvollzieher die geschuldeten Sachen nicht 
oder nur zum Teil vor, so macht er dies im Protokoll ersichtlich; ebenso vermerkt er es 
im Protokoll, wenn der Schuldner bestreitet, dass die weggenommenen Sachen die 
geschuldeten sind, oder wenn ein Dritter Rechte auf den Besitz der Sachen geltend 
macht. 

(7) 1Ist der Schuldner zur Übertragung des Eigentums oder zur Bestellung eines 
Rechts an einer beweglichen Sache, auf Grund dessen der Gläubiger die Besitzein-
räumung verlangen kann, verurteilt, so nimmt der Gerichtsvollzieher die Sache dem 
Schuldner unter Beachtung der vorstehenden Vorschriften weg und händigt sie dem 
Gläubiger aus. 2Dasselbe gilt für den Hypotheken- Grundschuld- oder Rentenschuld-
brief, wenn der Schuldner zur Bestellung, zur Abtretung oder zur Belastung der durch 
diese Urkunde verbrieften Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld verurteilt ist 
(§ 897 ZPO). 

 § 128  
Unbewegliche Sachen sowie  

eingetragene Schiffe, Schiffsbauwerke und Schwimmdocks  
(§ 765a Absatz 3, § 885 ZPO) 

(1) 1Hat der Schuldner nach dem Schuldtitel ein Grundstück, einen Teil eines Grund-
stücks, Wohnräume oder sonstige Räume oder ein eingetragenes Schiff, Schiffsbau-
werk oder im Bau befindliches oder fertig gestelltes Schwimmdock herauszugeben, so 
wird die Zwangsvollstreckung dadurch vollzogen, dass der Gerichtsvollzieher den 
Schuldner aus dem Besitz setzt und den Gläubiger in den Besitz einweist. 2Der Ge-
richtsvollzieher hat den Schuldner aufzufordern, eine Anschrift zum Zweck von Zustel-
lungen oder einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher teilt dem Gläubiger und dem Schuldner Tag und Stunde 
der beabsichtigten Vollstreckung rechtzeitig vor dem Vollstreckungstermin mit. 2Die 
Benachrichtigung ist dem Schuldner zuzustellen. 3Der Gerichtsvollzieher benachrich-
tigt den Schuldner zusätzlich durch einfachen Brief von dem Vollstreckungstermin, 
wenn zu besorgen ist, dass die zuzustellende Benachrichtigung den Schuldner nicht 
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erreicht. 4Dies gilt nicht, wenn der Gerichtsvollzieher eine Entscheidung des Familien-
gerichts in einer Gewaltschutz- oder Ehewohnungssache (§§ 210, 200 Absatz 1 Fa-
mFG) vor der Zustellung vollziehen darf, weil das Gericht dies gemäß § 53 Absatz 2 
Satz 1, § 209 Absatz 3 Satz 1 oder § 216 Absatz 2 Satz 1 FamFG als zulässig ange-
ordnet hat, oder die Zustellung auf Verlangen des Antragstellers gegenüber dem Ge-
richtsvollzieher gemäß § 214 Absatz 2 Satz 3 Halbsatz 2 FamFG nicht vor der Voll-
streckung erfolgen darf. 5Zwischen dem Tag der Zustellung und dem Tag des Vollstre-
ckungstermins müssen wenigstens drei Wochen liegen. 6Die Zustellung kann unter-
bleiben, wenn der Schuldner unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt unbekannt ist 
und ihm die Benachrichtigung auch nicht als elektronisches Dokument übermittelt wer-
den kann. 7Eine öffentliche Zustellung soll nicht erfolgen. 8Die Herausgabe der Räume 
kann auch in Abwesenheit des Gläubigers bewirkt werden, wenn der Gläubiger durch 
die von dem Gerichtsvollzieher getroffenen Maßregeln (zum Beispiel Übergabe der 
Schlüssel, Bestellung des Hüters) in die Lage versetzt wird, die tatsächliche Gewalt 
über das Grundstück oder die Räume auszuüben. 9Auch die Anwesenheit des Schuld-
ners ist nicht notwendig. 

(3) 1Das bewegliche Zubehör (§§ 97, 98 BGB) ist Gegenstand der Vollstreckung in das 
Grundstück, auch wenn es im Schuldtitel nicht ausdrücklich erwähnt ist. 2Es ist dem 
Räumungsgläubiger herauszugeben oder auf dem Grundstück zu belassen. 

(4) 1Bewegliche Sachen, die weder mit herauszugeben noch wegen einer gleichzeitig 
beizutreibenden Forderung oder wegen der Kosten zu pfänden sind, entfernt der Ge-
richtsvollzieher von dem Grundstück, Schiff (Schiffsbauwerk, im Bau befindlichen oder 
fertig gestellten Schwimmdock) oder aus den Räumen, falls nicht der Gläubiger der 
Entfernung wegen eines Pfand- oder Zurückbehaltungsrechts widerspricht, das er an 
diesen Sachen in Anspruch nimmt. 2Macht der Gläubiger sein Vermieter- oder Ver-
pächterpfandrecht an allen in den Räumen befindlichen Sachen geltend, darf der Ge-
richtsvollzieher die Existenz eines solchen Rechts nicht prüfen, und zwar auch nicht 
im Hinblick auf § 811 ZPO. 3Er belässt die Sachen in den Räumen und weist den Gläu-
biger in den Besitz der Räume ein. 4Damit ist die Räumung beendet und der Räu-
mungstitel verbraucht. 5In den Fällen, in denen die Überlassung der Wohnung an den 
Gläubiger (verletzte Person) gemäß § 2 Absatz 2 GewSchG befristet ist, kommt die 
Entfernung der beweglichen Sachen des Schuldners (Täter) aus der Wohnung gegen 
seinen Willen nicht in Betracht. 6Die Sachen sind dem Schuldner außerhalb des zu 
räumenden Objekts zu übergeben oder zur Verfügung zu stellen. 7Ist der Schuldner 
abwesend, so tritt an seine Stelle sein Bevollmächtigter oder eine erwachsene Person, 
die zu seiner Familie gehört oder in seiner Familie beschäftigt ist, oder ein erwachse-
ner ständiger Mitbewohner. 8Der Gerichtsvollzieher ist nicht verpflichtet, die herauszu-
gebenden Sachen in ein anderes (zum Beispiel neu angemietetes) Objekt des Schuld-
ners zu schaffen. 9Er ist jedoch befugt, dies auf Antrag des Schuldners dann zu tun, 
wenn die hierdurch entstehenden Kosten nicht höher als diejenigen sind, die durch 
den Transport des Räumungsguts in die Pfandkammer und durch dessen Lagerung 
entstehen würden. 

(5) 1Ist weder der Schuldner noch eine der in Absatz 4 Satz 7 bezeichneten Personen 
anwesend oder wird die Entgegennahme verweigert, so schafft der Gerichtsvollzieher 
die in Absatz 4 Satz 1 bezeichneten Sachen auf Kosten des Schuldners in die Pfand-
kammer oder trägt sonst für ihre Verwahrung Sorge. 2Unpfändbare Sachen und solche 
Sachen, bei denen nach seinem pflichtgemäßen Ermessen ein Verwertungserlös nicht 
zu erwarten ist, hat er bis zu ihrer Veräußerung oder ihrer Vernichtung jederzeit, das 
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heißt zu den üblichen Geschäftszeiten des Gerichtsvollziehers, ohne Weiteres, insbe-
sondere ohne irgendwelche Kostenzahlungen des Schuldners auf dessen Verlangen 
herauszugeben. 3Bewegliche Sachen, an deren Aufbewahrung auch bei Anlegung ei-
nes engen Maßstabs an die Erfüllung der Voraussetzungen und unter Berücksichti-
gung der Betrachtung der weiteren Verwendung durch einen unvoreingenommenen 
Dritten offensichtlich kein Interesse seitens des Schuldners besteht, sollen unverzüg-
lich vernichtet werden. 4Ein offensichtlich fehlendes Interesse an der Aufbewahrung 
kann der Gerichtsvollzieher in der Regel bei gewöhnlichem Abfall und Unrat anneh-
men, die durch Verwertung oder Beseitigung unter Beachtung der einschlägigen ab-
fallrechtlichen Bestimmungen zu vernichten sind. 5Allerdings umfasst der Vollstre-
ckungsauftrag nicht die unmittelbare Beseitigung durch den Gerichtsvollzieher in sol-
chen Fällen, die eine aufwändige und kostenintensive Entsorgung von sehr großen 
Mengen Mülls, die auf dem herauszugebenden Grundstück lagern, oder von Altlasten 
erforderlich machen. 6Für die entstehenden Kosten der Räumung einschließlich der 
Kosten der ersten Einlagerung ist der Gläubiger dem Gerichtsvollzieher gemäß § 4 
GvKostG vorschusspflichtig. 

(6) 1Der Gerichtsvollzieher benachrichtigt den Schuldner, dass er die verwertbaren Sa-
chen, auch soweit sie unpfändbar sind, verkaufen und den Erlös nach Abzug der Un-
kosten hinterlegen und die unverwertbaren Sachen vernichten wird, wenn der Schuld-
ner die Sachen nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Räumung her-
ausverlangt oder sie zwar innerhalb dieser Frist herausverlangt, aber die aufgelaufe-
nen Kosten nicht innerhalb einer weiteren Frist von einem Monat, das heißt in diesem 
Fall nicht binnen einer Frist von zwei Monaten nach der Räumung, bezahlt. 2Die Mit-
teilung soll zugleich die Höhe der zu erstatten den Kosten und den Hinweis enthalten, 
dass unpfändbare Sachen und Sachen, für die ein Verwertungserlös nicht zu erwarten 
ist, jederzeit und ohne irgendwelche Kostenzahlungen an den Schuldner herausgege-
ben werden. 3Der Gerichtsvollzieher kann die Mitteilung schon in die Benachrichtigung 
über den Vollstreckungstermin aufnehmen (Absatz 2). 4In diesem Fall ist der Schuld-
ner darauf hinzuweisen, dass dieser die Höhe der zu erstattenden Kosten bei ihm er-
fragen kann. 

(7) 1Die Veräußerung der verwertbaren Sachen erfolgt nach den Vorschriften über die 
Pfandversteigerung (§§ 806, 814 und 817 ZPO). 2Die Schutzvorschriften, die bei der 
Pfändung von Sachen gelten (§§ 803 Absatz 2, 811, 816, 817a ZPO), finden keine 
Anwendung. 3Der Gerichtsvollzieher darf aus dem Erlös, bevor er diesen hinterlegt, 
seine noch offenen, durch den Vorschuss des Gläubigers nicht gedeckten Kosten für 
Räumung, Einlagerung und Verkauf (Versteigerung) unmittelbar abziehen. 4Über die 
Hinterlegung unterrichtet er den Gläubiger, der einen Vorschuss geleistet hat. 

(8) 1Nach Ablauf der in Absatz 6 Satz 1 genannten Frist entscheidet der Gerichtsvoll-
zieher nach pflichtgemäßem Ermessen über die Vernichtung des wertlosen oder nach 
seiner Einschätzung unverwertbaren Räumungsgutes. 2Eines vorangehenden erfolg-
losen Verwertungsversuches bedarf es nicht. 

(9) 1In dem Protokoll über die Vollstreckungshandlung ist das zu räumende Objekt 
genau zu bezeichnen. 2Das Protokoll muss ferner ergeben, welche Personen der Voll-
streckungshandlung beigewohnt haben, welche Maßregeln getroffen worden sind, um 
den Schuldner aus dem Besitz zu setzen und den Gläubiger in den Besitz einzuwei-
sen, und welche Zubehörstücke dem Gläubiger mit übergeben worden sind. 3Nimmt 
der Gerichtsvollzieher Sachen des Schuldners in Verwahrung, so gibt er die Sachen, 
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den Grund und die Art der Verwahrung im Protokoll an. 

 § 129  
Beschränkter Vollstreckungsauftrag  

(§ 885a ZPO) 

(1) Der Vollstreckungsauftrag kann auf die Maßnahmen nach § 128 Absatz 1 be-
schränkt werden. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher hat in seinem Protokoll die frei ersichtlichen beweglichen 
Sachen zu dokumentieren, die er bei der Vornahme der Vollstreckungshandlung vor-
findet. 2Die Dokumentation muss nicht die Anforderungen an eine vollständige Inven-
tarisierung erfüllen. 3Sie beschränkt sich auf die in Räumen frei einsehbaren bewegli-
chen Sachen. 4Behältnisse muss der Gerichtsvollzieher für die Dokumentation nicht 
öffnen. 5Insbesondere muss er weder Schranktüren öffnen noch Schubladen heraus-
ziehen und den Inhalt von Schränken und Schubladen weder vollständig noch zum 
Teil herausnehmen. 6Eine Pflicht zur weitergehenden Dokumentation, die unter Um-
ständen mit aufwändigen Feststellungen über den Zustand aller in den Räumlichkeiten 
befindlichen Sachen verbunden sein kann, trifft den Gerichtsvollzieher nicht. 7Er kann 
nach seinem Ermessen bei der Dokumentation Bildaufnahmen in elektronischer oder 
in analoger Form herstellen. 8Die elektronischen Bilder sind im Gerichtsvollzieherbüro 
unter Verwendung geeigneter, den üblichen Standards der Datensicherheit und des 
Datenschutzes entsprechender elektronischer Speichermedien zu verwahren. 9Der 
genaue Speicherort der Dokumentation ist aktenkundig zu machen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 weist der Gerichtsvollzieher zusammen mit der Mit-
teilung des Räumungstermins sowohl den Schuldner als auch den Gläubiger aus-
drücklich schriftlich auf die Bestimmungen des § 885a Absatz 2 bis 5 ZPO hin. 

§ 130  
Besondere Vorschriften über die Räumung von Wohnungen 

(1) Die Anberaumung des Räumungstermins ist schon vor Ablauf der Räumungsfrist 
zulässig. 

(2) 1Während der Geltungsdauer einer einstweiligen Anordnung in Gewaltschutzsa-
chen, soweit Gegenstand des Verfahrens Regelungen aus dem Bereich der Ehewoh-
nungssachen sind, und in Ehewohnungssachen kann der Gerichtsvollzieher den 
Schuldner mehrfach aus dem Besitz der Wohnung setzen und den Gläubiger in den 
Besitz der Wohnung einweisen, ohne dass es weiterer Anordnungen oder einer erneu-
ten Zustellung an den inzwischen wieder in die Wohnung eingezogenen Schuldner 
bedarf (§ 96 Absatz 2 FamFG). 2Nach jeder Erledigung eines Auftrags ist der Vollstre-
ckungstitel innerhalb seiner Geltungsdauer jeweils dem Gläubiger zurückzugeben, der 
dem Gerichtsvollzieher durch die erneute Übergabe des Titels einen neuen Auftrag 
erteilen kann. 3Im Übrigen ist bei der Vollziehung von Entscheidungen des Familien-
gerichts in Verfahren nach § 2 GewSchG zur Überlassung einer von Gläubiger (ver-
letzte Person) und Schuldner (Täter) gemeinsam genutzten Wohnung und der in sol-
chen Verfahren erlassenen einstweiligen Anordnungen entsprechend § 134 zu verfah-
ren. 

(3) 1Ist zu erwarten, dass der Räumungsschuldner durch Vollstreckung des Räu-
mungstitels obdachlos werden wird, so benachrichtigt der Gerichtsvollzieher 
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unverzüglich die für die Unterbringung von Obdachlosen zuständige Verwaltungsbe-
hörde. 2Die Befugnis des Gerichtsvollziehers, die Zwangsvollstreckung aufzuschieben, 
richtet sich nach § 65. 

(4) Nimmt die für die Unterbringung von Obdachlosen zuständige Behörde die bishe-
rigen Räume des Schuldners ganz oder teilweise für dessen vorläufige Unterbringung 
auf ihre Kosten in Anspruch, so unterlässt der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstre-
ckung hinsichtlich der in Anspruch genommenen Räume. 

§ 131  
Räumung eines zwangsweise versteigerten Grundstücks,  

Schiffes, Schiffsbauwerks oder Schwimmdocks oder eines unter  
Zwangsverwaltung gestellten Grundstücks 

(1) 1Im Fall des § 93 ZVG erfolgt die Räumung im Auftrag des Erstehers nach den 
Vorschriften der §§ 128 bis 130. 2Im Hypothekenhaftungsverband befindliche und im 
Rahmen der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung beschlagnahmte Sachen, 
insbesondere Zubehör gemäß §§ 97 und 98 BGB, sind auf dem Grundstück zu belas-
sen und dem Ersteher zu übergeben. 3Diese Vorschriften finden im Fall der Räumung 
eines versteigerten eingetragenen Schiffes, Schiffsbauwerks oder (im Bau befindli-
chen oder fertig gestellten) Schwimmdocks entsprechende Anwendung. 

(2) 1In den Fällen der § 94 Absatz 2 und § 150 Absatz 2 ZVG kann der Gerichtsvoll-
zieher von dem Vollstreckungsgericht beauftragt werden, ein Grundstück dem 
Zwangsverwalter zu übergeben. 2Der Gerichtsvollzieher setzt in diesem Fall den 
Schuldner aus dem Besitz und weist den Zwangsverwalter in den Besitz ein. 3Er wird 
zur Vornahme dieser Handlung durch den gerichtlichen Auftrag oder den Auftrag des 
Zwangsverwalters ermächtigt. 4Einer Klausel und einer (erneuten) Zustellung dieser 
Urkunden bedarf es nicht. 5Der Auftrag ist dem Schuldner oder der an Stelle des 
Schuldners angetroffenen Person vorzuzeigen und auf Verlangen in Abschrift mitzu-
teilen. 6Wohnt der Schuldner auf dem Grundstück, so sind ihm die für seinen Haus-
stand unentbehrlichen Räume zu belassen, sofern das Vollstreckungsgericht nichts 
anderes bestimmt hat (§ 149 ZVG). 

 § 132  
Bewachung und Verwahrung eines Schiffes, Schiffsbauwerks, Schwimmdocks 

oder Luftfahrzeugs 

1Werden Schiffe, Schiffsbauwerke, im Bau befindliche oder fertig gestellte Schwimm-
docks oder Luftfahrzeuge zwangsversteigert, so kann das Vollstreckungsgericht in den 
Fällen der §§ 165, 170, 171c Absatz 2 und 3 sowie § 171g ZVG den Gerichtsvollzieher 
mit ihrer Bewachung und Verwahrung beauftragen. 2In diesem Fall beschränkt sich die 
Tätigkeit des Gerichtsvollziehers, soweit das Vollstreckungsgericht keine besonderen 
Anweisungen erteilt, in der Regel darauf, sie anzuketten, die Beschlagnahme kenntlich 
zu machen, das Inventar aufzunehmen, die vorhandenen Schiffs- oder Bordpapiere 
wegzunehmen sowie einen Wachtposten (Hüter, Bewachungsunternehmen) zu be-
stellen und zu überwachen. 3Die Bestellung des Wachtposten und die dadurch entste-
henden Kosten teilt der Gerichtsvollzieher dem Vollstreckungsgericht unverzüglich mit. 
4Ohne Weisung des Vollstreckungsgerichts darf der Gerichtsvollzieher von der Bestel-
lung eines Wachtpostens nur absehen, wenn die Sicherheit des Schiffes (Schiffsbau-
werks, Schwimmdocks) oder Luftfahrzeugs anderweit gewährleistet erscheint. 5Für die 
Bewachung ist der Gerichtsvollzieher nicht verantwortlich, wenn er nur mit der 
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Übergabe zur Bewachung und Verwahrung an eine ihm bezeichnete Person beauf-
tragt ist. 

D. Zwangsvollstreckung zur Beseitigung des Widerstands des Schuldners 
gegen Handlungen, die er nach den §§ 887, 890 ZPO zu dulden hat,  

oder zur Beseitigung von Zuwiderhandlungen des Schuldners  
gegen eine Unterlassungsverpflichtung aus  

einer Anordnung nach § 1 GewSchG (§ 96 FamFG) 

 § 133 

1Einen unberechtigten Widerstand des Schuldners muss der Gerichtsvollzieher unter 
Beachtung der §§ 758 und 759 ZPO – nötigenfalls mit Gewalt, jedoch unter Vermei-
dung jeder unnötigen Härte – überwinden. 2Die Zwangsmaßnahmen dürfen nicht über 
das zur Beseitigung des Widerstandes notwendige Maß hinausgehen. 

 § 134  
(§§ 96, 214, 216 FamFG, § 1 GewSchG) 

(1) 1Die gerichtliche Anordnung gemäß § 1 GewSchG ist ein vollstreckbarer Schuldti-
tel; er muss daher insbesondere auch dem Schuldner vor Beginn der Tätigkeit des 
Gerichtsvollziehers zugestellt werden, die auf Beseitigung des Widerstandes gerichtet 
ist. 2Abweichend von der Regel der §§ 44 und 45 ist die Vollstreckung einer Anordnung 
des Familiengerichts nach § 1 GewSchG gemäß § 216 Absatz 2 Satz 1 FamFG oder 
die Vollziehung einer einstweiligen Anordnung des Familiengerichts nach § 214 Ab-
satz 1 Satz 1 FamFG gemäß § 53 Absatz 2 Satz 1 FamFG auch zulässig, bevor die 
Entscheidung dem Antragsgegner, das heißt dem Schuldner, zugestellt ist, wenn das 
Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 3Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung gemäß § 214 Absatz 1 Satz 1 FamFG gilt zugleich als Auftrag zur Vollstre-
ckung, wenn die einstweilige Anordnung ohne mündliche Erörterung erlassen wurde. 
4Der Beschluss nach § 214 Absatz 1 FamFG ist von Amts wegen zuzustellen. 5Mit der 
Zustellung beauftragt die Geschäftsstelle den Gerichtsvollzieher auf die in § 176 Ab-
satz 1 ZPO bestimmte Weise (vgl. § 15 Absatz 2 Satz 1 FamFG in Verbindung mit 
§ 176 Absatz 1 ZPO). 6Verlangt der Antragsteller in diesem Fall von dem Gerichtsvoll-
zieher, die Zustellung nicht vor der Vollstreckung durchzuführen, so ist der Gerichts-
vollzieher an dieses Verlangen gebunden.  

(2) 1Der Gerichtsvollzieher wird zur Beseitigung der Zuwiderhandlung durch den Besitz 
einer Ausfertigung der gerichtlichen Entscheidung ermächtigt. 2Er prüft nach deren In-
halt selbstständig, ob und wieweit das Verlangen des Gläubigers gerechtfertigt er-
scheint. 3Zuwiderhandlungen des Schuldners muss der Gerichtsvollzieher unter Be-
achtung des § 758 Absatz 3 und des § 759 ZPO, nötigenfalls mit Gewalt, jedoch unter 
Vermeidung jeder unnötigen Härte, überwinden. 
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E. Zwangsvollstreckung durch  
Abnahme der Vermögensauskunft gemäß § 802c,  

der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 836 Absatz 3  
oder § 883 Absatz 2 ZPO oder § 94 FamFG und  

durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen 

 § 135  
Vorbereitung des Termins zur Abgabe der Vermögensauskunft 

1Bevor der Gerichtsvollzieher einen Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft be-
stimmt, holt er eine Auskunft aus dem Vermögensverzeichnisregister ein. 2Daneben 
kann er das Schuldnerverzeichnis einsehen und den Schuldner befragen, ob dieser 
innerhalb der letzten zwei Jahre eine Vermögensauskunft abgegeben hat. 3Ein Ver-
zicht des Gläubigers auf Zuleitung des Vermögensverzeichnisses ist unbeachtlich 
(§ 802d Absatz 1 Satz 2 ZPO).  

 § 136  
Behandlung des Auftrags, Ladung zum Termin 

(1) 1Der Ladung an den Schuldner fügt der Gerichtsvollzieher den Text der nach § 802f 
Absatz 3 ZPO erforderlichen Belehrungen, je eine Abschrift des Auftrags und der For-
derungsaufstellung sowie einen Ausdruck der Vorlage für die abzugebende Vermö-
gensauskunft oder ein entsprechendes Merkblatt bei. 2Soweit dafür amtliche Vordru-
cke eingeführt sind, verwendet der Gerichtsvollzieher diese. 3Hat der Gläubiger mit 
dem Auftrag schriftlich Fragen eingereicht, die der Schuldner bei der Abnahme der 
Vermögensauskunft beantworten soll, fügt der Gerichtsvollzieher auch diesen Fragen-
katalog der Ladung bei. 4Reicht der Gläubiger nach Auftragserteilung einen solchen 
Fragenkatalog ein, so übersendet der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Ablich-
tung des Fragenkatalogs nachträglich formlos durch die Post unter Hinweis auf den 
Termin. 

(2) 1Den Prozessbevollmächtigten des Schuldners muss der Gerichtsvollzieher von 
dem Termin nicht unterrichten. 2Dem Gläubiger oder dessen Verfahrensbevollmäch-
tigten teilt er die Terminbestimmung formlos mit. 

(3) 1Hat der Schuldner im Falle des § 807 Absatz 1 ZPO der sofortigen Abnahme der 
Vermögensauskunft widersprochen (§ 807 Absatz 2 Satz 1 ZPO) oder sind seit einer 
vorherigen Zahlungsaufforderung zwei Wochen erfolglos verstrichen (§ 802f Absatz 1 
Satz 4 ZPO), bedarf es der Setzung einer Zahlungsfrist nicht. 2Zwischen dem Termin-
tag und dem Tag der Zustellung der Ladung (§ 802f Absatz 4 Satz 1 ZPO) müssen 
wenigstens drei Tage liegen (§ 217 ZPO). 

 § 137  
Anschriftenänderung, Rechthilfeersuchen,  

Erledigung des Rechtshilfeersuchens 

(1) 1Ist der Schuldner nach der Rückbriefadresse an einen Ort außerhalb des Bezirkes 
des Gerichtsvollziehers verzogen, kann der Gerichtsvollzieher mangels anderer An-
haltspunkte regelmäßig davon ausgehen, dass der Schuldner bereits bei Auftragsein-
gang an den anderen Ort verzogen war. 2In diesem Fall hebt er den Termin auf. 3Ist 
der Schuldner innerhalb des Amtsgerichtsbezirks in den Bezirk eines anderen Ge-
richtsvollziehers umgezogen, so gibt er den Auftrag unverzüglich an den zuständigen 
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Gerichtsvollzieher ab. 4Ist der Schuldner außerhalb des Amtsgerichtsbezirks verzo-
gen, leitet der Gerichtsvollzieher den Auftrag auf Antrag des Gläubigers an das zu-
ständige Amtsgericht weiter und benachrichtigt unverzüglich den Gläubiger. 5Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort nach der Rückbriefadresse unbekannt und 
hat der Gläubiger für diesen Fall den Gerichtsvollzieher mit der Ermittlung des Aufent-
haltsortes des Schuldners beauftragt, führt er zunächst diesen Auftrag aus. 6Ist ein 
Auftrag nach § 755 ZPO nicht erteilt oder bleibt die Aufenthaltsermittlung erfolglos, so 
ist der Auftrag dem Gläubiger mit entsprechender Mitteilung zurückzusenden (§ 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GVO). 

(2) 1Ist der Schuldner nach Eingang des Auftrags zur Abnahme der Vermögensaus-
kunft nach Kenntnis des Gerichtsvollziehers an einen Ort außerhalb des Amtsgerichts-
bezirks verzogen, ersucht der Gerichtsvollzieher den für den jetzigen Wohnort oder 
Aufenthaltsort zuständigen Gerichtsvollzieher, den Schuldner im Wege der Rechtshilfe 
dort zur Abgabe der Vermögensauskunft bei ihm zu laden. 2Der Gerichtsvollzieher be-
nachrichtigt den Gläubiger formlos von seinem Rechtshilfeersuchen. 

(3) 1Nach Abnahme der Vermögensauskunft hat der ersuchte Gerichtsvollzieher die 
Urschrift des Protokolls und das elektronisch errichtete Vermögensverzeichnis an den 
ersuchenden Gerichtsvollzieher zu senden. 2Das Vermögensverzeichnis ist dabei als 
elektronisches Dokument unter Nutzung des OSCI-Transportprotokolls (zum Beispiel 
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)) zu übermitteln. 
3Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Voll-
streckungsgericht und leitet dem Gläubiger unverzüglich nach Eingang der Information 
des zentralen Vollstreckungsgerichts über die erfolgte Eintragung in das Vermögens-
register einen mit einem Übereinstimmungsvermerk versehenen Ausdruck des Ver-
mögensverzeichnisses zu. 4Er kann auf Antrag des Gläubigers auch nach § 802d Ab-
satz 2 ZPO verfahren. 

(4) Soweit dem Gerichtsvollzieher nach Ladung und vor dem Termin zur Abnahme der 
Vermögensauskunft im Einzelfall Mängel in den von Amts wegen zu beachtenden Vo-
raussetzungen bekannt werden, hebt er stets den Termin unter Benachrichtigung von 
Gläubiger und Schuldner endgültig oder einstweilen auf. 

 § 138  
Durchführung des Termins 

(1) 1Der Termin ist nicht öffentlich. 2Der Gerichtsvollzieher achtet darauf, dass Dritte 
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnisse erlangen. 3Der Gläubiger, sein Verfahrensbe-
vollmächtigter, der Verfahrensbevollmächtigte des Schuldners, Bürokräfte des Ge-
richtsvollziehers, Personen der Dienstaufsicht, Prüfungsbeamte, in der Gerichtsvoll-
zieherausbildung befindliche Anwärter sowie Personen, die der Gerichtsvollzieher zu 
seiner Unterstützung, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Ordnung hinzugezogen 
hat, dürfen an dem Termin teilnehmen. 4Der Gerichtsvollzieher kann auf Verlangen 
des Schuldners auch weiteren Personen die Anwesenheit gestatten. 5Nimmt der Gläu-
biger am Termin teil, kann er den Schuldner innerhalb der diesem nach § 802c ZPO 
obliegenden Auskunftspflicht befragen und Vorhalte machen. 6Er kann den Gerichts-
vollzieher zum Termin auch schriftlich auf Vermögenswerte des Schuldners, zu denen 
er fehlende oder unrichtige Angaben des Schuldners befürchtet, hinweisen, damit die-
ser dem Schuldner bei Abwesenheit des Gläubigers im Termin den Vorhalt macht. 
7Der Grundsatz der gütlichen Erledigung des Zwangsvollstreckungsverfahrens 
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(§ 802b ZPO) ist auch in dem Termin vorrangig zu beachten (vergleiche § 68). 

(2) 1Zu Beginn des Termins belehrt der Gerichtsvollzieher den Schuldner nach § 802f 
Absatz 3 ZPO eingehend über die Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und 
weist auf die Strafvorschriften der §§ 156 und 161 StGB hin. 2Der Gerichtsvollzieher 
errichtet gemäß § 802f Absatz 5 ZPO selbst eine Aufstellung mit den nach § 802c Ab-
satz 1 und 2 ZPO erforderlichen Angaben als elektronisches Dokument (Vermögens-
verzeichnis). 3Dem Schuldner nicht verständliche Begriffe, die dem zu erstellenden 
Vermögensverzeichnis zugrunde liegen, erläutert er. 4Der Gerichtsvollzieher hat auf 
Vollständigkeit der Angaben unter Beachtung der vom Gläubiger im Termin oder zuvor 
schriftlich gestellten Fragen zu dringen. 5Auf ein erkennbar unvollständiges Vermö-
gensverzeichnis darf die eidesstattliche Versicherung nicht abgenommen werden, es 
sei denn, der Schuldner erklärt glaubhaft, genauere und vollständigere Angaben inso-
weit nicht machen zu können. 6Der Schuldner hat an Eides statt zu versichern, dass 
er die verlangten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
gemacht hat. 7Über den Ablauf des Termins erstellt der Gerichtsvollzieher in entspre-
chender Anwendung der §§ 159 bis 163 ZPO ein Protokoll. 8Zu den in das Protokoll 
aufzunehmenden rechtserheblichen Erklärungen des Schuldners zählen auch die von 
ihm vorgebrachten Gründe, aus denen er die eidesstattliche Versicherung nicht abge-
ben will. 9Soweit ein amtlicher Protokollvordruck eingeführt ist, hat sich der Gerichts-
vollzieher desselben zu bedienen. 

 § 139  
Aufträge mehrerer Gläubiger 

1Hat der Gerichtsvollzieher Aufträge mehrerer Gläubiger zur Abnahme der Vermö-
gensauskunft erhalten, so bestimmt er den Termin zur Abgabe in diesen Verfahren auf 
dieselbe Zeit am selben Ort, soweit er die Ladungsfrist und die gegebenenfalls nach 
§ 802f Absatz 1 ZPO erforderliche Frist jeweils einhalten kann. 2Gibt der Schuldner die 
Vermögensauskunft ab, so nimmt der Gerichtsvollzieher für alle Gläubiger in allen Ver-
fahren zusammen nur ein Protokoll und ein Vermögensverzeichnis auf. 

 § 140  
Verfahren nach Abgabe der Vermögensauskunft 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das Vermögensverzeichnis nach Maßgabe der 
Vermögensverzeichnisverordnung (VermVV) spätestens nach drei Werktagen als 
elektronisches Dokument bei dem zentralen Vollstreckungsgericht. 2Die elektronische 
Kommunikation mit dem zentralen Vollstreckungsgericht richtet sich nach den dazu 
ergangenen landesrechtlichen Bestimmungen. 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher speichert die durch das zentrale Vollstreckungsgericht nach 
§ 5 Absatz 2 Satz 3 VermVV übersandte Eintragungsmitteilung in elektronischer Form. 
2Sodann erstellt er den für die Übermittlung an den Gläubiger bestimmten Ausdruck 
oder das für die Übermittlung an den Gläubiger bestimmte elektronische Dokument. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher leitet dem Gläubiger unverzüglich nach Eingang der Infor-
mation des zentralen Vollstreckungsgerichts über die erfolgte Eintragung in das Ver-
mögensverzeichnisregister einen mit einem Übereinstimmungsvermerk versehenen 
Ausdruck des Vermögensverzeichnisses zu. 2Ein Verzicht des Gläubigers auf die Zu-
leitung des Vermögensverzeichnisses ist unbeachtlich (§ 802d Absatz 1 Satz 2 ZPO). 
3Er kann auf Antrag des Gläubigers auch nach § 802d Absatz 2 ZPO verfahren. 4Der 
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Vermerk, mit dem der Gerichtsvollzieher bescheinigt, dass der an den Gläubiger über-
mittelte Ausdruck mit dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses übereinstimmt, enthält 
die Formulierung „Dieser Ausdruck stimmt mit dem Inhalt des Vermögensverzeichnis-
ses überein.“ sowie Datum, Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung des Gerichts-
vollziehers. 5Der Vermerk, mit dem der Gerichtsvollzieher bescheinigt, dass das an 
den Gläubiger übermittelte elektronische Dokument mit dem Inhalt des Vermögens-
verzeichnisses übereinstimmt, enthält die Formulierung „Dieses elektronische Doku-
ment stimmt mit dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses überein.“ sowie Datum, Un-
terschrift, Name und Dienstbezeichnung des Gerichtsvollziehers. 

 § 141  
Einholung der Auskünfte Dritter zu Vermögensgegenständen  

(§ 802l ZPO) 

1Der Gläubiger kann den Gerichtsvollzieher beauftragen, nach § 802l Absatz 1 ZPO 
bei Dritten Auskünfte zu Vermögensgegenständen des Schuldners einzuholen. 2Im 
Hinblick auf Anträge von Folgegläubigern ist § 802l Absatz 4 und 5 ZPO zu beachten. 

 § 142  
Wiederholung, Ergänzung oder Nachbesserung des Vermögensverzeichnisses 

1In den Fällen der Wiederholung, Ergänzung oder Nachbesserung des Vermögens-
verzeichnisses ist immer ein vollständiges Vermögensverzeichnis zu errichten. 2Der 
Gerichtsvollzieher dokumentiert in dem neu erstellten Vermögensverzeichnis, an wel-
chem Tag die Versicherung an Eides statt für das Vermögensverzeichnis erstmals er-
folgt ist (§ 3 Absatz 2 Nummer 3 VermVV). 

 § 143  
Erzwingungshaft 

(1) Beantragt der Gläubiger gemäß § 802g Absatz 1 ZPO den Erlass eines Haftbe-
fehls, so leitet der Gerichtsvollzieher den Antrag zusammen mit seiner Akte an das 
nach § 764 Absatz 2 ZPO zuständige Vollstreckungsgericht weiter. 

(2) 1Das Verfahren richtet sich nach § 145. 2Der Zweck des Haftbefehls entfällt, wenn 
der Schuldner die Verpflichtung, deren Befriedigung durch die Abgabe der Vermö-
gensauskunft vorbereitet werden soll, vollständig erfüllt. 3§ 68 findet Anwendung. 

 § 144  
Zulässigkeit der Verhaftung  

(§§ 802c, 802g, 836, 883, 888, 889 ZPO; § 94 FamFG; § 153 Absatz 2 InsO) 

(1) 1Auf Antrag des Gläubigers kann das Gericht gegen den Schuldner einen Haftbe-
fehl erlassen, um von ihm 
1.  die Abgabe der in § 802c ZPO bezeichneten Vermögensauskunft oder 
2.  die Abgabe der in §§ 836, 883 ZPO, § 94 FamFG und § 153 InsO bezeichneten 

eidesstattlichen Versicherung oder 
3.  die Abgabe der ihm nach dem bürgerlichen Recht obliegenden eidesstattlichen 

Versicherung oder die Vornahme einer sonstigen Handlung, zu welcher der 
Schuldner verurteilt worden ist und die ein anderer nicht vornehmen kann (zum 
Beispiel die Erteilung einer Auskunft; vergleiche §§ 802g, 888, 889 ZPO)  

zu erzwingen. 
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2Eine Zwangsvollstreckung auf Grund des § 888 ZPO ist jedoch ausgeschlossen, 
wenn im Fall der Verurteilung zur Vornahme einer Handlung der Beklagte für den Fall, 
dass die Handlung nicht binnen einer zu bestimmenden Frist vorgenommen wird, zur 
Zahlung einer Entschädigung verurteilt ist (§§ 510b, 888a ZPO). 

(2) 1Der Gerichtsvollzieher hat vor einer Verhaftung § 802h ZPO zu beachten. 2Er soll 
eine Verhaftung auch erst durchführen, wenn die Besorgnis ausgeschlossen erscheint, 
dass dadurch eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entstehen 
kann. 
(3) 1Die Verhaftung unterbleibt, wenn der Schuldner die Leistung bewirkt, die ihm nach 
dem Schuldtitel obliegt, die Vermögensauskunft oder die eidesstattliche Versicherung 
freiwillig abgibt. 2§ 802b ZPO findet Anwendung. 

 § 145  
Verfahren bei der Verhaftung 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher vermeidet bei der Verhaftung unnötiges Aufsehen und jede 
durch den Zweck der Vollstreckung nicht gebotene Härte. 2In geeigneten Fällen kann 
er den Schuldner schriftlich zur Zahlung und zum Erscheinen an der Gerichtsstelle 
auffordern. 3Dies hat jedoch zu unterbleiben, wenn zu befürchten ist, der Schuldner 
werde sich der Verhaftung entziehen oder Vermögenswerte beiseiteschaffen. 4Bei Wi-
derstand wendet der Gerichtsvollzieher Gewalt an und beachtet dabei die §§ 758 und 
759 ZPO. 5Der Gerichtsvollzieher händigt dem Schuldner von Amts wegen eine be-
glaubigte Abschrift des Haftbefehls aus (§ 802g Absatz 2 Satz 2 ZPO). 6Er befragt den 
Verhafteten, ob er jemanden von seiner Verhaftung zu benachrichtigen wünsche, und 
gibt ihm Gelegenheit zur Benachrichtigung seiner Angehörigen und anderer nach Lage 
des Falles in Betracht kommender Personen, soweit es erforderlich ist und ohne Ge-
fährdung der Inhaftnahme geschehen kann. 7Der Gerichtsvollzieher kann die Benach-
richtigung auch selbst ausführen. 8Der Gerichtsvollzieher, der den Schuldner verhaftet 
hat, liefert ihn in die nächste zur Aufnahme von Zivilhäftlingen bestimmte Justizvoll-
zugsanstalt ein. 9Der Haftbefehl ist dem zuständigen Vollzugsbediensteten zu überge-
ben. 10Ist das Amtsgericht des Haftorts nicht die Dienstbehörde des einliefernden Ge-
richtsvollziehers, so weist er den Vollzugsbediensteten außerdem darauf hin, dass der 
verhaftete Schuldner zu jeder Zeit verlangen kann, bei dem zuständigen Gerichtsvoll-
zieher des Amtsgerichts des Haftorts die Vermögensauskunft oder die eidesstattliche 
Versicherung (vergleiche § 144 Absatz 1 Satz 1, § 147) abzugeben. 11Er weist ihn fer-
ner darauf hin, den Schuldner sogleich zu unterrichten, zu welchen Zeiten Gründe der 
Sicherheit der Justizvollzugsanstalt einer Abnahme entgegenstehen. 12Außerdem 
übergibt er dem Vollzugsbediensteten die Vollstreckungsunterlagen, der sie dem bei 
Abgabebereitschaft des Schuldners herbeigerufenen Gerichtsvollzieher des Amtsge-
richts des Haftorts aushändigt. 13Eines besonderen Annahmebefehls bedarf es nicht. 
14Einer Vollziehung des Haftbefehls steht entgegen, dass der Schuldner sofortige Be-
schwerde gegen den Haftbefehl eingelegt hat (§ 570 Absatz 1 ZPO).  

(2) 1Das Protokoll muss die genaue Bezeichnung des Haftbefehls und die Bemerkung 
enthalten, dass dem Schuldner eine beglaubigte Abschrift desselben übergeben wor-
den ist; es muss ferner ergeben, ob und zu welcher Zeit der Schuldner verhaftet wor-
den oder aus welchem Grund die Verhaftung unterblieben ist. 2Die Einlieferung des 
Schuldners in die Justizvollzugsanstalt ist von dem zuständigen Vollzugsbediensteten 
unter dem Protokoll zu bescheinigen; dabei ist die Stunde der Einlieferung anzugeben. 
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(3) 1Für die Verhaftung des Vollstreckungsschuldners in Steuersachen ist der Ge-
richtsvollzieher zuständig. 2Die Vollstreckungsbehörde (Finanzamt/Hauptzollamt) teilt 
dem Gerichtsvollzieher den geschuldeten Betrag sowie den Schuldgrund mit und er-
mächtigt ihn, den geschuldeten Betrag anzunehmen und über den Empfang Quittung 
zu erteilen. 3Ist der verhaftete Vollstreckungsschuldner vor Einlieferung in die Justiz-
vollzugsanstalt zur Abgabe der Vermögensauskunft bereit, hat ihn der Gerichtsvollzie-
her grundsätzlich der Vollstreckungsbehörde vorzuführen. 4Abweichend hiervon kann 
der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des Haftortes die Vermögensauskunft abneh-
men, wenn sich der Sitz der in § 284 Absatz 5 AO bezeichneten Vollstreckungsbe-
hörde nicht im Bezirk dieses Amtsgerichts befindet oder wenn die Abnahme der Ver-
mögensauskunft durch die Vollstreckungsbehörde nicht möglich ist, weil die Verhaf-
tung zu einer Zeit stattfindet, zu der der zuständige Beamte der Vollstreckungsbehörde 
nicht erreichbar ist. 5In diesem Fall hinterlegt der Gerichtsvollzieher das Vermögens-
verzeichnis beim zentralen Vollstreckungsgericht und benachrichtigt die Vollstre-
ckungsbehörde unter Angabe der Verfahrensnummer und Übersendung des Vermö-
gensverzeichnisses von der Hinterlegung. 6Über die Anordnung der Eintragung des 
Schuldners in das Schuldnerverzeichnis entscheidet die Vollstreckungsbehörde. 7Hat 
die Vollstreckungsbehörde Weisungen für die Durchführung der Verhaftung getroffen, 
zum Beispiel die Einziehung von Raten ausgeschlossen, ist der Gerichtsvollzieher da-
ran gebunden.  

(4) 1Ist die Vollstreckung des Haftbefehls nicht möglich, weil der Schuldner nicht auf-
zufinden oder nicht anzutreffen ist, so vermerkt der Gerichtsvollzieher dies zu den Ak-
ten und benachrichtigt unverzüglich den Gläubiger. 2Nach wiederholtem fruchtlosen 
Verhaftungsversuch binnen drei Monaten nach Auftragseingang in einer Wohnung 
(§ 61 Absatz 1 Satz 2), der mindestens einmal unmittelbar vor Beginn oder nach Be-
endigung der Nachtzeit erfolgt sein muss, hat der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger 
anheimzugeben, einen Beschluss des zuständigen Richters bei dem Amtsgericht dar-
über herbeizuführen, dass die Verhaftung auch an Sonntagen und allgemeinen Feier-
tagen sowie zur Nachtzeit in den bezeichneten Wohnungen erfolgen kann. 

(5) 1Der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts des Haftorts ist zuständig, das Vermö-
gensverzeichnis (§ 802f Absatz 5 ZPO) zu errichten. 2Er entlässt den Schuldner nach 
Abgabe der Vermögensauskunft oder Bewirkung der geschuldeten Leistung aus der 
Haft. 3Der Haftbefehl ist damit verbraucht. 4Der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts 
des Haftorts übermittelt dem zentralen Vollstreckungsgericht das Vermögensverzeich-
nis in elektronischer Form und leitet dem Gläubiger unverzüglich nach Eingang der 
Information des zentralen Vollstreckungsgerichts über die erfolgte Eintragung in das 
Vermögensregister einen mit dem Übereinstimmungsvermerk versehenen Ausdruck 
zu (§ 802f Absatz 6 ZPO). 

(6) Die Vollziehung des persönlichen Sicherheitsarrestes richtet sich nach den Vor-
schriften über die Haft im Zwangsvollstreckungsverfahren (§§ 802g, 802h bis 802j Ab-
satz 1 und 2, § 933 ZPO). Absatz 1 bis 5 findet entsprechende Anwendung. 

(7) 1Der Gerichtsvollzieher, der den Schuldner verhaftet hat (Absatz 1 Satz 8), ist für 
das Eintragungsanordnungsverfahren zuständig. 2Dazu unterrichtet ihn der Gerichts-
vollzieher des Amtsgerichts des Haftorts unverzüglich über die Entlassung des Schuld-
ners aus der Haft und den Entlassungsgrund. 
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 § 146  
Nachverhaftung 

(1) 1Ist der Schuldner bereits nach den §§ 144 und 145 in Erzwingungshaft genommen, 
so ist ein weiterer Haftbefehl gegen ihn dadurch zu vollstrecken, dass der Gerichtsvoll-
zieher sich in die Justizvollzugsanstalt zu dem Schuldner begibt und ihn durch persön-
liche Eröffnung unter Übergabe einer beglaubigten Abschrift des Haftbefehls für nach-
verhaftet erklärt. 2Der Haftbefehl ist dem zuständigen Vollzugsbediensteten mit dem 
Ersuchen auszuhändigen, an dem Schuldner die fernere Haft nach Beendigung der 
zuerst verhängten Haft zu vollstrecken. 

(2) 1Das Protokoll muss die Bezeichnung des Haftbefehls und die vom Gerichtsvoll-
zieher abgegebenen Erklärungen enthalten. 2Die Aushändigung des Haftbefehls ist 
von dem Vollzugsbediensteten unter dem Protokoll zu bescheinigen. 3Im Übrigen fin-
det § 145 entsprechende Anwendung. 

(3) 1Gegen einen Schuldner, der sich in Untersuchungshaft oder in Strafhaft befindet, 
kann die Erzwingungshaft erst nach Beendigung der Untersuchungshaft oder der 
Strafhaft vollzogen werden. 2Der Gerichtsvollzieher erfragt bei dem Vollzugsbediens-
teten, bis zu welchem Tag gegen den Schuldner voraussichtlich noch Untersuchungs-
haft oder Strafhaft vollstreckt wird. 3Liegt dieser Tag vor dem Tag, von dem an die 
Vollziehung des Haftbefehls unstatthaft ist, weil seit seinem Erlass zwei Jahre vergan-
gen sind (§ 802h Absatz 1 ZPO), verfährt der Gerichtsvollzieher entsprechend Ab-
satz 1 und 2. 4Andernfalls gibt der Gerichtsvollzieher den Auftrag unerledigt an den 
Gläubiger zurück. 5Es bleibt dem Gläubiger überlassen, sich nötigenfalls mit dem Ge-
richt, der Staatsanwaltschaft oder dem Anstaltsleiter in Verbindung zu setzen, um die 
Beendigung der Untersuchungshaft oder Strafhaft zu erfahren. 6Sodann kann er den 
Gerichtsvollzieher erneut mit der Verhaftung beauftragen. 

(4) Absatz 1 bis 3 findet bei der Vollziehung des persönlichen Sicherheitsarrests ent-
sprechende Anwendung (§ 145 Absatz 6).  

§ 147  
Verhaftung im Insolvenzverfahren  

(§§ 21, 98 InsO) 

1Für die Verhaftung des Schuldners nach § 21 InsO und nach § 98 InsO gelten die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Zwangsvollstreckung durch Haft ent-
sprechend (§ 98 Absatz 3 InsO). 2Die Verhaftung erfolgt jedoch auf Anordnung des 
Gerichts. 

§ 148  
Vollziehung eines Haftbefehls gegen einen Zeugen  

(§ 390 ZPO) 

(1) 1Ist gegen einen Zeugen zur Erzwingung des Zeugnisses die Haft angeordnet 
(§ 390 Absatz 2 ZPO), so finden die Vorschriften über die Erzwingungshaft im Zwangs-
vollstreckungsverfahren (§§ 144, 145) entsprechende Anwendung. 2Den Auftrag zur 
Verhaftung des Zeugen erteilt die Partei, die den Antrag auf Erlass des Haftbefehls 
gestellt hat. 3Der Gerichtsvollzieher wird zur Verhaftung durch den Besitz des gericht-
lichen Haftbefehls ermächtigt. 
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(2) 1Ist gegen den Zeugen oder Beteiligten wegen unentschuldigten Ausbleibens oder 
unberechtigter Verweigerung des Zeugnisses für den Fall, dass das gegen ihn festge-
setzte Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft festgesetzt (§ 380 
Absatz 1, § 390 Absatz 1 ZPO), so wird die Entscheidung von Amts wegen nach den 
Vorschriften vollstreckt, die für Strafsachen gelten. 2Das vollstreckende Gericht kann 
mit der Verhaftung auch einen Gerichtsvollzieher beauftragen. 

(3) Dasselbe gilt für die Vollstreckung einer Ordnungshaft, die nach § 178 GVG fest-
gesetzt wird. 

§ 149  
Vorführung von Zeugen, Parteien und Beteiligten  

(§ 372a Absatz 2, § 380 Absatz 2 ZPO, § 33 Absatz 3, § 96a Absatz 2,  
§ 128 Absatz 4, § 178 Absatz 2 FamFG; § 98 InsO) 

1Das Gericht kann den Gerichtsvollzieher mit der zwangsweisen Vorführung einer Per-
son, insbesondere eines Zeugen oder einer Partei, beauftragen. 2Der Gerichtsvollzie-
her führt den Auftrag nach den Anordnungen des Gerichts aus. 3Der Auftrag ist schrift-
lich zu erteilen; das Schriftstück ist dem Betroffenen vor der Ausführung des Auftrages 
vorzuzeigen. 4Im Übrigen findet § 145 entsprechende Anwendung. 5Die in § 145 Ab-
satz 4 Satz 1 vorgesehene unverzügliche Benachrichtigung erfolgt durch den Ge-
richtsvollzieher fernmündlich gegenüber der zuständigen Geschäftsstelle des Ge-
richts, wenn nur auf diese Weise gewährleistet ist, dass der Termin noch rechtzeitig 
aufgehoben werden kann. 

 § 150  
Verhaftung ausländischer Staatsangehöriger 

1Bei der Verhaftung ausländischer Staatsangehöriger gelten Artikel 36 Absatz 1 Buch-
stabe b des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 
1963 (BGBl. 1969 II S. 1585, 1587) und die dazu ergangenen besonderen landesspe-
zifischen Regelungen. 2Die Belehrungs- und Benachrichtigungspflicht obliegt dem Ge-
richtsvollzieher in den Fällen der §§ 145 bis 149. 

 § 151  
Verfahren zur Eintragung in das Schuldnerverzeichnis  

(§ 882b bis 882h ZPO) 

1Die Übermittlung der Eintragungsanordnung an das zentrale Vollstreckungsgericht 
erfolgt nach Maßgabe der Schuldnerverzeichnisführungsverordnung. 2Erhält der Ge-
richtsvollzieher von dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 3 Absatz 3 Satz 2 
SchuFV die Mitteilung, dass seine elektronische Übermittlung die Anforderungen nicht 
erfüllt, veranlasst er unverzüglich nach § 3 Absatz 3 Satz 2 SchuFV eine erneute elekt-
ronische Übermittlung der Eintragungsanordnung, die dann den Anforderungen ent-
spricht. 3Die elektronische Kommunikation mit dem zentralen Vollstreckungsgericht 
richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. 4Bei der Erstellung und Über-
mittlung der Eintragungsanordnungen sind die in der „Definition bundeseinheitlicher 
Standards zur Erstellung und Übermittlung von Eintragungsanordnungen gemäß 
§ 882c ZPO“ niedergelegten bundeseinheitlichen Vorgaben in der jeweils gültigen Fas-
sung einzuhalten. 
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F. Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen 

 I. Allgemeines 

 § 152  
(§§ 916 bis 945 ZPO) 

(1) 1Arrestbefehle und einstweilige Verfügungen sind Schuldtitel, die nicht eine Befrie-
digung des Gläubigers, sondern nur eine Sicherung seines Anspruchs oder die einst-
weilige Regelung eines rechtlichen Zustandes bezwecken. 2Der dingliche Arrest wird 
durch Beschlagnahme des gesamten Vermögens des Schuldners oder eines in dem 
Befehl näher bezeichneten Teiles hiervon, der persönliche Sicherheitsarrest je nach 
dem Inhalt des Befehls durch Verhaftung des Schuldners oder eine sonstige Be-
schränkung seiner persönlichen Freiheit vollzogen. 3Bei der einstweiligen Verfügung 
trifft das Gericht in dem Befehl die zur Erreichung des Zwecks erforderlichen Anord-
nungen, die zum Beispiel darin bestehen können, dass dem Schuldner eine Handlung 
geboten oder verboten, unter Umständen auch eine Leistung an den Gläubiger oder 
die Herausgabe einer beweglichen Sache oder eines Grundstücks aufgegeben wird. 

(2) 1Arrestbefehle und einstweilige Verfügungen ergehen in Form eines Urteils oder 
eines Beschlusses. 2Sie werden dem Gläubiger von dem Gericht durch Verkündung 
oder durch Zustellung von Amts wegen bekannt gemacht, dem Schuldner dagegen 
auf Betreiben und im Auftrag des Gläubigers durch einen Gerichtsvollzieher zugestellt, 
sofern der Arrest oder die einstweilige Verfügung durch Beschluss angeordnet worden 
ist (vergleiche § 922 Absatz 2 ZPO). 3Ist über das Gesuch durch Urteil entschieden 
worden, kann eine Zustellung an den Schuldner von Amts wegen nach § 317 Absatz 1 
Satz 1 ZPO oder zum Zwecke der Einleitung der Vollziehung im Parteibetrieb nach 
§ 750 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 795 ZPO erfolgen. 4In Familienstreitsachen kann 
das Gericht gemäß § 119 Absatz 2 Satz 1 FamFG den Arrest anordnen. 5Satz 2 und 
3 finden entsprechende Anwendung. 

(3) 1Die Vollziehung des Arrestes ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat 
zulässig. 2Die Frist beginnt mit der Verkündung des Arrestbefehls oder dessen Zustel-
lung an den Gläubiger (§ 929 Absatz 2 Satz 1 ZPO). 3Kann ein ausländischer Siche-
rungstitel im Inland ohne vorherige Vollstreckbarerklärung vollzogen werden, beträgt 
die Frist nach Satz 1 zwei Monate (§ 929 Absatz 2 Satz 2 ZPO). 4Dasselbe gilt für die 
Vollziehung einer einstweiligen Verfügung, soweit sich nicht aus den darin getroffenen 
Anordnungen etwas anderes ergibt (§ 936 ZPO). 5Der Gerichtsvollzieher prüft selbst-
ständig, ob die Ausschlussfrist abgelaufen ist. 6Er beachtet dabei, dass der Arrestbe-
fehl dem Gläubiger auch dann zugestellt ist, wenn er ihm an der Amtsstelle ausgehän-
digt worden ist (§ 174 ZPO). 7Die Frist ist schon dadurch gewahrt, dass der Antrag des 
Gläubigers auf Vornahme der Vollstreckungshandlung vor ihrem Ablauf bei dem Ge-
richtsvollzieher eingeht. 8Soweit die Vollziehung nicht mehr statthaft ist, lehnt er den 
Auftrag ab. 

(4) Eine Vollstreckungsklausel ist auf Arrestbefehlen und einstweiligen Verfügungen 
nur dann erforderlich, wenn die Vollziehung für einen anderen als den im Befehl be-
zeichneten Gläubiger oder gegen einen anderen als den im Befehl bezeichneten 
Schuldner erfolgen soll (§ 929 Absatz 1 ZPO). 

(5) 1Abweichend von der Regel der §§ 44 und 45 ist die Vollziehung eines Arrestes 
oder einer einstweiligen Verfügung auch zulässig, bevor die Entscheidung oder – falls 
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eine Vollstreckungsklausel erteilt ist – bevor die Klausel und die in ihr erwähnten, die 
Rechtsnachfolge beweisenden Urkunden dem Schuldner zugestellt sind. 2Die Wirk-
samkeit der Vollziehung ist dadurch bedingt, dass die Zustellung innerhalb einer Wo-
che nach der Vollziehung und zugleich vor Ablauf der Ausschlussfrist nachgeholt wird 
(§ 929 Absatz 3 ZPO; vergleiche auch § 167 ZPO). 3Der mit der Vollziehung beauf-
tragte Gerichtsvollzieher hat auch ohne ausdrückliche Anweisung des Gläubigers für 
die rechtzeitige Zustellung der Entscheidung zu sorgen. 

II. Verfahren bei der Vollziehung 

§ 153  
Dinglicher Arrest 

(1) Bei der Vollziehung des dinglichen Arrestes wirkt der Gerichtsvollzieher in gleicher 
Weise mit wie bei der sonstigen Zwangsvollstreckung. 

(2) 1In bewegliche körperliche Sachen wird der Arrest durch Pfändung nach den Vor-
schriften vollzogen, die für die Zwangsvollstreckung gelten (§§ 928, 929 ZPO). 2Zu den 
beweglichen Sachen rechnen in diesem Fall auch die in das Schiffsregister eingetra-
genen Schiffe, Schiffsbauwerke und im Bau befindlichen oder fertiggestellten 
Schwimmdocks (§ 931 Absatz 1 ZPO in Verbindung mit § 3 SchRG); dies gilt nicht nur 
für deutsche, sondern auch für alle ausländischen Schiffe. 3Wegen der Benachrichti-
gung der konsularischen Vertretung bei der Pfändung von ausländischen Schiffen ver-
gleiche § 84 Absatz 4. 

(3) 1Die Pfandstücke dürfen auf Grund des Arrestbefehls nicht veräußert werden. 2Das 
Vollstreckungsgericht kann jedoch die Versteigerung und die Hinterlegung des Erlöses 
anordnen, wenn eine im Arrestwege gepfändete Sache der Gefahr einer beträchtlichen 
Wertverringerung ausgesetzt ist oder wenn ihre Aufbewahrung unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen würde (§ 930 ZPO); erscheint die Stellung eines Antrags auf 
Versteigerung erforderlich, so soll der Gerichtsvollzieher die Beteiligten darauf auf-
merksam machen. 3Die Pfändung auf Grund eines Arrestbefehls steht der Veräuße-
rung der Pfandstücke für einen anderen Gläubiger nicht entgegen. 4Der Teil des Erlö-
ses, der auf die durch das Arrestpfandrecht gesicherte Forderung entfällt, ist zu hinter-
legen. 

(4) 1Bei der Vollziehung des Arrestes in ein Schiff, Schiffsbauwerk oder Schwimmdock 
sorgt der Gerichtsvollzieher durch geeignete Maßnahmen für die Bewachung und Ver-
wahrung des Schiffes, Schiffsbauwerks oder Schwimmdocks. 2Die Vollziehung des Ar-
restes in das Schiff ist nicht zulässig, wenn sich das Schiff auf der Reise befindet und 
nicht in einem Hafen liegt (§ 930 Absatz 4 ZPO). 3Ist zur Zeit der Arrestvollziehung die 
Zwangsversteigerung des Schiffes, Schiffsbauwerks oder Schwimmdocks eingeleitet, 
so reicht der Gerichtsvollzieher eine Abschrift des Pfändungsprotokolls beim Vollstre-
ckungsgericht ein (§ 931 Absatz 5 ZPO). 

(5) 1In inländische Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrzeugrolle oder im Register für 
Pfandrechte an Luftfahrzeugen eingetragen sind, wird der Arrest dadurch vollzogen, 
dass der Gerichtsvollzieher das Luftfahrzeug in Bewachung und Verwahrung nimmt 
und ein Registerpfandrecht für die Forderung eingetragen wird (§ 99 Absatz 2 Luft-
FzgG). 2In ausländische Luftfahrzeuge wird der Arrest dadurch vollzogen, dass der 
Gerichtsvollzieher das Luftfahrzeug in Bewachung und Verwahrung nimmt und es 
nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung pfändet (§ 106 Absatz 3 
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LuftFzgG). 3Die Bewachung und Verwahrung sowie die Pfändung des Luftfahrzeugs 
unterbleiben, soweit nach den Vorschriften des Gesetzes über die Unzulässigkeit der 
Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen eine Pfändung unzulässig ist. 

(6) 1Soll ein Arrestbefehl vor oder bei der Zustellung vollzogen werden (§ 929 Absatz 3, 
§ 750 Absatz 1 ZPO) und übergibt der Schuldner dem Gerichtsvollzieher die im Arrest-
befehl bestimmte Lösungssumme (§ 923 ZPO), so darf der Gerichtsvollzieher die 
Summe in Empfang nehmen und von der Vollstreckung absehen, vorausgesetzt, der 
Schuldner entrichtet auch die erwachsenen Gerichtsvollzieherkosten. 2Der Gerichts-
vollzieher handelt in diesem Fall in amtlicher Eigenschaft und hat die ihm übergebene 
Lösungssumme unverzüglich zu hinterlegen. 

(7) 1Erwirkt der Gläubiger demnächst wegen der Arrestforderung einen vollstreckbaren 
Titel und liegen im Übrigen die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung vor, so be-
darf es zur Durchführung der Vollstreckung keiner nochmaligen Pfändung, es sei denn, 
die Arrestpfändung ist unwirksam oder aufgehoben (§ 934 ZPO). 2Das Arrestpfand-
recht geht ohne Weiteres in ein Vollstreckungspfandrecht über; der Gläubiger kann 
daher die Auszahlung des hinterlegten Geldes verlangen. 3Dem Schuldner steht das 
Recht nicht mehr zu, die Versteigerung oder sonstige Durchführung des Verfahrens 
durch Hinterlegung gemäß § 923 ZPO abzuwenden. 

(8) 1Bei der Vollziehung des dinglichen Arrestes in eine Forderung, die dem Schuldner 
gegen eine dritte Person (den Drittschuldner) zusteht, oder in andere zum beweglichen 
Vermögen gehörende Vermögensrechte des Schuldners erfolgt die Pfändung durch 
das Arrestgericht. 2Die Mitwirkung des Gerichtsvollziehers regelt sich nach §§ 121 bis 
126. 3Der mit der Zustellung des Pfändungsbeschlusses beauftragte Gerichtsvollzie-
her achtet darauf, dass die Zustellung dieses Beschlusses an den Drittschuldner in-
nerhalb der Ausschlussfrist von einem Monat (§ 152 Absatz 3) geschieht. 4Er stellt 
dem Schuldner innerhalb derselben Frist und zugleich vor Ablauf einer Woche nach 
der Zustellung an den Drittschuldner den Arrestbefehl zu, sofern dessen Zustellung 
nicht schon vorher erfolgt war. 5Für die Zustellung des Pfändungsbeschlusses an den 
Schuldner gilt § 121 Absatz 3. 

 § 154  
Einstweilige Verfügung, Sequestration, Verwahrung 

(1) 1Nach § 938 ZPO kann die einstweilige Verfügung auch in einer Sequestration be-
stehen, das heißt in der Verwahrung und Verwaltung durch eine Vertrauensperson. 
2Der Gerichtsvollzieher wird bei der Vollziehung einer solchen Verfügung nur insoweit 
tätig, als es sich darum handelt, dem Sequester durch eine Zwangsmaßnahme die 
Durchführung der Sequestration zu ermöglichen, zum Beispiel durch die Wegnahme 
einer beweglichen Sache oder die Räumung eines Grundstücks und die Übergabe an 
den Sequester. 3Der Gerichtsvollzieher ist nicht verpflichtet, das Amt eines Sequesters 
zu übernehmen. 

(2) 1Erfordert die in einer einstweiligen Verfügung angeordnete Sicherstellung einer 
Sache nur eine Verwahrung (ohne Verwaltung), so liegt keine Sequestration vor. 2Der 
Gerichtsvollzieher muss die Verwahrung mit übernehmen, da sie noch eine Vollstre-
ckungshandlung darstellt. 3Die Kosten einer solchen Verwahrung sind Vollstreckungs-
kosten. 4Die Sicherstellung einer beweglichen Sache bedeutet in der Regel keine Se-
questration, da sie keine selbständige Verwaltung notwendig macht. 
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(3) Ist in der einstweiligen Verfügung die Sequestration angeordnet, so kann der Ge-
richtsvollzieher im Zweifel davon ausgehen, dass es sich um die Anordnung einer Ver-
waltung handelt; er kann in diesen Fällen nach Absatz 1 verfahren. 

G. Hinterlegung 

 § 155  
(§§ 711, 712, 720, 720a, 827, 854, 930 ZPO; § 100 LuftFzgG) 

1Der Gerichtsvollzieher darf gepfändetes Geld oder den durch Verwertung der Pfand-
stücke erzielten Erlös in den Fällen nicht auszahlen, in denen die Hinterlegung erfolgen 
muss. 2Dies gilt insbesondere, 
1.  wenn dem Schuldner im Urteil nachgelassen ist, die Zwangsvollstreckung durch 

Sicherheitsleistung oder durch Hinterlegung abzuwenden (§ 711 Satz 1, § 712 Ab-
satz 1 Satz 1, § 720 ZPO in Verbindung mit § 817 Absatz 4, §§ 819, 847 Absatz 2 
ZPO); 

2.  wenn gegen den Schuldner nur die Sicherungsvollstreckung nach § 720a ZPO be-
trieben wird oder nach § 712 Absatz 1 Satz 2 ZPO im Urteil die Vollstreckung auf 
die in § 720a Absatz 1 und 2 ZPO bezeichneten Maßregeln beschränkt ist; 

3.  wenn ein gerichtliches Verteilungsverfahren erforderlich wird (§ 827 Absatz 2 und 
3, § 854 Absatz 2 und 3, § 872 ZPO; vergleiche auch § 119 Absatz 5); 

4.  wenn dem Gerichtsvollzieher glaubhaft gemacht wird, dass an dem gepfändeten 
Geld ein die Veräußerung hinderndes oder zur vorzugsweisen Befriedigung be-
rechtigendes Recht eines Dritten besteht (§§ 805, 815 Absatz 2 ZPO; vergleiche 
auch § 87 Absatz 3); 

5.  wenn auf Grund eines Arrestbefehls Geld vom Gerichtsvollzieher gepfändet oder 
als Lösungssumme gemäß § 923 ZPO an ihn geleistet wird oder wenn in einem 
anhängig gewordenen Verteilungsverfahren auf den Arrestgläubiger ein Betrag 
von dem Erlös der Pfandstücke entfallen ist (§ 930 Absatz 2 ZPO); 

6.  wenn das Gericht die Hinterlegung angeordnet hat (vergleiche § 805 Absatz 4, 
§ 885 Absatz 4 ZPO); 

7.  wenn die Auszahlung aus Gründen, die in der Person des Empfangsberechtigten 
liegen, nicht bewirkt werden kann; 

8.  wenn im Verfahren zum Zweck der Zwangsversteigerung eines Grundstücks eine 
Forderung oder eine bewegliche Sache besonders versteigert oder in anderer 
Weise verwertet worden ist (§ 65 ZVG); 

9.  wenn Ersatzteile eines Luftfahrzeugs verwertet sind, auf die sich ein Sicherungs-
recht erstreckt (vergleiche § 115). 

3Die Hinterlegung ist unverzüglich bei der zuständigen Hinterlegungsstelle nach Maß-
gabe der landesrechtlichen Regelungen zu bewirken. 

Dritter Abschnitt  
Vollstreckung gerichtlicher Anordnungen  

nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und  
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

§ 156  
Kindesherausgabe  

(§§ 88 bis 94 FamFG) 

(1) 1Das Familiengericht (nicht der Herausgabeberechtigte) ersucht den Gerichtsvoll-
zieher um die Vollstreckung. 2Über die Erledigung des Ersuchens hat der 
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Gerichtsvollzieher dem Gericht schriftlich zu berichten. 3Der Gerichtsvollzieher ist be-
fugt, die Vollstreckung in sinngemäßer Anwendung und im Rahmen des § 65 aufzu-
schieben. 4Ein Ersuchen zur Herausgabe eines Kindes ist grundsätzlich vorrangig zu 
bearbeiten und beschleunigt durchzuführen (§ 88 Absatz 3 Satz 1 FamFG). 

(2) 1Unmittelbaren Zwang darf der Gerichtsvollzieher nur anwenden, wenn er hierzu 
von dem Gericht durch eine besondere Anordnung ermächtigt worden ist (§ 90 Ab-
satz 1 FamFG). 2Die gerichtliche Anordnung berechtigt den Gerichtsvollzieher, den 
Widerstand des Herausgabepflichtigen zu überwinden. 3Die Wohnung des Herausga-
bepflichtigen darf ohne dessen Einwilligung nur aufgrund eines richterlichen Beschlus-
ses durchsucht werden (§ 91 Absatz 1 FamFG). 4Die gerichtlichen Entscheidungen 
sind der Person vorzuzeigen, die von der Amtshandlung betroffen ist; auf Verlangen 
ist ihr eine Abschrift zu erteilen. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher ist befugt, erforderlichenfalls die Unterstützung der polizei-
lichen Vollzugsorgane in Anspruch zu nehmen. 2Soweit er die Hilfe der polizeilichen 
Vollzugsorgane nicht in Anspruch nimmt, sollte der Gerichtsvollzieher zu seiner eige-
nen Absicherung Zeugen hinzuziehen (§ 759 ZPO). 

(4) Bevor der Termin zur Wegnahme bestimmt wird, weist der Gerichtsvollzieher den 
Herausgabeberechtigten darauf hin, dass die Vollstreckung nur durchgeführt werden 
kann, wenn der Berechtigte das Kind an Ort und Stelle übernimmt. 

(5) Der Gerichtsvollzieher vergewissert sich vor Beginn der Vollstreckung durch Be-
sprechung mit dem Herausgabeberechtigten und gegebenenfalls mit dem Jugendamt 
und dem Familiengericht, ob zur Vermeidung und notfalls Überwindung eines Kindes-
widerstandes von vornherein ein Vertreter des Jugendamts zur Unterstützung des Her-
ausgabeberechtigten zuzuziehen ist. 

(6) 1Der Gerichtsvollzieher darf Sachen, die für den persönlichen Gebrauch des Kindes 
bestimmt sind und im Zeitpunkt der Herausgabe nicht dringend vom Kind benötigt wer-
den, gegen den Willen des Herausgabepflichtigen nur dann wegnehmen, wenn er 
durch einen entsprechenden Vollstreckungstitel dazu legitimiert ist (zum Beispiel einst-
weilige Anordnung nach § 49 FamFG). 2Sachen, die das Kind sofort benötigt, wie zum 
Beispiel angemessene Kleidung für eine Reise sowie Schulsachen, können gleichzei-
tig weggenommen werden. 

(7) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für die Vollstreckung von 
Anordnungen 
1.  über den Umgang mit dem Kind; 
2.  über die Herausgabe von erwachsenen Personen. 

Vierter Abschnitt  
Wechsel- und Scheckprotest 

A. Allgemeine Vorschriften 

§ 157  
Zuständigkeit 

(1) Wechsel- und Scheckproteste werden durch einen Notar oder einen Gerichtsbe-
amten aufgenommen (Artikel 79 des Wechselgesetzes (WG); Artikel 55 Absatz 3 des 
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Scheckgesetzes (ScheckG)). 

(2) Zu den Gerichtsbeamten, die für die Aufnahme von Protesten zuständig sind, ge-
hört auch der Gerichtsvollzieher. 

 § 158  
Begriff und Bedeutung des Protestes 

(1) 1Hat ein Wechselbeteiligter eine wechselrechtliche Leistung unterlassen – zum Bei-
spiel die Zahlung oder die Annahme –, so hängt die weitere Geltendmachung und 
Durchführung der wechselrechtlichen Ansprüche des Wechselgläubigers in der Regel 
davon ab, dass er 
1.  den Wechselbeteiligten durch einen der im § 157 bezeichneten Beamten unter 

Vorlegung des Wechsels, gegebenenfalls einer Ausfertigung oder Abschrift davon, 
zur Leistung auffordern lässt und, 

2.  falls die Leistung nicht erfolgt, durch den Beamten in urkundlicher Form feststellen 
lässt, dass die Aufforderung zu der wechselrechtlichen Leistung oder Handlung 
ohne Erfolg geblieben ist. 

2Den Vorgang der Vorlegung, der Aufforderung zur Leistung und der Beurkundung 
durch den Beamten bezeichnet man als Protesterhebung, die Urkunde als Protest oder 
Protesturkunde. 

(2) 1Wird ein Scheck nicht bezahlt, so muss dies ebenfalls durch einen Protest fest-
gestellt werden (Artikel 40 Nummer 1 ScheckG). 2Jedoch genügen an Stelle des Pro-
testes auch die in Artikel 40 Nummer 2 und 3 ScheckG bezeichneten schriftlichen Er-
klärungen des Bezogenen oder der Abrechnungsstelle. 

(3) 1Der Protest liefert den urkundlichen, unter Umständen ausschließlichen Beweis 
für die Tatsachen, die zur Erhaltung und Geltendmachung der Rechte aus dem Wech-
sel oder Scheck erheblich sind, insbesondere für den Rückgriff des Inhabers gegen 
seine Vormänner. 2Für die Protesterhebung sind kurze Fristen maßgebend; auch 
muss der Inhaber des Wechsels oder Schecks nach den Bestimmungen des Artikels 
45 WG und des Artikels 42 ScheckG seinen unmittelbaren Vormann und den Ausstel-
ler innerhalb kurzer Frist davon benachrichtigen, dass die Annahme oder die Zahlung 
unterblieben ist. 3Der Gerichtsvollzieher muss daher bei der Protesterhebung beson-
dere Sorgfalt anwenden. 4Jeder Verstoß gegen die Formvorschriften und jede Verzö-
gerung bei der Aufnahme des Protestes oder der Rückgabe des protestierten Wech-
sels oder Schecks können zu Rechtsnachteilen für den Auftraggeber führen und das 
Land und den Gerichtsvollzieher zum Schadenersatz verpflichten. 

§ 159  
Auftrag zur Protesterhebung 

(1) 1Der Auftrag zur Protesterhebung wird dem Gerichtsvollzieher von dem Berechtig-
ten oder dessen Vertreter unmittelbar erteilt. 2Ob ihm die Protesterhebung auch durch 
das Amtsgericht übertragen werden kann, bei dem der Berechtigte die Erhebung des 
Protestes beantragt hat, richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. 

(2) 1Der Auftrag zur Protesterhebung verpflichtet den Gerichtsvollzieher, alle im Ein-
zelfall erforderlichen Handlungen vorzunehmen, insbesondere den Wechselverpflich-
teten zu der wechselmäßigen Leistung aufzufordern, wegen deren Nichterfüllung Pro-
test erhoben werden soll, und diese Leistung anzunehmen. 2Die Befugnis des 
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Gerichtsvollziehers zur Annahme der Zahlung kann nicht ausgeschlossen werden (Ar-
tikel 84 WG, Artikel 55 Absatz 3 ScheckG). 3Ein Auftrag, der allgemein auf Protester-
hebung lautet, verpflichtet den Gerichtsvollzieher im Zweifel auch, den von dem Bezo-
genen nicht eingelösten Wechsel bei dem am Zahlungsort wohnenden Notadressaten 
oder Ehrenannehmer vorzulegen und, falls dieser nicht leistet, zu protestieren (Arti-
kel 60 WG). 

(3) Der Gerichtsvollzieher darf den Auftrag zur Protesterhebung auch dann nicht ab-
lehnen, wenn er der Meinung ist, der Protest sei nicht notwendig oder die Protestfrist 
sei versäumt oder wenn er weiß, dass keine Zahlung erfolgen wird, weil der Schuldner 
zahlungsunfähig ist. 

§ 160  
Zeit der Protesterhebung  

(Artikel 72 Absatz 1, Artikel 86 WG, Artikel 55 ScheckG) 

(1) Die Protesterhebung darf nur an einem Werktag, jedoch nicht an einem Sonn-
abend, stattfinden. 

(2) 1Die Proteste sollen in der Zeit von 9 bis 18 Uhr erhoben werden (Proteststunden); 
die Protesturkunde braucht jedoch nicht innerhalb dieser Zeit errichtet zu werden. 2Bei 
der Protesterhebung in den Geschäftsräumen des Protestgegners (vergleiche § 167) 
ist tunlichst auf die übliche Geschäftszeit Rücksicht zu nehmen. 3Außerhalb der Pro-
teststunden soll die Protesterhebung nur erfolgen, wenn der Protestgegner ausdrück-
lich einwilligt. 

 § 161  
Berechnung von Fristen  

(Artikel 72 Absatz 2, Artikel 73 WG, Artikel 55, 56 ScheckG) 

1Bei der Berechnung der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten Fristen wird der 
Tag, an dem sie zu laufen beginnen, nicht mitgezählt. 2Fällt der letzte Tag einer Frist, 
innerhalb deren eine wechsel- oder scheckrechtliche Handlung vorgenommen werden 
muss, auf einen Sonntag, einen sonstigen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonn-
abend, so wird die Frist bis zum nächsten Werktag verlängert. 3Feiertage, die in den 
Lauf der Frist fallen, werden bei der Berechnung der Frist mitgezählt. 

 B. Wechselprotest 

 § 162  
Anzuwendende Vorschriften 

Der Gerichtsvollzieher führt die Aufnahme von Wechselprotesten nach den Artikeln 79 
bis 87 WG und den folgenden §§ 163 bis 171 durch. 

 § 163  
Arten des Wechselprotestes 

Das Wechselgesetz kennt folgende Arten des Protestes: 
1.  den Protest mangels Zahlung, wenn der Bezogene, der Annehmer, der am Zah-

lungsort wohnende Notadressat oder Ehrenannehmer sowie – beim eigenen 
Wechsel – der Aussteller den Wechsel nicht bezahlt hat (Artikel 44, 56, 60, 77 
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WG); 
2.  den Protest mangels Annahme, 

a)  wenn der Bezogene oder der am Zahlungsort wohnende Notadressat die An-
nahme des Wechsels ganz oder teilweise verweigert hat oder wenn die An-
nahme wegen einer anderen Abweichung von den Bestimmungen des Wech-
sels als verweigert gilt (Artikel 44, 56, 26 Absatz 2 WG), 

b)  wenn in den besonderen Fällen des Artikels 25 Absatz 2 WG (Nachsichtwech-
sel, Wechsel mit Annahmefrist) die Annahmeerklärung den Tag der Annahme 
oder Vorlegung nicht bezeichnet; 

3.  den Protest mangels Sichtbestätigung, wenn der Aussteller eines eigenen Nach-
sichtwechsels die Sichtbestätigung oder ihre Datierung verweigert hat (Artikel 78 
Absatz 2 WG); 

4.  den Protest mangels Aushändigung 
a)  einer zur Annahme versandten Ausfertigung, wenn der Verwahrer der Ausfer-

tigung dem rechtmäßigen Inhaber einer anderen Ausfertigung die Aushändi-
gung verweigert hat und die Annahme oder Zahlung auch nicht auf eine an-
dere Ausfertigung zu erlangen war (Artikel 66 WG); 

b)  der Urschrift, wenn der Verwahrer der Urschrift dem rechtmäßigen Inhaber der 
Abschrift die Aushändigung verweigert hat (Artikel 68, 77 WG). 

 § 164  
Protestfristen 

(1) 1Der Protest mangels Annahme muss innerhalb der Frist erhoben werden, die für 
die Vorlegung zur Annahme gilt. 2Die Vorlegung kann nur bis zum Verfall erfolgen. 3Die 
Frist zur Vorlegung kann im Wechsel näher bestimmt sein. 4Nachsichtwechsel müssen 
spätestens binnen einem Jahr nach dem Tag der Ausstellung zur Annahme vorgelegt 
werden, falls nicht der Aussteller eine kürzere oder längere Frist bestimmt hat oder die 
Indossanten die Vorlegungsfrist abgekürzt haben (Artikel 44 Absatz 2, Artikel 21 bis 
23 WG). 5Der Bezogene kann verlangen, dass ihm der Wechsel am Tag nach der 
ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird (Artikel 24 Absatz 1 WG). 6Ist in diesem Fall 
der Wechsel am letzten Tage der Frist zum ersten Mal vorgelegt worden, so kann der 
Protest noch am folgenden Tag erhoben werden (Artikel 44 Absatz 2 WG). 7Wegen 
des Verfahrens des Gerichtsvollziehers vergleiche § 168 Absatz 4. 

(2) 1Der Protest mangels Zahlung muss bei einem Wechsel, der an einem bestimmten 
Tag oder bestimmte Zeit nach der Ausstellung oder nach Sicht zahlbar ist, an einem 
der beiden auf den Zahlungstag folgenden Werktage erhoben werden. 2Der Auftrag, 
einen Wechsel mangels Zahlung zu protestieren, darf auch dann nicht abgelehnt wer-
den, wenn der Protest erst an einem Tag erhoben werden kann, welcher – ohne den 
dem Zahlungstag folgenden Sonnabend mitzuzählen – der zweite Werktag nach dem 
Zahlungstag ist. 3Bei einem Sichtwechsel muss der Protest mangels Zahlung in den 
Fristen erhoben werden, die für den Protest mangels Annahme vorgesehen sind (Ab-
satz 1). 4Der Inhaber eines Sichtwechsels ist daher nicht genötigt, stets nach der ers-
ten Vorlegung Protest erheben zu lassen. 5Er kann die Vorlegung innerhalb der hierfür 
bestimmten Frist beliebig wiederholen (Artikel 44 Absatz 3 WG). 6Der Protest wegen 
unterbliebener Ehrenzahlung ist spätestens am Tag nach Ablauf der Frist für die Er-
hebung des Protestes mangels Zahlung, in der Regel also am dritten Werktag nach 
dem Zahlungstag, zu erheben (Artikel 60 WG). 7Zahlungstag ist in der Regel der Ver-
falltag (vergleiche Artikel 33 bis 37 WG). 8Verfällt jedoch der Wechsel an einem Sonn-
tag, einem sonstigen gesetzlichen Feiertag oder einem Sonnabend, so kann die 
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Zahlung erst am nächsten Werktag verlangt werden. 

(3) 1Der Protest mangels Sichtbestätigung muss in der Frist für die Vorlegung zur Sicht 
erhoben werden (Artikel 78 Absatz 2, Artikel 23, 44 Absatz 2 WG). 2Dem Aussteller 
steht die Überlegungsfrist nach Artikel 24 Absatz 1 WG nicht zu. 

(4) 1Für die Erhebung des Protestes mangels Aushändigung gegen den Verwahrer 
einer zur Annahme versandten Ausfertigung (Ausfolgungsprotest nach Artikel 66 Ab-
satz 2 Nummer 1 WG) gilt dieselbe Frist wie für den Hauptprotest mangels Annahme 
oder Zahlung (Artikel 66 Absatz 2 Nummer 2 WG). 2Die Frist für den Protest mangels 
Aushändigung der Urschrift (Ausfolgungsprotest nach Artikel 68 Absatz 2 WG) richtet 
sich nach den Fristen für den Protest mangels Zahlung. 

(5) 1Die in den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Fristen sind gesetzliche Ausschlussfris-
ten. 2Steht jedoch der rechtzeitigen Vorlegung des Wechsels oder der rechtzeitigen 
Protesterhebung ein unüberwindliches Hindernis entgegen, so werden die für diese 
Handlungen bestimmten Fristen verlängert. 3Der Gerichtsvollzieher gibt in diesem Fall 
dem Auftraggeber den Wechsel unverzüglich zurück und teilt ihm die Gründe mit, die 
der rechtzeitigen Erledigung des Auftrags entgegenstehen. 4Ein unüberwindliches Hin-
dernis kann durch die gesetzliche Vorschrift eines Staates (zum Beispiel ein Morato-
rium) oder durch einen anderen Fall höherer Gewalt (zum Beispiel Kriegsereignisse, 
Überschwemmungen, Erdbeben) gegeben sein (vergleiche Artikel 54 Absatz 1 WG). 
5Jedoch gelten solche Tatsachen nicht als Fälle höherer Gewalt, die rein persönlich 
den mit der Vorlegung oder Protesterhebung beauftragten Gerichtsvollzieher betreffen 
(Artikel 54 Absatz 6 WG). 6Der Gerichtsvollzieher sorgt daher bei persönlicher Verhin-
derung für die beschleunigte Weitergabe des Auftrags an seinen Vertreter; gegebe-
nenfalls unterrichtet er unter Vorlegung des Auftrags den aufsichtführenden Richter. 

§ 165  
Protestgegner (Protestat) 

(1) 1Der Protest mangels Zahlung muss in jedem Fall 
1.  beim gezogenen Wechsel gegen den Bezogenen (nicht etwa gegen den Anneh-

mer), 
2.  beim eigenen Wechsel gegen den Aussteller erhoben werden. 
2Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Wechsel bei einem Dritten am Wohnort 
des Bezogenen (beim eigenen Wechsel am Wohnort des Ausstellers) oder an einem 
anderen Ort zahlbar gestellt ist (Artikel 4, 27, 77 Absatz 2 WG). 3Die Angabe eines 
Dritten im Wechsel selbst oder in der Annahmeerklärung, bei dem Zahlung geleistet 
werden soll, oder die Angabe eines vom Wohnort des Bezogenen (beim eigenen 
Wechsel vom Wohnort des Ausstellers) verschiedenen Zahlungsorts oder einer am 
Zahlungsort befindlichen Stelle, wo Zahlung geleistet werden soll, ist somit nur ent-
scheidend für den Ort, an dem der Protest zu erheben ist, nicht aber für die Person 
des Protestgegners. 4Befindet sich auf dem Wechsel eine Notadresse oder Ehrenan-
nahme von Personen, die ihren Wohnsitz am Zahlungsort haben, so ist gegebenenfalls 
auch gegen diese Person Protest wegen unterbliebener Ehrenzahlung zu erheben (Ar-
tikel 60, 77 Absatz 1 WG). 5Ist Protest mangels Annahme erhoben worden, so bedarf 
es weder der Vorlegung zur Zahlung noch des Protestes mangels Zahlung (Artikel 44 
Absatz 4 WG). 

(2) 1Der Protest mangels Annahme muss gegen den Bezogenen erhoben werden (Ar-
tikel 21 WG). 2Befindet sich auf dem Wechsel eine auf den Zahlungsort lautende 
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Notadresse, so erfolgt gegebenenfalls die Protesterhebung auch gegen den Notadres-
saten (Artikel 56 Absatz 2 WG). 

(3) Der Protest mangels Sichtbestätigung muss gegen den Aussteller erhoben werden. 

(4) Der Protest mangels Aushändigung einer zur Annahme versandten Ausfertigung 
(Artikel 66 Absatz 2 Nummer 1 WG) oder mangels Aushändigung der Urschrift des 
Wechsels (Artikel 68 Absatz 2 WG) muss gegen den Verwahrer der Ausfertigung oder 
der Urschrift erhoben werden. 

(5) 1Ist über das Vermögen des Protestgegners (Absatz 1 bis 4) das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden, so ist der Protest gleichwohl gegen ihn selbst und nicht etwa ge-
gen den Insolvenzverwalter zu erheben. 2Der Gerichtsvollzieher muss in diesem Fall 
einen ihm aufgetragenen Protest auch dann erheben, wenn ausnahmsweise die Pro-
testerhebung zur Ausübung des Rückgriffsrechts nicht erforderlich ist (vergleiche Arti-
kel 44 Absatz 6 WG). 

(6) Ist der Protestgegner gestorben, so ist in seinen letzten Geschäftsräumen oder in 
seiner letzten Wohnung ein Protest des Inhalts aufzunehmen, dass der Protestgegner 
nach Angabe einer mit Namen, Stand und Wohnort zu bezeichnenden Auskunftsper-
son verstorben sei (vergleiche auch § 171 Absatz 3). 

§ 166  
Protestort 

(1) 1Der Protest muss – mit Ausnahme der in Absatz 2 Satz 2 und 3 bezeichneten Fälle 
– an dem Protestort erhoben werden. 2Protestort ist 
1.  beim Protest mangels Zahlung der Zahlungsort, 
2.  beim Protest mangels Annahme der Wohnort des Bezogenen, beim eigenen 

Wechsel der Wohnort des Ausstellers, 
3.  beim Protest mangels Sichtbestätigung der Wohnort des Ausstellers, 
4.  beim Protest mangels Aushändigung der Wohnort des Verwahrers der Ausferti-

gung oder der Urschrift. 

(2) 1Dabei gilt beim Fehlen einer besonderen Angabe der bei dem Namen (Firma) des 
Bezogenen angegebene Ort als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezoge-
nen, beim eigenen Wechsel der Ausstellungsort als Zahlungsort und zugleich als Woh-
nort des Ausstellers (Artikel 2 Absatz 3, Artikel 76 Absatz 3 WG). 2Der Ort, der gesetz-
lich als Zahlungsort oder Wohnort gilt, bleibt für die Protesterhebung auch dann maß-
gebend, wenn der Beteiligte während des Wechselumlaufs nach einem anderen Ort 
verzieht. 3Der Protest mangels Zahlung muss daher zum Beispiel auch dann an dem 
Wohnort erhoben werden, den der Bezogene nach dem Inhalt des Wechsels zur Zeit 
der Wechselausstellung hatte, wenn der Gerichtsvollzieher weiß, dass der Bezogene 
inzwischen seinen Wohnort gewechselt hat. 

 § 167  
Proteststelle 

(1) 1Innerhalb des Protestorts muss der Protest an der gesetzlich vorgeschriebenen 
Proteststelle erhoben werden. 2An einer anderen Stelle, zum Beispiel an der Börse, 
kann dies nur mit beiderseitigem Einverständnis geschehen (Artikel 87 Absatz 1 WG). 
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(2) 1Proteststelle sind die Geschäftsräume des Protestgegners, im Fall der Bezeich-
nung eines Dritten, bei dem die Zahlung erfolgen soll, die Geschäftsräume dieses Drit-
ten. 2Geschäftsräume sind zum Beispiel Büros, Kontore und Verkaufsräume, dagegen 
nicht bloße Lagerräume. 3Lassen sich die Geschäftsräume des Protestgegners (des 
Dritten) nicht ermitteln, so muss der Protest in dessen Wohnung erhoben werden. 4Ist 
im Wechsel eine bestimmte Stelle als Zahlstelle bezeichnet, so ist diese Proteststelle. 
5Für den Fall, dass der Bezogene seine Zahlungen eingestellt hat oder gegen ihn 
fruchtlos vollstreckt worden ist, ferner auf ausdrücklichen Antrag des Inhabers des 
Wechsels auch bei eröffnetem Insolvenzverfahren gegen den Bezogenen, kann der 
Inhaber auch schon vor Verfall des Wechsels Protest erheben lassen (vergleiche Arti-
kel 43 Absatz 2 Nummer 2 WG). 6Der Wechsel ist in diesen Fällen trotz Angabe einer 
Zahlstelle stets beim Bezogenen vorzulegen und zu protestieren. 

(3) 1Ist im Wechsel eine Zahlstelle angegeben oder sind darin Geschäftsräume ver-
merkt oder ergibt sich aus seinem Inhalt, dass der Protestgegner zu den Personen 
gehört, die in der Regel Geschäftsräume haben, so stellt der Gerichtsvollzieher nach 
den Geschäftsräumen oder der Zahlstelle geeignete Ermittlungen an. 2Findet der Ge-
richtsvollzieher den Protestgegner in den Geschäftsräumen nicht vor oder kann er die 
Geschäftsräume nicht betreten, etwa weil sie vorübergehend geschlossen sind oder 
weil ihm der Zutritt verweigert wird, so braucht er sich nicht in die Wohnung des Pro-
testgegners zu begeben. 3Er erhebt dann Protest nach § 168 Absatz 6. 4Ermittelt der 
Gerichtsvollzieher die Geschäftsräume nicht, so begibt er sich in die Wohnung des 
Protestgegners und erhebt dort Protest (Artikel 87 Absatz 1 WG). 5Nötigenfalls stellt 
er geeignete Ermittlungen nach der Wohnung an; ist eine Nachfrage bei der Polizei-
behörde des Ortes ohne Erfolg geblieben, so ist der Gerichtsvollzieher zu weiteren 
Nachforschungen nicht verpflichtet (Artikel 87 Absatz 3 WG). 

§ 168  
Verfahren bei der Protesterhebung 

(1) 1An der Proteststelle erkundigt sich der Gerichtsvollzieher nach dem Protestgegner 
und, falls die Zahlung bei einem Dritten erfolgen soll, nach diesem. 2Trifft er den Pro-
testgegner oder den Dritten an, so legt er ihm den Wechsel je nach dem Inhalt seines 
Auftrags zur Zahlung, Annahme, Datierung und so weiter vor und nimmt seine Erklä-
rungen entgegen. 

(2) 1Trifft der Gerichtsvollzieher nicht den Protestgegner, aber dessen Vertreter an, so 
erfragt er Namen und Beruf des Vertreters und richtet an ihn unter Vorlegung des 
Wechsels die erforderlichen Aufforderungen. 2Vertreter im Sinne dieser Bestimmung 
ist nur der gesetzliche Vertreter oder der Bevollmächtigte; Gewerbegehilfen, Lehrlinge, 
Hausdiener und so weiter sind ohne Vollmacht nicht ermächtigt, die Aufforderung des 
Gerichtsvollziehers entgegenzunehmen. 

(3) 1Bietet der Protestgegner oder ein anderer für ihn die Zahlung des Wechsels oder 
die andere wechselrechtliche Leistung tatsächlich an, so nimmt der Gerichtsvollzieher 
sie entgegen. 2Ist die Wechselsumme in Buchstaben und in Ziffern angegeben, so gilt 
bei Abweichungen die in Buchstaben angegebene Summe. 3Ist die Wechselsumme 
mehrmals in Buchstaben oder mehrmals in Ziffern angegeben, so gilt bei Abweichun-
gen die geringste Summe (Artikel 6 WG). 4Gegen Vollzahlung, das heißt gegen Zah-
lung der Wechselsumme und der etwa entstandenen Zinsen und Protestkosten, quit-
tiert der Gerichtsvollzieher auf dem Wechsel, sofern dieser noch nicht vom Gläubiger 



512 
 

quittiert ist; er händigt den Wechsel demjenigen aus, der ihn eingelöst hat. 5Zahlt der 
Notadressat oder Ehrenannehmer die Wechselsumme, so ist in der Quittung und auf 
dem Wechsel auch anzugeben, für wen gezahlt worden ist (Artikel 62 WG). 6Eine Teil-
zahlung darf der Gerichtsvollzieher nicht zurückweisen. 7Er erhebt in diesem Fall we-
gen des Restes Protest. 8Die Teilzahlung vermerkt er im Protest; der Bezogene kann 
verlangen, dass sie auch auf dem Wechsel vermerkt wird und dass ihm eine beson-
dere Quittung erteilt wird (Artikel 39 WG). 9Das gezahlte Geld führt der Gerichtsvoll-
zieher nach Abzug der Gerichtsvollzieherkosten unverzüglich an den Berechtigten ab. 
10Bei teilweiser Annahme ist wegen des Restes Protest zu erheben, desgleichen auch, 
wenn die Annahmeerklärung irgendeine andere Abweichung von den Bestimmungen 
des Wechsels enthält. 

(4) 1Verlangt der Bezogene bei der Vorlegung zur Annahme, dass ihm der Wechsel 
nach der ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird, so ist diesem Verlangen zu ent-
sprechen. 2Der Gerichtsvollzieher nimmt über die Vorlegung und das Verlangen des 
Bezogenen einen urkundlichen Vermerk auf, legt den Wechsel dem Bezogenen am 
nächsten Tag nochmals vor und erhebt dann Protest, wenn die Annahme verweigert 
wird. 3In dem Protest vermerkt er auch, dass der Bezogene die nochmalige Vorlegung 
des Wechsels verlangt hat. 4Dasselbe gilt, wenn der Bezogene bei der Protesterhe-
bung erneut die nochmalige Vorlegung verlangt. 5Ohne Zustimmung des Wechselin-
habers darf der Gerichtsvollzieher den zur Annahme vorgelegten Wechsel während 
der Überlegungsfrist nicht in der Hand des Bezogenen lassen (Artikel 23, 44 Absatz 2 
WG). 

(5) Wird der Auftrag ohne Protesterhebung erledigt, so muss der Gerichtsvollzieher 
dies urkundlich vermerken und den Vermerk zu den Protestsammelakten (§ 179) neh-
men. 

(6) Trifft der Gerichtsvollzieher weder den Protestgegner (Dritten) noch seinen Vertre-
ter an der Proteststelle an oder findet er die Proteststelle vorübergehend verschlossen 
vor oder wird er an dem Zutritt zu der Proteststelle aus einem nicht in seiner Person 
liegenden Grund gehindert oder kann er die Proteststelle oder den Protestort nicht 
ermitteln, so erhebt er durch Feststellung dieser Tatsachen Protest. 

(7) Eine Protesterhebung ist auch dann erforderlich, wenn derjenige, für den protestiert 
wird (Protestnehmer), und der Dritte, bei dem der Wechsel zahlbar gestellt ist (verglei-
che § 165 Absatz 1), ein und dieselbe Person ist. 

(8) 1Über die Erledigung des Auftrags zur Protesterhebung macht der Gerichtsvollzie-
her dem Auftraggeber unverzüglich Mitteilung. 2War ihm die Protesterhebung durch 
das Amtsgericht übertragen (§ 159 Absatz 1), so richtet er die Mitteilung an das Amts-
gericht und fügt alle entstandenen Schriftstücke bei. 3Wegen des Wechsels und der 
Protesturkunde vergleiche jedoch § 171 Absatz 8. 

 § 169  
Fremdwährungswechsel  

(Artikel 41 WG) 

(1) 1Lautet der Wechsel auf eine fremde, am Zahlungsort nicht geltende Währung, so 
kann die Wechselsumme in der Landeswährung nach dem Wert bezahlt werden, den 
sie am Verfalltag besitzt. 2Verzögert der Schuldner die Zahlung, so kann der Inhaber 
wählen, ob die Wechselsumme nach dem Kurs des Verfalltages oder nach dem Kurs 
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des Zahlungstages in die Landeswährung umgerechnet werden soll. 3Für den Ge-
richtsvollzieher ist insoweit die nähere Bestimmung durch den Auftraggeber maßge-
bend. 

(2) 1Der Wert der fremden Währung bestimmt sich nach den Handelsbräuchen des 
Zahlungsorts. 2Der Aussteller kann jedoch im Wechsel für die zu zahlende Summe 
einen Umrechnungskurs bestimmen. 3Hat der Gerichtsvollzieher hinsichtlich der Um-
rechnung Zweifel, so kann er den Auftraggeber um die Umrechnung ersuchen, falls 
dies im Hinblick auf die Protestfrist angängig ist. 

(3) Die Vorschriften in Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn der Aussteller die Zahlung in 
einer bestimmten Währung vorgeschrieben hat (Effektivvermerk). 

§ 170  
Wechsel in fremder Sprache 

1Erhält der Gerichtsvollzieher den Auftrag, einen Wechsel in fremder Sprache zu pro-
testieren, so soll er von dem Auftraggeber die Aushändigung einer Übersetzung des 
Wechsels verlangen. 2Ist dies wegen der Kürze der Protestfrist nicht möglich, so lässt 
er den Wechsel durch einen Gerichtsdolmetscher oder einen gerichtlich beeidigten 
Dolmetscher übersetzen. 3Die Übersetzung kann er an Stelle des in § 179 Absatz 2 
vorgeschriebenen Vermerks zu den Protestsammelakten nehmen. 

 § 171  
Protesturkunde  

(Artikel 80 bis 83, 85 Absatz 1 WG) 

(1) Über den Verlauf der Protesterhebung ist eine Urkunde (Protest) aufzunehmen. 

(2) Der Protest muss enthalten: 
1.  den Namen (Firma) des Protestnehmers; Wechsel, die von den Kreditinstituten 

nach dem Wechseleinzugsabkommen eingezogen werden, sind an dem Inkasso-
stempel mit dem Inhalt „Vollmacht gemäß Wechseleinzugsabkommen“ zu erken-
nen. Protesturkunden über derartige Wertpapiere müssen stets die erste Inkasso-
stelle als Protestnehmerin ausweisen und dürfen die letzte Inkassostelle allenfalls 
in der Funktion als Vertreterin der ersten Inkassostelle erwähnen; 

2.  den Namen (Firma) des Protestgegners, zum Beispiel des Bezogenen, Notadres-
saten, Ehrenannehmers, Ausstellers oder Verwahrers; ferner den Namen des Drit-
ten, wenn die Zahlung bei einem Dritten bewirkt werden soll, und die Bezeichnung 
eines etwa angetroffenen Vertreters, falls der Protestgegner oder der Dritte nicht 
angetroffen worden ist; 

3.  die Angabe, dass der Protestgegner (der Dritte) oder sein Vertreter ohne Erfolg 
zur Vornahme der wechselrechtlichen Leistung aufgefordert worden oder nicht an-
zutreffen gewesen ist oder dass seine Geschäftsräume oder seine Wohnung sich 
nicht haben ermitteln lassen. Ist eine Nachfrage bei der Polizeibehörde des Ortes 
ohne Erfolg geblieben, so ist dies im Protest zu vermerken. Wegen des Inhalts der 
Protesturkunde in besonderen Fällen vergleiche § 168 Absatz 4 und 6; 

4.  den Ort und den Tag, an dem die Aufforderung geschehen oder ohne Erfolg ver-
sucht worden ist; 

5.  die Unterschrift des Gerichtsvollziehers unter Beifügung eines Abdrucks des 
Dienstsiegels oder Dienststempels. 
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(3) 1Erfährt der Gerichtsvollzieher, dass der Protestgegner verstorben ist oder dass 
über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, so vermerkt er dies nachricht-
lich im Protest. 2Um klarzustellen, dass keine Gewähr für die Richtigkeit der mitgeteil-
ten Tatsache übernommen wird, fasst er den Vermerk wie folgt: 

„NN. (Protestgegner) soll verstorben sein.“ 
oder 

„Über das Vermögen des NN. soll das Insolvenzverfahren eröffnet worden sein.“ 

(4) Wird der Protest mit Einverständnis des Protestgegners außerhalb der Proteststun-
den (§ 160 Absatz 2) oder außerhalb der Proteststelle (§ 167) erhoben, so ist in dem 
Protest auch zu beurkunden, 
1.  dass der Protestgegner einverstanden gewesen ist, 
2.  ob der Gerichtsvollzieher ihn gekannt hat oder wie er seine Persönlichkeit festge-

stellt hat. 

(5) 1Muss eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen oder von dersel-
ben Person mehrfach verlangt werden, so ist über die mehrfache Aufforderung nur 
eine Protesturkunde erforderlich. 2Dagegen können Proteste, die auf Grund mehrerer 
Wechsel erhoben werden, nicht in einer Urkunde aufgenommen werden. 

(6) Für die äußere Form des Protestes gelten folgende Vorschriften: 
1.  Der Protest ist auf den Wechsel oder ein damit zu verbindendes Blatt zu setzen. 
2.  Der Protest soll unmittelbar hinter den letzten auf der Rückseite des Wechsels 

befindlichen Vermerk, beim Fehlen eines solchen unmittelbar an den Rand der 
Rückseite gesetzt werden. 

3.  1Wird der Protest auf ein Blatt gesetzt, das mit dem Wechsel verbunden wird, so 
soll die Verbindungsstelle mit dem Abdruck des Dienstsiegels oder Dienststempels 
des Gerichtsvollziehers versehen werden. 2Ist dies geschehen, so braucht der Un-
terschrift des Gerichtsvollziehers kein Abdruck des Siegels oder Stempels beige-
fügt werden. 

4.  1Wird der Protest unter Vorlegung mehrerer Ausfertigungen desselben Wechsels 
oder unter Vorlegung der Urschrift und einer Abschrift erhoben, so genügt die Be-
urkundung auf einer der Ausfertigungen oder auf der Urschrift. 2Auf den anderen 
Ausfertigungen oder auf der Abschrift ist zu vermerken, auf welche Ausfertigung 
der Protest gesetzt ist oder dass er sich auf der Urschrift befindet. 3Für diesen 
Vermerk gelten die Vorschriften in Nummer 2 und 3 Satz 1 entsprechend. 4Der 
Gerichtsvollzieher muss den Vermerk unterschreiben. 

5.  1Der Protest wegen Verweigerung der Aushändigung der Urschrift ist auf die Ab-
schrift oder ein damit zu verbindendes Blatt zu setzen. 2Die Vorschriften in Num-
mer 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

6.  1Wird Protest erhoben, weil die Annahme auf einen Teil der Wechselsumme be-
schränkt worden ist, so ist eine Abschrift des Wechsels anzufertigen und der Pro-
test auf diese Abschrift oder ein damit zu verbindendes Blatt zu setzen. 2Die Ab-
schrift hat auch die Indossamente und anderen Vermerke zu enthalten, die sich 
auf dem Wechsel befinden. 3Die Bestimmungen in Nummer 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 4Die Abschrift nebst Protest ist im Fall des Rückgriffs für den Rück-
griffsschuldner bestimmt, der den nicht angenommenen Teil der Wechselsumme 
gezahlt hat (Artikel 51 WG). 

(7) 1Die Urkunde soll möglichst im unmittelbaren Anschluss an den zu beurkundenden 



515 
 

Vorgang aufgenommen werden. 2Sie ist noch vor Ablauf der gesetzlichen Protestfrist 
fertig zu stellen. 3Schreibfehler, Auslassungen und sonstige Mängel der Protestur-
kunde kann der Gerichtsvollzieher bis zur Aushändigung der Urkunde an den Protest-
nehmer berichtigen. 4Die Berichtigung ist als solche unter Beifügung der Unterschrift 
kenntlich zu machen. 

(8) 1Der Protest ist dem Auftraggeber mit dem Wechsel in Urschrift auszuhändigen 
oder durch eingeschriebenen Brief zu übersenden. 2Hatte das Amtsgericht dem Ge-
richtsvollzieher die Protestaufnahme übertragen, so ist der Protest dem Berechtigten 
gleichfalls unmittelbar auszuhändigen, sofern sich nicht das Gericht die Vermittlung 
der Aushändigung vorbehalten hat. 

(9) 1Eine abhanden gekommene oder vernichtete Protesturkunde kann durch ein 
Zeugnis über die Protesterhebung ersetzt werden. 2Das Zeugnis ist von der Stelle zu 
erteilen, welche die beglaubigte Abschrift der Urkunde verwahrt (§ 179), in der Regel 
also von dem Gerichtsvollzieher oder dem Amtsgericht. 3In dem Zeugnis muss der 
Inhalt des Protestes und des gemäß § 179 Absatz 2 aufgenommenen Vermerks an-
gegeben sein (Artikel 90 Absatz 2 WG). 

C. Scheckprotest 

§ 172  
Anzuwendende Vorschriften 

Die Aufnahme von Scheckprotesten führt der Gerichtsvollzieher nach den Vorschriften 
des Scheckgesetzes, den dort in Artikel 55 Absatz 3 bezeichneten Vorschriften des 
Wechselgesetzes und den folgenden §§ 173 bis 178 durch. 

§ 173  
Arten des Scheckprotestes  

(Artikel 40 ScheckG) 

1Das Scheckgesetz kennt lediglich den Protest mangels Zahlung. 2Er dient zum Nach-
weis dafür, dass der Scheck rechtzeitig zur Zahlung vorgelegt und nicht eingelöst oder 
dass die Vorlegung vergeblich versucht worden ist. 3Die Protesterhebung ist auch beim 
Verrechnungsscheck erforderlich. 

§ 174  
Fälligkeit  

(Artikel 28 ScheckG) 

1Der Scheck ist bei Sicht zahlbar. 2Jede gegenteilige Angabe gilt als nicht geschrieben. 
3Ein Scheck, der vor Eintritt des auf ihm angegebenen Ausstellungstages zur Zahlung 
vorgelegt wird, ist am Tag der Vorlegung zahlbar. 
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§ 175  
Protestfristen  

(Artikel 29, 41 ScheckG) 

(1) Der Protest muss vor Ablauf der Vorlegungsfrist erhoben werden. 

(2) 1Die Vorlegungsfristen sind in Artikel 29 ScheckG festgelegt. 2Danach sind in 
Deutschland zahlbare Schecks vorzulegen 
1.  wenn sie in Deutschland ausgestellt sind, binnen acht Tagen, 
2.  wenn sie in einem anderen europäischen oder in einem an das Mittelmeer an-

grenzenden Land ausgestellt sind, binnen 20 Tagen, 
3.  wenn sie in einem anderen Erdteil ausgestellt sind, binnen 70 Tagen. 
3Diese Fristen beginnen an dem Tag zu laufen, der im Scheck als Ausstellungstag 
angegeben ist. 

(3) Ist die Vorlegung am letzten Tag der Frist erfolgt, so kann der Protest auch noch 
an dem folgenden Werktag erhoben werden. 

§ 176  
Protestgegner 

1Protestgegner ist der Bezogene, und zwar auch dann, wenn der Scheck bei einem 
Dritten zahlbar gestellt ist. 2Bezogener kann nur ein Bankier (Geldinstitut) im Sinne der 
Artikel 3, 54 ScheckG sein. 3Der Scheck kann nicht angenommen werden (Artikel 4 
ScheckG). 

 § 177  
Protestort 

(1) 1Protestort ist der Zahlungsort. 2Fehlt eine besondere Angabe, so gilt der bei dem 
Namen des Bezogenen angegebene Ort als Zahlungsort. 3Sind mehrere Orte bei dem 
Namen des Bezogenen angegeben, so ist der Scheck an dem Ort zahlbar, der an 
erster Stelle genannt ist. 4Fehlt jede Angabe, so ist der Scheck an dem Ort zahlbar, an 
dem der Bezogene seine Hauptniederlassung hat (Artikel 2 Absatz 2 und 3 ScheckG). 

(2) Der Scheck kann bei einem Dritten, am Wohnort des Bezogenen oder an einem 
anderen Ort zahlbar gestellt werden, sofern der Dritte Bankier ist (Artikel 8 ScheckG). 

 § 178  
Proteststelle, Verfahren bei der Protesterhebung und Protesturkunde 

(1) Die Vorschriften des § 167 über die Proteststelle, des § 168 über das Verfahren bei 
der Protesterhebung und des § 171 über die Protesturkunde finden für den Scheck-
protest sinngemäße Anwendung. 

(2) Für die Protesterhebung beim Verrechnungsscheck gelten folgende besondere 
Bestimmungen: 
1.  1Der Scheckinhaber hat dem Gerichtsvollzieher Weisung zu erteilen, wie die Ver-

rechnung vorgenommen werden soll, zum Beispiel durch Gutschrift auf seinem bei 
dem Bezogenen bereits vorhandenen oder einzurichtenden Konto. 2Der Bezogene 
kann jedoch jede andere Art einer rechtlich zulässigen Verrechnung wählen. 

2.  Ist der Bezogene zur Verrechnung bereit, so darf der Gerichtsvollzieher den 
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Scheck erst aushändigen, wenn er von dem Bezogenen eine Gutschriftanzeige 
oder eine sonstige verbindliche Erklärung über die Verrechnung erhalten hat. 

3.  1Bietet der Bezogene dem Gerichtsvollzieher bei der Vorlegung eines Verrech-
nungsschecks Barzahlung an, so ist der Gerichtsvollzieher trotz des Verrech-
nungsvermerks berechtigt und verpflichtet, die Zahlung anzunehmen. 2Ferner ist 
er verpflichtet, angebotene Teilzahlungen anzunehmen (Artikel 34 Absatz 2 
ScheckG). 

D. Protestsammelakten 

§ 179  
(Artikel 85 Absatz 2 WG, Artikel 55 Absatz 3 ScheckG) 

(1) Von jedem Wechsel- oder Scheckprotest ist eine beglaubigte Abschrift zurückzu-
behalten. 

(2) 1Über den Inhalt des Wechsels, der Wechselabschrift oder des Schecks ist ein 
Vermerk aufzunehmen, der enthalten muss: 
1.  den Betrag des Wechsels oder des Schecks; 
2.  die Verfallzeit; 
3.  den Ort und den Tag der Ausstellung; 
4.  den Namen des Ausstellers, den Namen dessen, an den oder an dessen Order 

gezahlt werden soll, und den Namen des Bezogenen; 
5.  falls eine vom Bezogenen (oder beim eigenen Wechsel vom Aussteller) verschie-

dene Person angegeben ist, bei der die Zahlung bewirkt werden soll, den Namen 
dieser Person; 

6.  die Namen der etwaigen Notadressaten und Ehrenannehmer. 
2Wegen des Vermerks bei Wechseln in fremder Sprache vergleiche § 170. 

(3) Der Vermerk über den Inhalt des Wechsels, der Wechselabschrift oder des 
Schecks sowie die Protestabschrift sind tunlichst auf dasselbe Blatt zu schreiben. 

(4) 1Die Protestabschriften und die Vermerke sind nach der zeitlichen Reihenfolge in 
Protestsammelakten einzuheften. 2Die Protestabschriften erhalten innerhalb eines je-
den Bandes laufende Nummern. 3Enthält ein Band 200 Nummern, so ist ein neuer 
Band anzulegen. 

Fünfter Abschnitt  
Öffentliche Versteigerung und freihändiger Verkauf  

außerhalb der Zwangsvollstreckung 

 A. Allgemeine Vorschriften 

 § 180 

(1) Außerhalb der Zwangsvollstreckung ist der Gerichtsvollzieher zuständig, 
1.  die öffentliche Versteigerung oder den freihändigen Verkauf in allen Fällen durch-

zuführen, in denen das Gesetz einen Berechtigten ermächtigt, bewegliche Sachen 
oder Wertpapiere zum Zweck seiner Befriedigung oder sonst für Rechnung eines 
anderen öffentlich versteigern oder durch eine zu öffentlichen Versteigerungen be-
fugte Person aus freier Hand verkaufen zu lassen, 

2.  freiwillige Versteigerungen für Rechnung des Auftraggebers durchzuführen. 
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(2) 1Die Versteigerung oder der freihändige Verkauf erfolgt auf Betreiben des Berech-
tigten. 2Eines Schuldtitels oder einer gerichtlichen Ermächtigung bedarf es nicht. 

(3) Dem Gerichtsvollzieher ist es nicht gestattet, 
1.  Sachen zu versteigern, die ihm, seinen Angehörigen oder seinen anlässlich der 

Versteigerung zugezogenen Gehilfen gehören, 
2.  selbst, durch einen anderen oder für einen anderen zu bieten oder zu kaufen, 
3.  seinen Angehörigen oder seinen Gehilfen das Bieten oder das Kaufen zu gestat-

ten, 
4.  eine Gewähr für den Eingang der Kaufgelder (Kaufgeldergewähr) oder für eine 

bestimmte Höhe des Versteigerungserlöses (Ausbietungsgewähr) zu überneh-
men, 

5.  eine Beteiligung an einem Überpreis oder eine besondere Vergütung für den Emp-
fang des Erlöses und seiner Ablieferung zu vereinbaren, 

6.  die zu versteigernden Gegenstände anzupreisen. 

(4) 1In Gastwirtschaften sollen Versteigerungen nur stattfinden, wenn keine anderen 
geeigneten Räume vorhanden sind und wenn während der Versteigerung keine alko-
holischen Getränke ausgeschenkt werden. 2Betrunkene sind zum Bieten nicht zuzu-
lassen und aus den Versteigerungsräumen zu entfernen. 

(5) 1Der Gerichtsvollzieher muss die Versteigerung unterbrechen oder abbrechen, 
wenn er weiß oder nach den Umständen annehmen muss, dass 
1.  Personen Verabredungen getroffen haben, nach denen andere vom Mitbieten 

oder Weiterbieten abgehalten werden sollen, 
2.  Sachen durch vorgeschobene Personen ersteigert werden sollen, um von den Be-

teiligten zum gemeinsamen Vorteil veräußert oder unter ihnen verteilt zu werden, 
3.  Personen mitbieten, die gewerbsmäßig das Mitbieten für andere übernehmen oder 

sich dazu erbieten. 
2Der Gerichtsvollzieher kann die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Personen 
nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe entfernen lassen. 

B. Pfandverkauf 

I. Allgemeines 

 § 181 

(1) 1Aus einem Pfand, das aus beweglichen Sachen oder Inhaberpapieren (§§ 1293, 
1296 BGB) besteht, kann sich der Pfandgläubiger ohne gerichtliches Verfahren nach 
den §§ 1228 bis 1248 BGB im Wege des Pfandverkaufs befriedigen; es macht keinen 
Unterschied, ob das Pfandrecht durch Rechtsgeschäft bestellt oder kraft Gesetzes ent-
standen war (§ 1257 BGB). 2Ein gesetzliches Pfandrecht haben insbesondere 
1.  der aus einer Hinterlegung Berechtigte (§ 233 BGB), 
2.  der Vermieter (§§ 562 bis 562d BGB), 
3.  der Verpächter (§ 581 Absatz 2, § 592 BGB), 
4.  der Pächter (§ 583 BGB), 
5.  der Unternehmer eines Werkes (§ 647 BGB), 
6.  der Gastwirt (§ 704 BGB), 
7.  der Kommissionär, Spediteur, Lagerhalter und Frachtführer (§§ 397, 398, 464, 

475b, 440 HGB). 
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(2) 1Der Verkauf des Pfandes ist – vorbehaltlich der in § 188 bezeichneten Befugnis 
des Pfandgläubigers – nach den §§ 1234 bis 1240 BGB durchzuführen. 2Der Auftrag-
geber ist gegenüber dem Eigentümer des Pfandes dafür verantwortlich, dass das 
Pfand unter den gesetzlichen Voraussetzungen und in der gesetzlichen Form veräu-
ßert wird. 3Der Gerichtsvollzieher muss sich an die Weisungen des Auftraggebers hal-
ten. 4Er soll jedoch den Auftraggeber auf die Folgen (§ 1243 BGB) aufmerksam ma-
chen, wenn dieser einen Pfandverkauf unter einer anderen als der gesetzlichen Form 
ohne die erforderliche Einwilligung des Eigentümers und der Personen, denen sons-
tige Rechte an dem Pfand zustehen (§ 1245 BGB) oder ohne die erforderliche Anord-
nung des Gerichts (§ 1246 BGB) verlangt. 5Den Auftrag zu einem offenbar unzulässi-
gen Pfandverkauf lehnt der Gerichtsvollzieher ab. 

(3) 1Der Verkauf darf – vorbehaltlich der Abweichung nach § 187 Absatz 2 – nicht vor 
dem Ablauf eines Monats nach der Androhung (§ 1234 BGB) oder, wenn die Andro-
hung unterblieben ist, nach dem Eintritt der Verkaufsberechtigung erfolgen. 2Die An-
drohung ist Sache des Pfandgläubigers; er kann den Gerichtsvollzieher beauftragen, 
die Androhung in seinem Namen vorzunehmen (vergleiche § 182 Absatz 2). 3Der Ver-
kauf ist durch öffentliche Versteigerung oder, wenn das Pfand einen Börsen- oder 
Marktpreis hat, aus freier Hand zum laufenden Preis zu bewirken (§§ 1235, 1221 
BGB). 4Bei der Versteigerung oder bei dem freihändigen Verkauf ist der zu veräu-
ßernde Gegenstand ausdrücklich als Pfand zu bezeichnen. 

(4) 1Der Gerichtsvollzieher trägt die zum Verkauf gestellten Gegenstände unter fort-
laufender Nummer in ein Verzeichnis ein. 2Dabei sind die Gegenstände so genau wie 
möglich zu bezeichnen. 3Fabrikmarken und Herstellungsnummern sind anzugeben; 
falls erforderlich, müssen mehrere Nummern angegeben werden, zum Beispiel Fahr-
gestell- und Motoren- Nummern bei Kraftfahrzeugen. 4Das Verzeichnis ist dem Auf-
traggeber zur Anerkennung vorzulegen und von diesem zu unterzeichnen. 5Hat der 
Auftraggeber ein solches Verzeichnis bereits übergeben, so prüft der Gerichtsvollzie-
her die Vollständigkeit und bestätigt dies schriftlich. 6Nimmt der Gerichtsvollzieher auf 
Verlangen die Pfandgegenstände bis zum Versteigerungstermin in Verwahrung, so 
nimmt er über die Übernahme ein Protokoll auf und verbindet es mit dem Verzeichnis. 
7Schätzpreise sind nur auf besonderes Verlangen in das Verzeichnis aufzunehmen; 
bei Gold- und Silbersachen muss das Verzeichnis den Gold- und Silberwert, erforder-
lichenfalls nach der Schätzung eines Sachverständigen, ergeben. 8Der Sachverstän-
dige braucht nicht vereidigt zu sein. 

 II. Öffentliche Versteigerung 

 § 182  
Ort, Zeit und Bekanntmachung der Versteigerung 

(1) 1Die Versteigerung erfolgt an dem Ort, an dem das Pfand aufbewahrt wird oder an 
einem anderen geeigneten Ort (§ 1236 BGB). 2Die Bestimmung des Ortes ist Sache 
des Auftraggebers. 3Zeit und Ort der Versteigerung werden unter allgemeiner Bezeich-
nung des Pfandes öffentlich bekanntgemacht. 4Bei der Wahl der Art der Bekanntma-
chung (zum Beispiel durch Veröffentlichung in Zeitungen) ist der Wert des Gegenstan-
des zu berücksichtigen (vergleiche § 93 Absatz 3). 5Es ist ersichtlich zu machen, dass 
es sich um einen Pfandverkauf handelt. 6Die Namen des Pfandgläubigers und des 
Verpfänders sind nicht bekanntzumachen. 7Die Bekanntmachung ist aktenkundig zu 
machen; war sie in öffentliche Blätter eingerückt, so ist ein Belegblatt zu den Akten zu 
nehmen. 
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(2) 1Der Eigentümer des Pfandes und die von dem Pfandgläubiger etwa bezeichneten 
dritten Personen, denen Rechte an dem Pfand zustehen, sind von dem Versteige-
rungstermin zu benachrichtigen (§ 1237 BGB). 2Die Benachrichtigung des Eigentü-
mers kann mit der Androhung des Pfandverkaufs verbunden werden. 3Die Benachrich-
tigungen erfolgen durch Einschreiben, sofern der Auftraggeber nichts anderes be-
stimmt. 

(3) 1Die Aufhebung eines Versteigerungstermins ist öffentlich bekanntzumachen. 2Die 
nach Absatz 2 benachrichtigten Personen sind von der Aufhebung des Termins zu 
verständigen. 

§ 183  
Versteigerungstermin 

(1) 1Vor dem Beginn des Versteigerungstermins sind die zu versteigernden Sachen 
bereitzustellen und mit dem Verzeichnis zu vergleichen. 2Fehlende oder beschädigte 
Gegenstände sind in dem Verzeichnis zu vermerken. 3§ 94 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(2) 1Die Versteigerungsbedingungen müssen § 1238 BGB entsprechen. 2Insbeson-
dere ist aufzunehmen, dass der Käufer den Kaufpreis sofort bar zu entrichten hat und 
andernfalls seine Rechte verliert (§ 1238 Absatz 1 BGB). 3Verlangt der Pfandgläubiger 
die Versteigerung unter anderen Bedingungen (vergleiche § 1238 Absatz 2 BGB), so 
soll er darauf hingewiesen werden, dass er für den Schaden haftet, der daraus für den 
Eigentümer des Pfandes entsteht. 

(3) 1Im Termin sind die Kaufbedingungen bekanntzumachen. 2Sodann ist zum Bieten 
aufzufordern. 3Die Gegenstände sind regelmäßig einzeln und in der Reihenfolge des 
Verzeichnisses aufzurufen und zur Besichtigung vorzuzeigen. 4Gegenstände, die sich 
dazu eignen, insbesondere eine Anzahl von Gegenständen derselben Art, können 
auch zusammen ausgeboten werden. 5Der Auftraggeber und der Eigentümer des 
Pfandes können bei der Versteigerung mitbieten (§ 1239 Absatz 1 BGB). 6Das Gebot 
des Eigentümers und – wenn das Pfand für eine fremde Schuld haftet – das Gebot 
des Schuldners ist zurückzuweisen, wenn nicht der gebotene Betrag sogleich bar vor-
gelegt wird (§ 1239 Absatz 2 BGB). 7Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber etwas an-
deres bestimmt. 8Dem Zuschlag an den Meistbietenden soll ein dreimaliger Aufruf vo-
rausgehen. 9Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- und Silberwert zu-
geschlagen werden (§ 1240 Absatz 1 BGB). 10Die Verpflichtung eines Bieters erlischt, 
sobald ein Übergebot abgegeben wird oder wenn die Versteigerung ohne Erteilung 
des Zuschlags geschlossen wird (§ 156 BGB). 

(4) 1Wenn die Versteigerungsbedingungen nichts anderes ergeben oder der Auftrag-
geber nichts anderes bestimmt (vergleiche Absatz 2), hat der Ersteher den zugeschla-
genen Gegenstand gegen Zahlung des Kaufpreises unverzüglich in Empfang zu neh-
men. 2Unterbleibt die Zahlung bis zu der in den Versteigerungsbedingungen bestimm-
ten Zeit oder beim Fehlen einer solchen Bestimmung bis zum Schluss des Termins, 
so kann die Wiederversteigerung zu Lasten des Erstehers sofort vorgenommen wer-
den. 

(5) Wird der Zuschlag dem Auftraggeber erteilt, so ist dieser von der Verpflichtung zur 
baren Zahlung insoweit befreit, als der Erlös nach Abzug der Kosten an ihn abzuführen 
wäre; der Gerichtsvollzieher ist zur Herausgabe der Sache an ihn nur verpflichtet, 
wenn die Gerichtsvollzieherkosten bar gezahlt werden. 
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(6) 1Die Versteigerung ist einzustellen, sobald der Erlös zur Befriedigung des Auftrag-
gebers und zur Deckung der Kosten ausreicht. 2Der Gerichtsvollzieher rechnet des-
halb die bereits erzielten Erlöse von Zeit zu Zeit zusammen. 

 § 184  
Versteigerungsprotokoll 

(1) 1Das Protokoll über die Versteigerung muss insbesondere enthalten: 
1.  den Namen des Pfandgläubigers und des Eigentümers der Pfandgegenstände; 

wenn das Pfand für eine fremde Schuld haftet, auch den Namen des Schuldners, 
2.  den Betrag der Forderung und der Kosten, derentwegen der Gläubiger seine Be-

friedigung aus dem Pfand sucht, 
3.  den Hinweis auf die gesetzlichen Versteigerungsbedingungen und den Wortlaut 

der Versteigerungsbedingungen, soweit sie von den gesetzlichen Bestimmungen 
abweichen; ferner die Bemerkung, dass die Gegenstände als Pfand verkauft wer-
den, 

4.  die Bezeichnung der angebotenen Gegenstände, die abgegebenen Meistgebote 
und die Namen der Bieter, denen der Zuschlag erteilt ist, 

5.  die Angabe, dass der Kaufpreis bezahlt oder dass die Zahlung und die Übergabe 
der Sachen unterblieben ist. 

2Die Gegenstände werden in dem Versteigerungsprotokoll sogleich bei dem Ausgebot 
verzeichnet. 3Zu jedem Gegenstand ist nach dem Zuschlag das Meistgebot und der 
Name des Meistbietenden anzugeben, bei Geboten über 100 Euro auch dessen An-
schrift. 4Ebenso ist die Zahlung des Kaufpreises alsbald zu vermerken. 5Die dem 
Meistgebot vorangegangenen Gebote und deren Bieter, die den Zuschlag nicht erhal-
ten haben, sind nicht zu verzeichnen. 6Jedoch ist ein zurückgewiesenes Gebot im Pro-
tokoll zu vermerken, aber nicht in der Spalte, die für das Meistgebot bestimmt ist. 7Bei 
Gold- und Silbersachen ist es zudem zu protokollieren, falls trotz des wiederholten 
Aufrufs kein genügendes Gebot abgegeben worden ist. 

(2) 1Das Protokoll braucht nicht im Ganzen vorgelesen zu werden. 2Von den Bietern 
brauchen nur diejenigen in oder unter dem Protokoll zu unterzeichnen, die den Zu-
schlag erhalten haben oder – falls der Zuschlag in dem Termin nicht erteilt ist – an ihr 
Gebot gebunden bleiben. 3Unterbleibt die Unterzeichnung, etwa weil ein Beteiligter 
sich entfernt hat oder die Unterschrift verweigert, so ist der Grund dafür im Protokoll 
zu vermerken. 

III. Freihändiger Verkauf 

 § 185 
1Ein freihändiger Verkauf findet statt: 
1.  bei Wertpapieren, Waren und anderen Pfändern, die einen Börsen- oder Markt-

preis haben (§ 1235 Absatz 2, § 1295 BGB), 
2.  bei Gold- und Silbersachen, deren Versteigerung fruchtlos versucht worden ist 

(§ 1240 Absatz 2 BGB), 
3.  auf Anordnung des Gerichts (§ 1246 Absatz 2 BGB, § 411 Absatz 4 FamFG). 
2Der Verkauf ist unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 98 und 99 
durchzuführen. 3Die Bestimmungen über das Mindestgebot (vergleiche § 98) gelten 
jedoch nicht. 4Beim Verkauf ist die Sache als Pfand zu bezeichnen. 5Die in Satz 1 
Nummer 1 genannten Sachen sind nur zum laufenden Preis, die in Satz 1 Nummer 2 
genannten Sachen nur zu einem den Gold- und Silberwert erreichenden Preis zu 
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verkaufen. 6Unter dem laufenden Preis ist der Börsen- oder Marktpreis zu verstehen, 
der am Tage des Verkaufs für den Verkaufsort gilt. 7Der Pfandgläubiger kann solche 
Pfandgegenstände, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, statt durch freihändigen 
Verkauf auch durch Versteigerung veräußern lassen, sofern es sich nicht um die im 
§ 1295 BGB bezeichneten indossablen Papiere handelt. 

IV. Behandlung des Erlöses und  
der nicht versteigerten Gegenstände 

§ 186 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher führt den Erlös der Versteigerung oder des freihändigen 
Verkaufs nach Abzug der Gerichtsvollzieherkosten unverzüglich an den Auftraggeber 
ab. 2Dies gilt auch dann, wenn der Erlös den Betrag der Forderung und der Kosten 
übersteigt, es sei denn, dass der Gläubiger den Gerichtsvollzieher beauftragt hat, den 
Überschuss an den Eigentümer des Pfandes abzuführen oder für diesen zu hinterle-
gen. 3In gleicher Weise ist mit Gegenständen zu verfahren, die gemäß § 183 Absatz 6 
nicht versteigert worden sind. 

(2) Die Benachrichtigung des Eigentümers über das Ergebnis des Pfandverkaufs ist 
dem Pfandgläubiger zu überlassen (§ 1241 BGB). 

V. Pfandverkauf in besonderen Fällen 

 § 187 

(1) Die Vorschriften über den Pfandverkauf finden auch Anwendung auf eine Verstei-
gerung, 
1.  die zwecks Auseinandersetzung unter den Teilhabern einer Gemeinschaft (§ 753 

BGB), unter den Mitgliedern einer Gesellschaft (§ 731 BGB in Verbindung mit 
§ 753 BGB), unter Ehegatten bei Auflösung der Gütergemeinschaft (§ 1477 BGB), 
unter den Beteiligten bei Aufhebung der fortgesetzten Gütergemeinschaft (§ 1498 
BGB) oder unter Miterben (§ 2042 in Verbindung mit § 753 BGB) vorgenommen 
wird, 

2.  die der Besitzer einer beweglichen Sache veranlasst, um sich wegen seiner Ver-
wendungen aus der Sache zu befriedigen (§§ 1003, 2022 BGB). 

(2) 1Steht einem Kaufmann ein Zurückbehaltungsrecht auf Grund des § 369 HGB zu, 
so darf er sich aus den zurückbehaltenen Gegenständen für seine Forderungen im 
Wege des Pfandverkaufs befriedigen, vorausgesetzt, dass er einen vollstreckbaren 
Titel über sein Recht zur Befriedigung aus den Gegenständen besitzt (§ 371 Absatz 3 
HGB). 2Bei einem Pfandverkauf, der auf Grund eines kaufmännischen Zurückbehal-
tungsrechts oder auf Grund eines Pfandrechts vorgenommen wird, dessen Bestellung 
auf Seiten des Pfandgläubigers und des Verpfänders ein Handelsgeschäft war, ver-
kürzt sich die in § 181 Absatz 3 genannte Frist auf eine Woche. 3Dies gilt entsprechend 
auch für das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionärs, des Spediteurs, des La-
gerhalters und des Frachtführers, für das Pfandrecht des Spediteurs und des Fracht-
führers auch dann, wenn der Speditions- oder Frachtvertrag nur auf ihrer Seite ein 
Handelsgeschäft ist (§ 368 HGB). 4Bei einem Pfandverkauf im Auftrag eines Fracht-
führers oder Verfrachters sind die Androhung und die Benachrichtigung an den Emp-
fänger des Gutes zu richten; ist dieser nicht zu ermitteln oder verweigert er die An-
nahme des Gutes, so hat die Androhung und Benachrichtigung gegenüber dem 
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Absender zu erfolgen (§ 440 HGB). 5Der Kommissionär kann auch solches Kommis-
sionsgut, dessen Eigentümer er ist, im Wege des Pfandverkaufs veräußern lassen; der 
Verkauf erfolgt dann für Rechnung des Kommittenten (§ 398 HGB). 

VI. Befriedigung des Pfandgläubigers  
im Wege der Zwangsvollstreckung 

 § 188 
1Im Fall von § 1233 Absatz 2 BGB hat der Pfandgläubiger das Pfand und den voll-
streckbaren Titel an den Gerichtsvollzieher herauszugeben, den er mit der Veräuße-
rung beauftragt. 2In dem Übernahmeprotokoll sind die einzelnen Stücke in der Weise 
aufzuführen, die für das Pfändungsprotokoll vorgeschrieben ist. 3Die Zustellung des 
Schuldtitels, die Unterbringung und Verwertung der Gegenstände sowie die Verrech-
nung und Abführung des Erlöses erfolgt nach den Bestimmungen für das Zwangsvoll-
streckungsverfahren. 

 C. Sonstige Versteigerungen,  
die kraft gesetzlicher Ermächtigung für einen anderen erfolgen 

 § 189 

(1) 1Die Bestimmungen über den Pfandverkauf finden keine Anwendung, wenn der 
Auftraggeber seine gesetzliche Ermächtigung zur Versteigerung auf andere als die in 
den §§ 181 bis 188 bezeichneten Vorschriften gründet. 2In diesem Fall richtet sich das 
Verfahren des Gerichtsvollziehers nach den folgenden Absätzen 2 bis 8. 3Dies gilt ins-
besondere für die Versteigerung 
1.  von Fundsachen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit un-

verhältnismäßigen Kosten verbunden ist (§ 966 BGB), oder von Sachen, die in den 
Geschäftsräumen oder Beförderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalt gefunden worden sind (§ 979 BGB), 

2.  von verpfändeten oder anderen Sachen wegen drohenden Verderbs oder wegen 
der Besorgnis wesentlicher Wertminderung (§ 1219 BGB; §§ 379, 388, 391, 437 
HGB), 

3.  von Sachen, die zur Hinterlegung nicht geeignet sind, im Fall des Verzugs des 
Gläubigers (§ 383 Absatz 1 BGB), 

4.  von Waren wegen Verzugs des Käufers mit der Annahme der Ware gemäß § 373 
HGB. 

5.  von Sachen wegen des Erfüllungsverzugs beim Fixgeschäft gemäß § 376 HGB. 

(2) Die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderliche Androhung des Verkaufs und 
die im Fall des § 966 BGB erforderliche Anzeige bei der zuständigen Behörde obliegt 
dem Auftraggeber. 

(3) 1Die zum Verkauf gestellten Sachen sind in ein Verzeichnis einzutragen, das den 
Bestimmungen des § 181 Absatz 4 entspricht. 2Die Versteigerungsbedingungen, die 
Zeit und den Ort der Versteigerung sowie die Art der Bekanntmachung hat der Auf-
traggeber zu bestimmen. 3Der Gerichtsvollzieher soll den Auftraggeber nötigenfalls 
darauf hinweisen, dass der Gegner den Verkauf nicht als für seine Rechnung gesche-
hen anzuerkennen brauche, wenn er zu ungewöhnlichen oder den Umständen des 
Falles nicht angemessenen Bedingungen vorgenommen worden ist, zum Beispiel un-
ter Ausschluss der Gewährleistung. 4Bleibt die Bestimmung dem Gerichtsvollzieher 
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überlassen, so erfolgt die Versteigerung ohne besondere Bedingungen nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die für den Kauf gelten. 5Die Bekanntma-
chung erfolgt nach den Grundsätzen des § 93 Absatz 3, soweit sie erforderlich und 
ohne Gefährdung des Versteigerungszwecks ausführbar ist. 

(4) 1Von dem Versteigerungstermin sind der Auftraggeber und nach dessen Bestim-
mungen auch die Personen, für deren Rechnung der Verkauf erfolgt, zu benachrichti-
gen. 2Die Benachrichtigung geschieht durch eingeschriebenen Brief, sofern der Auf-
traggeber nichts anderes angeordnet hat. 3Gold- und Silbersachen dürfen – vorbehalt-
lich einer anderen Bestimmung des Auftraggebers – auch unter dem Gold- und Silber-
wert zugeschlagen werden. 4Für die Versteigerung gelten im Übrigen die Bestimmun-
gen des § 183 Absatz 3 entsprechend. 5Die Versteigerung ist solange fortzusetzen, 
bis alle zum Verkauf stehenden Sachen angeboten sind, wenn nicht der Auftraggeber 
den früheren Schluss verlangt. 

(5) 1Das Protokoll muss den gesetzlichen Grund der Versteigerung angeben. 2Die Vor-
schriften des § 184 Absatz 1 finden entsprechende Anwendung. 3Die Bemerkung, 
dass die Sachen als Pfand angeboten werden, ist nur aufzunehmen, wenn der Fall 
des § 1219 BGB vorliegt. 

(6) Der Erlös ist nach Abzug der Gerichtsvollzieherkosten ohne Verzug an den Auf-
traggeber abzuführen oder auf sein Verlangen für die von ihm bestimmten Personen 
zu hinterlegen. 

(7) 1Wird der Gerichtsvollzieher beauftragt, Sachen, die einen Börsen- oder Marktpreis 
haben, aus freier Hand zu veräußern (vergleiche §§ 385,1221 BGB; § 373 Absatz 2 
HGB), so ist der Verkauf unter entsprechender Anwendung der §§ 98 und 99 vorzu-
nehmen. 2Die Sachen sind jedoch zum laufenden Preis zu verkaufen, sofern der Auf-
traggeber nichts anderes bestimmt hat. 

(8) Nach den vorstehenden Bestimmungen ist auch die Veräußerung einer Aktie oder 
eines Anteilrechts im Auftrag einer Aktiengesellschaft in den Fällen der §§ 65 und 226 
Absatz 3 AktG sowie eines Geschäftsanteils in den Fällen der §§ 23 und 27 GmbHG 
durchzuführen. 

 D. Freiwillige Versteigerungen für Rechnung des Auftraggebers 

 § 190  
Zuständigkeit und Verfahrensvorschriften 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher darf außerhalb der Zwangsvollstreckung freiwillige Verstei-
gerungen von 
1.  beweglichen Sachen, 
2.  Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind (zum Beispiel Früchte auf dem 

Halm, Holz auf dem Stamm), 
für Rechnung des Auftraggebers ausführen. 2Die nachfolgenden Vorschriften finden 
auf die Versteigerung von Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, entspre-
chende Anwendung. 

(2) 1Dem Gerichtsvollzieher ist es nicht gestattet, um Aufträge zu freiwilligen Verstei-
gerungen nachzusuchen. 2Der Auftrag zu einer freiwilligen Versteigerung ist schriftlich 
zu erteilen. 3Ihm ist eine vollständige Liste der zur Versteigerung bestimmten Sachen 



525 
 

beizufügen. 4Sollen Waren versteigert werden, die in offenen Verkaufsstellen angebo-
ten werden und die ungebraucht sind oder deren bestimmungsgemäßer Gebrauch in 
ihrem Verbrauch besteht, so ist dem Auftrag ferner eine Bescheinigung der nach § 155 
Absatz 2 der Gewerbeordnung (GewO) zuständigen Behörde darüber beizufügen, 
dass der Versteigerung unter den Gesichtspunkten des § 34b Absatz 6 Nummer 5 
Buchstabe b GewO und des § 6 der Versteigererverordnung (VerstV) keine Bedenken 
entgegenstehen. 

(3) 1Der Gerichtsvollzieher muss die zur Versteigerung bestimmten Sachen auf Ver-
langen des Auftraggebers durch Sachverständige schätzen oder begutachten lassen. 
2Das gilt auch für den Wert von Gold- und Silbersachen, sofern nicht der Auftraggeber 
schriftlich hierauf verzichtet oder schriftlich erklärt, dass er mit der Erteilung des Zu-
schlags unter dem Gold- und Silberwert einverstanden ist. 

 § 191  
Ablehnung des Auftrags 

(1) Der Gerichtsvollzieher kann den Auftrag ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

(2) Der Gerichtsvollzieher muss den Auftrag oder seine Durchführung ablehnen, wenn 
er weiß oder den Umständen nach annehmen muss, dass 
1.  der Auftraggeber nicht über die Sache verfügen darf, 
2.  eine Umgehung des § 34b GewO oder der Versteigererverordnung beabsichtigt 

ist, 
3.  die Allgemeinheit über die Herkunft, den Wert, die Beschaffenheit und so weiter 

der Sachen getäuscht werden soll, zum Beispiel durch unrichtige Herkunftsbe-
zeichnungen, durch Beseitigung oder Veränderung von Firmenzeichen und 
Schutzmarken, durch gemeinschaftliche Versteigerung einer Nachlass-, Insol-
venz- oder Liquidationsmasse sowie von Wohnungs- und Geschäftseinrichtungen 
mit anderen Sachen, 

4.  nach der Beschaffenheit der Sachen die Versteigerung nur gewählt wird, um Män-
gel der Sachen zu verheimlichen, 

5.  die Sachen lediglich für die Versteigerung angefertigt oder beschafft sind, 
6.  durch Ausführung des Auftrags sonstige gesetzliche oder polizeiliche Bestimmun-

gen verletzt werden. 

(3) Hat der Auftraggeber einen Mindestpreis festgesetzt, so darf der Gerichtsvollzieher 
den Auftrag nur annehmen, falls er unwiderruflich ermächtigt wird, den Zuschlag zu 
erteilen, wenn das Meistgebot den Mindestpreis erreicht oder überschreitet. 

 § 192  
Versteigerungsbedingungen 

(1) Der Auftraggeber soll die Versteigerungsbestimmungen bestimmen. 

(2) 1Bleibt die Bestimmung dem Gerichtsvollzieher überlassen, so erfolgt die Verstei-
gerung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Kauf. 2Dabei 
ist in die Versteigerungsbedingungen aufzunehmen, dass 
1.  das Los entscheidet, wenn zwei oder mehrere Personen gleichzeitig ein und das-

selbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren Gebots 
erfolglos bleibt, 

2.  die Übergabe der zugeschlagenen Sachen gegen sofortige Barzahlung erfolgt, 
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3.  der Meistbietende, wenn er nicht vor Schluss der Versteigerung oder der sonst 
etwa bestimmten Zeit die Übergabe gegen Barzahlung verlangt, seine Rechte aus 
dem Zuschlag verliert und bei der weiteren Versteigerung der Sache nicht als Bie-
ter zugelassen wird, jedoch für den Ausfall haftet. 

 § 193  
Bekanntmachung der Versteigerung 

(1) 1Die Art der Bekanntmachung bestimmt der Auftraggeber. 2Unterlässt dieser die 
Bestimmung, so verfährt der Gerichtsvollzieher nach § 93 Absatz 3. 

(2) 1Neben den allgemeinen Bestimmungen über die Bekanntmachung nach § 93 Ab-
satz 3 muss die Bekanntmachung die Bezeichnung als freiwillige Versteigerung und 
den Anlass der Versteigerung enthalten. 2Eine freiwillige Versteigerung darf nicht in 
Verbindung mit einer Versteigerung anderer Art bekanntgemacht werden. 

(3) Der Auftraggeber ist von der Zeit und dem Ort der Versteigerung rechtzeitig zu 
benachrichtigen, falls er nicht selbst die Zeit und den Ort der Versteigerung bestimmt 
hat. 

 § 194  
Versteigerungstermin 

(1) Eine freiwillige Versteigerung darf nicht in Verbindung mit einer Versteigerung an-
derer Art durchgeführt werden. 

(2) 1Vor der Aufforderung zum Bieten verliest der Gerichtsvollzieher die Versteige-
rungsbedingungen. 2Während der Versteigerung sind die Versteigerungsbedingungen 
an einer den Beteiligten zugänglichen Stelle auszuhängen. 

(3) 1Die zu versteigernden Sachen müssen in der Reihenfolge der Liste oder Verzeich-
nisse (Kataloge) ausgeboten werden. 2Beim Ausbieten sind die Bezeichnung der Sa-
chen und die Nummer, die sie in der Liste oder in dem Verzeichnis haben, zu verkün-
den. 3Das Zurückstellen von Sachen ist bekanntzugeben; es ist nur zulässig, wenn ein 
besonderer Grund dafür vorliegt, insbesondere wenn anzunehmen ist, dass für eine 
Sache später ein höherer Preis erzielt werden kann. 4Der Gerichtsvollzieher darf eine 
Sache erst ausbieten, wenn er die vorher ausgebotenen Sachen zugeschlagen oder 
von der Versteigerung zurückgezogen hat oder wenn er erklärt hat, dass der Zuschlag 
vorbehalten ist. 

(4) Den Zuschlag darf der Gerichtsvollzieher erst erteilen, wenn nach dreimaligem 
Wiederholen des Höchstgebotes kein Übergebot abgegeben wird. 

(5) 1Der Auftraggeber kann sich den Zuschlag vorbehalten; der Gerichtsvollzieher hat 
dies nach dreimaligem Wiederholen des Höchstgebots zu erklären. 2Der Meistbie-
tende ist in diesem Fall nur bis zum Schluss der Versteigerung an sein Gebot gebun-
den. 

(6) 1Wird eine Sache dem Eigentümer oder dem Auftraggeber zugeschlagen, so gibt 
der Gerichtsvollzieher dies bei Erteilung des Zuschlags bekannt. 2Hat der Auftraggeber 
einen Mindestpreis festgesetzt, so muss der Gerichtsvollzieher den Zuschlag erteilen, 
wenn das Meistgebot den Mindestpreis erreicht oder überschreitet. 
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(7) 1Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- und Silberwert, Wertpapiere, 
die einen Börsen- oder Marktpreis haben, nicht unter dem Tageskurs zugeschlagen 
werden; dies gilt nicht, wenn sich der Auftraggeber schriftlich mit der Versteigerung zu 
einem geringeren Preis einverstanden erklärt hat. 2Der Gerichtsvollzieher kann in der 
Versteigerung nicht verkaufte Gold- und Silbersachen oder Wertpapiere, die nach 
Satz 1 nicht zugeschlagen worden sind, nach Schluss der Versteigerung aus freier 
Hand zu einem Preis verkaufen, der dem zulässigen Gebot entspricht; dies gilt nicht, 
wenn der Auftraggeber etwas anderes bestimmt hat. 

(8) Der Gerichtsvollzieher kann verlangen, dass ihm der Erwerber einen amtlichen 
Ausweis über seine Person vorlegt. 

 § 195  
Versteigerungsprotokoll und Abwicklung 

(1) Das Protokoll über die freiwillige Versteigerung muss neben dem Ort und der Zeit 
der Versteigerung, dem Namen des Auftraggebers und der Bezeichnung der zu ver-
steigernden Sachen enthalten: 
1.  die Versteigerungsbedingungen, soweit sie von den Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs über den Kauf abweichen; 
2.  das Gebot und den Namen des Erstehers oder des Bieters, der an sein Gebot 

gebunden bleibt, wenn der Zuschlag nicht in der Versteigerung erteilt wird; bei Ge-
boten über 100 Euro auch die Anschriften; 

3.  einen Vermerk, wenn ein Gebot zurückgewiesen oder ein ungenügendes Gebot 
abgegeben wird; 

4.  Angaben über die Versagung des Zuschlags, die Übergabe und die Zahlung; 
5.  die Maßnahmen, die beim Ausbleiben der Zahlung getroffen worden sind. 

(2) 1Wenn der Auftraggeber nichts anderes bestimmt hat, händigt der Gerichtsvollzie-
her den Versteigerungserlös dem Auftraggeber nach Abzug der Kosten unverzüglich 
nach Beendigung der Versteigerung aus. 2Die versteigerten Sachen händigt der Ge-
richtsvollzieher dem Käufer oder seinem Bevollmächtigten gegen Empfang des Kauf-
geldes aus. 

 Sechster Abschnitt  
Besondere Vorschriften  

über die Beitreibung nach dem Justizbeitreibungsgesetz und  
im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

 § 196  
Zuständigkeit 

(1) 1Der Gerichtsvollzieher ist zuständig, als Vollziehungsbeamter nach dem Justizbei-
treibungsgesetz für die nach dieser Vorschrift beizutreibenden Ansprüche mitzuwirken. 
2Dies gilt nicht, soweit Beitreibungen nach den bestehenden Verwaltungsanordnungen 
den Vollziehungsbeamten der Justiz übertragen sind. 

(2) 1Zwangsgelder, die gegen den Schuldner im Zwangsvollstreckungsverfahren zur 
Erzwingung einer Handlung festgesetzt sind (§ 888 Absatz 1 ZPO), werden nach der 
Zivilprozessordnung auf Antrag des Gläubigers vollstreckt. 2Sie stehen der Landes-
kasse zu. 3Daneben sind die Gerichtsvollzieherkosten gesondert zu vollstrecken. 

(3) 1Vollstreckungsbehörden sind die in § 2 Absatz 1 und 2 JBeitrG bezeichneten 
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Behörden. 2Dies ist in den Fällen, auf die die Strafvollstreckungsordnung anzuwenden 
ist, die darin bezeichnete Behörde; im Übrigen diejenige Behörde, die auf die Verpflich-
tung zur Zahlung des Geldbetrages erkannt hat. 3In den übrigen Fällen ist Vollstre-
ckungsbehörde die durch Landesrecht bestimmte Behörde. 

(4) 1Der Gerichtsvollzieher wird zu Vollstreckungshandlungen durch einen schriftlichen 
Auftrag der Vollstreckungsbehörde ermächtigt. 2Er prüft dabei nicht, ob die sonstigen 
Voraussetzungen für die Beitreibung erfüllt sind. 

(5) 1Der Gerichtsvollzieher wendet bei der Vollstreckung die Bestimmungen an, die für 
eine Vollstreckung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten maßgebend sind. 2Werden ihm 
gegenüber Einwendungen gegen die Vollstreckung erhoben, denen er nicht selbst ab-
helfen kann, so verweist er die Beteiligten an die Stelle, die über die Einwendungen zu 
entscheiden hat (vergleiche §§ 6 und 8 JBeitrG); kann er diese Stelle nicht selbst fest-
stellen, so verweist er die Beteiligten an die Vollstreckungsbehörde. 

§ 197  
Vollstreckung für Stellen außerhalb der Justizverwaltung 

1Die Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers für die Vollstreckung von Geldbußen, Ne-
benfolgen, Zwangs- und Ordnungsgeldern, die nicht von der Justiz verhängt worden 
sind, richtet sich nach den dafür geltenden besonderen Bestimmungen. 2Will der Ge-
richtsvollzieher einen solchen Vollstreckungsauftrag wegen Unzuständigkeit ableh-
nen, so legt er den Vorgang unverzüglich dem aufsichtführenden Richter vor. 3Für die 
Ablieferung der eingezogenen Beträge (Geldbußen, Zwangs- und Ordnungsgelder so-
wie Nebenkosten) sind die Weisungen des Auftraggebers maßgebend. 

 § 198  
Vollstreckung von Entscheidungen in Straf- und Bußgeldverfahren über die 

Einziehung und die Unbrauchbarmachung von Sachen 

(1) 1Mit der Rechtskraft der Entscheidung geht das Eigentum an eingezogenen Sachen 
auf das Land (Justizfiskus) über, dessen Gericht im ersten Rechtszug entschieden hat. 
2Dies gilt auch dann, wenn im ersten Rechtszug in Ausübung der Gerichtsbarkeit des 
Bundes entschieden worden ist. 3Hat jedoch das Gericht die Einziehung zu Gunsten 
des Bundes angeordnet, so wird die Bundesrepublik Deutschland (Justizfiskus) Eigen-
tümer. 4Die eingezogenen Sachen werden durch die Vollstreckungsbehörde verwertet, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Mit der Wegnahme von Sachen, auf deren Verfall, Einziehung oder Unbrauchbar-
machung erkannt ist, kann die Vollstreckungsbehörde den Gerichtsvollzieher beauf-
tragen. 

(3) 1Die Wegnahme (§ 459g Absatz 1 StPO) richtet sich nach den Bestimmungen des 
Justizbeitreibungsgesetzes. 2Der Gerichtsvollzieher wird zur Wegnahme durch einen 
schriftlichen Auftrag der Vollstreckungsbehörde ermächtigt. 3Der Gerichtsvollzieher 
zeigt der Vollstreckungsbehörde den Tag und die Stunde der beabsichtigten Vollstre-
ckung an, wenn sie darum ersucht hat. 4Für die Übergabe oder Verwahrung der weg-
genommenen Gegenstände sind etwaige Weisungen der Vollstreckungsbehörde 
maßgebend. 

(4) 1Die Vollstreckungsbehörde kann den Gerichtsvollzieher aufgrund eines schriftli-
chen Auftrags mit der öffentlichen Versteigerung und in der Regel auch mit dem 
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freihändigen Verkauf eingezogener Sachen beauftragen. 2Der Auftrag kann nähere 
Weisungen hinsichtlich der Veräußerung enthalten; er soll die Personen bezeichnen, 
an welche die Sache nicht veräußert werden darf. 3Die Versteigerung erfolgt nach den 
Bestimmungen für freiwillige Versteigerungen und der freihändige Verkauf nach den 
Bestimmungen für freihändige Verkäufe. 

(5) 1Der Versteigerungstermin ist der Vollstreckungsbehörde mitzuteilen. 2Die einge-
zogenen Sachen dürfen an Täter oder Teilnehmer der Straftat oder Beteiligte an der 
Ordnungswidrigkeit nur mit Einwilligung der obersten Justizbehörde veräußert werden. 
3Der freihändige Verkauf an Richter, Beamte, Angestellte oder Arbeiter der Justizver-
waltung oder an Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft (§ 152 GVG) ist nicht 
zulässig.  

 § 199  
Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

1Nach bundesrechtlichen und landesrechtlichen Vorschriften können die Gerichtsvoll-
zieher durch die Behörden anderer Verwaltungen um die Erledigung von Vollstreckun-
gen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren ersucht werden. 2Auch kann die Justiz-
verwaltung nach landesrechtlichen Vorschriften die Gerichtsvollzieher anderen Dienst-
stellen allgemein für die Durchführung von Vollstreckungen im Verwaltungsvollstre-
ckungsverfahren zur Verfügung stellen. 3Solche Aufträge führt der Gerichtsvollzieher 
nach den dafür geltenden bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften aus. 4Der Ge-
richtsvollzieher hat in diesen Verfahren die Stellung eines Vollziehungsbeamten.   
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ANHANG  
Landesrechtliche Vorschriften für das Land Hessen 

Erster Teil  
Zusatzbestimmungen zu den bundesrechtlichen Vorschriften 

§ 202  
Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit  

(zu § 2) 

Für die Ausschließung der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers von Amts-
handlungen, die nicht in die Gebiete der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und der 
Strafsachen gehören, gilt § 155 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend (§ 1 
des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 23. Juli 2015 
(GVBl. S. 315)). 

§ 203  
Vorschriften über die Behandlung der Protokolle  

(zu § 7) 

Für die Behandlung der Protokolle in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§§ 212, 
215, 222, 224, 228) gelten die §§ 44 bis 51 des Beurkundungsgesetzes entsprechend. 

 § 204  
Ersatzzustellung an Angehörige  

der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizei  
(zu § 20 Abs. 3) 

Die Ersatzzustellung der für Angehörige der Bundespolizei und der Bereitschaftspoli-
zei bestimmten Urkunden ist an die jeweilige Dienststellenleitung, Vertretung im Amt 
oder sonst postempfangsberechtigte Person (beispielsweise Kommissarin oder Kom-
missar vom Dienst) zu bewirken. 

 § 205  
Landesrechtliche Schuldtitel  

(zu § 39) 

Aus Hessen kommen insbesondere folgende landesrechtliche Schuldtitel in Betracht: 
1.  vor einem Schiedsamt geschlossene Vergleiche (§§ 28, 31 des Hessischen 

Schiedsamtsgesetzes vom 23. März 1994 (GVBl. I S. 148), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. August 2018 (GVBl. S. 362)), 

2.  Kostenfestsetzungsbeschlüsse nach dem Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. April 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 109), 

3.  die rechtskräftig bestätigte Dispache nach § 409 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, 

4.  Niederschriften über eine Einigung und unanfechtbare Enteignungsbeschlüsse 
wegen einer Ausgleichszahlung sowie Beschlüsse über die vorzeitige Besitzein-
weisung oder deren Aufhebung wegen der darin festgesetzten Leistungen (§ 54 
des Hessischen Enteignungs- und Entschädigungsgesetzes vom 4. April 1973 
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(GVBl. I S. 107), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 710)). 

 § 206  
Zuziehung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der  

Zwangsvollstreckung 
(zu § 62) 

Die Polizeibehörde wird bei Vollstreckungshandlungen der Gerichtsvollzieherin oder 
des Gerichtsvollziehers tätig, soweit dies zum Schutz der Gerichtsvollzieherin oder des 
Gerichtsvollziehers, zugezogener Zeuginnen, Zeugen und Hilfspersonen mit Rück-
sicht auf zu erwartenden Widerstand erforderlich ist (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Hes-
sischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung). Das Ersuchen um po-
lizeiliche Mitwirkung richtet die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher an die 
örtlich zuständige Polizeidienststelle; jedoch kann sie oder er sich auch an die nächste 
erreichbare Polizeibeamtin oder den nächsten erreichbaren Polizeibeamten wenden, 
falls es ausnahmsweise geboten ist. § 757a der Zivilprozessordnung bleibt unberührt. 

 § 207  
Zusammentreffen von Pfändungen nach der Zivilprozessordnung mit Pfändun-

gen im Wege der Verwaltungsvollstreckung  
(zu § 116 Abs. 9) 

Ist dieselbe Sache nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung und im Wege der 
Verwaltungsvollstreckung gepfändet, so ist grundsätzlich die Gerichtsvollzieherin oder 
der Gerichtsvollzier oder die Vollstreckungsbeamtin oder der Vollstreckungsbeamte, 
die oder der die erste Vollstreckung bewirkt hat, allein zuständig, die Zwangsvollstre-
ckung fortzusetzen. 

 § 208  
Vorschriften über die Räumung von Wohnungen  

(zu § 130 Abs. 3) 

Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat von der bevorstehenden Räu-
mung von Wohnungen stets die zuständige örtliche Wohnungsbehörde und die für die 
Unterbringung von Obdachlosen zuständige Verwaltungsbehörde zu benachrichtigen. 

 Zweiter Teil  
Aufnahme von Bestandsverzeichnissen 

 § 209  
Allgemeines 

(1) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des 
Gerichts, der Insolvenzverwalterin oder des Insolvenzverwalters Bestandsverzeich-
nisse aufzunehmen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a des Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Bestandsverzeichnisse sind Vermögensverzeich-
nisse, insbesondere Nachlassinventare. 

(2) Die Aufnahme eines Bestandsverzeichnisses ist gesetzlich vorgesehen: 
1.  im Insolvenzverfahren im Auftrag des Gerichts (§ 21 der Insolvenzordnung), der 

Insolvenzverwalterin oder des Insolvenzverwalters (§ 151 der 
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Insolvenzordnung), 
2.  bei dem Nießbrauch an einem Inbegriff von Sachen (§ 1035 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs), 
3.  zur Feststellung des Bestandes und des Wertes des Anfangsvermögens von 

Ehegatten (§ 1377 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
4.  zur Feststellung des der Verwaltung der Eltern oder eines Elternteils unterliegen-

den Kindesvermögens (§ 1667 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
5.  zur Feststellung des Vermögens der oder des Betreuten, des Mündels oder des 

Pfleglings in den Fällen der § 1835 Abs. 3, § 1798 Abs. 2 Satz 1 und § 1888 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

6.  zur Sicherung eines Nachlasses (§ 1960 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
7.  bei der Inventarerrichtung durch die Erbin oder den Erben (§§ 2002, 2003 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
8.   im Fall der Einsetzung einer Nacherbin oder eines Nacherben nach näherer Be-

stimmung des § 2121 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
9.  im Fall der Einsetzung einer Testamentsvollstreckerin oder eines Testaments-

vollstreckers nach § 2215 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
10.  zur Feststellung des Nachlasses, wenn die oder der Pflichtteilsberechtigte nicht 

Erbe ist, nach näherer Bestimmung des § 2314 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

(3) Bei der Erteilung des Auftrages zur Aufnahme eines Bestandsverzeichnisses, be-
stimmt das Gericht, bei der Aufzeichnung einer Insolvenzmasse die Insolvenzverwal-
terin oder der Insolvenzverwalter, wie und in welchem Umfang das Verzeichnis aufzu-
nehmen ist sowie wer bei der Aufnahme zuzuziehen ist. Soweit die auftraggebende 
Person keine abweichenden Bestimmungen getroffen hat, gelten die §§ 210 bis 212. 

 § 210  
Verzeichnis der Vermögensgegenstände 

(1) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher verzeichnet die Vermögensge-
genstände und die Verbindlichkeiten in der nachstehenden Reihenfolge: 
1.  Grundstücke; 
2.  Bargeld; 
3.  Wertpapiere; 
4.  Forderungen einschließlich der Hypotheken-, Grund- und Rentenschuldforderun-

gen; 
5.  Gegenstände aus Edelmetall, Juwelen und sonstige Kostbarkeiten; 
6.  Kunstgegenstände, soweit sie nicht unter Nr. 5 fallen, Bilder, Uhren; 
7.  Möbel, Vorhänge, Teppiche, Decken; 
8.  Porzellan, Steingut, Glassachen; 
9.  Haushaltsgeräte aus unedlem Metall, Holz, Stein oder anderen Stoffen; 
10.  Leinen, Wäsche (mit Ausnahme der Leibwäsche) und Betten; 
11.  Leibwäsche und Kleidungsstücke; 
12.  Bücher, Schriften und Landkarten; 
13.  Instrumente, Waffen; 
14.  Handwerkszeug, Maschinen und sonstige zum landwirtschaftlichen oder gewerb-

lichen Betrieb bestimmte Geräte; 
15.  Fahrzeuge und Geschirr; 
16.  Tiere; 
17.  Vorräte zum Verbrauch in der Hauswirtschaft; 
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18.  Warenvorräte, landwirtschaftliche oder gewerbliche Vorräte; 
19.  sonstige Sachen und Rechte; 
20.  Verbindlichkeiten. 

(2) Die Nummern, bei denen nichts zu verzeichnen ist, können ausgelassen werden. 
Jedoch ist bei den Nummern nach Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4 und 20 stets zu vermerken, ob 
etwas vorhanden ist. 

(3) Bei Wertpapieren sind der Nennwert, die Buchstaben und die Nummern, mit denen 
die Wertpapiere gekennzeichnet sind, anzugeben; sind Erneuerungsscheine vorhan-
den, so ist dies zu vermerken; auch ist anzugeben, von wann ab die vorhandenen 
Zins- und Gewinnanteilscheine laufen. 

(4) Bei verzinslichen Forderungen sind der Zinssatz, die Zinstermine und der Betrag 
der Zinsrückstände anzugeben. 

(5) Urkunden, durch welche Vermögensrechte nachgewiesen werden (z.B. Sparkas-
senbücher, Schuldscheine, Pfandscheine, Versicherungspolicen), sind bei den Posten 
anzuführen, zu denen sie gehören. 

(6) In einer besonderen Spalte ist der Wert der Gegenstände anzugeben. Soweit es 
zur Bestimmung des Wertes erforderlich ist, sind die Gegenstände zu beschreiben. 
Kann die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher die Schätzung nicht vorneh-
men, so ist auf Verlangen der auftraggebenden Person eine Sachverständige oder ein 
Sachverständiger zuzuziehen. 

(7) Wird ein Nachlassinventar aufgenommen, so ist für die Aufzeichnung der Bestand 
und der Wert zur Zeit des Todes der Erblasserin oder des Erblassers maßgebend. 
Inzwischen eingetretene Veränderungen sind im Verzeichnis zu vermerken. 

(8) Die Gesamtsummen der einzelnen Positionen nach Abs. 1 Nr. 1 bis 19 sind zu-
sammenzuzählen; von dem Betrag ist die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten 
(Abs. 1 Nr. 20) abzuziehen. 

§ 211  
Erklärung der Beteiligten 

Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher wirkt bei der Aufnahme des Ver-
zeichnisses darauf hin, dass die Beteiligten über das Vermögen, insbesondere über 
die Forderungen und Verbindlichkeiten, richtige und vollständige Erklärungen abgeben 
und alle Beweisurkunden vorlegen. Die beweglichen Sachen lässt er sich vorzeigen. 

§ 212  
Protokoll 

(1) Über die Aufnahme des Verzeichnisses ist ein Protokoll anzufertigen. Es muss ent-
halten: 
1.  die Namen der mitwirkenden Gerichtsvollzieherin oder des mitwirkenden Gerichts-

vollziehers und der Erschienenen, 
2.  die Bezeichnung der auftraggebenden Person und 
3.  die Vermögensgegenstände. 
Die vorgefundenen Vermögensgegenstände brauchen in dem Protokoll nicht in der in 
§ 210 Abs. 1 bezeichneten Reihenfolge angeführt zu werden. Es genügt die Angabe, 
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welche Gegenstände in den einzelnen Räumen und Behältnissen vorgefunden worden 
sind. Aufgrund des Protokolls ist alsdann das Verzeichnis nach § 210 aufzustellen. 

(2) Ein etwa beschaffter Auszug aus dem Grundbuch und den öffentlichen Registern 
ist dem Protokoll beizufügen. Hat eine Beteiligte oder ein Beteiligter den Zustand oder 
den Wert einer Sache durch Sachverständige feststellen lassen, so ist die darüber 
aufgenommene Urkunde gleichfalls als Anlage zum Protokoll zu nehmen. 

(3) Versichern die Beteiligten, dass das Verzeichnis richtig und vollständig sei, so ist 
dies im Protokoll zu beurkunden. 

(4) Eine Ausfertigung des Protokolls sowie das Bestandsverzeichnis nach § 209 ist 
unverzüglich an die auftraggebende Person abzuliefern. 

Dritter Teil  
Öffentliche Verpachtung an die meistbietende Person 

 § 213  
Allgemeines 

Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des Ge-
richts öffentliche Verpachtungen an die meistbietende Person vorzunehmen (§ 10 
Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). So kann 
sie oder er insbesondere Grundstücke oder Nutzungsrechte öffentlich verpachten. 

 § 214  
Verfahren 

(1) Wegen der Festsetzung der Pachtbedingungen setzt sich die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher mit der Verpächterin oder dem Verpächter in Verbindung, 
sofern ihr oder ihm nicht das Gericht die Pachtbedingungen bereits mitgeteilt hat. 

(2) Für die Erledigung des Auftrags, insbesondere für die Zeit, den Ort und die Be-
kanntgabe des Termins und das Verfahren im Termin, sind die Weisungen der Ver-
pächterin oder des Verpächters maßgebend. Bleibt die Bestimmung der Gerichtsvoll-
zieherin oder dem Gerichtsvollzieher überlassen, so verfährt sie oder er nach ihrem 
oder seinem Ermessen; sie oder er berücksichtigt jedoch tunlichst die örtlichen Ge-
wohnheiten, beispielsweise bei der Bekanntgabe des Pachttermins. Es empfiehlt sich, 
den Zuschlag in der Regel der Verpächterin oder dem Verpächter vorzubehalten und 
dieser oder diesem auch die Einweisung der meistbietenden Person in die Pachtung 
sowie die Erhebung des Pachtzinses zu überlassen. Von dem Termin und seinem Er-
gebnis ist der Verpächterin oder dem Verpächter rechtzeitig Kenntnis zu geben. 

 § 215  
Protokoll 

(1) Über den Hergang der Verpachtung ist ein Protokoll aufzunehmen, das insbeson-
dere enthalten muss: 
1.  den Namen der Verpächterin oder des Verpächters, 
2.  einen Hinweis auf den gerichtlichen Auftrag, 
3.  die genaue Bezeichnung des zu verpachtenden Gegenstandes, 
4.  den Wortlaut der Pachtbedingungen, falls diese nicht dem Protokoll als Anlage 
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beigefügt werden, 
5.  den Betrag des Meistgebots und den Namen der meistbietenden Person, 
6.  die Unterschrift der der meistbietenden Person oder einen Vermerk, aus welchem 

Grunde sie fehlt, 
7.  die Bemerkung, ob der Zuschlag erteilt oder die Entscheidung hierüber der Ver-

pächterin oder dem Verpächter vorbehalten ist. 

(2) Bleiben nach den Pachtbedingungen außer der meistbietenden Person noch an-
dere Bieterinnen und Bieter bis zur Entscheidung der Verpächterin oder des Verpäch-
ters an ihre Gebote gebunden, so müssen auch die Namen dieser Bieterinnen und 
Bieter und der Betrag ihrer Gebote in das Protokoll aufgenommen werden. 

§ 216  
Bericht an das Amtsgericht 

Sobald der Auftrag vollständig durchgeführt ist, überreicht die Gerichtsvollzieherin oder 
der Gerichtsvollzieher dem Amtsgericht einen kurzen Bericht über die Erledigung. Dem 
Bericht sind die entstandenen Schriftstücke sowie eine Ausfertigung des Protokolls 
beizufügen. 

Vierter Teil  
Siegelungen und Entsiegelungen 

 ERSTER ABSCHNITT  
Zuständigkeit und Verfahren 

§ 217  
Sachliche Zuständigkeit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 

(1) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ist zuständig, im Auftrag des 
Gerichts, der Insolvenzverwalterin oder des Insolvenzverwalters Siegelungen und Ent-
siegelungen vorzunehmen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). 

(2) Soweit das Gericht, die Insolvenzverwalterin oder der Insolvenzverwalter keine ab-
weichenden Bestimmungen getroffen haben, gelten die §§ 218 bis 224. 

ZWEITER ABSCHNITT  
Siegelung eines Nachlasses 

§ 218  
Zuziehung der Erben oder anderer Personen 

(1) Bei der Siegelung zur Sicherung eines Nachlasses (vgl. § 1960 Abs. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) zieht die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher die am 
Ort der Siegelung anwesenden Erbinnen, Erben und Verwandten der Erblasserin oder 
des Erblassers oder - falls diese nicht anwesend sind oder ihre Namen und Anschriften 
nicht alsbald zu ermitteln sind - andere geeignete Auskunftspersonen hinzu. 

(2) Die anwesenden Personen sind darauf hinzuweisen, dass sie die Siegel nicht ab-
lösen oder beschädigen dürfen; sie sind über die strafrechtlichen Folgen solcher Hand-
lungen zu belehren. 
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§ 219  
Behandlung der vorgefundenen Gegenstände 

(1) Verfügungen von Todes wegen, die im Nachlass vorgefunden werden, nimmt die 
Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher an sich und liefert sie unverzüglich an 
das Amtsgericht ab. 

(2) Geld, Kostbarkeiten, Wertpapiere und andere wertvolle oder wichtige Urkunden, 
die im Nachlass vorgefunden werden, sind zu hinterlegen. Diese Gegenstände dürfen 
jedoch aus besonderen Gründen unter gehöriger Aufsicht in der Wohnung der Erblas-
serin oder des Erblassers belassen werden, wenn sie dort genügend gesichert sind. 
Der Erbin, dem Erben oder Verwandten der Erblasserin oder des Erblassers oder an-
deren geeigneten Personen kann vorgefundenes Geld zur Besorgung des Begräbnis-
ses und zur einstweiligen Fortführung des Haushalts, des Gewerbes oder der Land-
wirtschaft gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt werden. 

(3) Andere bewegliche Sachen sind möglichst in verschließbaren Räumen oder Be-
hältnissen unterzubringen.  

(4) Sachen, die einer besonderen Wartung bedürfen, und Tiere gibt die Gerichtsvoll-
zieherin oder der Gerichtsvollzieher erforderlichenfalls einem Dritten in Obhut und ver-
einbart mit ihm das Notwendige wegen einer etwa zu gewährenden ortsüblichen Ver-
gütung. 

(5) Sachen, die leicht verderblich sind oder bei denen die Kosten der Aufbewahrung in 
keinem angemessenen Verhältnis zu ihrem Wert stehen, darf die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher veräußern. Der Erlös ist zu hinterlegen. 

(6) Findet die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher im Nachlass einer oder 
eines Bediensteten einer öffentlichen Behörde amtliche Schriftstücke oder sonstige 
Sachen, die aufgrund des Dienstverhältnisses herausverlangt werden können, so 
sorgt sie oder er für ihre sichere Verwahrung, sofern nicht die Behörde, welcher die 
Verstorbene oder der Verstorbene angehört hat, oder die Aufsichtsbehörde für die Si-
cherung der Sachen selbst sorgt. 

§ 220  
Verschließen der Räume und Behältnisse 

(1) Die Türen der Räume und die Behältnisse, in denen Sachen untergebracht sind, 
sind zu verschließen und so zu versiegeln, dass sie ohne Verletzung des Verschlusses 
nicht geöffnet werden können. Auch die Fenster der Räume sind zu verschließen und, 
wenn es möglich ist, in gleicher Weise zu versiegeln. Die Schlüssel versieht die Ge-
richtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher mit einem Merkzeichen und nimmt sie 
entweder an sich oder bringt sie sonst sicher unter. 

(2) Räume, deren Weiterbenutzung nicht entbehrt werden kann, sind offenzuhalten. 

(3) Hat die Erblasserin oder der Erblasser ein Gewerbe, eine Landwirtschaft oder ein 
sonstiges Unternehmen betrieben, so ist die Siegelung soweit zu beschränken, dass 
der Betrieb fortgeführt werden kann; dies gilt nicht, wenn das Amtsgericht angeordnet 
hat, dass der Betrieb zu schließen ist. 
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§ 221  
Bestellung einer Aufseherin oder eines Aufsehers 

Wenn es zur Sicherung des Nachlasses erforderlich ist, bestellt die Gerichtsvollziehe-
rin oder der Gerichtsvollzieher eine Aufseherin oder einen Aufseher und vereinbart mit 
ihr oder ihm eine ortsübliche Vergütung. Die Bestellung zeigt sie oder er dem Amtsge-
richt an. 

§ 222  
Protokoll 

(1) Das Protokoll soll den Hergang der Siegelung beschreiben. Es hat insbesondere 
zu enthalten: 
1.  die Bezeichnung des Auftrages und das Akteneichen, 
2.  die Bezeichnung der Erblasserin oder des Erblassers, 
3.  den Ort und die Zeit der Sieglung, 
4.  die Bezeichnung der anwesenden Personen, 
5.  eine Aufstellung über 

a) nach § 219 Abs. 2 Satz 1 und 2 hinterlegte oder unter Aufsicht in der Wohnung 
belassene Gegenstände; bei Wertpapieren sind deren Nennwert und die 
Buchstaben und Nummern, mit denen sie gekennzeichnet sind, anzugeben; 
sind Erneuerungsscheine vorhanden, ist dies vermerken; ebenso ist zu ver-
zeichnen von welcher Zeit an die vorhandenen Zins- und Gewinnanteilscheine 
laufen; 

b) nach § 219 Abs. 2 Satz 3 ausgehändigtes Geld unter Angabe der Empfängerin 
oder des Empfängers, des Betrages und des Grundes der Aushändigung, 

c) nach § 219 Abs. 3 untergebrachte bewegliche Sachen 
d) nach § 219 Abs. 4 in Obhut gegebene Tiere und Sachen, die einer besonderen 

Wartung bedürfen, 
e) nach § 219 Abs. 5 festgestellte Sachen, 
f) nach § 219 Abs. 6 zu sichernde Sachen einer öffentlichen Behörde, 

6.  Angaben über die Zahl der Siegel und die Stellen, an denen sie angelegt sind nach 
§ 220 Abs. 1 Satz 1 und 2, 

7.  Abgaben über die Zahl der Schlüssel und die Art ihrer Verwahrung nach § 220 
Abs. 1 Satz 3, 

8.  die Bezeichnung der von der Siegelung nach § 220 Abs. 3 ausgenommenen Ge-
genstände; ihr Wert ist, soweit dies erforderlich erscheint, anzugeben; 

9.  Angaben zur Bestellung einer Aufseherin oder eines Aufsehers nach § 221. 
Im Protokoll ist zu vermerken, in welcher Weise sich die Gerichtsvollzieherin oder der 
Gerichtsvollzieher Gewissheit über die Identität der anwesenden Personen verschafft 
hat, insbesondere über die Art der Legitimation und unter Angabe der Ausweisnum-
mer. Das Protokoll ist von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher und 
gegebenenfalls von der bestellten Aufseherin oder dem bestellten Aufseher sowie den 
Personen, denen Nachlasssachen, die außer Siegelung geblieben sind, anvertraut 
sind, zu unterschreiben. 

(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist unverzüglich dem Amtsgericht einzureichen. 
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DRITTER ABSCHNITT  
Siegelung einer Insolvenzmasse 

§ 223  
Sieglung zur Sicherung von Massegegenständen 

(1) Beauftragt das Insolvenzgericht vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Ge-
richtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzieher mit der Siegelung zur Sicherung der 
Masse nach § 21 der Insolvenzordnung, so finden die §§ 217 bis 222 entsprechende 
Anwendung nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4, soweit das Insolvenzgericht nichts Ab-
weichendes bestimmt hat. 

(2) Die Siegelung ist auf alle im Gewahrsam der Schuldnerin oder des Schuldners 
befindlichen beweglichen Sachen, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
nach § 35 der Insolvenzordnung in die Insolvenzmasse fallen würden, zu erstrecken, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören.  

(3) Zu der Siegelung zieht die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher die 
Schuldnerin oder den Schuldner zu. Ist dies nicht möglich und ist bei der Siegelung 
auch keine zur Familie der Schuldnerin oder des Schuldners gehörige oder in dieser 
Familie dienende erwachsene Person anwesend, so zieht die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher zwei erwachsene Personen oder einen Gemeinde- oder 
Polizeibeamten als Zeugen zu. Die Bestimmungen der §§ 62, 206 finden entspre-
chende Anwendung.  

(4) Die Schuldnerin oder der Schuldner oder die zu ihrer oder seiner Familie gehörigen 
oder in ihr dienenden Personen sind darauf hinzuweisen, dass sie die Siegel nicht 
ablösen oder beschädigen dürfen; sie sind über die strafrechtlichen Folgen solcher 
Handlungen zu belehren.  

(5) Die der Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher holt bei dem Insolvenzge-
richt Weisung ein, an wen sie oder er die Schlüssel der versiegelten Räume und Be-
hältnisse auszuhändigen hat.  

(6) Beauftragt die Insolvenzverwalterin oder der Insolvenzverwalter die Gerichtsvoll-
zieherin oder den Gerichtsvollzieher mit der Siegelung von Sachen, die zur Insolvenz-
masse gehören nach § 150 der Insolvenzordnung, so finden die §§ 217 bis 222 ent-
sprechende Anwendung nach Maßgabe von Satz 2 bis 4, soweit das Insolvenzgericht 
nichts Abweichendes bestimmt hat. Statt der im § 218 Abs. 1 bezeichneten Personen 
ist die Gemeinschuldnerin oder der Gemeinschuldner zuzuziehen; die Insolvenzver-
walterin oder der Insolvenzverwalter ist nur dann zuzuziehen, wenn sie oder er es ver-
langt. Die Schlüssel zu den versiegelten Räumen und Behältnissen sind der Insolvenz-
verwalterin oder dem Insolvenzverwalter auszuhändigen. Eine Ausfertigung des Pro-
tokolls ist der Insolvenzverwalterin oder dem Insolvenzverwalter zu übermitteln. 

VIERTER ABSCHNITT  
Entsiegelung 

§ 224 
Abnahme des Siegels 

(1) Auf Anordnung des Gerichts oder im Auftrag der Insolvenzverwalterin oder des 
Insolvenzverwalters nimmt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher die 
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Siegel ab. Vorher untersucht sie oder er, ob alle im Protokoll angegebenen Siegel 
(§ 222 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6) noch vorhanden und unverletzt sind. 

(2) Über die Entsiegelung ist ein Protokoll aufzunehmen. In diesem ist der Befund der 
Siegel und der versiegelten Sachen zu vermerken. Eine Ausfertigung des Protokolls 
ist unverzüglich derjenigen oder demjenigen, die oder der die Entsiegelung veranlasst 
hat, zu übermitteln. 

 Fünfter Teil  
Beurkundung der Bekanntmachung einer Willenserklärung  

und des tatsächlichen Angebots einer Leistung 

 § 225  
Allgemeines 

(1) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ist zuständig, empfangsbedürf-
tige Willenserklärungen unter Abwesenden auf Antrag einer oder eines Beteiligten be-
kanntzumachen und ein mit der Bekanntmachung etwa verbundenes tatsächliches 
Leistungsanerbieten im Namen der Schuldnerin oder des Schuldners zu beurkunden 
(§ 132 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 10 Abs. 1 Nr. 5 des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Dies ist für die Schuldnerin oder den Schuldner 
besonders von Bedeutung, um nachweisen zu können, dass die Gläubigerin oder der 
Gläubiger mit der Annahme der Leistung im Verzug ist (vgl. §§ 300 bis 304, 372 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, §§ 726, 756, 765 der Zivilprozessordnung). Die Gläubige-
rin oder der Gläubiger kommt in Verzug, wenn sie oder er die ihr oder ihm angebotene 
Leistung nicht annimmt. Die Leistung muss der Gläubigerin oder dem Gläubiger so, 
wie sie nach Umfang, Ort und Zeit zu bewirken ist, in Natur angeboten werden. Unter 
den Voraussetzungen des § 295 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genügt ein wörtliches 
Angebot. 

(2) Auch wenn mit dem tatsächlichen Leistungsanerbieten ausnahmsweise eine Wil-
lenserklärung (Übereignungsangebot) nicht verbunden ist, ist die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher zur Beurkundung zuständig. 

 § 226  
Zuständigkeit nur bei Abgabe von Erklärungen unter Abwesenden 

Da sich § 10 Abs. 1 Nr. 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit nur auf die Bekanntmachung empfangsbedürftiger Willenserklärungen und tat-
sächliche Leistungsanerbieten unter Abwesenden bezieht, ist die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher nicht zuständig, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner 
oder ihre oder seine Vertretung die Erklärungen persönlich der anwesenden Gläubi-
gerin oder dem anwesenden Gläubiger gegenüber abgibt. 

 § 227  
Angebot der Leistung durch die Gerichtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzie-

her 

(1) Die Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvollzieher bietet an Stelle der auftraggeben-
den Person und nach deren Weisungen die Leistung selbst an. 
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(2) Nimmt die Gläubigerin oder der Gläubiger die Leistung so, wie sie angeboten ist, 
an, so händigt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher sie ihr oder ihm ge-
gen Empfangsbescheinigung aus. Nimmt die Gläubigerin oder der Gläubiger die Leis-
tung nicht an oder unterlässt sie oder er es, die etwa verlangte Gegenleistung anzu-
bieten oder wird sie oder er nicht angetroffen, so stellt die Gerichtsvollzieherin oder 
der Gerichtsvollzieher diese Tatsache im Protokoll fest. 

§ 228  
Protokoll 

(1) Das Protokoll muss enthalten: 
1.  die Namen der auftraggebenden Person und derjenigen Person, der die Leistung 

angeboten werden soll, 
2.  die genaue Bezeichnung der angebotenen Leistung und der etwa verlangten Ge-

genleistung, 
3.  die Angaben über den Ort, die Zeit sowie die Art und Weise des Angebots, 
4.  die Erklärungen der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers und die Ant-

wort der Gläubigerin oder des Gläubigers (z.B. die Beanstandung von Mängeln 
der Leistung) sowie die Gegenerklärung hierauf, 

5.  die Feststellung, dass die Gläubigerin oder der Gläubiger nicht angetroffen worden 
ist; in diesem Fall ist, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner die Leistung vor 
dem Angebot angekündigt hatte, auf die Ankündigung und die sie beweisenden 
Urkunden Bezug zu nehmen. 

(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist der auftraggebenden Person zu übermitteln. 

II. 

Der Runderlass vom 16. Oktober 2018 (JMBl. S. 670) wird aufgehoben. 

III. 

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.  
________________________________ 
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Hessische Ergänzungsbestimmungen zur Gerichtsvollzieherordnung 
(HEBGVO)6 
Erl. d. HMdJ v. 19.09.2025 (2344 – II/B1 – 2012/2496 – Z/A2) 

A. 

Der Runderlass betreffend die Hessischen Ergänzungsbestimmungen zur Gerichts-
vollzieherordnung (HEBGVO) vom 11. Dezember 2013 (JMBl. 2014 S. 15), zuletzt ge-
ändert durch Runderlass vom 1. November 2024 (JMBl. S. 492), wird wie folgt neu 
gefasst und in Kraft gesetzt. 

Hessische Ergänzungsbestimmungen zur  
Gerichtsvollzieherordnung (HEBGVO) 

I. 
Dienstsiegel 
(zu § 4 GVO) 

Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher führen als Dienstsiegel (Farb-
druckstempel) das kleine Landessiegel mit der Umschrift „Gerichtsvollzieherin bei dem 
Amtsgericht ... (Ort)“ oder „Gerichtsvollzieher bei dem Amtsgericht ... (Ort)“ nach § 6 
Abs. 2 der Hoheitszeichenverordnung vom 11. September 2014 (GVBl. S. 212), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GVBl. S. 31). Das Dienstsiegel wird 
von der Dienstbehörde beschafft. Abgenutzte Farbdruckstempel sind unter Aufsicht 
der Geschäftsleitung zu vernichten, die mit dieser Aufgabe auch eine Beamtin oder 
einen Beamten beauftragen kann. 

II. 
Dienstausweis 
(zu § 5 GVO) 

Die Dienstausweise der Gerichtsvollzieherinnen und der Gerichtsvollzieher beschafft 
die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. 

III. 
Quittungsblöcke 

(zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 53 Abs. 1 und 2 GVO) 

Endet die Beschäftigung einer Gerichtsvollzieherin oder eines Gerichtsvollziehers bei 
der Dienstbehörde vorübergehend oder endgültig, so sind sämtliche Quittungsblöcke 
der Dienstbehörde zurückzugeben. 

IV. 
Nicht einziehbare Postgebühren bei freizumachenden Postsendungen 

(zu § 7 Abs. 3 GVO) 

1.  Entstehen der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher bei den im Dienst-
register des laufenden Vierteljahres eingetragenen, erledigten oder noch nicht er-
ledigten Aufträgen Auslagen an Postgebühren, die als Kleinbeträge nicht eingezo-
gen werden können, ist nach Nr. 8 Abs. 1 der Durchführungsbestimmungen zum 

 
6 Gült.-Verzeichnis Nr. 2105 
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Gerichtsvollzieherkostengesetz (§ 7 Abs. 3 GVO) zu verfahren. 

2.  Freizumachende Postsendungen in Angelegenheiten, die im Dienstregister des 
laufenden Vierteljahres nicht eingetragen sind oder für die eine Eintragung in das 
Dienstregister nicht vorgesehen ist, übergibt die Gerichtsvollzieherin oder der Ge-
richtsvollzieher unverschlossen der Dienstbehörde, die diese Sendung freimacht 
und weiterleitet. Das gleiche gilt für die nach den Art. 13 und 14 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72) notwendige 
Benachrichtigung der an einem Vollstreckungsverfahren Beteiligten, soweit die 
Benachrichtigung nicht im Vollstreckungsverfahren auf andere Weise erfolgen 
kann (z.B. persönliche Übergabe, Versand mit anderen Schriftstücken). Die Ge-
schäftsleiterin oder der Geschäftsleiter überprüft die abgelieferten Postsendungen 
mindestens dreimal monatlich in unregelmäßigen Zeitabständen. 

V. 
Reisekostenabfindung in Prozesskostenhilfesachen und Verfahrenskostenhil-

fesachen 
sowie bei Aufträgen des Gerichts 
(zu § 7 Abs. 3 Satz 3 und 4 GVO) 

1.  Werden in Prozesskostenhilfesachen, Verfahrenskostenhilfesachen und bei Auf-
trägen des Gerichts Wegegelder nach § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Abfin-
dung bei Dienstreisen in Vollstreckungsangelegenheiten im Bereich der Justiz vom 
9. Februar 2010 (GVBl. I S. 89), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Ok-
tober 2023 (GVBl. S. 722), nur zur Hälfte aus der Landeskasse ersetzt, sind sie 
der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner in jedem Falle in voller Höhe in 
Rechnung zu stellen. 

2.  Macht die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher in Prozesskostenhilfe-
sachen und Verfahrenskostenhilfesachen von der Möglichkeit der persönlichen 
Zustellung nach § 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der Geschäftsanweisung für Gerichtsvoll-
zieher Gebrauch, wird aus der Landeskasse das sonst von der Kostenschuldnerin 
oder dem Kostenschuldner zu erhebende Wegegeld ersetzt. Die zu ersetzenden 
Beträge werden nach § 56 GVO festgesetzt. 

VI. 
Schild 

(zu § 30 Abs. 2 GVO) 

Die Form und die Ausführung des Schildes nach § 30 Abs. 2 GVO richten sich nach 
§ 3 der Hoheitszeichenverordnung. Das Amtsschild enthält die Bezeichnung „Gerichts-
vollzieherin“ oder „Gerichtsvollzieher“. Die Bezeichnung des Dienstortes ist auf dem 
Amtsschild nicht anzugeben. Mehrere Gerichtsvollzieherinnen oder Gerichtsvollzieher, 
die in einem Gebäude ein Geschäftszimmer haben, können alternativ ein gemeinsa-
mes Amtsschild benutzen. Unter dem Amtsschild ist für jedes Mitglied der Büroge-
meinschaft ein Schild mit dem Namen in schwarzer Schrift auf weißem Untergrund 
anzubringen. Mehrere Namensschilder sind einzeln untereinander anzuordnen. 
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VII. 
Beschaffung von Pfandsiegelmarken, 

der Pfandanzeigen und der Quittungsblöcke 
(zu § 36 GVO) 

1.  Die Amtsgerichte stellen den Bedarf an Pfandsiegelmarken (GV 16) und Pfandan-
zeigen (GV 142) für ihren Bezirk fest und beziehen sie im Rahmen des Bestellver-
fahrens für amtliche Vordrucke bei der Justizvollzugsanstalt Darmstadt. 

2.  Die Quittungsblöcke beschafft die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts. Die Amtsgerichte halten eine ausreichende Anzahl von Quittungsblöcken 
für den Bedarf der bei ihnen tätigen Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
vorrätig. Die Quittungsblöcke sind in der Reihenfolge ihrer Nummern in eine einfa-
che Liste einzutragen, in der die Ausgabe oder Rückgabe von Quittungsblöcken 
zu quittieren ist. Zum Teil benutzte und unbenutzte Quittungsblöcke, die eine Ge-
richtsvollzieherin oder ein Gerichtsvollzieher an die Dienstbehörde zurückgegeben 
hat, können wieder ausgegeben werden. 

VIII. 
Abwicklung und Abrechnung der Vollstreckungsaufträge der Justizbehörden 

(zu § 49 Abs. 3 GVO) 

1.  Die Vollstreckungsaufträge der Justizbehörden sind in das Dienstregister II einzu-
tragen. 

2.  Justizbehörden im Sinne der Nr. 1 sind die Gerichtskassen der Länder, die anstelle 
der Gerichtskassen als Vollstreckungsbehörden bestimmten Stellen und die in § 2 
Abs. 2 des Justizbeitreibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 4882), genannten Behörden. 

3.  Die aufgrund von Vollstreckungsaufträgen nach §§ 9 und 10 der Einforderungs- 
und Beitreibungsanordnung eingezogenen Beträge (Haupt- und Nebenforderung) 
sind unverzüglich unter Angabe der Geschäftsnummer und der Vollstreckungsbe-
hörde an die Kasse oder Gerichtszahlstelle abzuführen, die für die Vollstreckungs-
behörde, der die Einziehung der Forderung obliegt, zuständig ist. Der Nachweis 
über die Ablieferung der eingezogenen Beträge verbleibt bei der Gerichtsvollzie-
herin oder dem Gerichtsvollzieher. Ist die Vollstreckung ganz oder teilweise erfolg-
los geblieben, ist der Vollstreckungsbehörde, die den Vollstreckungsauftrag erteilt 
hat, eine Niederschrift über die die Vollstreckungshandlung zu übersenden. 

4.  Die Nr. 1 und 3 gelten für die Beitreibung von Geldbußen und Kosten des Buß-
geldverfahrens aus Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24 und 24a des Straßen-
verkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I 
S. 310, 919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2024 (BGBl. I 
S. 232), durch die Gerichtskassen aufgrund des § 15 Abs. 3 des Hessischen Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
Dezember 2008 (GVBl. I 2009 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 
2023 (GVBl. S. 348, 352), entsprechend. Dabei ist die Arbeitsanweisung für ein 
EDV-unterstütztes Verfahren „Vollstreckungsersuchen zur Beitreibung von Geld-
bußen und Kosten in Verkehrsordnungswidrigkeiten“ zu beachten und die dort vor-
gesehenen Vordrucke sind zu verwenden. 
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IX. 
Führung eines Dienstkontos 

(zu § 52 GVO) 

Bei der Führung eines Dienstkontos ist Folgendes zu beachten: 

1.  Das Konto ist bei einem Kreditinstitut im Landgerichtsbezirk oder am Wohnsitz der 
Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers einzurichten. Es ist im Schriftver-
kehr anzugeben. Es soll ein Kreditinstitut ausgewählt werden, das auch nach des-
sen Dienstschluss die Ablieferung von Bargeld ermöglicht (zum Beispiel durch 
Bareinzahlung an einem Geldautomaten oder Einwurf sogenannter Geldbomben). 

2.  Mit dem Kreditinstitut ist zu vereinbaren: 
a)  Das Dienstkonto soll möglichst zins-, gebühren- und spesenfrei geführt wer-

den. Anfallende Zinsen sind der Landeskasse zuzuführen. Standardmäßige 
Vordrucke sind vom Kreditinstitut kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Sonstige 
Vordruckkosten trägt die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher. 

b)  Schecks werden spätestens am zehnten Bankgeschäftstag nach der Einrei-
chung ohne Vorbehalt der Einlösung gutgeschrieben; ist das kontoführende 
Kreditinstitut zugleich das bezogene, verkürzt sich diese Frist auf vier Arbeits-
tage. 

c)  Durch das Kreditinstitut ist bei der Auszahlung über das Dienstkonto zu ge-
währleisten, dass auf dem Kontoauszug die Bankverbindung des Empfängers 
angegeben ist. 

3.  Schreibt das Kreditinstitut den Gegenwert der zum Einzug übernommenen 
Schecks dem Dienstkonto schon vor endgültiger Einlösung durch den Bezogenen 
unter dem Vorbehalt des Eingangs gut, ist wie folgt zu verfahren: 
a)  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher darf eine von der Einzah-

lung abhängige Leistung, insbesondere die Auszahlung an die Gläubigerin 
oder den Gläubiger, erst dann bewirken, wenn der zum Einzug übernommene 
Scheck endgültig eingelöst ist. 

b)  Zur Vereinfachung der Buchführung sind Scheckbeträge erst nach endgültiger 
Einlösung als eingegangen zu betrachten und erst zu diesem Zeitpunkt im 
Kassenbuch II zu buchen; eine vorherige Buchung im Kassenbuch I ist nicht 
erforderlich. Bei der Prüfung des Kassenbestandes sind die noch nicht end-
gültig eingelösten Scheckbeträge vom vorhandenen Dienstkonto-Guthaben 
abzusetzen. 

4.  Wird eine Lastschrift wegen Nichteinlösung oder wegen Widerspruchs der Kosten-
schuldnerin oder des Kostenschuldners, zuzüglich der Rückbuchungsgebühren, 
zurückbelastet, ist zum Ausgleich des Dienstkontos der Kostenbetrag im Kassen-
buch II erkennbar abzusetzen. Die Rückbuchungsgebühren sind getrennt als Ein-
nahmen in den Spalten 4 und 10 erkennbar abzusetzen. 

5.  Das Angebot des Kreditinstituts, mit dem ein Vertrag über die Einrichtung und Füh-
rung des Dienstkontos abgeschlossen werden soll, ist der oder dem unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers zur Ge-
nehmigung vorzulegen; es sollen auch Angebote anderer Kreditinstitute beigefügt 
werden. 

6.  aufgehoben 
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7.  Die Teilnahme am Online-Banking bei der Führung des Dienstkontos ist grund-
sätzlich zulässig. Die konkrete Ausgestaltung dieser Teilnahme regelt die Präsi-
dentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts. 

8.  Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts kann abweichende 
und ergänzende Regelungen zu Sammelaufträgen nach § 52 Abs. 8 GVO treffen. 

9.  Entnahmen der der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher zustehender 
Gelder nach § 52 Abs. 5 Satz 4 Gerichtsvollzieherordnung sind ausschließlich 
durch Überweisung vom Dienstkonto der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichts-
vollziehers unter ausdrücklicher Bezeichnung des Entnahmegrundes zulässig. 

10.  Eingenommene Bargelder sind höchstens bis zu einem Betrag in Höhe von 500 
Euro im Büro der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollziehers vorzuhalten. 
Die den Höchstbetrag überschreitenden Barmittel sind zeitnah, spätestens jedoch 
am nächsten Werktag auf das Dienstkonto einzuzahlen. 

X. 
Abrechnung mit der Gerichtskasse, Ablieferung 

(zu § 7 Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 und 8, §§ 54, 56 Abs. 1 GVO) 

1.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher rechnet monatlich einmal am 
letzten Werktag mit der Zentralen Abrechnungsstelle bei dem Oberlandesgericht 
in Frankfurt am Main ab und berücksichtigt dabei auch die jeweils vereinnahmten 
Dokumentenpauschalen. Im Hinblick auf § 7 Abs. 1 Satz 2 GVO bleibt es der Ge-
richtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher freigestellt, auch in kürzeren Zeitab-
ständen abzurechnen. Die Behördenleitung des Oberlandesgerichts kann in be-
gründeten Ausnahmefällen andere Abrechnungstermine festsetzen. Die Gerichts-
vollzieherin oder der Gerichtsvollzieher übermittelt den Abrechnungsschein nebst 
gegebenenfalls erforderlichen Anlagen auf elektronischem Wege mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur oder auf einem sicheren Übermittlungsweg an die 
Zentrale Buchungsstelle des Oberlandesgerichts, die ihn nach Buchung an die 
Zentrale Abrechnungsstelle weiterleitet. Von dieser erhält die Gerichtsvollzieherin 
oder der Gerichtsvollzieher eine Ablichtung des Abrechnungsscheins mit dem Ver-
merk über die erfolgte Buchung und die durchgeführte Mitversteuerung. 

2.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher überweist zwischen dem drit-
ten und siebenten Arbeitstag des Folgemonats die der Landeskasse zustehenden 
Geldbeträge unter Angabe einer Referenznummer an das Hessische Competence 
Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC). Sofern dies wegen Urlaubs oder 
anderen zwingenden Gründen nicht möglich ist, ist die Überweisung unmittelbar 
nach Erstellung des Abrechnungsscheines vorzunehmen. Näheres regelt die Zent-
rale Abrechnungsstelle. 

3.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher liefert die der Landeskasse 
gebührenden Geldbeträge, sobald sie den Betrag von 6 000 Euro übersteigen, 
schon vor der Abrechnung in runden, durch fünfzig teilbaren Euro-Beträgen an das 
HCC ab (§ 54 GVO). Barablieferungen an die Gerichtszahlstelle sind nicht zuläs-
sig. Die Vorablieferung unterbleibt, wenn der Betrag von 6000 Euro erst nach dem 
zehnten Arbeitstag vor dem Ende des Abrechnungszeitraums überschritten wird. 

4.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher erstellt kalendervierteljährlich 



546 
 

eine Quartalszusammenstellung und leitet diese spätestens am dritten Arbeitstag 
des Folgemonats auf elektronischem Wege der Zentralen Abrechnungsstelle bei 
dem Oberlandesgericht zwecks Vollziehung der Haushaltsbuchungen zu. 

5.  Die Zentrale Abrechnungsstelle setzt die Vergütung nach § 2 Abs. 2 der Gerichts-
vollzieher-Vergütungsverordnung vom 7. November 2013 (GVBl. S. 645),in der je-
weils geltenden Fassung, fest. Ist das Kassenbuch II abgeschlossen, übermittelt 
die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher nach Jahresende der Zentra-
len Abrechnungsstelle auf elektronischem Wege eine Abschrift der Schlusszusam-
menstellung. Die Zentrale Abrechnungsstelle setzt die der Gerichtsvollzieherin 
oder dem Gerichtsvollzieher zu belassende Vergütung fest und veranlasst die Aus-
zahlung der danach der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher noch zu-
stehenden Beträge oder die Einziehung von zu viel einbehaltenen Vergütungsan-
teilen. Die Grundlage für die Festsetzung der Vergütung der Gerichtsvollzieherin 
oder des Gerichtsvollziehers bilden die vorgelegte Schlusszusammenstellung so-
wie die monatlichen Abrechnungsscheine. Eine Abschrift der Festsetzung mit dem 
Vermerk über die vorgenommene Buchung und die veranlasste Mitversteuerung 
wird an die Gerichtsvollzieherin oder den Gerichtsvollzieher übermittelt. 

6.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher überreicht der Dienstbehörde 
das abgeschlossene Kassenbuch II nebst Durchschrift der Abrechnungsscheine 
alsbald nach der Abrechnung mit der Zentralen Abrechnungsstelle. Die hiermit be-
auftragte Beamtin oder der hiermit beauftragte Beamte der Dienstbehörde prüft 
die Schlusszusammenstellung und die Abrechnungsscheine und bescheinigt nach 
Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten ihre Richtigkeit. Dabei ist insbesondere zu 
prüfen, dass die Durchschriften der Abrechnungsscheine die Kontierungs- und Bu-
chungsvermerke der Zentralen Abrechnungsstelle tragen und die einzelnen Ab-
rechnungsscheine richtig in die Schlusszusammenstellung des Kassenbuchs II 
übernommen worden sind. Etwaige Unstimmigkeiten sind der Zentralen Abrech-
nungsstelle unverzüglich anzuzeigen. 

7.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat vor jeder Entnahme und 
unmittelbar nach dem Monatsabschluss eine Gegenüberstellung von Kassenist- 
und Kassensollbestand (Kassensturz) zu fertigen. In diesen Fällen hat eine Über-
prüfung des ermittelten Überschusses nach Maßgabe des gesondert durch das 
Oberlandesgericht bekannt gemachten Formulars zu erfolgen (Nullprüfung). Der 
Kassensturz in Verbindung mit der Nullprüfung ist zu unterschreiben und in einer 
Sammelakte aufzubewahren. Die der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvoll-
zieher zustehenden Gebührenanteile sind zeitgleich mit der Ablieferung der der 
Landeskasse zustehenden Beträge vollständig zu entnehmen. Die der Gerichts-
vollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher zustehenden Auslagen des abgerechne-
ten Monats sind ebenfalls spätestens zu diesem Zeitpunkt vollständig zu entneh-
men. 

8.  Bei der Berechnung des Kassensollbestandes sind die in den Spalten 10b und 11 
des Kassenbuchs II eingestellten Beträge zu berücksichtigen, soweit sie noch 
nicht bar ausgezahlt sind oder nach dem zuletzt vorgelegten Kontoauszug vom 
Dienstkonto noch nicht überwiesen worden sind. 

9.  Der jeweilige Kassenistbestand der Gerichtsvollzieherin oder des Gerichtsvollzie-
hers ergibt sich aus der Summe 
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a)  des Betrages des gesamten dienstlichen Bargeldbestandes (Banknoten und 
Münzgeld), 

b)  der Summe der Beträge der Belege über Vorablieferungen, 
c)  des Betrages des Guthabens auf dem Dienstkonto ausweislich des letzten 

vorhandenen Kontoauszuges und 
d)  der Summe der Beträge der Belege der dem Dienstkonto noch nicht gutge-

schriebenen Bareinzahlungen 
abzüglich der Scheckbeträge, welche dem Dienstkonto unter Vorbehalt gutge-
schrieben und noch nicht in den Kassenbüchern verbucht wurden und der zur Aus-
zahlung angewiesene Beträge, welche nicht in den Spalten 10b oder 11 des Kas-
senbuchs II verbucht sind und mit welchen das Dienstkonto noch nicht belastet 
wurde. 

10.  Die Entnahme der der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher zustehen-
den Gebühren und Auslagen sowie der gegebenenfalls nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der 
Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung vorweg entnommenen Dokumenten-
pauschalen sind im Kassenbuch II zu dokumentieren. Hierbei sind die Spalten 1, 
2 und 14 zu befüllen. In dem Vermerk in Spalte 14 sind der Betrag und die Grund-
lage der Eintragung anzugeben. Ein entsprechender Entnahmevermerk ist auch 
dann erforderlich, wenn die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher für 
auszuzahlende Auslagen in Vorlage tritt. Eine Verbuchung in den anderen Spalten 
ist nicht vorzunehmen. Der Entnahmevermerk anlässlich des Monatsabschlusses 
ist in der letzten Zeile des abzurechnenden Monats in Spalte 14 anzubringen. 

11.  Soweit sich Kassenfehlbestände oder Differenzen bei der Nullprüfung ergeben, 
sind diese unverzüglich aufzuklären. Buchungsfehler sind zu korrigieren. Ergibt 
sich durch die Korrekturbuchung ein Negativbetrag in der Kasse, hat die Gerichts-
vollzieherin oder der Gerichtsvollzieher diesen sofort auszugleichen. Positive Dif-
ferenzbeträge in der Nullprüfung sind taggleich in das Kassenbuch I zu übertragen 
und, falls diese nicht durch Belege aufgeklärt werden können, über Spalte 6 des 
Kassenbuches II an die Landeskasse abzuführen. Ein Kassenfehlbetrag, der nicht 
sofort ersetzt wird, ist der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle unter Darlegung 
der Gründe unverzüglich anzuzeigen. Dieser unterrichtet die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts hierüber auf dem Dienstweg. Sofern das 
Dienstkonto nach der Monatsabrechnung und der vollständigen Entnahme mit 
Kontoführungsgebühren belastet wird, sind vorstehende Vorschriften nicht anzu-
wenden. 

12.  Die nach § 2 Abs. 1 der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung nicht sofort ent-
nehmbaren Dokumentenpauschalen sind im Kassensollbestand zu berücksichti-
gen. Hiervon abzusetzen sind vereinnahmte Dokumentenpauschalen, welche 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung vor der Ab-
rechnung zur Deckung von erforderlichen Aufwendungen (Papier, Toner, Wartung, 
Datenträger) entnommen wurden. Die Rechtmäßigkeit der vorzeitigen Entnahme 
ist durch aufzubewahrende Belege nachzuweisen. 

XI. 
Übersicht über die Diensteinnahmen 

(zu § 70 GVO) 

1.  Die Übersicht über die Diensteinnahmen wird von der Zentralen 
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Abrechnungsstelle bei dem Oberlandesgericht erstellt. Diese übersendet eine die 
jeweilige Dienstbehörde betreffende Abschrift der Jahresübersicht der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Amtsgerichts oder bei einem Direktorialamtsgericht der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts (für die Amtsgerichte des je-
weiligen Bezirks) zur Kenntnis. 

2.  Die Zusammenstellung für den Bezirk des Oberlandesgerichts legt die Zentrale 
Abrechnungsstelle dem Ministerium jährlich jeweils bis zum 1. April vor. 

XII.  
Jahresübersicht über die Geschäftstätigkeit  

(zu § 71 GVO) 

In der Jahresübersicht über die Geschäftstätigkeit nach § 71 GVO sind im Vordruck 
GV 12 die Spalten 9a und 9b nicht auszufüllen. 

XIII.  
Durchführung der Geschäftsprüfung  

(zu § 75 GVO) 

Die konkrete Ausgestaltung der Geschäftsprüfung regelt die Präsidentin oder der Prä-
sident des Oberlandesgerichts. Die Überprüfung umfasst auch die von der Gerichts-
vollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher verwendeten Computerprogramme sowie die 
auf dem PC oder extern gespeicherten Daten. 

XIV.  
Auslagenvorschüsse, Auslagenabschläge  

(zu § 8 GVO) 

1.  Für eine Einzelsache soll ein Vorschuss nur dann gewährt werden, wenn die 
Durchführung des Auftrages voraussichtlich mehr als 500 Euro erfordert. 

2.  Die der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher seitens der Dienstbe-
hörde gewährten Auslagenvorschüsse werden durch die zuständige Gerichts-
kasse auf das Dienstkonto überwiesen und sind im Kassenbuch I einzutragen. Die 
Erfassung der Verwendung erfolgt im Kassenbuch II (Spalten 4 bis 10b). Der nicht 
verbrauchte Vorschuss wird im Kassenbuch II in Spalte 11 gebucht und an die 
Gerichtskasse zur Vorschusslistennummer zurückgezahlt. 

3.  Soweit die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher im laufenden Monat 
gewährte Vorschüsse ganz oder teilweise verbraucht, ist deren Verwendung um-
gehend der Zentralen Abrechnungsstelle jeweils getrennt mit DR II-Nr. und dem 
Kassenzeichen der Gerichtskasse mitzuteilen. Gleichzeitig sind Durchschriften der 
entsprechenden Kassenbuchseiten zu übersenden. 

4.  Die Gerichtskassen übersenden der Zentralen Abrechnungsstelle zum Abgleich 
der Vorschusszahlungen am Ende eines jeden Quartals eine Aufstellung über alle 
offenen Vorschüsse. 

5.  Sind der Zentralen Abrechnungsstelle offene Vorschüsse einer Gerichtskasse be-
kannt, so erfolgt die Rückzahlung an die Gerichtskasse in Höhe des mitgeteilten 
verbrauchten Vorschussbetrages. 
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XV.  
Auszahlung von Kleinbeträgen  

(zu § 59 Abs. 2 GVO) 

§ 59 Abs. 2 GVO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass er für Kleinbeträge bis ein-
schließlich 20 Euro gilt. Beträge über 20 Euro sind förmlich zu hinterlegen. 

XVI.  
(zu §§ 47, 48, 52, 53 GVO) 

1.  Alle Aufträge werden in das Dienstregister II (Vordruck GV 2) eingetragen. Ein 
Dienstregister I wird nicht geführt. 

2.  Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher hat über alle Bareinnahmen 
betragsunabhängig unaufgefordert eine Quittung zu erteilen. Alle ausnahmsweise 
getätigten Barauszahlungen sind in einer Liste unter Angabe des Aktenzeichens, 
des Betrags und des Datums der Auszahlung zu vermerken. Die Liste ist jahr-
gangsweise zu führen und zu den Sammelakten zu nehmen. 

B. 

Der Runderlass betreffend die Hessischen Ergänzungsbestimmungen zur Gerichts-
vollzieherordnung vom 11. Dezember 2013 (JMBl. 2014 S. 15), zuletzt geändert durch 
Runderlass vom 1. November 2024 (JMBl. S. 492), wird aufgehoben. 

C. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.  
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Bekanntmachungen 

___________________________________________________________________ 

Bekanntmachung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen: 

Erste Wahlbekanntmachung  
gemäß § 3 Abs. 1 der Wahlordnung  
für die Vertreterversammlung des 

Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen 

I. 

Die Vertreterversammlung hat in ihrer ordentlichen Sitzung am 02.07.2025 gemäß § 2 
der Wahlordnung für die Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen einen Wahlausschuss gewählt. Dem Wahlausschuss gehören 
an: 

Für die Rechtsanwaltskammer Frankfurt: 

Jan Thomas Behnke, Frankfurt am Main 
Stellvertreterin: Elke Dietrich, Gießen 

Anette Feldmann, Weiterstadt 
Stellvertreter: Dr. Benedikt Weiser, Frankfurt am Main 

Dr. Marc Zastrow, Offenbach 
Stellvertreterin: Tanja Wolf, Frankfurt am Main  

Für die Rechtsanwaltskammer Kassel: 

Christina Lihs, Kassel 
Stellvertreterin: Sylvia Leinemann, Kassel 

Stefan Siegner, Kassel 
Stellvertreter: Jürgen Bandte, Marburg 

II. 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird gemäß § 3 Abs. 1 der Wahlordnung 
(WO) allen Mitgliedern des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen 
mit dieser 

1. Wahlbekanntmachung 

bekannt gegeben: 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Wahlbezirke der Rechtsanwaltskammern Frank-
furt am Main und Kassel liegen in der Geschäftsstelle des Versorgungswerks der 
Rechtsanwälte in 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 23, aus, 
und zwar in der Zeit vom 10.11. – 24.11.2025 montags bis donnerstags in der Zeit 
von 8:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr. 
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2. Wahlberechtigt sind Mitglieder des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande 
Hessen, die bei Ablauf der Frist zur Stimmabgabe seit mindestens drei vollen Ka-
lendermonaten Mitglied des Versorgungswerks sind und die nicht entsprechend § 
13 Bundeswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Weiter ist nicht wähl-
bar, wer nach § 5 Abs. 4 der Satzung des Versorgungswerks von der Wählbarkeit 
ausgenommen ist; das ist, 

1. wer zum Versorgungswerk in einem Dienst- oder ständigen Beratungsverhältnis 
steht, 

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen be-
schränkt ist, 

3. wer einem bestandskräftigen Berufs- oder Vertretungsverbot unterliegt, 
4. wer in den letzten 5 Jahren wegen eines Vermögensdeliktes rechtskräftig ver-

urteilt wurde. 

Die Wahlberechtigten werden hiermit gebeten, bis zum 01.12.2025, 17:00 Uhr, Wahl-
vorschläge bei der Geschäftsstelle des Versorgungswerks einzureichen. Zur Vermei-
dung von Formfehlern wird empfohlen, das Formblatt zu benutzen.  

Für den Wahlbezirk der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main sind 25 Mitglieder 
der Vertreterversammlung und 15 Ersatzmitglieder, für den Wahlbezirk der Rechtsan-
waltskammer Kassel sind 5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder zu wählen (§ 5 Abs. 1 
der Satzung des Versorgungswerks). 

Auf die Erfordernisse des § 8 der Wahlordnung wird besonders hingewiesen: 

§ 8 Wahlvorschläge 

1. Wahlvorschläge müssen spätestens um 17:00 Uhr des letzten Tages der 
dafür bestimmten Frist bei der Geschäftsstelle eingegangen sein 
(01.12.2025, 17:00 Uhr). Sie erhalten einen Eingangsstempel, der von ei-
nem Wahlhelfer zu unterschreiben ist. Der Vorschlag ist dem Wahlleiter un-
verzüglich vorzulegen. 

2. Der Wahlvorschlag muss den Familiennamen, Vornamen und Kanzleian-
schrift, mangels einer solchen die Wohnanschrift der Unterzeichner und der 
vorgeschlagenen Bewerber, sowie den Wahlbezirk enthalten. Er soll den 
Landgerichtsbezirk, zu dem die Kanzlei oder der Wohnsitz des Bewerbers 
gehört, bezeichnen und auf einem bei der Geschäftsstelle anzufordernden 
Formblatt eingereicht werden. 

3. Der Wahlvorschlag muss vom Vorschlagenden und mindestens vier weite-
ren Mitgliedern eigenhändig unterschrieben sein, die in dem Wahlbezirk, für 
den der Vorschlag gilt, wahlberechtigt sind. 

4. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. 

5. Jeder Wahlberechtigte kann mehrere Wahlvorschläge unterzeichnen. Den 
Wahlvorschlägen sind schriftliche Erklärungen der Bewerber mit ihrer ei-
genhändigen Unterschrift beizufügen, dass 

a. sie mit der Aufnahme in den Wahlvorschlag einverstanden sind, 
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b. ihnen Umstände, die ihre Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. 

6. Jeder Wahlvorschlag wird durch den Vorschlagenden als Vertrauensperson 
vertreten. Wenn nichts anderes angegeben ist, gilt der erste Unterzeichner 
als Vertrauensperson, der zweite als ihr Stellvertreter. Im Zweifel gilt der 
unter dem Wahlvorschlag links als erster Unterzeichnende als erster Unter-
zeichner, der daneben oder, falls die Unterschriften untereinander aufge-
führt sind, der darunter Unterzeichnende als Stellvertreter. Die Vertrauens-
person und ihr Stellvertreter sind, jeder für sich befugt, verbindliche Erklä-
rungen zum Wahlvorschlag gegenüber dem Wahlausschuss abzugeben 
und entgegenzunehmen. 

III. 

Der letzte Wahltag ist der 27.02.2026. 

Frankfurt am Main, den 01.09.2025 

Der Wahlausschuss 

Für die Rechtsanwaltskammer Frankfurt: 

Jan Thomas Behnke, Frankfurt am Main  
Anette Feldmann, Weiterstadt 

Dr. Marc Zastrow, Offenbach – stellvertretender Wahlleiter  

Für die Rechtsanwaltskammer Kassel: 

Christina Lihs, Kassel 
Stefan Siegner, Kassel - Wahlleiter 

________________________________ 
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Bekanntmachung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen: 

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im 
Lande Hessen vom 2.Juli 2025: 

Der Rentensteigerungsbetrag für Beiträge geleistet bis zum 31.12.2017 
wird mit Wirkung ab dem 01.01.2026 um 1,00% von € 48,87 auf € 49,36 er-
höht. 

Der Rentensteigerungsbetrag für Beiträge geleistet ab dem 01.01.2018 
wird mit Wirkung ab dem 01.01.2026 um 3,25% von € 37,80 auf € 39,03 er-
höht. 

Die laufenden Renten aus Beiträgen geleistet bis zum 31.12.2017 werden 
mit Wirkung ab dem 01.01.2026 um 1,00% erhöht. 

Die die laufenden Renten aus Beiträgen geleistet ab dem 01.01.2018 wer-
den mit Wirkung ab dem 01.01.2026 um 3,25% erhöht. 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt. 

Frankfurt, den 02.07.2025  

Stefan Siegner 
Vorsitzender der Vertreterversammlung 
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen 

Frankfurt, den 02.07.2025 

Dr. Till Pense 
Vorsitzender des Vorstandes 
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen 

 
________________________________ 
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Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat: 

Rechtsanwältin Cornelia Gebhardt wurde unter Berufung in ein ehrenamtliches Rich-
terverhältnis für die Zeit vom 01. November 2025 bis 31. Oktober 2030 zur ehrenamt-
lichen Richterin bei dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Kas-
sel ernannt. 
 
________________________________ 
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Stellenausschreibungen 
___________________________________________________________________ 

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für: 

Ordentliche Gerichtsbarkeit 
1. die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Landgerichts Limburg a. d. Lahn 

(R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7). 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.5) 
auszurichten. 

2. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2)  
bei dem Landgericht Frankfurt am Main. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.3) 
auszurichten. 

3. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2)  
bei dem Landgericht Frankfurt am Main. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.3) 
auszurichten. 

Staatsanwaltschaften 
4. eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft oder 

einen Oberstaatsanwalt als Dezernent bei einer Generalstaatsanwaltschaft (R 2) 
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.6) 
auszurichten. 

5. eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft oder 
einen Oberstaatsanwalt als Dezernent bei einer Generalstaatsanwaltschaft (R 2) 
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.6) 
auszurichten. 

6. eine Oberstaatsanwältin als Dezernentin bei einer Generalstaatsanwaltschaft oder 
einen Oberstaatsanwalt als Dezernent bei einer Generalstaatsanwaltschaft (R 2) 
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. 
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Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.6) 
auszurichten. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
7. eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter  

am Hessischen Verwaltungsgerichtshof (R 3)  
bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.3) 
auszurichten. 

8. die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts  
(R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7)  
bei dem Verwaltungsgericht Darmstadt. 

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Dezember 2022 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 675 ff., Anlage 1 Nr. 2.5) 
auszurichten. 

Ausgeschriebene Stellen können auch in Teilzeit besetzt werden.  

Die hessische Justiz fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.  

Erwünscht sind deshalb im Rahmen der rechtlichen Vorgaben für ausgeschriebene 
Stellen Bewerbungen von allen Menschen, unabhängig von rassistischen Zuschrei-
bungen, ethnischer Herkunft, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Religion und 
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Aufgrund des Frauenförder-
plans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. 

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ange-
stellte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Minis-
terium der Justiz und für den Rechtsstaat in Wiesbaden zu richten. 

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens auf eventuelle Versetzungsbewerberin-
nen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen ori-
entierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und 
-bewerbern. 

________________________________ 
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Ausschreibung freier Notarstellen  
Abschnitt A I Nr. 2 b) Satz 3 des Runderlasses über die Ausführung der Bundes-
notarordnung vom 31.05.2022 (JMBl. S. 230) 
Es sind folgende freie Notarstellen zu besetzen: 

A) Landgerichtsbezirk Darmstadt: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bensheim   8 
2. im Amtsgerichtsbezirk Darmstadt   3 
3. im Amtsgerichtsbezirk Dieburg    2 
4. im Amtsgerichtsbezirk Fürth    5 
5. im Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau   1 
6.  im Amtsgerichtsbezirk Lampertheim   10 
7. im Amtsgerichtsbezirk Langen (Hessen)  2 
8. im Amtsgerichtsbezirk Michelstadt   3 
9. im Amtsgerichtsbezirk Rüsselsheim   2 
10.  im Amtsgerichtsbezirk Seligenstadt   3 
11. im Ort Bensheim      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Bensheim) 
12. im Ort Heppenheim     2 
 (Amtsgerichtsbezirk Bensheim) 
13. im Ort Lorsch      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Bensheim) 
14. im Ort Dieburg      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Dieburg) 
15. im Ort Münster      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Dieburg) 
16. im Ort Wald-Michelbach     1 
 (Amtsgerichtsbezirk Fürth) 
17. im Ort Ginsheim-Gustavsburg    1 
 (Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau) 
18. im Ort Trebur      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Groß-Gerau)   
19. im Ort Viernheim      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Lampertheim) 
20. im Ort Oberzent      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Michelstadt) 
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B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:  
1. im Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am Main  6 
2. im Amtsgerichtsbezirk Königstein   2 

C) Landgerichtsbezirk Fulda: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Bad Hersfeld   4 
2. im Amtsgerichtsbezirk Fulda    3 
3. im Amtsgerichtsbezirk Hünfeld    2 
4. im Ort Hünfeld      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hünfeld) 

D) Landgerichtsbezirk Gießen: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Alsfeld    1 
2.  im Amtsgerichtsbezirk Büdingen   1 
3. im Amtsgerichtsbezirk Friedberg (Hessen)  4 
4. im Amtsgerichtsbezirk Gießen    6 
5.  im Ort Hungen      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gießen) 
6. im Ort Pohlheim      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gießen) 
7. im Ort Wettenberg      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gießen) 

E) Landgerichtsbezirk Hanau:  
1. im Amtsgerichtsbezirk Gelnhausen   2 
2. im Amtsgerichtsbezirk Hanau    6 
3.  im Ort Freigericht      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Gelnhausen) 
4. im Ort Hanau      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hanau) 
5. im Ort Nidderau      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hanau) 
6. im Ort Schöneck      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Hanau) 

F) Landgerichtsbezirk Kassel: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Eschwege   5 
2. im Amtsgerichtsbezirk Fritzlar    1  
3. im Amtsgerichtsbezirk Kassel    5 
4. im Amtsgerichtsbezirk Melsungen   1 
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5. im Ort Eschwege      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Eschwege) 
6. im Ort Witzenhausen     1 
 (Amtsgerichtsbezirk Eschwege)    
7. im Ort Fuldatal      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Kassel) 
8. im Ort Wolfhagen      1 
 (Amtsgerichtsbezirk Kassel) 

G) Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn  7 
2.  im Amtsgerichtsbezirk Weilburg    1 
3. im Amtsgerichtsbezirk Wetzlar    3 

H) Landgerichtsbezirk Marburg: 
1. im Amtsgerichtsbezirk Biedenkopf   1 
2. im Amtsgerichtsbezirk Frankenberg (Eder)  1 
3. im Amtsgerichtsbezirk Kirchhain   1 
4. im Amtsgerichtsbezirk Marburg    1 
5. im Amtsgerichtsbezirk Schwalmstadt   2 
6. im Ort Schwalmstadt     1 
 (Amtsgerichtsbezirk Schwalmstadt) 

I) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:   
1. im Amtsgerichtsbezirk Bad Schwalbach  2 
2. im Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden   1 
3. im Ort Bad Schwalbach     1 

(Amtsgerichtsbezirk Bad Schwalbach) 
4. im Ort Niedernhausen     1 
 (Amtsgerichtsbezirk Idstein)  
5. im Ort Hünstetten      1 

(Amtsgerichtsbezirk Idstein) 

Zusatz für die ausgeschriebenen Stellen unter A) 11. bis 20., C) 4., D) 5. bis 7., 
E) 3. bis 6., F) 5. bis 8., H) 6. und I) 3. bis 5.:  

Sofern diese freien Notarstellen an den Orten nicht besetzt werden können, stehen die 
Stellen für den Amtsgerichtsbezirk zur Verfügung. 

Der Amtssitz muss in dem jeweils bezeichneten Ort bzw. dem Amtsgerichtsbezirk ge-
nommen werden.  
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Ich gebe daher Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die die Voraussetzungen der 
§§ 5 und 5 b BNotO erfüllen, Gelegenheit, die Bestellung zur Notarin oder zum Notar 
zu beantragen. 

Der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. November 2025 unter Beifügung der er-
forderlichen Unterlagen (Abschnitt A. II. Nr. 1. des o.g. Runderlasses) bei dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main einzureichen. 
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